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Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG); Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 hat das Eidgendssische Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation die Vernehmlassung zum Entwurf fur ein Bundesgesetz tber die Gas-
versorgung (GasVG) eréffnet. Der Regierungsrat des Kantons Aargau dankt Ihnen fir die Méglich-
keit zur Stellungnahme.

1. Ausgangslage

Die internationale Energiekrise, ausgelést durch den Krieg in der Ukraine, hat die strukturellen
Schwachen und Risiken der europaischen Gasversorgung deutlich gemacht. Auch die Schweiz war
betroffen: Als Land ohne eigene strategische Gasspeicher und mit vollstandiger Importabhangigkeit
fehlten ihr in der drohenden Mangellage 2022/23 die nétigen Instrumente, um rasch und koordiniert
auf Versorgungsengpéasse zu reagieren. Es zeigte sich, dass zentrale Elemente wie ein Marktge-
bietsverantwortlicher zur Koordination der Netzkapazitaten, eine Regulierungsinstanz mit klaren
Kompetenzen, verbindliche Regeln fur die Grundversorgung und den Marktzugang sowie Vorgaben
zur strategischen Gaseinspeicherung bislang nicht vorhanden waren. Die Schweiz musste sich auf
Ad-hoc-Massnahmen und internationale Kooperationen verlassen, ohne eigene gesetzliche Grundla-
gen zur Steuerung der Versorgungssicherheit.

Diese Defizite sind nicht neu, sondern Ausdruck einer tUber sechzigjahrigen Licke im Energierecht:
Wahrend Stromversorgung und Telekommunikation langst durch eigene Spezialgesetze geregelt
sind, basiert der Gasmarkt bis heute lediglich auf allgemeinen Bestimmungen des Bundesgesetzes
uber Rohrleitungsanlagen zur Beférderung fltissiger oder gasférmiger Brenn- oder Treibstoffe (Rohr-
leitungsgesetz, RLG) sowie den dazugehsrenden Ausfiihrungsbestimmungen. Die Wettbewerbskom-
mission hat zwar punktuell Marktéffnungen verftgt, doch ohne einheitliche gesetzliche Grundlage
entstanden Rechtsunsicherheit, regional unterschiedliche Marktbedingungen und eine fehlende stra-
tegische Ausrichtung.

Der Bundesrat hat diese strukturellen Mangel erkannt und am 19. September 2025 einen neuen Ent-
wurf fur ein Gasversorgungsgesetz (GasVG) in die Vernehmlassung geschickt. Dieses Gesetz soll
die Versorgungssicherheit im Gasbereich durch eine Pflicht zur Wintereinspeicherung starken, die
institutionellen Lucken durch die Schaffung eines Marktgebietsverantwortlichen und einer erweiterten
Energiekommission (EnCom) schliessen, den Marktzugang unter klaren Bedingungen regeln und
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erste rechtliche Grundlagen fiir die Transformation des Gasmarkts hin zu erneuerbaren Gasen
schaffen.

Aus Sicht des Regierungsrats ist die Einflhrung eines Gasversorgungsgesetzes ein notwendiger und
uberfalliger Schritt, um die Schweiz auf zukiinftige Herausforderungen vorzubereiten — sei es im Hin-
blick auf geopolitische Risiken, die Defossilisierung der Warmeversorgung, die Starkung des Wettbe-
werbs oder die Integration in den europaischen Energiemarkt. Der Regierungsrat begrisst deshalb
die Vorlage explizit.

2. Gesamtsicht Kanton Aargau

Der Kanton Aargau orientiert sich bei seiner Energiepolitik an den Zielen der Energieperspektiven
2050+ des Bundes sowie den gesetzlichen Rahmenbedingungen, namentlich dem Klima- und Inno-
vationsgesetz (KIG), welches Netto-Null bis 2050 vorsieht, sowie dem Bundesgesetz tber die Re-
duktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz) und dem Bundesgesetz uber eine sichere Stromversor-
gung mit erneuerbaren Energien (sogenanntes "Stromgesetz"). Mit seiner kantonalen Strategie
energieAARGAU verfolgt er eine technologieoffene Energiepolitik, die Versorgungssicherheit, Wirt-
schaftlichkeit und Umweltvertraglichkeit gleichermassen bertcksichtigt.

Die Energieversorgung soll schrittweise defossilisiert werden, wobei vor allem im Warmebereich ver-
schiedene Technologien, von Warmepumpen tber Fernwarme bis hin zu erneuerbaren Gasen, je
nach Standort und Bedarf zum Einsatz kommen kénnen. Die Versorgungssicherheit bleibt dabei ein
zentrales Anliegen, insbesondere angesichts der importabhéangigen Gasversorgung und der fehlen-
den Speicherinfrastruktur in der Schweiz. '

Die Einfiihrung des GasVG bietet die Chance, diese Ziele auch im Gasbereich systematisch zu ver-
folgen. Es schafft rechtliche Rahmenbedingungen, um die Gasversorgung schrittweise und koordi-
niert von fossilem Erdgas auf erneuerbare Methanmolekile biogener oder synthetischer Herkunft
umstellen zu kénnen. Wasserstoff ist mitunter aufgrund der gegenwértig nicht vorhandenen Netz-
dichte ausserhalb des Geltungsbereichs. Der Regierungsrat sieht eine Integration von Wasserstoff
und seinen Derivaten im GasVG und insbesondere auch der Netzentwicklungsplanung bei erfolgrei-
chem Markthochlauf jedoch als alternativlos an. Eine Beimischung von erneuerbarem Gas wie Was-
serstoff oder seinen Derivaten steht der Anwendbarkeit des Gesetzes nicht im Wege. Dies unter der
Voraussetzung, dass mehrheitlich Methan beférdert wird.

Die Gasversorgung z&hlt in der Schweiz zu den kritischen Infrastrukturen. Laut dem Basisszenario
der Energieperspektiven 2050+ des Bundes kénnte der Endenergieverbrauch von Gas von 32 Tera-
wattstunden (TWh) im Jahr 2015 auf 23 TWh im Jahr 2050 zuriickgehen. Der verbleibende Bedarf
durfte bis dahin vor allem durch Biomethan gedeckt werden, erganzt durch Wasserstoff und Erdgas.
Aufgrund der internationalen Anstrengungen zur Etablierung einer Wasserstoffwirtschaft, bestehend
aus Produktion, Lagerung, Transport und Anwendung, kdnnten Wasserstoff und seine Derivate ihre
Kosteneffizienz kiinftig jedoch substanziell verbessern. Da Wasserstoff insbesondere bei der Sektor
kopplung ein unverzichtbares Element sein kénnte, kann in einem solchen Fall auch mit einer Zu-
nahme der Gasnachfrage gerechnet werden. Und selbst bei einem Rickgang wird Gas voraussicht-
lich weiterhin eine bedeutende Rolle in der schweizerischen Energieversorgung einnehmen. Somit
werden auch die Gasnetze ihre strategische Rolle beibehalten, da sie flir eine erfolgreiche Transfor-
mation des Gasmarkts hin zu erneuerbaren Gasen entscheidend sind.

Einer koordinierenden Instanz mit der nétigen Weitsicht, wie sie im Marktgebietsverantwortlichen und
in der Regulierungsbehdérde zu finden ist und der Plicht einer auf verschiedenen Stufen abgestimmte
Netzplanung, raumt der Regierungsrat hohe Wichtigkeit ein. Dies umso mehr, da ein grosser Sys-
temnutzen mit verhaltnismassig geringem Mehraufwand zu erreichen ist.
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Zur Regulierung des natirlichen Monopols bei den Gasnetzbetreibern begriisst der Regierungsrat
die freie Lieferantenwahl fur den Endverbraucher, wie auch den diskriminierungsfreien Netzzugang.
Er verspricht sich davon zudem eine Belebung des Wettbewerbs, sowie Transparenz fur alle Teil-
nehmer am Gasmarkt.

Die vom GasVG bezweckte Marktoffnung ist nicht als Alternative oder gar Konkurrenz zur Transfor-
mation des Energiesystems zu sehen, sondern vielmehr als regulatorisches Rahmenwerk zur erfolg-
reichen Integration erneuerbarer Gase und als ein Katalysator dieser Entwicklung. Damit diese
Transformation optimal gelingen kann, braucht es aus Sicht des Regierungsrats gezielte flankierende
Massnahmen. Entscheidend hierbei sind insbesondere Beimischungsquoten von erneuerbaren Ga-
sen und Investitionsanreize durch den Bund. So sollen Netzbetreiber und Gemeinden bei der Umnut-
zung bestehender, mehrheitlich fossil betriebener Gasnetze, der Einspeisung erneuerbarer Gase
und der Anpassung technischer Systeme unterstitzt werden. Dies kann beispielsweise durch Investi-
tionsbeitrage, Abschreibungsmodelle oder Innovationsférderung gelingen. Zudem sollen Power-to-X
Projekte vom Netzzuschlag nach Art. 35 des Energiegesetzes (EnG) befreit werden. Der Netzzu-
schlag als bestimmender Kostenfaktor, entscheidet heute oft dartiber, ob ein Power-to-Gas Projekt
wirtschaftlich realisiert werden kann oder nicht. Dieser Missstand ist zu korrigieren, da der in den
Netzen Ubertragene Strom nicht endkonsumiert, sondern lediglich im Sinne der Sektorkopplung in
einen anderen, speicherbaren Energietrager umgewandelt wird. Die Stromproduktion, wie auch Anla-
gen fur die Elektrolyse und Methanisierung sind meist standortgebunden und die Mdglichkeit der Be-
nutzung einer direkten, nicht-6ffentlichen Stromleitung ist in den allerwenigsten Fallen gegeben. Eine
Netzzuschlagbefreiung wiirde somit einen Markt fur heimisches griines Methan beleben, welches fur
die Transformation der Gasversorgung hin zu erneuerbaren Gasen wie auch fir die Versorgungssi-
cherheit essenziell sein kann. Zudem bietet die Methanisierung Hand, abgeschiedenes CO2 vor Ort
direkt wieder zu verwenden. Hiermit kann insbesondere auch Carbon Capture and Usage (CCU)-
Projekten Vorschub geleistet werden.

Generell ist zu erwarten, dass die Interaktionen zwischen den verschiedenen Energietrdgern zuneh-
men wird. Das GasVG soll daher nicht nur die Versorgungssicherheit starken, sondern auch als stra-
tegisches Instrument zur klimapolitischen Steuerung des Gasmarkts verstanden werden. Es bietet
die Chance den Wettbewerb und damit auch die Innovationskraft zu férdern, eine Gbergeordnete und
koordinierte Planung mit strategischer Weitsicht einzufihren, die Rolle des Gases als wesentlicher,
diversifizierter Pfeiler der Energieversorgung neu zu definieren und so gesamthaft die kantonalen
Energieziele mit einem zukunftsfahigen Rechtsrahmen zu unterlegen.

3. Zur Vorlage

Der Regierungsrat begriisst den vorliegenden Entwurf fur ein Bundesgesetz Uber die Gasversorgung
(GasVG) grundsatzlich. In der Folge nimmt er zu einzelnen Punkten Stellung.

Das GasVG schafft strukturelle Voraussetzungen flr die Integration erneuerbarer Gase, bleibt aber
vage in Bezug auf konkrete Férdermechanismen oder Beimischungsquoten. Es wird deshalb gefor-
dert, dass das GasVG verbindliche Zielvorgaben fur die Beimischung erneuerbarer Gase ins Netz —
analog zur Beimischquote von Sustainable Aviation Fuels (SAF) im Luftverkehr — enthalt und der
Bund gezielte Investitionsanreize fur die Produktion und Einspeisung von griinem Methan schafft.
Dies ist notwendig, um die Defossilisierung des Gasmarkts voranzutreiben

Antrag 1

Es ist durch den Bund aufzuzeigen, wie er beabsichtigt, gezielte Investitionsanreize fur die heimische
Produktion und Einspeisung von grinem Methan zu schaffen.
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Antrag 2

Dabei ist auch Stellung zum Netzzuschlag zu nehmen und ob der Bund bereit ist fur Projekte der
Sektorenkopplung — zumindest temporar — diesen Zuschlag zu erlassen.

Antrag 3

Der Bund hat aufzuzeigen, wie er beabsichtigt mittels Beimischungsquote fur erneuerbare Gase die
Transformation im Gasmarkt weiter zu unterstitzen.

In Art. 38 GasVG "Amtshilfe" wird ausgefiihrt, dass die involvierten Bundesstellen sich gegenseitig
bei der Erfillung ihrer Aufgaben unterstitzen. Die dazu benétigten Informationen sind, falls nétig,
von verschiedenen Instanzen wie den Kantonen bereitzustellen. Die Vergangenheit hat jedoch ge-
zeigt, dass es auch fiirr Kantone ohne explizite Rechtsgrundlage schwierig sein kann, an gewtnschte
Informationen zu gelangen.

Antrag 4

Es wird beantragt, den Kantonen in Art. 38 GasVG explizit das Recht einzuraumen, die fr die Aufga-
benerfillung benétigten Informationen einzufordern, fur eigene relevante Vollzugsaufgaben zu nut-
zen und berechtigten Stellen bereitstellen zu kénnen.

Wir danken |hnen fur die Berticksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grisse

Im ﬁ\amen des Regierungsrats

“ /’W < /‘7

Dieter Egli _Joana Filippi 7=
Landammann Staatsschreiberin
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Departement Bau und Volkswirtschaft, 9102 Herisau

Dolf Biasotto

Eidg. Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie Regierungsrat

und Kommunikation UVEK
(per E-Mail: gasvg@bfe.admin.ch)

Herisau, 9. Dezember 2025

Eidg. Vernehmlassung; Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 unterbreitet das Eidg. Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) den Entwurf fiir ein Bundesgesetz tber die Gasversorgung (GasVG) bis zum 19. De-
zember 2025 zur Vernehmlassung.

Das Departement Bau und Volkswirtschaft von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:
1. Allgemeine Bemerkungen

Das DBV begrusst die Schaffung eines einheitlichen Rahmens fir den Gasmarkt im Grundsatz, lehnt jedoch
den Gesetzesentwurf in der vorliegenden Form ab.

Mittelfristig wird Gas als Brennstoff vor allem in der Industrie, zur Spitzenlastabdeckung in Fernwarmenetzen
sowie in der Stromproduktion (Reservekraftwerke) benotigt werden. Die Nutzung zur Erzeugung von Gebaude-
warme wird hingegen weitgehend verschwinden. Im Gegensatz zum Strommarkt schrumpft der Gasmarkt und
steht im Warmebereich im Wettbewerb mit anderen Energietragern. Zudem ist der Betrieb des Gasnetzes we-
niger anspruchsvoll als der des Stromnetzes. Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Nutzung etab-
lierter Prozesse und Erfahrungswerten einerseits und der Schaffung neuer Regulierungs- und Vollzugskosten
andererseits.

2. Einschrankung burokratischer Hiirden

Art. 9 sieht die freie Lieferantenwahl fiir alle Endverbraucherinnen und -verbraucher vor. Hierbei ist insbeson-
dere die Schaffung von Transparenz und Rechtssicherheit im Gasmarkt erstrebenswert. Eine vollstandige
Liberalisierung des Gasmarktes bedeutet aber auch regulatorische Herausforderungen und mehr Komplexitat
fir Verbrauchende und die Behdrden, wobei dabei davon auszugehen ist, dass mittelfristig vor allem Unterneh-
men Lieferantenwechsel vornehmen werden. Wir erachten es daher als wichtig, dass burokratische Hirden
moglichst beschrankt werden.
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Antrag: Bei der Regulierung soll der Fokus auf der Schaffung der nétigen Rechtssicherheit und einer gewissen
Kosten- bzw. Preistransparenz liegen, ohne dabei die System- und Regulierungskosten unnétig zu erhéhen.
Burokratische Hurden sollen nach Mdglichkeit minimiert werden.

3. Mitspracherecht der Gemeinden

Uberdies halten wir es im Sinne der sicheren und zuverlassigen Gasversorgung fiir essenziell, dass Gemein-
den ausdriickliches Mitspracherecht erhalten bei Vorhaben von Gasversorgungsunternehmen, die die Ge-
meinde beliefern, jedoch nicht in deren Besitz sind. Gemeinden tragen eine wichtige Verantwortung fiir die lo-
kale Versorgungssicherheit und Energieinfrastruktur. Vorhaben der Gasversorgungsunternehmen, wie bei-
spielsweise ein Eigentimerwechsel, konnen Auswirkungen auf die Versorgung haben. Zudem setzen sich
Kantone sowie Stadte und Gemeinden zunehmend mit Strategien zum Gas-Ausstieg auseinander. Es ist da-
rauf zu achten, dass die regulatorische Last diesen Bestrebungen nicht im Wege steht und die Netzentwick-
lungsplane der Gasnetzbetreiber zwingend darauf abgestimmt werden.

Antrag: Es soll eine klare Regelung verankert werden, die den Gemeinden bei Vorhaben von Gasversor-
gungsunternehmen, welche die Gemeinde beliefern, ein Mitspracherecht einraumt.

4. Aufgaben der Kantone

Die Kantone treten bisher im Gasmarkt kaum in Erscheinung, da sich die Gasversorgungsunternehmen mehr-
heitlich im kommunalen Eigentum befinden. Im Gegensatz zum Strom bestehen beim Gas bislang keine Netz-
anschlusspflichten. Da Gas im Wettbewerb zu anderen Energietragen steht, wird es als wenig sinnvoll erach-
tet, entsprechende Anschlusspflichten durch die Kantone bezeichnen zu lassen. Eine Beauftragung der Kan-
tone, Regelungen fiir Netzanschlusskosten zu erlassen, lehnt das DBV entsprechend strikt ab.

Antrag: Fir die Regelungen der Netzanschlusskosten soll eine alternative Lésung gefunden werden, welche
die Kantone entlastet.

5. Transformation des Energiesystems in Anbetracht der Klimaziele

Das DBV vermisst eine klare Strategie fir die Loslésung vom fossilen Erdgasverbrauch und den Ausbau er-
neuerbarer Gase, welche in Anbetracht der Klimaziele (Netto-Null) dusserst bedeutsam ware. Die Transforma-
tion des Energiesystems darf nicht gebremst werden. Bundeserlasse sollen gemass Art. 12 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes Uber die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Starkung der Energiesicherheit (KIG) so
ausgestaltet sein, dass sie zu Erreichung der Ziele eben dieses Gesetzes beitragen. Im aktuellen Entwurf wird
dem zu wenig Rechnung getragen.

Antrag: Das GasVG soll um verbindliche Vorgaben zum Phase-Out von fossilem Erdgas erganzt werden, da-
mit den Klimazielen Rechnung getragen wird (vgl. Art. 12 Abs. 1 KIG).
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Wir danken Ihnen fir die Méglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grisse

Dolf Biasotto, Regierungsrat
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Appenzell, 4. Dezember 2025

Entwurf fir ein Bundesgesetz Gber die Gasversorgung (GasVG)
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum
Entwurf des Gasversorgungsgesetzes zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprift. Sie schliesst sich der Vernehmlassungs-
antwort der Konferenz kantonaler Energiedirektoren (EnDK) vom 26. November 2025 an.

Die Standeskommission begriisst die Absicht des Bundesrates, die Versorgungssicherheit
zu starken und eine gesetzliche Grundlage fir Krisenmassnahmen zu schaffen. Sie fordert
jedoch eine Klarung, ob die im Winter 2022/23 eingefuhrten Massnahmen auch langfristig
geeignet sind, insbesondere vor dem Hintergrund eines schrumpfenden Gasmarktes.

Zur Marktoffnung wird festgehalten, dass mit der Verfiugung der WEKO zum Gasmarkt in der
Zentralschweiz der Markt seit 2020 faktisch bereits vollstandig gedffnet. Die Standeskommis-
sion erachtet es daher als richtig, dies auf Gesetzesstufe abzubilden. Sie stellt jedoch die
technische und finanzielle Machbarkeit der vorgeschlagenen Umsetzung infrage. Die Regu-
lierung sollte sich auf Rechtssicherheit und Kosten- sowie Preistransparenz konzentrieren,
ohne unnétige System- und Vollzugskosten zu verursachen. Da Gas klnftig vor allem in der
Industrie, zur Spitzenlastabdeckung und in Reservekraftwerken genutzt wird, wahrend die
Nutzung fur Gebaudewarme stark zurtickgeht, sollten regulatorische und administrative Be-
lastungen fur Unternehmen und Behérden minimal bleiben. Es werden zwar Analogien zum
Strommarkt als sinnvoll angesehen, es wird aber vor einer zu weitgehenden Ubernahme von
Regelungen aus dem StromVG gewarnt, da der Gasmarkt schrumpft, weniger komplex ist
und im Wettbewerb mit anderen Energietrégern steht. Eine Anpassung an EU-Recht wird
nicht als zwingend erachtet. Der Bundesrat soll die Regulierung daher nochmals tberpriifen.

Die vorgeschlagene Ausweitung der Aufgaben der Kantone wird abgelehnt. Kantone sind
bisher kaum im Gasmarkt involviert, ihre Zustandigkeiten liegen primar in der raumlichen
Planung und bei Anforderungen an den Energieverbrauch in Gebauden. Neue Pflichten wie
Netzanschlussregelungen oder die Beteiligung am Marktgebietsverantwortlichen werden als
nicht zielfihrend betrachtet, da Gas im Gegensatz zu Strom kein Netzmonopol hat und im
Wettbewerb mit anderen Energietragern steht.
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Es wird darauf hingewiesn, dass fossiles Gas aufgrund klimapolitischer Ziele auf allen Ebe-
nen stark zurtickgeht und erneuerbare Gase nicht in ausreichender Menge verfuigbar sind,
um Erdgas vollstandig zu ersetzen. Gas wird kiinftig nur noch eine untergeordnete Rolle in
der Warmeversorgung spielen und vor allem in der Industrie, zur Spitzenlastabdeckung in
Fernwarmenetzen sowie in Reservekraftwerken eingesetzt werden. Die bestehende Feinver-
teilungsinfrastruktur wird zunehmend entfallen, weshalb Kantone und Gemeinden Strategien
fur den Gas-Ausstieg und die Stilllegung von Netzen entwickeln. Diese Bestrebungen dirfen
durch das GasVG nicht behindert werden. Positiv wird die Mdglichkeit vorzeitiger Stilllegun-
gen und Sonderabschreibungen bewertet, es wird jedoch vor regulatorischen Hiirden wie
dem Unbundling gewarnt, das die Umstellung auf Fernwarme erschweren kénnte. Die Kos-
tenregulierung muss eine attraktive Kapitalverzinsung sicherstellen, um Investitionen in die
Transformation nicht zu geféhrden. Kritisch wird die geplante Pflicht zur Erstellung von Netz-
entwicklungsplanen angesehen, da dies Kompetenzen vom Gemeinwesen an den Bund ver-
schieben und bestehende Transformationsplane verzégern konnte.

Im Hinblick auf erneuerbare Gase und Wasserstoff wird deren potenzielle Rolle in der War-
meversorgung und in schwer elektrifizierbaren Anwendungen betont. Es wird angeregt, im

GasVG starkere Anreize fur den Umstieg auf erneuerbare oder CO,-arme Gase zu prifen,
etwa durch Férderungen oder verbindliche Quoten.

Die geplante Ausklammerung von Wasserstoff aus dem GasVG wird kritisch angesehen, da
dies zu Abgrenzungsproblemen und Investitionshemmnissen fiihren kénnte. Zudem wird da-
rauf hingewiesen, dass fur die Anbindung an die europaische Wasserstoffinfrastruktur und

den Markthochlauf rechtzeitig gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden missen.

Wir danken Ihnen flr die Mdglichkeit zur Stellungnahme und griissen Sie freundlich.

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
Der Ratschreiber:

&
oman ‘Dobler

Zur Kenntnis an:

- Bau- und Umweltdepartement Appenzell I.Rh., Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell
- Sténderat Daniel Fassler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell

- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch)
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Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal

Eidgenossisches Departement fir Umwel,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

Per E-Mail: gasvg@bfe@admin.ch

Liestal, 16. Dezember 2025
BUD

Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG), Vernehmlassungsantwort
Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti

Mit dem Schreiben vom 19. September 2025 haben Sie uns eingeladen, zum neuen Entwurf fur
ein Bundesgesetz (iber die Gasverordnung (GasVG) Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns fur
diese Gelegenheit.

In unserem Schreiben vom 11. Februar 2020 haben wir uns zum damaligen Entwurf des GasVG
grundséatzlich zustimmend gedussert. Wir haben bereits damals festgehalten, dass das GasVG
verhaltnismassig auszugestalten sei.

Inzwischen hat sich das Umfeld weiter verandert. Der Bund und der Kanton Basel-Landschaft ha-
ben in ihren Rechtserlassen das Netto-Null Emissionsziel bis 2050 verankert. Ausserdem wurden
die rechtlichen Ambitionen, die Treibhausgasemissionen aus dem Sektor Gebdude zu senken,
schweizerweit verstarkt. Seit einigen Jahren werden in der Schweiz mehr Warmepumpen verbaut
als Erdgas- und Olheizungen. Auch wenn der Absatz von Warmepumpen im letzten Jahr abge-
nommen hat, wird sich der Trend zu mehr erneuerbaren Heizungen in den néchsten Jahren fort-
setzen. Auch der Ausbau der thermischen Netze in dicht bebauten Siedlungsgebieten wird den
Absatz von Erdgas weiter reduzieren. In der Folge wird der Gasmarkt in den nachsten Jahren wei-
ter schrumpfen. Erneuerbares Gas sowie ihre fliissigen Derviate werden mittelfristig in erster Linie
in der Industrie, zur Energiespeicherung, zur Spitzenlastabdeckung in Fernwarmenetzen sowie in
der Stromproduktion benétigt werden. Sie werden den Riickgang des Gasabsatzes allenfalls
dampfen aber nicht kompensieren konnen.

Im Kanton Basel-Landschaft setzt sich die Mehrheit der mit Erdgas versorgten Gemeinden in Zu-
sammenarbeit mit dem bedeutendsten Gasverteilnetzbetreiber in der Region aktiv mit der Redi-
mensionierung und partiellen Stilllegung des Gasnetzes auseinander. Dabei werden die Energie-
planung der Gemeinden und die Netzplanung des Gasverteilnetzbetreibers aufeinander abge-
stimmt.

Die mit dem GasVG einhergehenden Anderungen im Gasmarkt und die vorgesehene Angleichung

der Regeln an jene im Strommarkt fihren bei den Gasversorgungsunternehmen zwangslaufig zu
Mehrkosten, welche auf die Gaskundinnen und Gaskunden liberwélzt werden. Die vorgesehene
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Offnung des Gasmarkts auch auf Kleinkundinnen und Kleinkunden konnte ausserdem die anste-
hende Redimensionierung dés Gasnetzes erschweren oder gar verunmdoglichen.

Aus diesen Griinden lehnt der Regierungsrat die Schaffung eines eigensténdigen Bundesgesetzes
iiber die Gasversorgung in der vorliegenden Fassung ab. Halt der Bundesrat an einem eigenstan-
digen GasVG fest, bitten wir darum, folgende Antrage zu beriicksichtigen.

Antrag betreffend Marktzugang und Netzregulierung: Der vorgesehen Regulierung ist zu ver-
schlanken und auf das Notwendigste zu beschranken.

Begriindung: Mit der Verfligung der Wettbewerbskommission (WEKO) zum Gasmarkt in der Zent-
ralschweiz ist der Markt seit 2020 faktisch vollstdndig geo6ffnet. Der Regierungsrat des Kanton Ba-
sel-Landschaft erachtet es daher als angebracht, dies im Gesetz abzubilden. Bedenkt man den
bisherigen, nahezu regelungsfreien Zustand und die fortschreitende Transformation des Energie-
systems, sollte bei der Regulierung der Fokus auf der Schaffung der nGtigen Rechtssicherheit und
einer gewissen Kosten- bzw. Preistransparenz liegen, ohne dabei die System- und Regulierungs-
kosten unnétig zu erhéhen. Es ist davon auszugehen, dass im Kleinkundensegment kaum Liefe-
rantenwechsel stattfinden. Die Nutzung von Gas zur Erzeugung von Gebaudewarme wird zudem
weitgehend verschwinden und damit reduziert sich auch die Anzahl potenzieller Marktteilnehmer
und Lieferantenwechsel. Daher muss die regulatorische Last fir die Unternehmen und der admi-
nistrative Aufwand fiir die Behérden méglichst klein gehalten werden. Im Gegensatz zum Strom-
markt schrumpft der Gasmarkt, und dieser steht im Wérmebereich im Wettbewerb mit anderen
Energietragern. Wir laden den Bundesrat dazu ein, detaillierter darzulegen, inwieweit die vorge-
schlagenen Regelungen mit EU-Recht und den Praktiken in den Mitgliedstaaten vereinbar sind.
Weiter inwieweit eine Kongruenz zum EU-Recht anzustreben wére, zumal der Gasmarkt im Strom-
abkommen ausdriicklich ausgeklammert ist. Das geplante entry-exit Modell scheint uns sinnvoll.

Antrag betreffend Unbundling: Auf Vorgaben zum Unbundling analog StromVG ist zu verzich-
ten. ‘

Begriindung: Ein Unbundling fiihrt zu deutlichen Mehrkosten, die mit Blick auf den voraussichtlich
stark schrumpfenden Gasmarkt aus unserer Sicht nicht (mehr) verhéltnisméssig sind. Beim Aus-
stieg aus Gas ist die Umstellung auf Fernwarme eine naheliegende Alternative, die von verschie-
denen Kantonen und Stadten bereits vorangetrieben wird. Die Umstellung von einer auf eine an-
dere leitungsgebundene Wirmequelle bedarf einer hohen Koordination in der Planung und bedingt
erhebliche Infrastrukturinvestitionen. Eine informatorische Abschottung des Gasbereichs konnte
gerade bei Querverbundunternehmen, welche sowoh| Gas-als auch Fernwdrmenetze betreiben,
einen fliessenden Ubergang behindern. Diesbeziglich ist nochmals daran zu erinnern, dass Gas
mit anderen Warmequellen im Wettbewerb steht und kein mit Strom vergleichbares Netzmonopol

besteht.

Antrag betreffend Pflicht zur Ausarbeitung und Vorlage von Netzentwicklungsplanen: Es ist
sicherzustellen, dass die vorgesehene Pflicht zur Ausarbeitung und Vorlage von Netzentwicklungs-
planen bereits eingeleitete Redimensionierungs- bzw. Stilllegungsplanungen nicht verunmaoglicht.

Begriindung: Die vorgesehene Pflicht zur Ausarbeitung und Vorlage von Netzentwicklungsplanen
wiirde zu einer Verschiebung von Kompetenzen von den Gemeinwesen an den Bund bzw. die an-
gedachte Energiekommission (EnCom, heutige Elektrizitdtskommission EICom) flhren. Die Netz-
entwicklungsplédne der Gasnetzbetreiber miissen indes auf den Energiestrategien und Vorgaben
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der zustiandigen Gemeinwesen basieren und soliten durch die EnCom nicht grundsatzlich in Frage
gestellt werden. So besteht mit dem Vorschlag des Bundesrates das Risiko, dass bei den bereits
eingeleiteten Stilllegungs- und Transformationsplanungen Verzdgerungen eintreten konnen.
Wiirde an einer solche Netzplanungs- und Vorlagepflicht festgehalten, misste gesetzlich festge-
schrieben werden, dass die zustandigen Gemeinwesen konsultiert werden. Um Verzégerungen zu
vermeiden, kénnte gegebenenfalls eine Frist fir die Priifung durch die EnCom festgesetzt werden.
Zudem miissten die Pléne den zustindigen Gemeinwesen zur Herstellung des Informationsgleich-
stands anschliessend ausdriicklich zugestellt werden.

Antrag betreffend Beschaffung von Gasreserven: Wir bitten darum, zu priifen, ob die vorgese-
henen Gasreserven nicht auch zentral beschafft werden kénnten, um Synergien und Skaleneffekte

zu nutzen.

Begriindung: Die vorgesehene Schaffung eines Marktgebietsverantwortlichen und der EnCom
kann durchaus dazu beitragen, die institutionellen Licken fiir die Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit zu schliessen. Dabei gilt es jedoch, funktionierende Strukturen und Mechanismen
bei der Beschaffung von Gasreserven nicht unndtig zu erschweren.

Antrag betreffend die Aufgaben der Kantone: Es ist davon abzusehen, die Kantone mit der Re-
gelung von Netzanschlusskosten zu beauftragen oder an den Marktgebietsverantwortlichen zu be-
teiligen. Sollte der Bundesrat an den vorgeschlagenen kantonalen Zustandigkeiten festhalten,
wiére den Kantonen zumindest das Recht einzurdumen, die flr die Aufgabenerfiillung bendtigten
Informationen einzufordern.

Begriindung: Der Bundesrat schldgt vor, den Kantonen in verschiedenen Bereichen neue Verant-
wortlichkeiten zuzuweisen. Wir mdchten hierzu daran erinnern, dass der Kanton Basel-Landschaft
— wie auch die Mehrheit der Kantone — im Gasmarkt bisher kaum in Erscheinung tritt. Im Kanton
Basel-Landschaft liegt es in der Hoheit der Gemeinden, mit einem Gasversorger einen Konzessi-
onsvertrag abzuschliessen. Dies kann mit oder ohne kommunale Beteiligung erfolgen. Da Gas im
Warmemarkt im Wettbewerb mit anderen Energietrégern steht — d. h. im Gegensatz zu Strom sub-
stituierbar ist — bestehen bislang keine Netzanschlusspflichten. Wir halten es nicht fur sinnvoll, die
Festlegung entsprechender Pflichten den Kantonen zu dberlassen. Es ist darauf hinzuweisen,
dass die analogen, im Strombereich aufgrund historischer Zustandigkeiten noch bestehenden Auf-
gaben der Kantone (Art. 5 StromVG), durch die zunehmende Regulierung seit Inkrafttreten des
StromVG an Bedeutung verloren haben und mit dem Stromabkommen an die EICom Ubergehen
sollen. Zudem fiihrt eine geteilte Zustandigkeit (Kantone fiir Netzanschliisse und Anschlusskosten,
EICom/EnCom fiir Netzzugang und Netzkosten) zu Abgrenzungsfragen und einer schweizweit un-
einheitlichen Praxis. Die Kantone sind bisher nicht in den Gasmarkt involviert.

Antrag betreffend die Aufgaben der Gemeinden: Im GasVG ist festzuhalten, dass Gemeinden,
die selbst nicht an Gasversorgungsunternehmens beteiligt sind, zumindest konsultativ in die Erar-
beitung der Netzentwicklungsplénen einzubeziehen sind. Im GasVG ist ausdriicklich festzuhalten,
dass die Netzentwicklungsplane den zusténdigen Gemeinwesen zur Herstellung des Informations-
gleichstands zugestellt werden mussen.

Begriindung: Es ist wichtig, dass auch solche Gemeinden uber die Netzentwicklungsplane der
Gasverteilnetzbetreiber informiert sind.
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Wir bedanken uns fiir die Beriicksichtigung unserer Stellungnahme und stehen fir Riickfragen
gern zur Verflgung.

Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich
Regierungsprésident Landschreiberin
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9 Bundesamt fiir Energie
CH-4001 Basel Sektion Marktregulierung
3003 Bern

Tel: +41 61 267 85 62
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch ]
www.regierungsrat.bs.ch gasvg@bfe.admin.ch

Basel, 9. Dezember 2025
Regierungsratsbeschluss vom 9. Dezember 2025

Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG): Vernehmlassung; Stellungnahme des Kan-
tons Basel-Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 hat der Vorsteher des Eidgendssischen Departements fiir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) unter anderem die Kantone eingeladen, sich
zum Entwurf fir ein neues Gasversorgungsgesetz (GasVG) vernehmen zu lassen. Wir bedanken
uns fur diese Gelegenheit und nehmen nachfolgend gerne Stellung. Diese insbesondere auch als
Eigentimer der IWB Industrielle Werke Basel, die als grosser Warmeversorgerin in der Stadt und
Region Basel vom geplanten Gesetz stark betroffen ist.

l.

Nach unserer Wertung besteht kein Bedarf fur das vorgesehene Gasversorgungsgesetz und die
damit geplante volle Markt6ffnung. Ein solcher Schritt wiirde den Zielen unserer, aber auch der
nationalen Energiestrategie zum Ausstieg aus der Nutzung von fossilem Gas als Energietrager zu-
widerlaufen und die in Basel-Stadt, aber auch in anderen Stadten bereits eingeleiteten Bemiihun-
gen zur Dekarbonisierung der Warmeversorgung negativ beeinflussen.

Wir schliessen uns damit der Haltung der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren (EnDK) so-
wie des Schweizerischen Stadteverbands (SSV) an, die die Schaffung eines Gasversorgungsge-
setzes in der vorgesehenen Form ebenfalls ablehnen.

1.

Wie wir bereits in unserer Antwort in der Vernehmlassung Ende des Jahres 2019 zum ersten Ent-
wurf eines Gasversorgungsgesetzes dargelegt haben, miissen die Schritte hin zu einer CO.-freien
Energieversorgung rasch und ziigig erfolgen. Im Kanton Basel-Stadt diirffen deswegen bereits seit
dem Jahr 2017 keine neuen fossil befeuerten Heizungen mehr installiert werden. Begonnenen hat
im Jahr 2022 ein erheblicher Ausbau der Fernwarmeversorgung durch die IWB, was zu einer suk-
zessiven Stilllegung des Gasverteilnetzes bis spatestens zum Jahr 2037 fuhren wird. Dieses Stillle-
gungsdatum wurde auch durch den Grossen Rat gesetzlich festgelegt. Eine Offnung und Regulie-
rung des Gasmarkts, aus der eine Senkung der Endkundenpreise fiir breite Kundenkreise resultiert,
setzt vor diesem Hintergrund fir uns die falschen Anreize und ist kontraproduktiv. Ebenso kontra-
produktiv wére die in der Vorlage vorgesehene Entflechtung von Energielieferant und Netzbetrei-
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ber. Damit der Wechsel in der Warmeversorgung von fossilen zu erneuerbaren Energietragern vo-
rangetrieben werden kann, sind die Energieversorgungsunternehmen auf Daten aus dem Netz an-
gewiesen (z.B. fur die Planung von Leitungsstilllegungen, die Information und Energieberatung ihrer
Kunden und den Wechsel ihrer Heizungen im Zusammenhang mit der Planung von Leitungsstillle-
gungen).

Das geplante Gesetz wirde insbesondere durch die vorgesehene Pflicht zur Ausarbeitung und Vor-
lage von Netzentwicklungsplanen an den Bund bzw. die EnCom als nationale Regulierungsbehérde
auch zu einer Verschiebung in der féderalen Kompetenzordnung fiihren und die bestehenden
Handlungsfreiheiten der Kantone, Stadte und Gemeinden sowie ihrer Energieversorger und Netz-
betreiber zur Umsetzung ihrer Energie- und Klimapolitik bedeutend einschrénken. Die Gewahrleis-
tung der Warmeversorgung ist eine kommunale Aufgabe.

Richtig ist es, Bedingungen zu schaffen, die den Ausstieg aus der Versorgung mit fossilem Gas und
die Stilllegung nicht mehr erforderlicher Gasnetze v.a. mit Blick auf die finanziellen Folgen vereinfa-
chen — beispielsweise im Hinblick auf die Anrechenbarkeit von Stilllegungskosten in den Netzent-
gelten oder die Kapitalverzinsung. Regelungen in diesen Punkten liessen sich aber auch ohne ein
auf eine Markt6ffnung ausgerichtetes Gasversorgungsgesetz schaffen. Leicht denkbar wéaren ent-
sprechende Anpassungen des Energiegesetzes (EnG) oder des Rohrleitungsgesetzes (RLG). Wir
wirden es unterstiitzen, wenn der Bundesrat die gesetzgeberischen Arbeiten in diese Richtung
weiterentwickeln wiirde. Sichergestellt sein muss, dass Netzbetreiber und Gasversorger das Recht
zur Stilllegung der Gasversorgung und von Leitungen haben, damit die Klima- und CO,-Ziele er-
reicht werden kdnnen.

Im Ubrigen kann auch die vom Bundesrat zur Begriindung des Gesetzes genannte Sicherung der
Versorgung im Falle einer Energiemangellage ohne die Schaffung eines GasVG erreicht werden.
Die entsprechenden internationalen Vereinbarungen bestehen bereits und die Abstiitzung auf das
Landesversorgungsgesetz sowie das Energiegesetz reicht aus unserer Sicht fir eine rechtssichere
Ausgestaltung der notwendigen Umsetzungsmassnahmen.

1.

Sollte der Bundesrat die Vorlage weiterverfolgen und auch an einer Liberalisierung des Messwe-
sens festhalten, geben wir die folgenden Hinweise der Kantonalen Datenschutzbeauftragten Ba-
sel-Stadt weiter, die die Bestimmungen in den Artikeln 23 und 25 des Entwurfs als problematisch
erachtet.

o Art. 23 GasVG (Zusténdigkeiten sowie Anforderungen an die Messeinrichtungen)

Zu Art. 23 Abs. 3 ist festzustellen, dass die in lit. a bis e aufgefihrten in weiten Teilen eine Verarbei-
tung von Personendaten umfassen werden und die Erfassung von Lastgangwerten (lit. a) zur Er-
stellung von Verbraucherprofilen fiihren kann. Der Begriff der Profilbildung (Profiling) wird von der
Datenschutzgesetzgebung definiert (siehe Art. 5 lit. f und g Bundesgesetz Uiber den Datenschutz,
DSG).

Es ist auf Verordnungsstufe sicherzustellen, dass die Regelungen dergestalt formuliert werden,
dass die Erfassung der Lastgangwerte nicht zu Profiling-Aktivitdten fihren kénnen.

e Art. 25 GasVG (Datenbekanntgabe und Informationsaustausch)

Art. 25 Abs. 1 und 2 sehen die Datenbekanntgabe zwischen verschiedenen Marktteilnehmenden
vor (Mess- und Stammdaten). Hier handelt es sich um Personendaten im Sinne von

Art. 5 lit. a DSG. In der Umsetzung auf Verordnungsstufe ist zu gewahrleisten, dass sich die ge-

planten Datenbekanntgaben hinsichtlich Umfangs verhaltnismassig (Art. 6 Abs. 2 DSG) gestalten
und sich auf das zur Aufgabenerfiillung zwingend notwendige beschranken. Die Zwecke, zu wel-
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chen die Personendaten bekannt gegeben werden dirfen, missen klar aus der Verordnungsre-
gelung ergeben. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass die Regelungen dergestalt formuliert wer-
den, dass die Erfassung der Lastgangwerte nicht zu Profiling-Aktivitaten fihren kann.

Es ist grundsatzlich zu begriissen, dass die anwendbare Datenschutzgesetzgebung geklart wird.
Wenn Art. 25 Abs. 4 GasVG festhalt, dass fur Bearbeitungen von Mess- und Stammdaten, die
Personendaten sind, das Datenschutzgesetz des Bundes anwendbar ist, obliegt die datenschutz-
rechtliche Aufsicht fiir diese Bearbeitungen dem Eidgendssischen Datenschutz und Offentlich-
keitsbeauftragten (EDOB) (siehe Art. 4 Abs. 1 DSG). Dies wird dazu filhren, dass Versorgungs-
unternehmen, die nach kantonalem Recht konstituiert sind, bei den von Abs. 4 GasVG genannten
Bearbeitungen von Personendaten dem Datenschutzgesetz des Bundes und der Aufsicht des
EDOB und fiir alle anderen Bearbeitungen von Personendaten der kantonalen Datenschutzge-
setzgebung und der Aufsicht der kantonalen Datenschutzbeauftragten unterstehen werden. Dies
dirfte die Eruierung der im Einzelfall anwendbaren Datenschutzgesetzgebung erschweren und in
der Praxis zu Abgrenzungsproblemen fihren.

Fir die Berucksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen.

Freundliche Grisse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

%\é&u K VAV (’“\' v\ \

Dr. Conradin Cramer Barbara Schipbach-Guggenbiihl
Regierungsprasident Staatsschreiberin
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RRB Nr.: 1344/2025 10. Dezember 2025
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Vernehmlassung des Bundes: Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung
(GasVG)
Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat des Kantons Bern bedankt sich im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens
far die Moglichkeit, zum Entwurf des Bundesgesetzes lber die Gasversorgung (GasVG) Stel-
lung nehmen zu konnen.

1. Grundsatzliches

Der Schweizer Gasmarkt ist bislang gesetzlich nur rudimentar geregelt. Trotz der Verbandever-
einbarung aus dem Jahr 2012 und der Verfiigung der Wettbewerbskommission (WEKO) von
Mai 2020 bleiben Unsicherheiten bestehen. Der Kanton Bern begriisst deshalb weiterhin den
Anspruch, ein Gesetz in einem angemessenen Umfang auszugestalten, welches die notwen-
dige Rechtssicherheit auf dem Schweizer Gasmarkt gewahrleistet und mdgliche zukiinftige
Rechtsstreitigkeiten reduziert. Zudem begriisst der Regierungsrat die Schaffung einer gesetzli-
chen Grundlage fiir Massnahmen zur Gewahrleistung der Gasversorgungssicherheit bzw. zur
Bewaltigung einer Krisensituation.

Aus Sicht des Kantons Bern ist zu beachten, dass sich der Kontext seit dem ersten Entwurf ei-
nes Gasversorgungsgesetzes im Jahr 2019 deutlich verandert hat. Zu nennen sind notabene
der Krieg in der Ukraine und die damit seither einhergehenden héheren Energiepreise sowie die
erfolgten Anstrengungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Europa und in der
Schweiz. Insbesondere sind das Inkrafttreten des Klima- und Innovationsgesetzes mit dem nun-
mehr gesetzlich festgelegten Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erwdhnen, sowie die vor diesem Hin-
tergrund fortschreitende Defossilisierung des Brennstoffverbrauchs. Dazu gehéren auch die Be-
strebungen in der Schweiz, aber auch in der EU, fir den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur
und eines Wasserstoffmarktes. Die Kantone, Stadte und Gemeinden treiben ihrerseits die
Transformation der Warmeversorgung aktiv voran. So haben die Kantone mit der Revision ihrer
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Mustervorschriften (MuKEn) die Anforderungen in diesem Bereich verschérft. Zudem haben ei-
nige Kantone und Stadte konkrete Strategien und Plane fir den Ausstieg aus (fossilem) Gas
und fir die Stilllegung der Gasinfrastruktur erarbeitet und setzen diese bereits schrittweise um.
Schliesslich ist der Gasmarkt gestutzt auf die Verfigung der WEKO fortan faktisch vollstandig
geodffnet.

Entsprechend der genannten Entwicklungen ist der Absatz von Erdgas riicklaufig und der Gas-
markt im Schrumpfen begriffen. Aus Sicht des Kantons Bern ist es daher angezeigt, einen mas-
svollen rechtlichen Rahmen zu definieren, welcher die notwendige Rechtssicherheit und eine
Grundlage fiir die Starkung der Versorgungssicherheit schafft. Dabei ist darauf zu achten, dass
ein koharenter Regulierungsrahmen geschaffen wird und die Transformation des Energiesys-
tems nicht gebremst, sondern unterstiitzt wird.

2. Stellungnahme zu einzelnen Aspekten der Vorlage

Versorgungssicherheit

Der Kanton Bern begriisst die Absicht, die Versorgungssicherheit zu stérken sowie eine gesetz-
liche Grundlage flir Massnahmen zur Bewaltigung einer Krise zu schaffen. Es stellt sich indes
die Frage, ob die Massnahmen, die im Krisenwinter 2022-2023 kurzfristig ins Leben gerufen
wurden, langfristig, d.h. auch im Kontext eines schrumpfenden Marktes, geeignet sind.

Antrag 1: Der Bundesrat soll eine detaillierte Auswertung der Krisenmassnahmen vorlegen und
deren langfristige Eignung im Kontext eines schrumpfenden Gasmarktes prifen.

Marktzugang und Netzregulierung

Mit der Verfligung der WEKO zum Gasmarkt in der Zentralschweiz ist der Markt seit 2020 fak-
tisch vollstandig geoffnet. Der Kanton Bern erachtet es daher als richtig, dies auf Gesetzesstufe
abzubilden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die vom Bundesrat vorgeschlage Umsetzung
technisch und finanziell machbar ist.

Angesichts des bisher nahezu regelungsfreien Zustands und der fortschreitenden Transforma-
tion des Energiesystems, sollte bei der Regulierung der Fokus auf der Schaffung der nétigen
Rechtssicherheit und einer gewissen Kosten- bzw. Preistransparenz liegen, ohne dabei die Sys-
tem- und Regulierungskosten unnotig zu erhéhen. Es ist davon auszugehen, dass im Kleinkun-
densegment kaum Lieferantenwechsel stattfinden. Zudem wird Gas mittelfristig in erster Linie
noch in der Industrie, zur Spitzenlastabdeckung in Fernwdrmenetzen sowie in der Stromproduk-
tion (Reservekraftwerke) benétigt werden. Die Nutzung zur Erzeugung von Gebaudewarme wird
hingegen weitgehend verschwinden. Die regulatorische Last fur die Unternehmen und der admi-
nistrative Aufwand fir die Behdrden sollten daher mdglichst geringgehalten werden.

Der Kanton Bern erachtet es weiterhin als angebracht, sinnvolle Analogien zur Regulierung des
Strommarktes herzustellen. Es erscheint jedoch fraglich, ob das Ausmass der vorgeschlagenen
Ubernahme von Regelungen aus dem StromVG zielfilhrend ist. Im Gegensatz zum Strommarkt
schrumpft der Gasmarkt, und dieser steht im Warmebereich im Wettbewerb mit anderen Ener-
gietragern. Zudem ist der Betrieb des Gasnetztes weniger anspruchsvoll als derjenige des
Stromnetzes. Es ist ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Nutzung etablierter Prozesse und
Erfahrungswerten einerseits und der Schaffung neuer Regulierungs- und Volizugskosten ande-
rerseits. Zudem erachtet es der Regierungsrat nicht als zwingend, eine spezifische Kongruenz
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PAR COURRIEL

Département fédéral de I’environnement, des transports,
de I’énergie et de la communication DETEC
3003 Berne

Courriel : gazvg(@bfe.admin.ch

Fribourg, le 2 décembre 2025

2025-1244
Projet de loi fédérale relative a I'approvisionnement en gaz (LApGaz) — Procédure de
consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous nous référons au courrier du 19 septembre 2025 sur 1’objet cité en titre, lequel a retenu toute
notre attention. Nous avons I’honneur de vous transmettre notre détermination y relative.

Apres analyse des documents transmis, nous vous informons que le Conseil d’Etat se rallie a la
prise de position conjointe de la Conférence des directeurs cantonaux de 1’énergie (EnDK) adoptée
le 26 novembre 2025.

En vous remerciant de nous avoir consultés et de bien vouloir prendre en compte notre détermina-
tion, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, 1I’expression de notre considération
distinguée.

Au nom du Conseil d’Etat :

Jean-Francois Steiert, Président

Danielle Gagnaux-Morel, Chanceliere d’Etat

L original de ce document est établi en version électronique
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Annexe

Prise de position de 'TEnDK du 26 novembre 2025

Copie

a la Direction de I'économie, de I'emploi et de la formation professionnelle, pour elle et le Service de I'énergie ;
a la Direction de du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de I'environnement ;

a la Chancellerie d'Etat.



DK

Konferenz Kantonaler Energiedirektoren
Conférence des directeurs cantonaux de I'énergie
Conferenza dei direttori cantonali dell’energia
Conferenza dals directurs chantunals d’energia

Office fédéral de I’énergie
3003 Berne

Par courrier électronique a: gasvg@bfe.admin.ch

Berne, le 26 novembre 2025

Loi fédérale relative a I'approvisionnement en gaz (LApGaz)

Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs,

Par courrier du 19 septembre 2025, vous avez invité la Conférence des directeurs cantonaux de
I’énergie (EnDK) a participer a la consultation sur la loi fédérale relative a I'approvisionnement en gaz
(LApGaz). Nous vous remercions de cette opportunité et prenons volontiers position.

| Appréciation générale

L'EnDK s’était déja exprimée le 24 janvier 2020 sur le premier projet de loi sur I'approvisionnement
en gaz et avait alors salué la volonté d’élaborer une loi d’'une ampleur appropriée, qui garantisse la
sécurité juridique nécessaire sur le marché suisse du gaz et réduise a un minimum les éventuels futurs
litiges dans ce domaine. Depuis, la réglementation du marché suisse du gaz demeure rudimentaire.
Certaines incertitudes subsistent malgré la convention de la branche de 2012 et la décision de la Com-
mission de la concurrence (COMCO) de mai 2020. De plus, la crise énergétique de 2022-2023 a mis en
lumiere certains déficits en termes de gouvernance de la sécurité d’approvisionnement et de coordi-
nation de la gestion des situations de pénurie. L'EnDK aurait ainsi soutenu en principe la création
d’une base légale régissant I'accés au réseau et la sécurité de I'approvisionnement en gaz. Cependant,
elle estime que le présent projet de loi proposé par le Conseil fédéral n’est pas satisfaisant et le re-
jette dans sa forme actuelle.

Dans I’évaluation de ce projet, il convient de tenir compte du fait que le contexte a fortement évolué
depuis le premier projet de loi sur I'approvisionnement en gaz de 2019. |l faut en particulier mention-
ner la guerre en Ukraine et la hausse subséquente des prix de I'énergie, ainsi que les efforts déployés
en Europe et en Suisse pour réduire les émissions de gaz a effet de serre. Il y a notamment lieu de
mentionner I'entrée en vigueur de la loi sur le climat et I'innovation, dans laquelle I'objectif de zéro
émission nette d’ici 2050 est désormais ancré, ainsi que la défossilisation progressive de la consom-
mation de combustibles qui en découle. Ces efforts incluent également le souhait en Suisse, mais éga-
lement dans I'UE, de développer une infrastructure et un marché de I’hydrogene. Les cantons, les
villes et les communes, quant a eux, contribuent activement a la transformation de I'approvisionne-
ment en chaleur. Ainsi, les cantons ont renforcé les exigences en la matiére a travers la révision de
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leur modele de prescriptions (MoPEC). En outre, plusieurs cantons et villes ont élaboré des stratégies
et des plans concrets visant la sortie du gaz (fossile) et la désaffectation progressive de I'infrastructure
gaziere, qu’ils mettent d’ores et déja en ceuvre. Enfin, en raison de la décision de la COMCO, le mar-
ché du gaz est de facto entierement ouvert.

A la lumiére des développements mentionnés, les ventes de gaz naturel vont diminuer et le marché
du gaz connaitre une contraction. A moyen terme, le gaz (renouvelable) sera avant tout utilisé dans
I'industrie, pour couvrir la charge de pointe dans les réseaux de chauffage a distance ainsi qu’a des
fins de production d’électricité (centrales de réserve). Du point de vue de I'EnDK, il est donc indiqué
gu’un futur cadre réglementaire soit congcu de maniere particulierement mesurée et cohérente. Il
ne doit en aucun cas freiner la transformation du systeme énergétique ni I’'essor de I’hydrogéne.

Si le Conseil fédéral devait maintenir son intention de créer une base légale spécifique sous forme
d’une LApGaz, I'EnDK l'invite a revoir sur le fond le projet de loi. Il conviendrait alors de montrer quels
éléments sont indispensables et de limiter le cadre réglementaire aux aspects strictement néces-
saires.

1 Commentaires sur certains aspects du projet

Sécurité d’approvisionnement

Comme évoqué précédemment, le gaz continuera a jouer un réle dans I'approvisionnement en éner-
gie, bien que dans une proportion réduite (industrie, chauffage a distance, centrales de réserve) et
avec un approvisionnement davantage basé sur les gaz renouvelables et I'hydrogene. De plus, la
Suisse restera a I'avenir fortement dépendante des importations et ne disposera pas non plus de
grandes capacités de stockage sur son territoire. Assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz res-
tera ainsi un enjeu important.

Il se pose la question de savoir si les mesures mises en place a court terme durant |'hiver de crise de
2022-2023 demeurent appropriées a long terme, c.-a-d. également dans le contexte d’un marché en
recul. EnDK invite le Conseil fédéral a développer ces aspects. En présence de la loi sur I'approvision-
nement économique du pays, des art. 8 et 8a de la loi sur I’énergie ainsi que de I'accord de solidarité
avec I’Allemagne et I'ltalie, il n’est pour I'instant pas clair dans quelle mesure des réglementations
supplémentaires sont nécessaires. Le cas échéant, il conviendrait d’examiner si les réserves de gaz
prévues pourraient également étre acquises de maniére centralisée, ce dans le but de mettre a profit
des synergies et des économies d’échelle. Par ailleurs, il convient de ne pas remettre en question inu-
tilement les structures et les mécanismes qui fonctionnent.

Acces au marché et régulation du réseau

La décision de la COMCO au sujet du marché du gaz en Suisse centrale a conduit, de fait, a I'ouverture
compléte du marché depuis 2020. Si I'ouverture du marché devait étre ancrée dans une LApGaz, se
pose alors la question de savoir si la mise en ceuvre proposée par le Conseil fédéral est viable d'un
point de vue technique et financier.

Compte tenu de la situation actuelle, marquée par une quasi-absence de réglementation, ainsi que de
la transformation progressive du systeme énergétique, il conviendrait de viser la création d’un cadre



juridique assurant la sécurité nécessaire et une transparence accrue en ce qui concerne les co(ts et
les prix, sans pour autant faire augmenter de maniére inutile les colts du systéme et de la réglemen-
tation. On peut supposer qu’il n’y aura guere de changements de fournisseur dans le segment des pe-
tits clients. En outre, I'utilisation de gaz pour la production de chaleur dans les batiments disparaitra
en grande partie. Le nombre de potentiels participants au marché et de changements de fournisseur
diminuera également. Il convient de ce fait de limiter autant que possible la charge réglementaire
pour les entreprises et la charge administrative pour les autorités.

Si I’établissement d’analogies avec la réglementation du marché de I’électricité reste pertinent, I'am-
pleur de la reprise des réglementations de la LApEl ne semble pas judicieuse. Contrairement au mar-
ché de I'électricité, le marché du gaz se contracte et se trouve de surcroit en situation de concurrence
avec d’autres agents énergétiques en matiére de production de la chaleur. L’exploitation du réseau
de gaz est en outre moins exigeante que celle du réseau électrique. Un juste équilibre devrait étre
trouvé entre la mise a profit des processus établis et des expériences acquises, d’une part, et I'engen-
drement de co(ts supplémentaires liés a la régulation et I'exécution, d’autre part. L'EnDK invite égale-
ment le Conseil fédéral a présenter de maniére plus détaillée dans quelle mesure les réglementations
proposées sont compatibles avec le droit européen ainsi que les pratiques des Etats membres de I'UE
et dans quelle mesure une convergence avec le droit de I'UE serait souhaitable, sachant que le mar-
ché du gaz est exclu de I'accord sur I'électricité.

Le cas échéant, le Conseil fédéral est tenu d’alléger considérablement la réglementation et de la limi-
ter au strict nécessaire.

Taches des cantons

Le Conseil fédéral propose d’attribuer de nouvelles responsabilités aux cantons dans différents do-
maines. L'EnDK rappelle que, dans la majorité des cas, les cantons ne jouent qu’un réle limité dans
le marché du gaz et que la plupart des entreprises d’approvisionnement en gaz appartiennent aux
communes. Les compétences cantonales spécifiques concernent la planification territoriale, ce en coor-
dination avec la Confédération ainsi qu’avec les villes et les communes, ainsi que la définition des exi-
gences en matiére de consommation d’énergie dans les batiments. De maniere indirecte, certains can-
tons sont concernés par les centrales de réserve, d’une part, en tant que propriétaires de possibles
exploitants et, d’autre part, en tant que sites d’implantation.

Etant donné que le gaz est en concurrence avec d’autres agents énergétiques sur le marché de la cha-
leur — et qu’il peut donc étre substitué, contrairement a I’électricité — il n’existe jusqu’a présent pas
d’obligation de raccordement au réseau. L'EnDK estime dés lors qu’il n’est pas judicieux de déléguer
de telles obligations aux cantons. Elle rejette également I'idée de charger les cantons de réglementer
les colits de raccordement. Il convient de souligner que les taches comparables des cantons, qui exis-
tent dans le domaine de I'électricité pour des raisons de compétences historiques (art. 5 LApEl), ont
perdu en importance en raison de la réglementation croissante depuis I'entrée en vigueur de la LApEl
et gu’elles sont appelées a étre transférées a I'EICom dans le cadre de I'accord sur I'électricité. De
plus, une compétence partagée (les cantons pour les raccordements au réseau et les colts de raccor-
dement, ’EICom/EnCom pour I'accés au réseau et les colits du réseau) souléve des questions de déli-
mitation et conduit a une pratique non homogene a I'échelle suisse.

Par ailleurs, en raison du manque d’implication des cantons dans le marché du gaz, I'EnDK est égale-
ment d’avis qu’une participation des cantons a un responsable de la zone de marché n’est pas perti-
nente.



Au cas ou le Conseil fédéral maintiendrait les compétences cantonales envisagées, il faudrait au
moins accorder a ces derniers le droit d’obtenir les informations nécessaires a I'accomplissement de
leurs taches.

Transformation du systéme énergétique

Le gaz fossile est en recul en raison des stratégies et des objectifs en matiére de politique climatique
décidés au niveau national, cantonal et communal. Les gaz renouvelables (production indigéne et im-
portations) ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour pouvoir remplacer intégralement le
gaz naturel. A moyen terme, le gaz jouera donc un réle mineur dans I’approvisionnement en chaleur
et sera avant tout utilisé dans I'industrie, pour couvrir la charge de pointe dans les réseaux de chauf-
fage a distance ainsi qu’a des fins de production d’électricité (centrales de réserve). L'infrastructure
de distribution fine qui existe encore aujourd’hui ne sera plus nécessaire dans la méme mesure a
I’avenir. De ce fait, les cantons et plus particulierement les villes et les communes s’emploient de plus
en plus a définir des stratégies en vue de I'abandon du gaz et de la désaffectation des réseaux de dis-
tribution fine et a établir des planifications énergétiques y relatives. Ces efforts ne doivent en aucun
cas étre remis en question par une LApGaz.

L’EnDK salue I'intention du Conseil fédéral de mieux prendre en compte cette transformation en
permettant les imputations de désaffectations anticipées et d’'amortissements extraordinaires
correspondants. Elle rend en revanche attentif au fait que les éléments qui seraient réglementés
uniguement au niveau de I'ordonnance entraineraient une insécurité juridique qui pourrait freiner la
planification des désaffectations. Du point de vue de I'EnDK, des amortissements ou investissements
ambitieux et économiquement responsables devraient étre possibles.

Il convient ainsi de veiller a ce que des prescriptions régulatoires ne constituent pas un obstacle pour la
transformation. Dans ce contexte, les prescriptions en matiére de séparation des activités semblent
problématiques. La transition vers le chauffage a distance peut évidemment constituer une alterna-
tive lors de I'abandon du gaz. Ce processus est d’ores et déja mis en place par différents cantons et
villes. Une coordination étroite en termes de planification et de gros investissements dans I'infrastruc-
ture sont nécessaires lors du passage d’une source de chaleur en réseau a une autre. Un cloisonne-
ment de I'information dans le domaine du gaz pourrait entraver une transition en douceur notam-
ment dans les entreprises multifluides, qui exploitent a la fois des réseaux de gaz et de chaleur a dis-
tance. Dans ce contexte, il convient de rappeler une nouvelle fois que le gaz est en concurrence avec
d’autres sources de chaleur et ne dispose pas d’un monopole de réseau comparable a celui de I'élec-
tricité. En ce qui concerne une régulation des colits — comprenant la définition d’'un bénéfice appro-
prié moyennant un WACC — I'EnDK souligne que celle-ci devrait garantir une rémunération suffisam-
ment attractive du capital afin de ne pas compromettre le financement de la transformation de I'ap-
provisionnement en chaleur.

L'introduction d’une obligation d’élaborer et de soumettre des plans de développement du réseau
entrainerait un transfert de compétences vers la Confédération ou I’autorité régulatoire (EnCom), ce
qgue I'EnDK considére problématique. Les plans de développement du réseau des exploitants de
réseaux gaziers doivent se baser sur les stratégies énergétiques et les prescriptions des collectivités
publiques compétentes. Les planifications de désaffectation et de transformation ne devraient ni étre
fondamentalement remises en question ni étre retardées par I'EnCom. Le cas échéant, les collectivités
publiques compétentes devraient étre consultées et des délais devraient étre fixés pour I'examen par
I’EnCom. En outre, les plans devraient ensuite explicitement étre mis a disposition des collectivités
publiques compétentes afin d’assurer une égalité d’information. Une référence par analogie aux



MoPEC (chiffre 9.4, alinéa 3), comme le suggéere le Conseil fédéral dans son rapport explicatif, ne
semble pas suffisant.

Gaz renouvelables et hydrogene

Les cantons poursuivent de maniere proactive la transformation du systéme énergétique. Les gaz re-
nouvelables ainsi que I’'hydrogéne et ses dérivés peuvent a I'avenir jouer un réle dans les applications
difficiles a électrifier. lls peuvent ainsi contribuer a diversifier I'approvisionnement énergétique. Pour
cette raison et compte tenu de la concurrence sur le marché des clients finaux, il serait nécessaire,
selon I'EnDK, de prévoir des mesures d’accompagnement afin de soutenir davantage le passage aux
gaz renouvelables ou pauvres en CO,. Les taux de mélange de gaz renouvelables (croissants sur la du-
rée) revétent une importance particuliere. La création d’incitations a I'investissement pourrait soute-
nir les gestionnaires de réseau, les villes et les communes en vue de la transformation de réseaux de
gaz existants, de I'injection de gaz renouvelables et de I'adaptation des systemes techniques, par
exemple par le biais de contributions a I'investissement ou I'encouragement a I'innovation. Les inves-
tissements dans les installations d’électrolyse destinées a la production de méthane vert indigene
pourraient étre stimulés si les projets de Power-to-X étaient exemptés du supplément réseau en vertu
de I'art. 35 LEne.

L’EnDK prend acte du fait que le Conseil fédéral entend exclure I’hydrogéne d’une LApGaz. A cet
égard, 'EnDK fait remarquer qu’une délimitation entre les réseaux de gaz «qui transportent principa-
lement du méthane» et d’autres réseaux de gaz pourrait étre difficile. De telles insécurités pourraient
entraver les investissements dans I'infrastructure d’hydrogéene. Il conviendrait également de veiller a
ce que d’autres éléments réglementaires du marché du gaz n’aient pas de répercussions négatives sur
la propension ou la capacité de la branche a investir dans I'infrastructure d’hydrogene.

En outre, le raccordement nécessaire a I'infrastructure de transport et I'accés au marché de I’hydro-
gene en Europe restent une priorité et nécessiteront des bases juridiques et régulatoires. L’hydrogene
pourrait jouer un réle croissant dans I'approvisionnement énergétique au cours des années 2030. Il
conviendra d’examiner en temps utile si des conditions-cadres législatives doivent étre créées pour
accompagner la transformation de lI'infrastructure et le développement d’un marché de I’hydrogene.
Dans I'hypothese d’'un développement réussi du marché de I’hydrogene, des réglementations dans ce
domaine seront alors inévitables. L'EnDK invite le Conseil fédéral a davantage prendre en compte les
besoins énergétiques futurs et a veiller a émettre a temps les signaux nécessaires concernant le cadre
juridique applicable au marché de I'hydrogéne.

Nous vous remercions de prendre en considération notre prise de position et restons a votre disposi-
tion pour toute question.

Meilleures salutations,

Laurent Favfe, Conseillerﬂa’lﬁét Véronique Bi tnelzl_??iez
Président de 'EnDK Secrétaire générale de I'EnDK



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Genéve, le 17 décembre 2025

POST TENEBRAS LUX

Le Conseil d’Etat Département féderal de
I'environnement, des transports, de
: I'énergie et de la communication
3970-2025 (DETEC)
Monsieur Albert ROSTI
Conseiller fédéral
3003 Berne

Concerne : projet de loi fédérale sur I'approvisionnement en gaz (LApGaz)

Monsieur le Conseiller fédéral,

La consultation de votre département du 19 septembre 2025, relative a I'objet précité, nous
est bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Notre Conseil comprend la volonté du Conseil fedéral d’établir une loi permettant de
renforcer la sécurité juridique requise pour garantir I'approvisionnement énergeétique de la
Suisse et régler 'accés au marché du gaz. A linstar de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'énergie (EnDK), nous recommandons toutefois au Conseil fédéral de
concevoir un projet plus mesuré, tenant compte de la baisse attendue de la consommation
de gaz dans les années a venir et des efforts entrepris par les cantons pour transformer leur
systeme énergétique.

Si le Conseil fédéral devait maintenir son intention de créer une loi spécifique sous la forme
de la LApGaz, notre gouvernement vous prie de tenir compte des aspects qui suivent.

En premier lieu, notre canton demande de prévoir un approvisionnement de base
réglementé, absent du présent projet. A cet effet, notre Conseil plaide pour la creation d'un
cadre léger, permettant notamment d’anticiper la problematique des eéventuels
« aller-retours » des clients entre offres des fournisseurs historiques et offres du marché.
Des délais de préavis raisonnables pour de tels retours devront par exemple étre prévus, de
maniére a offrir aux entreprises la prévisibilité nécessaire pour garantir I'approvisionnement
et réduire les risques liés aux achats.

Le réle d’'un fournisseur de I'approvisionnement de remplacement devrait également étre
prévu dans la loi. Si le fournisseur au marché devait cesser d'approvisionner un
consommateur, par exemple en cas de faillite, le fournisseur historique devrait a notre sens
étre responsable de I'approvisionnement de remplacement de tels consommateurs, aux prix
de marché, afin d’éviter toute situation juridique incertaine.

Par ailleurs, notre Conseil constate que le présent projet ne propose pas de mécanismes
d’encouragements a la production de gaz renouvelables. Sans mécanisme federal de
soutien, la décarbonation du gaz sera dans les faits complexe a réaliser. Afin de pallier cette
absence, notre Conseil préconise d’établir un prélévement sur l'utilisation du réseau de gaz,
a l'instar du supplément pergu pour I'utilisation du réseau de transport d'électricite.



Notre gouvernement considere qu'il est aussi judicieux de prévoir que les gestionnaires de
réseau présentent une évaluation des possibilités de décarbonation de 'approvisionnement
en énergie dans les plans de développement de leurs réseaux, en particulier des
transformations & apporter aux réseaux pour permettre le transport de gaz renouvelable ou
la désaffectation des réseaux. A cet égard, notre Conseil salue la proposition du Conseil
fédéral de permettre d'imputer aux colts du réseau les amortissements extraordinaires
nécessaires en vue de la désaffectation anticipée d'un réseau de gaz ou de son
démantelement.

Enfin, dans un contexte attendu de contraction progressive du marché du gaz, entrainant
une diminution des ressources pouvant étre affectés par les services industriels en mains
publiques pour financer des programmes d’efficience énergétique, notre gouvernement
regrette la suppression par le Conseil fédéral de montants considérables dévolus a la
réduction de la consommation d'énergie des batiments notamment. La réenovation
énergétique des batiments améliore la sécurite d'approvisionnement et réduit la dépendance
aux combustibles fossiles pour les systemes de chauffage.

Pour le surplus, si notre Conseil souligne I'importance d’établir un cadre clair afin d'assurer
un approvisionnement fiable en cas de crise, il souhaite aussi que des objectifs de reduction
de consommation de gaz et de production de gaz renouvelables soient fixés par le Conseil
fédéral, en cohérence avec les objectifs climatiques de la Suisse.

En vous remerciant de l'intérét que vous porterez a ces lignes, nous vous prions de croire,
Monsieur le Conseiller fédéral, a I'assurance de notre haute considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

La Phanc liere : Le président :
Righetti/El ZAyadi Thierry Apothéloz

Copie a : gasvg@bfe.admin.ch



Die Regierung La Regenza Il Governo
des Kantons Graubtinden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr.

16. Dezember 2025 17. Dezember 2025 900/2025

Eidg. Departement fur
Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation (UVEK)
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Per E-Mail an: gasvg@bfe.admin.ch

Entwurf fir ein Bundesgesetz Gber die Gasversorgung (GasVG); Vernehmlas-
sung an das Eidg. Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion UVEK

Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Gas macht in Graubtinden derzeit lediglich rund 5 Prozent am Gesamtenergiever-

brauch aus und hat eher eine untergeordnete Bedeutung im Kanton.

Die Bundner Regierung ist — gleich wie die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren
(EnDK) — der Auffassung, dass eine diesbeziigliche Gesetzgebung den administrati-
ven Aufwand seitens der Behérden sowie die regulatorische Last fur die Unterneh-
men (z.B. Kosten fiur die Installation fernauslesbarer Zahler aufgrund der freien Liefe-

rantenwahl) moéglichst geringhalten sollte.



Wir haben unsere Anliegen im Rahmen der Stellungnahme der EnDK eingebracht

und schliessen uns vollumfanglich dieser an.

Antrag
Es seien die Antrage und Begriindungen in der Stellungnahme der EnDK vom
26. November 2025 zu beachten (Beilage).

Wir danken Ihnen fir die Bertucksichtigung unseres Antrags und griissen Sie, sehr
geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Ausdruck unse-

rer vorziglichen Hochachtung.

Namens der Regierung

Der Prasident: Der Kanzleidirektor:
/ﬂWL W
Marcus Caduff Daniel Spadin

Beilage:

— Stellungnahme der EnDK vom 26. November 2025

Kopie an (ohne Beilagen):

— Departement fur Volkswirtschaft und Soziales

— Departement fir Justiz, Sicherheit und Gesundheit
— Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement
— Departement fur Finanzen und Gemeinden

— Amt fUr Energie und Verkehr

— Departement fur Infrastruktur, Energie und Mobilitat



DK

Konferenz Kantonaler Energiedirektoren
Conférence des directeurs cantonaux de I'énergie
Conferenza dei direttori cantonali dell’energia
Conferenza dals directurs chantunals d’energia

Bundesamt fiir Energie
3003 Bern

Per e-mail an: gasvg@bfe.admin.ch

Bern, 26. November 2025

Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 haben Sie die Konferenz kantonaler Energiedirektoren (EnDK)
eingeladen, an der Vernehmlassung zum Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG) teilzuneh-
men. Wir bedanken uns fiir diese Moéglichkeit und nehmen gern Stellung.

| Allgemeine Beurteilung

Die EnDK nahm am 24. Januar 2020 bereits zur ersten Vorlage eines Gasversorgungsgesetzes Stellung
und unterstitzte damals den Anspruch, ein Gesetz in einem angemessenen Umfang auszugestalten,
welches die notwendige Rechtssicherheit auf dem Schweizer Gasmarkt gewadhrleistet und mogliche
zukinftige Rechtsstreitigkeiten reduziert. Der Schweizer Gasmarkt blieb seither nur rudimentar gere-
gelt. Trotz der Verbandevereinbarung aus dem Jahr 2012 und der Verfligung der Wettbewerbskom-
mission (WEKO) von Mai 2020 bleiben Unsicherheiten bestehen. Zudem zeigte die Energiekrise 2022-
2023 Defizite bei der Steuerung der Versorgungssicherheit und der koordinierten Bewaltigung von
Versorgungsengpassen auf. Die EnDK hatte daher die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage fiir den
Netzzugang und flr die Gasversorgungssicherheit unterstitzt. Sie erachtet jedoch den vorliegenden
Entwurf des Bundesrates nicht als zufriedenstellend und lehnt ihn in der aktuellen Form ab.

Bei der Beurteilung des Entwurfs ist zu beachten, dass sich der Kontext seit dem ersten Entwurf eines
Gasversorgungsgesetzes im Jahr 2019 deutlich weiterentwickelt hat. Zu nennen sind insbesondere der
Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden hoheren Energiepreise sowie die unternommenen
Anstrengungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Europa und in der Schweiz. Insbeson-
dere sind das Inkrafttreten des Klima- und Innovationsgesetzes mit dem nunmehr gesetzlich festge-
legten Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erwdhnen, sowie die vor diesem Hintergrund fortschreitende De-
fossilisierung des Brennstoffverbrauchs. Dazu gehdren auch die Bestrebungen in der Schweiz, aber
auch in der EU, fiir den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und eines Wasserstoffmarktes. Die Kan-
tone, Stadte und Gemeinden treiben ihrerseits die Transformation der Warmeversorgung aktiv voran.
So haben die Kantone mit der Revision ihrer Mustervorschriften (MuKEn) die Anforderungen in die-
sem Bereich verscharft. Zudem haben einige Kantone und Stadte konkrete Strategien und Pldne fir

Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3011 Bern, Tel: +41 31 320 30 25 Email: info@endk.ch
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den Ausstieg aus (fossilem) Gas und fiir die Stilllegung der Gasinfrastruktur erarbeitet und setzen
diese bereits schrittweise um. Schliesslich ist der Gasmarkt gestiitzt auf die Verfigung der WEKO fak-
tisch vollstandig geoffnet.

Entsprechend der genannten Entwicklungen wird der Absatz von Erdgas riicklaufig sein und der Gas-
markt schrumpfen. (Erneuerbares) Gas wird mittelfristig in erster Linie in der Industrie, zur Spitzen-
lastabdeckung in Fernwdarmenetzen sowie in der Stromproduktion (Reservekraftwerke) bendtigt wer-
den. Aus Sicht der EnDK ist es daher angezeigt, dass ein kiinftiger Regulierungsrahmen dusserst mass-
voll und koharent gestaltet wird. Dieser darf die Transformation des Energiesystems einschliesslich
des Wasserstoffhochlaufs keinesfalls bremsen.

Falls der Bundesrat an seiner Absicht zur Schaffung einer spezialgesetzlichen Grundlage in Form eines
GasVG festhilt, |adt die EnDK ihn ein, den Vorschlag grundlegend zu Uberarbeiten. Es miisste dabei
insbesondere aufgezeigt werden, welche Elemente unabdingbar sind, und der Regulierungsrahmen
musste auf das Notwendigste beschrankt werden.

1 Bemerkungen zu einzelnen Aspekten der Vorlage

Versorgungssicherheit

Wie oben ausgefiihrt, wird Gas weiterhin eine Rolle in der Energieversorgung spielen —wenn auch in
geringerem Ausmass (Industrie, Fernwarme, Reservekraftwerke) und starker basierend auf erneuer-
baren Energien und Wasserstoff. Zudem bleibt die Schweiz auch kiinftig massgeblich von Importen
abhangig und verfiigt weiterhin tiber keine grosseren inlandischen Speicher. Die Sicherstellung der
Gasversorgungssicherheit behalt daher eine hohe Bedeutung

Es stellt sich die Frage, ob die Massnahmen, die im Krisenwinter 2022-2023 kurzfristig ins Leben geru-
fen wurden, langfristig, d.h. auch im Kontext eines schrumpfenden Marktes, geeignet sind. Die EnDK
ladt den Bundesrat ein, dies genauer darzulegen. Unter Beriicksichtigung des Landesversorgungs-
gesetzes, der Art. 8 und 8a des Energiegesetzes sowie des Solidaritdtsabkommens mit Deutschland
Italien bleibt unklar, inwieweit zusatzliche Regelungen notwendig sind. Gegebenenfalls sollte geprift
werden, ob die vorgesehenen Gasreserven auch zentral beschafft werden kénnten, um Synergien und
Skaleneffekte zu nutzen. Zudem sollten funktionierende Strukturen und Mechanismen nicht unnétig
in Frage gestellt werden.

Marktzugang und Netzregulierung

Mit der Verfliigung der WEKO zum Gasmarkt in der Zentralschweiz ist der Markt seit 2020 faktisch
vollstandig ge6ffnet. Wenn die Markt6ffnung in einem GasVG abgebildet werden sollte, stellt sich die
Frage, ob die vom Bundesrat vorgeschlagene Umsetzung technisch und finanziell machbar ist.

Bedenkt man den bisherigen, nahezu regelungsfreien Zustand und die fortschreitende Transforma-
tion des Energiesystems, sollte bei der Regulierung der Fokus auf der Schaffung der nétigen Rechts-
sicherheit und einer hoheren Kosten- bzw. Preistransparenz liegen, ohne dabei die System- und Regu-
lierungskosten unnotig zu erhdhen. Es ist davon auszugehen, dass im Kleinkundensegment kaum Lie-
ferantenwechsel stattfinden. Die Nutzung von Gas zur Erzeugung von Gebdudewarme wird zudem
weitgehend verschwinden und damit reduziert sich auch die Anzahl potenzieller Marktteilnehmer und



Lieferantenwechsel. Daher muss die regulatorische Last fiir die Unternehmen und der administrative
Aufwand fir die Behorden moglichst gering gehalten werden.

Die Herstellung von Analogien zur Regulierung des Strommarktes bleibt zwar sinnvoll, das Ausmass
der vorgeschlagenen Ubernahme von Regelungen aus dem StromVG erscheint jedoch nicht ange-
bracht. Im Gegensatz zum Strommarkt schrumpft der Gasmarkt, und dieser steht im Warmebereich
im Wettbewerb mit anderen Energietragern. Zudem ist der Betrieb des Gasnetzes weniger anspruchs-
voll als derjenige des Stromnetzes. Es miisste ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Nut-
zung etablierter Prozesse und von Erfahrungswerten einerseits und der Verursachung von Regulie-
rungs- und Vollzugs-Mehrkosten andererseits. Die EnDK |adt den Bundesrat ferner ein, detaillierter
darzulegen, inwieweit die vorgeschlagenen Regelungen mit EU-Recht und der Praxis in den Mitglied-
staaten vereinbar sind und inwieweit eine Kongruenz zum EU-Recht anzustreben ware, zumal der
Gasmarkt im Stromabkommen ausgeklammert ist.

Gegebenenfalls ist der Bundesrat angehalten, die Regulierung deutlich zu verschlanken und auf das
Notwendigste zu beschranken.

Aufgaben der Kantone

Der Bundesrat schlagt vor, den Kantonen in verschiedenen Bereichen neue Verantwortlichkeiten zu-
zuweisen. Die EnDK erinnert daran, dass die Mehrheit der Kantone im Gasmarkt bisher kaum in Er-
scheinung tritt und sich die Gasversorgungsunternehmen zumeist im kommunalen Eigentum befin-
den. Die spezifischen Zustandigkeiten der Kantone liegen bei der raumlichen Planung, dies in Koordi-
nation mit dem Bund sowie den Stadten und Gemeinden, sowie bei der Definition der Anforderungen
an den Energieverbrauch in Gebauden. Indirekt betroffen sind einzelne Kantone zudem bei den Re-
servekraftwerken, einerseits als Eigentlimer moglicher Betreiber und andererseits als Standortkan-
tone.

Da Gas im Warmemarkt im Wettbewerb mit anderen Energietragern steht — d.h. im Gegensatz zu
Strom substituierbar ist — besteht bislang keine Netzanschlusspflicht. Die EnDK erachtet es daher
nicht als sinnvoll, entsprechende Pflichten durch die Kantone bezeichnen zu lassen. Abzulehnen ist
auch eine Beauftragung der Kantone, Regelungen fiir Netzanschlusskosten zu erlassen. Es ist darauf
hinzuweisen, dass die analogen, im Strombereich aufgrund historischer Zustandigkeiten noch beste-
henden Aufgaben der Kantone (Art. 5 StromVG), durch die zunehmende Regulierung seit Inkrafttreten
des StromVG an Bedeutung verloren haben und mit dem Stromabkommen an die EICom (ibergehen
sollen. Zudem fiihrt eine geteilte Zustandigkeit (Kantone fiir Netzanschllisse und Anschlusskosten,
EICom/EnCom fur Netzzugang und Netzkosten) zu Abgrenzungsfragen und einer schweizweit unein-
heitlichen Praxis.

Aufgrund der fehlenden Involvierung der Kantone in den Gasmarkt erachtet die EnDK schliesslich
auch eine Beteiligung der Kantone an einem Marktgebietsverantwortlichen als nicht zielfiihrend.

Sollte der Bundesrat an den vorgesehenen kantonalen Zustandigkeiten festhalten, ware den Kanto-
nen zumindest das Recht einzurdumen, die fir die Aufgabenerfiillung bendtigten Informationen ein-
zufordern.



Transformation des Energiesystems

Aufgrund der auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene beschlossenen klimapolitischen Stra-
tegien und Ziele befindet sich fossiles Gas auf dem Riickzug. Erneuerbare Gase (Inlandproduktion und
Importe) sind nicht in ausreichenden Mengen verfiigbar, um Erdgas vollstandig zu ersetzen. Mittelfris-
tig wird Gas daher in der Warmeversorgung eine untergeordnete Rolle spielen und vorrangig noch in
der Industrie, in Fernwdrmenetzen zur Spitzenlastabdeckung und in der Stromproduktion (Reserve-
kraftwerke) zum Einsatz kommen. Die heute noch bestehende Feinverteilungsinfrastruktur wird kiinf-
tig nicht mehr im selben Umfang benétigt werden. Entsprechend sind Kantone sowie primar Stadte
und Gemeinden zunehmend damit befasst, Strategien im Hinblick auf den Gas-Ausstieg und die Stillle-
gung von Feinverteilungsnetzen festzulegen und entsprechende Energieplanungen zu erstellen. Diese
Bestrebungen diirfen durch ein GasVG keinesfalls in Frage gestellt werden.

Die EnDK begriisst die Absicht des Bundesrates, dieser Transformation mit der Moglichkeit, vorzeitige
Stilllegungen bzw. entsprechende Sonderabschreibungen anzurechnen, verstarkt Rechnung zu tragen.
Sie weist indes darauf hin, dass die Regelungen, die erst auf Verordnungsebene erfolgen wiirden,
Rechtsunsicherheit zur Folge hatten, was sich hemmend auf die Stilllegungsplanung auswirken
konnte. So bleibt z.B. unklar, was im weiteren Sinn zu den Stilllegungskosten gehort. Aus Sicht der
EnDK sollten ambitionierte, volkswirtschaftlich verantwortungsvolle Abschreibungen bzw. Investitio-
nen moglich sein.

Es ist entsprechend darauf zu achten, dass regulatorische Vorgaben keine Hiirden fiir die Transforma-
tion aufbauen. In diesem Zusammenhang erscheinen beispielsweise Vorgaben zum Unbundling prob-
lematisch. Beim Ausstieg aus Gas ist die Umstellung auf Fernwadrme eine naheliegende Alternative,
die von verschiedenen Kantonen und Stadten bereits vorangetrieben wird. Die Umstellung von einer
auf eine andere leitungsgebundene Warmequelle bedarf einer hohen Koordination in der Planung
und bedingt erhebliche Infrastrukturinvestitionen. Eine informatorische Abschottung des Gasbereichs
konnte gerade bei Querverbundunternehmen, welche sowohl Gas- als auch Fernwarmenetze betrei-
ben, einen fliessenden Ubergang behindern. Diesbeziiglich ist nochmals daran zu erinnern, dass Gas
mit anderen Warmequellen im Wettbewerb steht und kein mit Strom vergleichbares Netzmonopol
besteht. In Bezug auf eine Kostenregulierung — in Verbindung mit der Definition eines angemessenen
Gewinns mittels WACC — weist die EnDK darauf hin, dass diese eine geniigend attraktive Verzinsung
des Kapitals ermdglichen misste, damit die Finanzierung der Transformation der Warmeversorgung
nicht unterlaufen wird.

Die Einflihrung einer Pflicht zur Ausarbeitung und Vorlage von Netzentwicklungsplanen wiirde zu
einer Verschiebung von Kompetenzen von den Gemeinwesen an den Bund bzw. die Regulierungsbe-
horde (EnCom) flihren, was die EnDK kritisch beurteilt. Die Netzentwicklungspldane der Gasnetzbetrei
ber missen auf den Energiestrategien und Vorgaben der zustdndigen Gemeinwesen basieren. Die
Stilllegungs- und Transformationsplanungen sollten durch die EnCom weder grundsatzlich in Frage
gestellt noch verzogert werden. Gegebenenfalls missten die zustiandigen Gemeinwesen jeweils kon-
sultiert werden und kdnnte eine Frist fur die Prifung durch die EnCom festgesetzt werden. Zudem
missten die Plane den zustandigen Gemeinwesen zur Herstellung des Informationsgleichstands an-
schliessend ausdriicklich zugestellt werden. Das Heranziehen einer Analogie zu den MuKEn (Ziffer 9.4
Absatz 3), wie es der Bundesrat in den Erlauterungen suggeriert, erscheint diesbeziglich nicht ausrei-
chend.



Erneuerbare Gase und Wasserstoff

Die Kantone treiben die Transformation des Energiesystems aktiv voran. Erneuerbare Gase sowie
Wasserstoff und seine Derivate kdnnen kiinftig eine Rolle und in schwer elektrifizierbaren Anwendun-
gen spielen und dazu beitragen, die Energieversorgung zu diversifizieren. Aus diesem Grund sowie im
Kontext des Wettbewerbs im Endkundenmarkt brauchte es aus Sicht der EnDK flankierende Massnah-
men, um den Umstieg auf erneuerbare oder CO,-arme Gase starker zu unterstiitzen. Im Vordergrund
stehen dabei insbesondere (liber die Zeit steigende) Beimischquoten von erneuerbaren Gasen. Zur
Unterstlitzung von Netzbetreibern, Stadten und Gemeinden bei der Umnutzung bestehender Gas-
netze, der Einspeisung erneuerbarer Gase und der Anpassung technischer Systeme kdnnten Investiti-
onsanreize geschaffen werden, beispielsweise durch Investitionsbeitrdage oder Innovationsférderung.
Eine Befreiung von Power-to-X Projekten vom Netzzuschlag nach Art. 35 EnG kénnte Impulse fir In-
vestitionen in Elektrolyseanlagen zur Herstellung von heimischem griinem Methan geben.

Die EnDK nimmt zur Kenntnis, dass der Bundesrat Wasserstoff aus einem GasVG ausklammern will.
Dabei weist die EnDK darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen «mehrheitlich Methan beférdern-
den» und anderen Gasnetzen ggf. Anlass zu Abgrenzungsschwierigkeiten geben kann. Entsprechende
Unsicherheiten kdnnten sich hemmend auf Investitionen in die Wasserstoff-Infrastruktur auswirken.
Auch bei weiteren Elementen einer Gasmarktregulierung ware darauf zu achten, dass sie sich nicht
negativ auf die Investitionsbereitschaft resp. -fahigkeit der Branche in die Wasserstoffinfrastruktur
auswirken.

Zudem stellen die notwendige Anbindung an die Transportinfrastruktur und den Zugang zum Wasser-
stoffmarkt in Europa weiterhin eine Prioritat dar, die rechtliche und regulatorische Grundlagen not-
wendig machen werden. Wasserstoff kénnte im Verlauf der 2030er Jahre zunehmend eine Rolle fir
die Energieversorgung spielen. Es wird rechtzeitig zu prifen sein, ob fir die Begleitung der Umristung
der Infrastruktur und des Markthochlaufs von Wasserstoff auf gesetzlicher Ebene Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden missen. Bei einem erfolgreichen Markthochlauf von Wasserstoff werden Re-
gelungen in diesem Bereich unumganglich sein. Die EnDK ladt den Bundesrat ein, den Fokus starker
auf diesen kiinftigen Bedarf zu legen und darauf zu achten, rechtzeitig die nétigen Signale tGber die
rechtlichen Rahmenbedingungen des Wasserstoffmarkts zu geben.

Wir bedanken uns fiir die Bericksichtigung unserer Stellungnahme und stehen fir Riickfragen gern
zur Verfligung.

Freundliche Grisse

—= O Bt

Staatsrat Ladrent Favre Véronique ner Prlez
Prasident EnDK Generalsekretdrin EnDK



J UBA-‘% CH REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Hotel du Gouvernement — 2, rue de ['Hbgital, 2800 Delémont

Par courriel (Word et PDF) a :
gasvg@bfe.admin.ch

Département fédéral de I'environnement, des transports,
de I'énergie et de la communication - DETEC

Palais fédéral Nord

3003 Berne

Delémont, le 2 décembre 2025

Hotel du Gouvernement
2, rue de |"'Hopital
CH-2800 Delémont

t +4132 42051 11
f+41324207201
chancellerie@jura.ch

Projet de loi fédérale relative a I'approvisionnement en gaz (LApGaz)

prise de position

Monsieur le Conseiller fédéral,

Par courrier du 19 septembre 2025, vous avez invité le Gouvernement jurassien a participer a la

consultation relative a la loi précitée. Il vous en remercie.

Par la présente, le Gouvernement vous informe qu’il se rallie a la prise de position du 26 novembre

2025 de la Conférence des directeurs cantonaux de I'énergie (EnDK).

En outre, le Gouvernement demande au Conseil fédéral de tenir compte de la taille des
gestionnaires de réseau et de proportionner les exigences organisationnelles et administratives, afin
que les petits gestionnaires ne soient pas contraints d’accomplir des taches inutilement complexes

et sans réelle plus-value pour la sécurité ou I'efficacité du systéme gazier.

Le Gouvernement jurassien vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, a sa haute

considération.

AU NOM DU GOUVERNENMENT DE LA
REPUBLIQUE ET OANTON QU URA

Martial Courtet

Président CHéancelier d’Etat

) L

Jes h/—Baptiste Maitre

www.jura.ch/gvt
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Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
Bahnhofstrasse 15

Postfach 3768

6002 Luzern

Telefon 041 228 51 55

buwd@lu.ch Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
www.lu.ch Verkehr, Energie und Kommunikation
UVEK
Per E-Mail:

gasvg@bfe.admin.ch

Luzern, 9. Dezember 2025
Protokoll-Nr.: 1398

Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG)
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 haben Sie die Kantonsregierungen in eingangs er-
wahnter Angelegenheit zur Stellungnahme eingeladen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich lhnen mit, dass sich der Kanton Luzern
der Haltung der Energiedirektorenkonferenz (EnDK) anschliesst und den Entwurf eines Bun-
desgesetzes Uiber die Gasversorgung (GasVG) als nicht zufriedenstellend erachtet und in der
vorliegenden Form ablehnt.

Ergdanzend wird auf folgende Thematik betreffend Datenschutz hingewiesen: Die Anwendung
des Datenschutzgesetzes (DSG) wirft Fragen hinsichtlich der Unterstellung der Netzbetreiber
(die teilweise im Besitz der Kantone und/oder Gemeinden sind) und der Drittanbieter unter
die kantonalen Datenschutzgesetze auf, wenn sie 6ffentliche Aufgaben des Bundes im Zu-
sammenhang mit der Gasversorgung erfillen. Diese Unklarheit hinsichtlich der anwendbaren
Gesetze birgt die Gefahr von Kompetenzkonflikten zwischen den kantonalen Datenschutzbe-
hérden und dem EDOB bei der Aufsicht im Bereich des Datenschutzes, die es zu klaren gilt.

Besten Dank fur die Moglichkeit zur Stellungnahme.

Freyndliche Getgisse

Fabian Peter
Regierungsrat

2101.2539 / VM-BUWD-Gasversorgung GasVG
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LE CONSEIL D’ETAT

DE LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

Office fédéral de I'énergie
3003 Berne

Projet de loi fédérale relative a I‘approvisionnement en gaz (LApGaz)

Monsieur le conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs,

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchétel a pris connaissance du sujet de la
consultation du Département fédéral de I'environnement, des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC) et vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur le
projet de nouvelle loi fédérale sur I'approvisionnement en gaz (LApGaz).

Le Conseil d’Etat s’était déja exprimé le 17 février 2020 sur le premier projet de loi sur
I'approvisionnement en gaz. Il avait approuvé la volonté de mettre en place une |égislation
claire et stable qui garantit la sécurité juridique nécessaire sur le marché suisse du gaz. Le
Conseil d’Etat soutient toujours la création d’'une base légale qui régit 'accés au réseau et
garantit la sécurité de I'approvisionnement en gaz. Par contre, il rejette le présent projet dans
sa forme actuelle.

Nous constatons que ce projet de LApGaz met en place de nouvelles dispositions et structures
qui alourdissent la réglementation sans apporter de réelles plus-values pour les acteurs du
marché. La réglementation concernant les points de mesure sera onéreuse et pourrait générer
des litiges. Comme conséquence, nous identifions entre autres une hausse des colts du
systéme et donc des prix pour les clients.

Il nous semble aussi que les conditions cadres qui traitent des gaz renouvelables ne favorisent
ni leur déploiement, ni leur attractivité. Nous notons que I'hydrogéne est exclu des dispositions
de la LApGaz. Or les gaz renouvelables et 'hydrogéne auront a I'avenir un réle & jouer afin de
diversifier I'approvisionnement énergetique et contribuer a la décarbonation. Il faudrait donc
que la LApGaz prévoie des mesures d’'accompagnement dans ce sens.

Les dispositions de la LApGaz qui imposent aux sociétés régionales de transport de gaz de
financer le responsable de la zone de marché, sans pour autant pouvoir participer a sa
gouvernance, nous semblent aussi problématiques.



Par ailleurs, le Conseil d’Etat se rallie a la position de la conférence des directeurs cantonaux
de I'énergie (EnDK). Elle rejette également ce projet et estime qu'il doit étre profondément
revu. Dans un marché en déclin et en transformation, la régulation doit étre plus légére, plus
cohérente, mieux alignée sur les besoins futurs, et ne pas freiner la transition énergétique ni
les investissements dans I'hydrogéne ou les réseaux de chaleur.

En vous remerciant de nous avoir consulté, nous vous prions de croire, Monsieur le conseiller
fédéral, Mesdames, Messieurs, a 'assurance de notre haute considération.

Neuchétel, le 17 décembre 2025

Au nom du Conseil d'Etat :

La présidente, La chanceliére,
C. GRAF 0 S. DESPLAND
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PER E-MAIL

Eidg. Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Herr Bundesrat Albert Rosti
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Telefon 041 618 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 9. Dezember 2025

Entwurf fiir ein Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG). Stellungnahme
Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 19. September 2025 hat das Eidgendssische Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK die Kantone eingeladen, sich zum Entwurf flr ein
Bundesgesetz iber die Gasversorgung (GasVG) vernehmen zu lassen. Wir bedanken uns fir
diese Moglichkeit und lassen uns wie folgt vernehmen.

1 Allgemeines

Der Regierungsrat des Kantons Nidwalden begrisst den Entwurf des GasVG. Der Kanton
Nidwalden hat jedoch weder eine eigene Gasversorgung noch Transitfunktionen. Das GasVG
verbessert die gesamtschweizerische Krisen- und Versorgungssicherheit wesentlich. Der Ent-
wurf schliesst die bisherige Regelungsliicke im Gasbereich, ordnet Zustandigkeiten klar und
schafft eine verlassliche Grundlage fiir Planung, Uberwachung und =hrung in ausserordentli-
chen Lagen.

2 Relevanz fiir die Fiihrungsfahigkeit
Aus unserer Sicht sind folgende Elemente positiv:

- Klare Institutionenordnung mit einer unabhangigen Regul erungsaufsicht und einem
Marktgebietsverantwortlichen: Das erleichtert die Koordination, erhoht die Transparenz
und verkiirzt Entscheidwege im Ereignisfall;

- Einheitliche Markt- und Netzprozesse (z.B. standardisierte Kapazitats- und Bilanzie-
rungsregeln): Sie starken die nationale Fihrbarkeit, unabhéngig davon, ob ein Kanton
uber eine Gasinfrastruktur verflgt;

- Versorgungsvorsorge und Monitoring (Speicherpflicht, Lageuberwachung, Daten-
flisse): Das verbessert die Friherkennung von Engpéssen und erlaubt vorausschau-
ende Massnahmen;

- Kosten- und Rollenklarheit: Die verursachergerechte Finanzierung sowie klare Betrei-
ber- und Aufsichtsrollen reduzieren operative und rechtliche Unsicherheiten.
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KANTON NIDWALDEN, Landammann und Regierungsrat Stans, 9. Dezember 2025

3 Kommunikation, Lagebilder und KRITIS-Bezug

Fir eine wirksame schweizweite Steuerung ist ein einheitliches Informations- und Kommuni-
kationskonzept sowie standardisierte Lageprodukte mit festen Zeitfenstern zentral (tagesaktu-
elle Lage, Prognosen, allfallige Massnahmen). Positiv ist, dass das GasVG hierfiir die Grund-
lage legt.

Antrag
In den Ausfiihrungsbestimmungen sollte zusétzlich klargestellt werd=n, dass die Lageprodukte

die Bedirfnisse des Bevdlkerungsschutzes und kritischer Infrastrukturen (KRITIS) explizit ab-
decken (z.B. Mindestinhalte, Zustandigkeiten, Meldewege).

4 Ubungen und Vorsorge

Der Entwurf des GasVG unterstitzt eine préaventive, strukturierte Vorsorge.

Antrag )
Es ist jahrlich eine interdisziplindre Ubung (Bund—-Kantone—Branche) vorzusehen, um Pro-

zesse, Kommunikation und Entscheid-Rhythmen zu testen und zu verbessern. Ebenso sinn-
voll sind generische Redundanz- und Substitutionskonzepte flr kritische Einrichtungen (z. B.
alternative Warmeversorgung, Notstrom), die unabhangig vom kantonalen Gasinfrastruktur-
bestand Giltigkeit haben.

5 Schlussfolgerung

Das Gesetz starkt die nationale Resilienz, schafft Rechtssicherheit und verbessert die opera-
tive Flhrbarkeit in Normal- wie in Krisenzeiten — auch fir Kantone ohne eigene Gasversor-

gung.
Aus operativer Sicht empfehlen wir fiir die Verordnungsarbeiten insbesondere:

- verbindliche, standardisierte Lageprodukte mit fixen Publikationsfenstern fir Bund und
Kantone;

- eine klare Abbildung der KRITIS-Bedurfnisse in Melde- und Informationspflichten;

- eine nationale Ubungsagenda zur kontinuierlichen Verbesszrung von Prozessen und
Kommunikation.

Mit diesen Prazisierungen ist die Flihrung im Ereignisfall schweizweit konsistent und die Inte-
ressen von Bevdlkerungsschutz sowie kritischen Infrastrukturen sind bestmdglich gewahrt.

Wir bedanken uns fiir Ihre Kenntnisnahme und Berlicksichtigung unserer Antrage.

Freundliche Grisse
NAMENS DES REGIERUNGSRATES

e .
1pE ) -

. o

Dr. Othmar Filliger \ (AR lic. iur. Armin Eberl|
Landammann s =9 Landscreiber
Geht an:

- gasvg@bfe.admin.ch
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Ka nto N Regierungsrat
Obwalden

CH-6061 Sarnen, Postfach, Staatskanzlei

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Ost

3003 Bern

E-Mail an: gasvg@bfe.admin.ch

Referenz/Aktenzeichen: OWSTK.5596
Unser Zeichen: ue

Sarnen, 10. Dezember 2025

Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG) — Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 geben Sie uns die Moglichkeit, zum Entwurf des Gasversor-
gungsgesetzes Stellung zu nehmen. Dafiir danken wir lhnen.

Der Kanton Obwalden unterstiitzt die Vorlage. Das Gasversorgungsgesetz schafft Rechtssicherheit
und gewdhrleistet die Versorgungssicherheit sowie eine wirtschaftliche Gasversorgung.

Wir danken lhnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, fur die Beriick-
sichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Griisse

Im Namen des Regierungsrats

DI\ i

Daniel Wyl Nicole Frunz-Waltimann
Landammahnn Landschreiberin

Regierungsrat

c/o Staatskanzlei STK

Postadresse: Postfach, 6061 Sarnen
Tel. 041 666 62 03
staatskanzlei@ow.ch

Www.ow.ch



Kanton Schaffhausen
Regierungsrat

Beckenstube 7
CH-8200 Schaffhausen

www.sh.ch

T +41526327111 Regierungsrat

F +41526327200 _
staatskanzlei@sh.ch Bundesamt fur Energie BFE

Per Mail an gasvg@bfe.admin.ch

Schaffhausen, 2. Dezember 2025

Vernehmlassung UVEK betreffend Entwurf fiir ein Bundesgesetz Giber die Gasversorgung
(GasVG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 wurden die Kantone eingeladen, bis am 19. Dezember
2025 zur obgenannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns fur die
Moglichkeit zur Stellungnahme. Grundsatzlich begrissen wir die Schaffung eines Spezial-

gesetzes Uber die Gasversorgung, stellen allerdings noch die beiden folgenden Antrage:

Streichung: Art. 2 Abs. 2 Entwurf GasVG
Art. 2 Abs. 2 lautet: «Die Netzanschlusspflichten und die Tragung der Netzanschlusskosten

richten sich nach kantonalem Recht.»

Diesen Auftrag an die Kantone lehnen wir ab. Die Kantone sind nicht in den Gasmarkt involviert.
Daher erachten wir es nicht als sinnvoll, die in Art. 2 Abs. 2 formulierten Aufgaben an die

Kantone zu Ubertragen, und beantragen die Streichung von Art. 2 Abs. 2.

Erganzung: Unzureichende Berlicksichtigung der Schweizer Klimaziele

Weiter werden unserer Ansicht nach die Schweizer Klimaziele, wie zum Beispiel das Netto-Null-
Ziel bis 2050, zu wenig beriicksichtigt. Mittelfristig wird fossiles Gas in der Warmeversorgung
eine untergeordnete Rolle spielen und vorrangig noch in der Industrie, in Fernwéarmenetzen zur
Spitzenlastabdeckung und in der Stromproduktion (Reservekraftwerke) zum Einsatz kommen.

Verbindliche Vorgaben fiir den schrittweisen Ausstieg aus fossilem Gas fehlen im vorgelegten



Entwurf zum GasVG. Ohne verbindlichen Ausstiegsplan bleibt die Schweiz jedoch abhangig von
Importen und verletzlich bei kiinftigen Krisen.

Freundliche Grisse

Im Namen des Regierungsrates
Der Prasident:

Martin Kessrlér

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefdn Bilger
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kantonschwyz® -
)

6431 Schwyz, Postfach 1260

per E-Mail

Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

3003 Bern

gasvg@bfe.admin.ch

Schwyz, 10. Dezember 2025

Entwurf fiir ein Bundesgesetz (iber die Gasversorgung (GasVG)
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 19. September 2025 hat das Eidgendssische Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK) den Kantonsregierungen die Unterlagen zum Entwurf fiir ein
Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG) zur Vernehmiassung bis 19. Dezember 2025 unter-

breitet.

Die geplante Vorlage wird im Grundsatz begriisst. Der Kanton Schwyz unterstiitzt das Bestreben des
Bundesrates, mit dem GasVG Rechtssicherheit zu schaffen und die Versorgungssicherheit zu stér-
ken. Nach Jahren ohne klare gesetzliche Grundlage ist ein koharenter und schlanker Rechtsrahmen
notwendig, der die bestehende Marktoffnung abbildet und kinftige Konflikte vermeidet. Seit der ers-
ten Vorlage von 2019 haben sich die energiepolitischen Rahmenbedingungen stark verandert. Der
Krieg in der Ukraine, deutliche Preissteigerungen auf den Energiemarkten sowie das Klima- und In-
novationsgesetz mit dem Ziel Netto-Null 2050 pragen die aktuelle Situation. Gleichzeitig geht der
Erdgasverbrauch zuriick und zahlreiche Kantone und Stadte verfolgen aktive Dekarbonisierungs- und
Ausstiegsstrategien. Vor diesem Hintergrund muss das GasVG die Transformation des Energiesys-
tems unterstiitzen und darf sie nicht behindern.

Das Anliegen, die Versorgungssicherheit in Krisensituationen zu erhdhen wird unterstiitzt. Es bleibt
jedoch, die vorgesehenen Massnahmen angesichts eines langfristig ricklaufigen Gasmarktes auf ihre
Zweckmassigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prifen. Die faktische Marktdffnung ist auf Gesetzesstufe
nachzuvollziehen, wobei Rechtssicherheit, Transparenz und Kosteneffizienz im Vordergrund stehen
sollen. Uberméssige Regulierungs- und Vollzugskosten sind zu vermeiden, zumal der Gasabsatz sinkt
und ein starker Wettbewerb mit anderen Energietragern besteht. Eine zu enge Orientierung am
Stromversorgungsgesetz wird als nicht zielfihrend beurteilt.

Neue kantonale Zustandigkeiten im Gasbereich werden kritisch gesehen, da die Gasversorgung tradi-
tionell in der Verantwortung der Gemeinden liegt und die Kantone bisher kaum involviert sind. Vorga-
ben wie Netzanschlusspflichten oder Regelungen zu Anschlusskosten durch die Kantone werden ab-



gelehnt. Zudem muss das GasVG den laufenden Umbau der Warmeversorgung beriicksichtigen. Kan-
tonale und kommunale Strategien zum Ausstieg aus fossilem Gas diirfen nicht beeintrachtigt wer-
den. Positiv wird die Méglichkeit von Sonderabschreibungen bei Stilllegungen bewertet, wahrend
Vorgaben wie Unbundling-Pflichten oder eine zentralisierte Netzplanung durch den Bund lokale
Transformationsprozesse verlangsamen konnten und daher kritisch zu hinterfragen sind.

Erneuerbare Gase und Wasserstoff werden kiinftig insbesondere in schwer elektrifizierbaren Anwen-
dungen eine Rolle spielen. Deren Einsatz soll starker gefordert werden, etwa durch verbindliche Min-
destanteile oder gezielte Anreize. Die geplante Ausklammerung von Wasserstoff aus dem GasVG wird
kritisch beurteilt, da sie Abgrenzungsprobleme und Investitionshemmnisse schaffen kann.

Insgesamt soll ein massvolles, zukunftsorientiertes GasVG erlassen werden, welches Rechtssicherheit
schafft, die Versorgung in Krisensituationen starkt und gleichzeitig die Dekarbonisierung der Energie-
versorgung konsequent unterstiitzt.

Wir danken thnen firr die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Herr Bundesrat, unse-
rer vorziiglichen Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

M -=hA A . S

Michael Stahli Dr. Mathias E. Brun
Landammann Staatsschreiber
Kopie an:

— die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.



Regierungsrat

Rathaus
Barfussergasse 24
4509 Solothurn
s0.C

Bundesamt flr Energie BFE
3003 Bern

per E-Mail an:
gasvg@bfe.admin.ch

16. Dezember 2025

Vernehmlassung zum Entwurf flir ein Bundesgesetz tiber die Gasversorgung (GasVG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 geben Sie uns die Gelegenheit, zum Entwurf fiir ein Bun-
desgesetz Uber die Gasversorgung (GasVG) Stellung zu nehmen.

Wir begrissen die Absicht der Vorlage, die Rechtssicherheit und die regulativen Rahmenbedin-
gungen des Schweizer Gasmarkts zu verbessern und die Versorgungssicherheit weiter zu starken.
Den vorliegenden Entwurf lehnen wir jedoch aus Griinden der Uberregulierung sowie der unge-
nigenden Abstimmung mit den jingsten Rahmenbedingungen und den erneuerbaren Entwick-
lungszielen ab.

Die Schweizer Gasversorgung befindet sich bereits seit langerem in einem tiefgreifenden Wan-
del. Mit den Volksabstimmungen der letzten Jahre Uber die energie- und klimapolitischen Ziele
und den jingsten geopolitischen Ereignissen haben sich die Rahmenbedingungen der Gasversor-
gung grundlegend verandert. Mit dem Inkrafttreten des Klima- und Innovationsgesetzes, der
Festlegung des Netto-Null-Ziels und nicht zuletzt auch der Ukraine-Krise ist deutlich geworden,
dass an der vollstandigen Dekarbonisierung und Transformation der Gasversorgung weitergear-
beitet werden muss. Zahlreiche Unternehmen haben deshalb ihre Geschaftsstrategien bereits un-
ter den Rahmenbedingungen eines schrumpfenden Gasmarktes angepasst und ihre Investitions-
planungen unterschiedlich neu ausgerichtet. Es ist deshalb wichtig, diese bereits laufende und
kapitalintensive Transformation in eine erneuerbare Gasversorgung nicht mit ibermassigen ad-
ministrativen Regulierungskosten und den zusatzlichen Rechtsunsicherheiten einer Teilmarkt-
liberalisierung zu belasten.

Ebenso ablehnend stehen wir den vorgesehenen neuen Aufgaben und Pflichten fir die Kantone
im Bereich der Netzgebiete gegeniber. Wir erachten es aus verschiedenen Griinden als nicht
sinnvoll, die Regulierung des Gasmarktes zu eng an jene der Stromversorgung anzulehnen. Die
beiden Markte unterscheiden sich nicht nur historisch und volkswirtschaftlich deutlich, sondern
stehen auch im Zielbild einer klimaneutralen Schweiz vor véllig unterschiedlichen Herausforde-
rungen. Zudem hat sich die Regulierung der Stromnetzplanung in der Praxis bislang kaum als
Vorbild bewahrt — man denke etwa an den Solar- oder Windexpress, die unzahligen Kommissi-
ons- und Gerichtsentscheide oder an die anspruchsvollen und langen Genehmigungsverfahren.
Gleichzeitig hat die Rolle der Kantone bei der Stromversorgung mit zunehmender Regulierungs-
dichte an Bedeutung verloren. Mit dem geplanten Stromabkommen sollen diese Aufgaben da-
her von der Elektrizitatskommission Gbernommen werden.



Gas steht seit seiner Einfihrung vor rund flinfzig Jahren im starken Wettbewerb mit energetisch
effizienteren oder glinstigeren Alternativen. Der Gasmarkt selbst wurde bei seiner Entstehung
bereits vollstandig gedffnet und hat sich bisher mit minimaler staatlicher Regulierung und staat-
lichen Eingriffen zuverlassig zu bedeutender Grésse entwickelt. Wenn nun kantonal neue Netz-
anschlusspflichten geschaffen und eigene Regeln zu Anschlusskosten erlassen werden sollen,
fuhrt das aus unserer Sicht zu zusatzlichen Unsicherheiten und tragt kaum zur Stérkung der
Rechts- oder Versorgungssicherheit bei.

Wir fordern den Bundesrat deshalb auf, den Gesetzesentwurf grundlegend zu tberarbeiten und
den Regulierungsaufwand der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Gasmarkts entsprechend zu
verschlanken. Auf die Schaffung neuer Aufgaben und Pflichten fur die Kantone ist dabei zu ver-
zichten.

Abschliessend verweisen wir auf die Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Energiedirek-
toren (EnDK) zum Bundesgesetz Uber die Gasversorgung (GasVG). Wir schliessen uns dieser an.

Far die Méglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig. sig.
Sandra Kolly Yves Derendinger
Frau Landammann Staatsschreiber
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Consiglio di Stato

Piazza Governo 6

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

telefono  +41 91 814 41 11

fax +41 91 814 44 35 .
e-mail  can@tich Repubblica e Cantone
web www.ti.ch Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell’economia, della
formazione e della ricerca DEFR

gasvg@bfe.admin.ch

Procedura di consultazione — Progetto di legge sull’approvvigionamento di gas

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla consultazione in oggetto.

Per quanto riguarda il progetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) non
abbiamo particolari osservazioni da formulare. Nel pacchetto &€ perd prevista la modifica
di altri atti normativi, tra cui la legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC). Il nuovo
art. 42 cpv. 3 LITC introduce la possibilita di formulare deroghe all’obbligo di licenza e
facilitazioni procedurali, anche per gli impianti di trasporto in condotta soggetti alla
vigilanza cantonale. Il rapporto esplicativo non fornisce molte informazioni a riguardo e
indica in maniera generica che le situazioni in cui sono ammesse deroghe all’obbligo di
licenza verranno precisate dal Consiglio federale.

Chiediamo sin d’ora che le deroghe in questione possano includere la prassi attuale
applicata in molti cantoni, che prevede la possibilita per le imprese di trasporto in condotta
di ottenere una licenza generale di costruzione e d’esercizio per gli impianti di trasporto
in condotta con pressione d’esercizio fino a 1 bar. Sarebbe pure opportuno che le
deroghe possano essere applicate a tutti gli impianti di trasporto in condotta con
pressione d’esercizio fino a 1 bar, per i quali € stata applicata la licenza generale di
costruzione e d’esercizio e realizzati prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo.

Ringraziandovi per la preziosa opportunita accordata di esprimerci in materia, vogliate
gradire, gentili signore ed egregi signori, 'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente Il Cancelligre

Normian Gobbi ﬁrnoldo Coduri

‘ti mu%\
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Consiglio di Stato )
6501 Bellinzona 2di2

RG n. 5873 del 3 dicembre 2025

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
— Divisione economia (dfe-de@ti.ch)

— Divisione dell’ambiente (dt-da@ti.ch)

— Ufficio dell’energia (dfe-energia@ti.ch)

— Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

— Pubblicazione in internet
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Thurgau%‘%

Staatskanzlei, Regierungskanzlei, 8510 Frauenfeld

Eidgendssisches Departement fur Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion (UVEK)

Herr Albert Rosti

Bundesrat

3003 Bern

Frauenfeld, 9. Dezember 2025
Nr. 676

Entwurf fur ein Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG)

Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen fur die Méglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf fir ein Bundesge-
setz Uber die Gasversorgung (GasVG).

Grundsatzlich begriussen wir die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage fur den Netz-
zugang und die Gasversorgungssicherheit.

Die in Art. 2 Abs. 2 GasVG vorgesehene Beauftragung der Kantone, Regelungen flr
Netzanschlusspflichten zu erlassen und Netzanschlusskosten fir Erzeugungsanlagen
und Verbrauchsstétten zu tragen, lehnen wir ab. Die Kantone sind nicht in den Gas-
markt involviert.

Im Ubrigen verweisen wir auf die Stellungnahme der Konferenz Kantonaler Energiedi-
rektoren (EnDK) vom 26. November 2025, der wir uns vollumfanglich anschliessen.

Mit freundlichen Grissen

Der Staatsschreiber

4

Regierungsgebaude, 8510 Frauenfeld
T +41 58 345 53 10
www.tg.ch
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Beilage:
— Stellungnahme der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) vom 26. Novem-
ber 2025



. KANTON
U RI BAUDIREKTION

Eidgendssisches Departement fiir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern

Zustellung per E-Mail an:
gasvg@bfe.admin.ch

6460 Altdorf, 9. Dezember 2025

Entwurf fiir ein Bundegesetz {iber die Gasversorgung (GasVG)
Vernehmiassung

Stellungnahme des Kantons Uri

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 haben Sie uns die titelerwdhnten Unterlagen zur Vernehmlas-
sung zugestellt.

Wir danken lhnen fiir die Moglichkeit zur folgenden Stellungnahme.

1. Beurteilungsgrundlagen

Die nachfolgende Beurteilung stiitzt sich auf die Vernehmlassungsunterlagen unter Vernehmlassun-
gen laufend.admin.ch und der Plattform CMI Nr. BD.2025-0368, sowie den Mitbericht vom Amt fiir
Energie und dem Amt fiir Umwelt.

2. Stellungnahme

Die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) hat sich eingehend mit der titelerwdhnten Ver-
nehmlassung befasst. Der Kanton Uri verzichtet auf eine detaillierte Stellungnahme. Er unterstiitzt die
Position der EnDK und schliesst sich deren Stellungnahme vollumfanglich an.

Wir danken lhnen fiir die Berlicksichtigung unserer Stellungnahme.

Fir allfdllige ergdnzende Auskiinfte steht ihnen Herr Fredy Bissig gerne zur Verfiigung.

Baudirektion Sachbearbeitung: Fredy Bissig
Direktionssekretariat Telefon: +41 41 875 2609
Klausenstrasse 2 E-Mail: Fredy.Bissig@ur.ch

6460 Altdorf Internet: www.ur.ch/bd



Freundliche Griisse

@ tion Uri

\

Hermann p, Baudirektor

Beilage:
- Stellungnahme EnDK vom 26.11.2025

Kopie:
- Amt fiir Energie, energie@ur.ch
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CONSEIL D’ETAT

Chéateau cantonal

1014 Lausanne
Monsieur le Conseiller fédéral
Albert Rosti
Chef du Département fédéral de
I'environnement, des transports, de
I'énergie et de la communication
Palais fédéral Nord
3003 Berne

gasvg@bfe.admin.ch

Réf. : 25 COU_7169 Lausanne, le 10 décembre 2025

Consultation fédérale sur le projet de loi fédérale relative a I'approvisionnement en
gaz

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Conseil d’Etat vaudois a examiné avec attention le projet de loi fédérale relative a
'approvisionnement en gaz (LApGaz) et vous remercie de I'avoir consulte.

Sur le principe, la nouvelle LApGaz permettrait de combler le vide juridique existant dans
ce domaine, d’instaurer un cadre réglementaire stable et cohérent et de clarifier la
gouvernance nationale du secteur gazier. Le projet mis en consultation comporte des
éléments importants, tels que lintégration de la cybersécurité comme composante
essentielle de la résilience énergétique

Toutefois, comme l'ont relevé la prise de position de la Conférence des directeurs
cantonaux de I'énergie (EnDK) et celle de I'Union des Villes Suisses (UVS), réglementer
aujourd’hui un marché en déclin, pour une énergie vouée a disparaitre au profit d’autres
sources renouvelables, parait disproportionné et pourrait s’avérer contre-productif.

En effet, les entités publiques étant les principales détentrices de la quasi-totalité des
réseaux de distribution du gaz, l'introduction de nouvelles régles limiterait leur marge de
manceuvre pour implémenter des installations de chauffage a distance, ainsi que leurs
possibilités de financer d’autres mesures en faveur de la transition énergétique.

Par ailleurs, le présent projet ne distingue pas l'origine du gaz transporté (gaz naturel,
biogaz, hydrogene ou méthane de synthése). Il serait souhaitable que des instruments
d’exécution encouragent plus explicitement la production et [l'utilisation de gaz
renouvelables et neutres en CO,, afin de soutenir les objectifs climatiques de la
Confédération et du Canton de Vaud. Sur ce point, il convient malheureusement de
constater que ces attentes, déja relevées en 2020, n’ont toujours pas été entendues.

CONSEIL DETAT
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En outre, si le gaz demeure aujourd’hui une ressource vitale pour certaines entreprises
suisses et vaudoises, il faut relever que ce marché est d’ores et déja libéralisé pour les
grands consommateurs et voué a I'étre pour tous, compte tenu de la décision de juin 2020
de la Commission de la concurrence d'ouvrir le marché du gaz en Suisse centrale.

Enfin, bien que le présent projet integre deux éléments essentiels que sont la coordination
en cas de crise et la cybersécurité, ceux-ci semblent toutefois insuffisamment développés.

Pour le premier point, il serait nécessaire d’assurer la cohérence entre les plans d’'urgence
fédéraux et cantonaux (gaz, électricité, chaleur). La place des cantons dans la
surveillance de la sécurité d’approvisionnement (partage d’informations, scénarios de
pénurie) devrait étre clarifiée et cette réforme devrait étre accompagnée d’'un cadre de
coordination “gaz — électricité — chaleur” pour la gestion intégrée des crises énergétiques.

Concernant la cybersécurité, l'article 15 du projet, relatif a la protection contre les
cybermenaces, suscite certaines interrogations. En effet, I'alinéa 1 permet d’assurer une
meilleure uniformité par rapport a la situation actuelle. Dans un monde hautement
interconnecté, la protection contre les cybermenaces doit étre garantie en toutes
circonstances. Cependant, I'alinéa 2 introduit la possibilité d’'un niveau d’exigence réduit
pour les petites installations. Cette disposition pourrait créer une faille dans le dispositif
de sécurité, car dans des situations extrémes chaque installation de production ou de
stockage peut jouer un réle déterminant dans la garantie de I'approvisionnement. Abaisser
le niveau de sécurité représente donc un risque qui doit étre soigneusement évalué.

Au terme de son analyse, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud partage les préoccupations
exprimées par 'EnDK et 'UVS et rejette le projet tel que présenté. S’il prend acte des
objectifs poursuivis par cette nouvelle loi, il ne peut la soutenir en I'état. En effet, le texte
demeure insuffisamment abouti sur plusieurs points essentiels et risquerait de freiner les
efforts des collectivités publiques en matiére de transition énergétique.

En vous remerciant de I'attention portée a ce qui précéde, nous vous prions de croire,

Monsieur le Conseiller fédéral, a I'expression de nos meilleurs sentiments.

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT
LA PRESIDENTE LE CHANCELIER

)
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/\ \/
Christelle Luisier Brodard Michel Staffoni
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Monsieur le Conseiller fédéral s
Albert Rosti R

Département fédéral de h

I'environnement, des transports, de
I'énergie et de la communication DETEC
Palais fédéral Nord

3003 Berne

Référence JNG
Date 10 décembre 2025

Projet de loi fédérale relative a ’approvisionnement en gaz (LApGaz)

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le 19 septembre 2025, vous nous avez invités a participer a la procédure de consultation relative au
projet cité en titre. Nous tenons a vous remercier pour I'opportunité offerte et a vous faire part des
considérations suivantes.

Le projet mis en consultation a pour but de réguler le marché du gaz afin de garantir la sécurité
d’approvisionnement et de faciliter 'accés au réseau pour les consommateurs de gaz. De maniére
générale, nous pourrions soutenir la création d’une base légale régissant 'accés au réseau et la
sécurité de l'approvisionnement en gaz. Toutefois, a linstar de la Conférence des directeurs
cantonaux de I'énergie (EnDK), nous rejetons ce projet dans sa forme actuelle, notamment pour les
motifs suivants.

. Sécurité d’approvisionnement

Dans la mesure ol le gaz continuera a jouer un role dans I'approvisionnement en énergie pour
I'industrie, les chauffages a distance, et les centrales de réserve, nous estimons qu'assurer la
sécurité d’approvisionnement en gaz reste un enjeu important. Aussi, nous invitions le Conseil
fédéral & examiner si les mesures récemment mises en place sont appropriées sur le long terme
ainsi que les différentes propositions de 'EnDK.

Il. Régulation du réseau

Convaincus qu'il est pertinent que le projet reprenne certains éléments de la législation sur
I'approvisionnement en électricité, celui-ci ne doit toutefois pas créer de nouveaux codits liés a la
régulation par une reprise excessive de ladite législation. En effet, contrairement au marché de
I'électricité, le marché du gaz se contracte et se trouve de surcroit en situation de concurrence avec
d’autres agents énergétiques en matiére de production de chaleur. L’exploitation du réseau de gaz
est en outre moins exigeante que celle du réseau électrique. Aussi, nous demandons au Conseil
fédéral de réexaminer son projet de réglementation afin de limiter autant que possible la charge
réglementaire pour les entreprises et la charge administrative pour les autorités.

Place de a Planta 3, CP 670, 1951 Sion
Tél. 027 606 21 00 - Fax 027 606 21 04



lll. Taches des cantons

L'art. 2 al. 2 LApGaz prévoit que les obligations en matiére de raccordement au réseau et la prise
en charge des colits de raccordement au réseau sont régies par le droit cantonal. Or, contrairement
a I'approvisionnement en électricité, il n'est pas opportun de prévoir une obligation de raccordement
au réseau de gaz. Partant, nous prions le Conseil fédéral de supprimer cet alinéa 2.

Pour le surplus, hous vous renvoyons a la prise de position de 'EnDK du 26 novembre 2025 que
nous soutenons intégralement.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller
fédéral, 'expression de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat

Le président La chanceliére

A\N]

Mathias Reynard

onique Albrecht

Annexe Prise de position de 'EnDK du 26 novembre 2025

Copiea gasvg@bfe.admin.ch
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Konferenz Kantonaler Energiedirektoren
Conférence des directeurs cantonaux de I'énergie
Conferenza dei direttori cantonali dell’'energia
Conferenza dals directurs chantunals d’energia

Bundesamt fiir Energie
3003 Bern

Per e-mail an: gasvg@bfe.admin.ch

Bern, 26. November 2025

Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 haben Sie die Konferenz kantonaler Energiedirektoren (EnDK)
eingeladen, an der Vernehmlassung zum Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG) teilzuneh-
“men. Wir bedanken uns fiir diese Méglichkeit und nehmen gern Stellung. '

i Allgemeine Beurteilung

Die EnDK nahm am 24, Januar 2020 bereits zur ersten Vorlage eines Gasversorgungsgesetzes Stellung
und unterstiitzte damals den Anspruch, ein Gesetz in einem angemessenen Umifang auszugestalten,
welches die notwendige Rechtssicherheit auf dem Schweizer Gasmarkt gewéhrleistet und mogliche
zukiinftige Rechtsstreitigkeiten reduziert. Der Schweizer Gasmarkt blieb seither nur rudimentar gere-
gelt. Trotz der Verbdndevereinbarung aus dem Jahr 2012 und der Verfligung der Wettbewerbskom-
mission (WEKO) von Mai 2020 bleiben Unsicherheiten bestehen. Zudem zeigte die Energiekrise 2022-
2023 Defizite bei der Steuerung der Versorgungssicherheit und der koordinierten Bewaltigung von
Versorgungsengpdassen auf. Die EnDK hatte daher die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage flir den
Netzzugang und fiir die Gasversorgungssicherheit unterstiitzt. Sie erachtet jedoch den vorliegenden
Entwurf des Bundesrates nicht als zufriedenstellend und lehnt ihn in der aktuellen Form ab.

Bei der Beurteilung des Entwurfs ist zu beachten, dass sich der Kontext seit dem ersten Entwurf eines
Gasversorgungsgesetzes im Jahr 2019 deutlich weiterentwickelt hat. Zu nennen sind insbesondere der
Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden hoheren Energiepreise sowie die unternommenen
Anstrengungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Europa und in der Schweiz. Insbeson-
dere sind das Inkrafttreten des Klima- und Innovationsgesetzes mit dem nunmehr gesetzlich festge-
legten Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erwihnen, sowie die vor diesem Hintergrund fortschreitende De-
fossilisierung des Brennstoffverbrauchs. Dazu gehdren auch die Bestrebungen in der Schweiz, aber
auch in der EU, fiir den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und eines Wasserstoffmarktes. Die Kan-
tone, Stidte und Gemeinden treiben ihrerseits die Transformation der Warmeversorgung aktiv voran.
So haben die Kantone mit der Revision ihrer Mustervorschriften (MuKEn) die Anforderungen in die-
sem Bereich verscharft. Zudem haben einige Kantone und Stddte konkrete Strategien und Plane fiir
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den Ausstieg aus (fossilem) Gas und fiir die Stilllegung der Gasinfrastruktur erarbeitet und setzen
diese bereits schrittweise um. Schliesslich ist der Gasmarkt gestiitzt auf die Verﬂjgung der WEKO fak-
tisch vollstandig geotffnet.

Entsprechend der genannten Entwicklungen wird der Absatz von Erdgas riickldufig sein und der Gas-
markt schrumpfen. (Erneuerbares) Gas wird mittelfristig in erster Linie in der Industrie, zur Spitzen-
lastabdeckung in Fernwdrmenetzen sowie in der Stromproduktion (Reservekraftwerke) benétigt wer-
den. Aus Sicht der EnDK ist es daher angezeigt, dass ein kiinftiger Regulierungsrahmen dusserst mass-
~ voll und kohé&rent gestaltet wird. Dieser darf die Transformation des Energiesystems einschliesslich
des Wasserstoffhochlaufs keinesfalls bremsen. '

Falls der Bundesrat an seiner Absicht zur Schaffung einer spezialgesetzlichen Grundlage in Form eines
GasVG festhélt, ladt die EnDK ihn ein, den Vorschlag grundlegend zu (iberarbeiten. Es miisste dabei
insbesondere aufgezeigt werden, welche Elemente unabdingbar sind, und der Regulierungsrahmen
miisste auf das Notwendigste beschrankt werden.

| Bemerkungen zu einzelnen Aspekten der Vorlage

Versorgungssicherheit

Wie oben ausgefiihrt, wird Gas weiterhin eine Rolle in der Energieversorgung spielen —wenn auch in
geringerem Ausmass (Industrie, Fernwdrme, Reservekraftwerke) und stérker basierend auf erneuer-
baren Energien und Wasserstoff. Zudem bleibt die Schweiz auch kiinftig massgeblich von Importen
abhdngig und verfiigt weiterhin liber keine grésseren inldndischen Speicher. Die Sicherstellung der
Gasversorgungssicherheit behalt daher eine hohe Bedeutung

Es stellt sich die Frage, ob die Massnahmen, die im Krisenwinter 2022-2023 kurzfristig ins Leben geru-
fen wurden, langfristig, d.h. auch im Kontext eines schrumpfenden Marktes, geeignet sind. Die EnDK
ladt den Bundesrat ein, dies genauer darzulegen. Unter Beriicksichtigung des Landesversorgungs-
gesetzes, der Art. 8 und 8a des Energiegesetzes sowie des Solidaritatsabkommens mit Deutschland
Italien bleibt unklar, inwieweit zusétzliche Regelungen notwendig sind. Gegebenenfalls soll}te gepriift
werden, ob die vorgesehenen Gasreserven auch zentral beschafft werden kénnten, um Synergien und
Skaleneffekte zu nutzen. Zudem sollten funktionierende Strukturen und Mechanismen nicht unnétig
in Frage gestellt werden.

Marktzugang und Netzregulierung

Mit der Verfligung der WEKO zum Gasmarkt in der Zentralschweiz ist der Markt seit 2020 faktisch
vollstandig gedffnet. Wenn die Marktoffnung in einem GasVG abgebildet werden sollte, stellt sich die
Frage, ob die vom Bundesrat vorgeschlagene Umsetzung technisch und finanziell machbar ist.

Bedenkt man den bisherigen, nahezu regelungsfreien Zustand und die fortschreitende Transforma-
tion des Energiesystems, sollte bei der Regulierung der Fokus auf der Schaffung der nétigen Rechts-
sicherheit und einer hoheren Kosten- bzw. Preistransparenz liegen, ohne dabei die System- und Regu-
lierungskosten unnétig zu erhShen. Es ist davon auszugehen, dass im Kleinkundensegment kaum Lie-
ferantenwechsel stattfinden. Die Nutzung von Gas zur Erzeugung von Gebdudewadrme wird zudem
weitgehend verschwinden und damit reduziert sich auch die Anzahl potenzieller Marktteilnehmer und



Lieferantenwechsel. Daher muss die regulatorische Last fiir die Unternehmen und der administrative
Aufwand fiir die BehOrden moglichst gering gehalten werden.

Die Herstellung von Analogien zur Regulierung des Strommarktes bleibt zwar sinnvoll, das Ausmass
der vorgeschlagenen Ubernahme von Regelungen aus dem StromVG erscheint jedoch nicht ange-
bracht. Im Gegensatz zum Strommarkt schrumpft der Gasmarkt, und dieser steht im Warmebereich
im Wettbewerb mit anderen Energietragern. Zudem ist der Betrieb des Gasnetzes weniger anspruchs-
voll als derjenige des Stromnetzes. Es miisste ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Nut- -
zung etablierter Prozesse und von Erfahrungswerten einerseits und der Verursachung von Regulie-
rungs- und Vollzugs-Mehrkosten andererseits. Die EnDK ladt den Bundesrat ferner ein, detaillierter
darzulegen, inwieweit die vorgeschlagenen Regelungen mit EU-Recht und der Praxis in den Mitglied-
staaten vereinbar sind und inwieweit eine Kongruenz zum EU-Recht anzustreben wére, zumal der
Gasmarkt im Stromabkemmen ausgeklammert ist.

Gegebenenfalls ist der Bundesrat angehalten, die Regulierung deutlich zu verschlanken und auf das
Notwendigste zu beschranken.

Aufgaben der Kantone

Der Bundesrat schlégt vor, den Kantonen in verschiedenen Bereichen neue Verantw'ortlichkeiten zu-
zuweisen. Die EnDK erinnert daran, dass die Mehrheit der Kantone im Gasmarkt bisher kaum in Er-
scheinung tritt und sich die Gasversorgungsunternehmen zumeist im kommunalen Eigentum befin- ‘
den. Die spezifischen Zusténdigkeiten der Kantone liegen bei der raumlichen Planung, dies in Koordi-
nation mit dem Bund sowie den Stadten und Gemeinden, sowie bei der Definition der Anforderungen
an den Energieverbrauch in Gebduden. Indirekt betroffen sind einzelne Kantone zudem bei den Re-
servekraftwerken, einerseits als Eigentlimer moglicher Betreiber und andererseits als Standortkan-
tone. ‘

Da Gas im Warmemarkt im Wettbewerb mit anderen Energietrdgern steht — d.h. im Gegensatz zu
Strom substituierbar ist — besteht bislang keine Netzanschlusspflicht. Die EnDK erachtet es daher
nicht als sinnvoll, entsprechende Pflichten durch die Kantone bezeichnen zu lassen. Abzulehnen ist
auch eine Beauftragung der Kantone, Regelungen fiir Netzanschlusskosten zu erlassen. Es ist darauf
hinzuweisen, dass die analogen, im Strombereich aufgrund historischer Zustandigkeiten noch beste-
henden Aufgaben der Kantone (Art. 5 StromVG), durch die zunehmende Regulierung seit Inkrafttreten
des StromVG an Bedeutung verloren haben und mit dem Stromabkommen an die EICom iibergehen
sollen. Zudem fiihrt eine geteilte Zustandigkeit (Kantone fiir Netzanschliisse und Anschlusskosten,
ElCom/EnCom fiir Netzzugang und Netzkosten) zu Abgrenzungsfragen und einer schweizweit unein-
heitlichen Praxis.

Aufgrund der fehlenden Involvierung der Kantone in den Gasmarkt erachtet die EnDK Schliesslich
auch eine Beteiligung der Kantone an einem Marktgebietsverantwortlichen als nicht zielfiihrend.

Sollte der Bundesrat an den vorgesehenen kantonalen Zustandigkeiten festhalten, wére den Kanto-
nen zumindest das Recht einzurdumen, die fiir die Aufgabenerfiillung benétigten Informationen ein-

zufordern.



Transformation des Energiesystems

Aufgrund der auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene beschlossenen in'rhapoIitischen Stra-
tegien und Ziele befindet sich fossiles Gas auf dem Riickzug. Erneuerbare Gase (Inlandproduktion und
Importe) sind nicht in ausreichenden Mengen verfiigbar, um Erdgas vollstidndig zu ersetzen. Mittelfris-
tig wird Gas daher in der Warmeversorgung eine untergeordnete Rolle spielen und vorrangig noch in
der Industrie, in Fernwdrmenetzen zur Spitzenlastabdeckung und in der Stromproduktion (Reserve-
kraftwerke) zum Einsatz kommen. Die heute noch bestehende Feinverteilungsinfrastruktur wird kiinf-
tig nicht mehr im selben Umfang benétigt werden. Entsprechend sind Kantone sowie priméir Stadte
und Gemeinden zunehmend damit befasst, Strategien im Hinblick auf den Gas-Ausstieg und die Stillle-
gung von Feinverteilungsnetzen festzulegen und entsprechende Energieplanungen zu erstellen. Diese
Bestrebungen diirfen durch ein GasVG keinesfalls in Frage gestellt werden.

Die EnDK begriisst die Absicht des Bundesrates, dieser Transformation mit der Moéglichkeit, vorzeitige
Stilllegungen bzw. entsprechende Sonderabschreibungen anzurechnen, verstarkt Rechnung zu tragen.
Sie weist indes darauf hin, dass die Regelungen, die erst auf Verordnungsebene erfolgen wiirden,
Rechtsunsicherheit zur Folge hatten, was sich hemmend auf die Stilllegungsplanung auswirken
kénnte. So bleibt z.B. unklar, was im weiteren Sinn zu den Stilllegungskosten gehdrt. Aus Sicht der
EnDK sollten ambitionierte, volkswirtschaftlich verantwortungsvolle Abschreibungen bzw. Investitio-
nen moglich sein.

Es ist entsprechend darauf zu achten, dass regulatorische Vorgaben keine Hiirden fiir die Transforma-
tion aufbauen. In diesem Zusammenhang erscheinen beispielsweise Vorgaben zum Unbundling prob-
lematisch. Beim Ausstieg aus Gas ist die Umstellung auf Fernwarme eine naheliegende Alternative,
die von verschiedenen Kantonen und Stédten bereits vorangetrieben wird. Die Umstellung von einer
auf eine andere leitungsgebundene Warmequelle bedarf einer hohen Koordination in der Planung
und bedingt erhebliche Infrastrukturinvestitionen. Eine informatorische Abschottung des Gasbereichs
kdnnte gerade bei Querverbundunternehmen, welche sowohl Gas- als auch Fernwarmenetze betrei-
ben, einen fliessenden Ubergang behindern. Diesbeziiglich ist nochmals daran zu erinnern, dass Gas
mit anderen Warmequellen im Wettbewerb steht und kein mit Strom vergleichbares Netzmonopol
besteht. In Bezug auf eine Kostenregulierung — in Verbindung mit der Definition eines angemessenen
Gewinns mittels WACC — weist die EnDK darauf hin, dass diese eine genligend attraktive Verzinsung
des Kapitals ermdglichen miisste, damit die Finanzierung der Transformation der Warmeversorgung
nicht unterlaufen wird. ' ‘

Die Einflihrung einer Pflicht zur Ausarbeitung und Vorlage von Netzentwicklungspléanen wiirde zu
einer Verschiebung von Kompetenzen von den Gemeinwesen an den Bund bzw. die Regulierungsbe-
horde (EnCom) fiihren, was die EnDK kritisch beurteilt. Die Netzentwicklungspldne der Gasnetzbetrei-
ber mussen auf den Energiestrategien und Vorgaben der zustandigen Gemeinwesen basieren. Die
Stilllegungs- und Transformationsplanungen sollten durch die EnCom weder grundsatzlich in Frage
gestellt noch verzogert werden. Gegebenenfalls missten die zustdndigen Gemeinwesen jeweils kon-
sultiert werden und kdnnte eine Frist fiir die Priifung durch die EnCom festgesetzt werden. Zudem
mussten die Pldne den zustdndigen Gemeinwesen zur Herstellung des Informationsgleichstands an-
schliessend ausdriicklich zugestellt werden. Das Heranziehen einer Analogie zu den MuKEn (Ziffer 9.4
Absatz 3), wie es der Bundesrat in den Erlduterungen suggeriert, erscheint diesbezliglich nicht ausrei-
chend.



Erneuerbare Gase und Wasserstoff

Die Kantone treiben die Transformation des Energiesystems aktiv voran. Erneuerbare Gase sowie
Wasserstoff und seine Derivate kdnnen kiinftig eine Rolle und in schwer elektrifizierbaren Anwendun-
gen spielen und dazu beitragen, die Energieversorgung zu diversifizieren. Aus diesem Grund sowie im
Kontext des Wettbewerbs im Endkundenmarkt bréuchte es aus Sicht der EnDK flankierende Massnah-
men, um den Umstieg auf erneuerbare oder CO,-arme Gase starker zu unterstiitzen. Im Vordergrund
stehen dabei insbesondere (liber die Zeit steigende) Beimischquoten von erneuerbaren Gasen. Zur
Unterstiitzung von Netzbetreibern, Stddten und Gemeinden bei der Umnutzung bestehender Gas-
netze, der Einspeisung erneuerbarer Gase und der Anpassung technischer Systeme kénnten Investiti-
onsanreize geschaffen werden, beispielsweise durch Investitionsbeitrage oder Innovationsférderung.
Eine Befreiung von Power-to-X Projekten vom Netzzuschlag nach Art. 35 EnG kénnte Impulse fiir In-
vestitionen in Elektrolyseanlagen zur Herstellung von heimischem griinem Methan geben.

Die EnDK nimmt zur Kenntnis, dass der Bundesrat Wasserstoff aus einem GasVG ausklammern will.
Dabei weist die EnDK darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen «mehrheitlich Methan beférdern-
den» und anderen Gasnetzen ggf. Anlass zu Abgrenzungsschwierigkeiten geben kann. Entsprechende
Unsicherheiten konnten sich hemmend auf Investitionen in die Wasserstoff-Infrastruktur auswirken.
Auch bei weiteren Elementen einer Gasmarktregulierung wére darauf zu achten, dass sie sich nicht
negativ auf die Investitionsbereitschaft resp. -fahigkeit der Branche in die Wasserstoffinfrastruktur

auswirken.

Zudem stellen die notwendige Anbindung an die Transportinfrastruktur und den Zugang zum Wasser-
stoffmarkt in Europa weiterhin eine Prioritdt dar, die rechtliche und regulatorische Grundlagen not-
wendig machen werden. Wasserstoff kénnte im Verlauf der 2030er Jahre zunehmend eine Rolle fiir
die Energieversorgung spielen. Es wird rechtzeitig zu priifen sein, ob fiir die Begleitung der Umriistung
der Infrastruktur und des Markthochlaufs von ' Wasserstoff auf gesetzlicher Ebene Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden miissen. Bei einem erfolgreichen Markthochlauf von Wasserstoff werden Re-
gelungen in diesem Bereich unumganglich sein. Die EnDK I&dt den Bundesrat ein, den Fokus stérker
auf diesen kiinftigen Bedarf.zu legen und darauf zu achten, rechtzeitig die nétigen Signale (iber die
rechtlichen Rahmenbedingungen des Wasserstoffmarkts zu geben. ‘

Wir bedanken uns fiir die Beriicksichtigung unserer Stellungnahme und stehen fiir Riickfragen gern
zur Verflgung. :

Freundliche Griisse

Staatsrat Ladirent Favre Véronique
Président EnDK’ , Generalsekretdrin EnDK
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Konferenz Kantonaler Energiedirektoren :
Conférence des directeurs cantonaux de I'énergie
Conferenza dei direttori cantonali dell’energia
Conferenza dals directurs chantunals d’energia

Office fédéral de I'énergie
3003 Berne

Par courrier électronique a: gasvg@bfe.admin.ch

Berne, le 26 novembre 2025

 Loi fédérale relative a 'approvisionnement en gaz (LApGaz)

Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs,

Par courrier du 19 septembre 2025, vous avez invité la Conférence des directeurs cantonaux de .
I’énergie (EnDK) a participer a la consultation sur la loi fédérale relative a I'approvisionnement en gaz
(LApGaz). Nous vous remercions de cette opportunité et prenons volontiers position.

I Appréciation générale

L’EnDK s’était déja exprimée le 24 janvier 2020 sur le premier projet de loi sur I'approvisionnement
en gaz et avait alors salué la volonté d’élaborer une loi d’'une ampleur appropriée, qui garantisse la
sécurité juridique nécessaire sur le marché suisse du gaz et réduise a un minimum les éventuels futurs
litiges dans ce domaine. Depuis, la réglementation du marché suisse du gaz demeure rudimentaire.
Certaines incertitudes subsistent malgré la convention de la branche de 2012 et la décision de la Com-
mission de la concurrence (COMCO) de mai 2020. De plus, la crise énergétique de 2022-2023 a mis en
lumiére certains déficits en termes de gouvernance de la sécurité d’approvisionnement et de coordi-
nation de la gestion des situations de pénurie. L'EnDK aurait ainsi soutenu en principe la création
d’une base légale régissant I'accés au réseau et la sécurité de 'approvisionnement en gaz. Cependant,
“elle estime que le présent projet de loi proposé par le Conseil fédéral n’est pas satisfaisant et le re-
jette dans sa forme actuelle. :

Dans I'évaluation de ce projet, il convient de tenir compte du fait que le contexte a fortement évolué
depuis le premier projet de loi sur Vapprovisionnement en gaz de 2019. |I faut en particulier mention-
ner la guerre en Ukraine et la hausse subséquente des prix de I'énergie, ainsi que les efforts déployés
en Europe et en Suisse pour réduire les émissions de gaz a effet de serre. Il y a notamment lieu de
mentionner I'entrée en vigueur de la loi sur le climat et I'innovation, dans laquelle I'objectif de zéro
émission nette d’ici 2050 est désormais ancré, ainsi que la défossilisation progressive de la consom-
mation de combustibles qui en découle. Ces efforts incluent également le souhait en Suisse, mais éga-
lement dans I'UE, de développer une infrastructure et un marché de I'hydrogéne. Les cantons, les
villes et-les communes, quant a eux, contribuent activement a la transformation de I'approvisionne-
ment en chaleur. Ainsi, les cantons ont renforcé les exigences en la matiére a travers la révision de
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leur modéle de prescriptions (MoPEC). En outre, plusieurs cantons et villes ont élaboré des stratégies.
et des plans concrets visant la sortie du gaz (fossile) et la désaffectation progressive de I'infrastructure
gaziére, qu’ils mettent d’ores et déja en ceuvre. Enfin, en raison de la décision de la COMCO, le mar-
ché du gaz est de facto entierement ouvert. '

A la lumiére des développements mentionnés, les ventes de gaz naturel vont diminuer et le marché
du gaz connaitre une contraction. A moyen terme, le gaz (renouvelable) sera avant tout utilisé dans
I'industrie, pour couvrir la charge de pointe dans les réseaux de chauffage a distance ainsi qu’a des
fins de production d’électricité (centrales de réserve). Du point de vue de I'EnDK, il est donc indiqué
qu’un futur cadre réglementaire soit congu de maniere particulierement mesurée et cohérente. Il
ne doit en aucun cas freiner la transformation du systéme énergétique ni I'essor de I’hydrogéne.

Si le Conseil fédéral devait maintenir son intention de créer une base légale spécifique sous forme
d’une LApGaz, 'EnDK I'invite a revoir sur le fond le projet de loi. Il conviendrait alors de montrer quels
éléments sont indispensables et de limiter le cadre réglementaire aux aspects strictement néces-

saires.

1 Commentaires sur certains aspects du projet

Sécurité d'approvisionnement

Comme évoqué précédemment, le gaz continuera a jouer un role dans I'approvisionnement en éner-
gie, bien que dans une proportion réduite (industrie, chauffage a distance, centrales de réserve) et
avec un approvisionnement davantage basé sur les gaz renouvelables et I'hydrogéne. De plus, la
Suisse restera a |'avenir fortement dépendante des importations et ne disposera pas non plus de
grandes capacités de stockage sur son territoire. Assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz res- .
tera ainsi un enjeu important. ‘

Il se pose la question de savoir si les mesures mises en place a court terme durant 'hiver de crise de
2022-2023 demeurent appropriées a long terme, c.-a-d. également dans le contexte d’un marché en
recul. L'EnDK invite le Conseil fédéral a développer ces aspects. En présence de la loi sur I'approvision-
nement économique du pays, des art. 8 et 8a de la loi sur I'énergie ainsi que de 'accord de solidarité
avec I'’Allemagne et I'ltalie, il n’est pour l'instant pas clair dans quelle mesure des réglementations
supplémentaires sont nécessaires. Le cas échéant, il conviendrait d’examiner si les réserves de gaz
prévues pourraient également &tre acquises de maniére centralisée, ce dans le but de mettre a profit
des synergies et des économies d’échelle. Par ailleurs, il convient de ne pas remettre en question inu-
tilement les structures et les mécanismes qui fonctionnent.

Accés au marché et régulation du réseau

La décision de la COMCO au sujet du marché du gaz en Suisse centrale a conduit, de fait, a I'ouverture
compléte du marché depuis 2020. Si I'ouverture du marché devait &tre ancrée dans une LApGaz, se
poée alors la question de savoir si la mise en ceuvre proposée par le Conseil fédéral est viable d'un
point de vue technique et financier.

Compte tenu de la situation actuelle, marquée par une quasi-absence de réglementation, ainsi que de
la transformation progressive du systéme énergétique, il conviendrait de viser la création d’un cadre



juridique assurant la sécurité nécessaire et une transparence accrue en ce qui concerne les coits et
les prix, sans pour autant faire augmenter de maniére inutile les colts du systeme et de la réglemen-
tation. On peut supposer qu ‘il n’y aura guére de changements de fournisseur dans le segment des pe-
tits clients. En outre, V'utilisation de gaz pour la production de chaleur dans les batiments disparaitra
en grande partie. Le nombre de potentlels participants au marché et de changements de fournisseur
diminuera également. Il convient de ce fait de limiter autant que possible la charge reglementalre
pour les entreprises et la charge administrative pour les autorités.

Si I'établissement d’analogies avec la réglementation du marché de I'électricité reste pertinent, I'am-
pleur de la reprise des réglerhentations de la LApEIl ne semble pas judicieuse. Contrairement au mar-
ché de I'électricité, le marché du gaz se contracte et se trouve de surcroft en situation de concurrence
avec d’autres agents énergétiques en matiére de production de la chaleur. L’exploitation du réseau
de gaz est en outre moins exigeante que celle du réseau électrique. Un juste équilibre devrait étre
trouvé entre la mise a profit des processus établis et des expériences acquises, d’une part, et I'engen-
drement de colits supplémentaires liés a la régulation et I'exécution, d’autre part. L'EnDK invite égale-
ment le Conseil fédéral a présenter de maniére plus détailiée dans quelle mesure les réglementations
proposées sont compatibles avec le droit européen ainsi que les pratiques des Etats membres de 'UE
et dans quelle mesure une convergence avec le droit de I'UE serait souhaitable, sachant que le mar-
ché du gaz est exclu de I'accord sur I'électricité.

Le cas échéant, le Conseil fédéral est tenu d’alléger considérablement la réglementation et de la limi-
ter au strict nécessaire. ‘

Téaches des cantons

Le Conseil fédéral propose d’attribuer de nouvelles responsabilités aux.cantons dans différents do-
maines. L_EnDK rappelle que, dans la majorité des cas, les cantons ne jouent qu’un réle limité dans
le marché du gaz et que la plupart des entreprises d’approvisionnement en gaz appartiennent aux
communes. Les compétences cantonales spécifiques concernent la planification territoriale, ce en coor-
dination avec la Confédération ainsi qu’avec les villes et les communes, ainsi que la définition des exi-
gences en matiére de consommation d’énergie dans les batiments. De maniére indirecte, certains can-
tons sont concernés par les centrales de réserve, d’une part, en tant que propriétaires de possibles
exploitants et, d’autre part, en tant que sites d’implantation.

Etant donné que le gaz est en concurrence avec d’autres agents énergétiques sur le marché de la cha-
leur — et qu’il peut donc étre substitué, contrairement a I'électricité — il n’existe jusqu’a présent pas
d’obligation de raccordement au réseau. L'EnDK estime dés lors qu’il n’est pas judicieux de déléguer
de telles obligations aux cantons. Elle rejette également I'idée de charger les cantons de réglementer
les colits de raccordement. Il convient de souligner que les taches comparables des cantons, qui exis-
tent dans le domaine de I'électricité pour des raisons de compétences historiques (art. 5 LApEl), ont
perdu en importance en raison de la réglementation croissante depuis I'entrée en vigueur de la LApEI
et qu’elles sont appelées a &tre transférées a 'EICom dans le cadre de I'accord sur I'électricité. De
plus, une compétence partagée (les cantons pour les raccordements au réseau et les colts de raccor-
dement, I'EICom/EnCom pour l'accés au réseau et les colits du réseau) souléve des questions de déli-
mitation et conduit & une pratique non homogene a I'échelle suisse.

Par ailleurs, en raison du manque d’implication des cantons dans le marché du.gaz, 'EnDK est égale-
ment d’avis qu’une participation des cantons & un responsable de la zone de marché n’est pas perti-
"nente.



Au cas ol le Conseil fédéral maintiendrait les compétences cantonales envisagées, il faudrait au
moins accorder a ces derniers le droit d’obtenir les informations nécessaires a I'accomplissement de
leurs taches. ‘

Transformation du systéme énergétique

Le gaz fossile est en recul en raison des stratégies et des objectifs en matiére de politique climatique
décidés au niveau national, cantonal et communal. Les gaz renouvelables (production indigéne et im-
portations) ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour pouvoir remplacer intégralement le
gaz naturel. A moyen terme, le gaz jouera donc un réle mineur dans |'approvisionnement en chaleur
et sera avant tout utilisé dans I'industrie, pour couvrir la charge de pointe dans les réseaux de chauf-
fage a distance ainsi qu’a des fins de production d’électricité (centrales de réserve). L'infrastructure
de distribution fine qui existe encore aujourd’hui ne sera plus nécessaire dans la méme mesure a
I’avenir. De ce fait, les cantons et plus particuliérement les villes et les communes s’emploient de plus
en plus a définir des stratégies en vue de I'abandon du gaz et de la désaffectation des réseaux de dis-
tribution fine et a établir des planifications énergétiques y relatives. Ces efforts ne doivent en aucun
cas &tre remis en question par une LApGaz. ' ‘

L’EnDK salue Iintention du Conseil fédéral de mieux prendre en compte cette transformation en

permettant les imputations de désaffectations anticipées et d’amortissements extraordinaires
correspondants, Elle rend en revanche attentif au fait que les éléments qui seraient réglementés
uniquement au niveau de 'ordonnance entraineraient une insécurité juridique qui pourrait freiner la
" planification des désaffectations. Du point de vue de 'EnDK, des amortissements ou investissements
ambitieux et économiquement responsables devraient étre possibles.

Il convient ainsi de veiller & ce que des prescriptions régulatoires ne constituent pas un obstacle pour la
transformation. Dans ce contexte, les prescriptions en matiére de séparation des activités semblent
problématiques. La transition vers le chauffage a distance peut évidemment constituer une alterna-
tive lors de I'abandon du gaz. Ce processus est d’ores et déja mis en place par différents cantons et
villes. Une coordination étroite en termes de planification et de gros investissements dans l'infrastruc-
ture sont nécessaires lors du passage d’une source de chaleur en réseau a une autre. Un cloisonne-
ment de I'information dans le domaine du gaz pourrait entraver une transition en douceur notam-
ment dans les entreprises multifluides, qui exploitent & la fois des réseaux de gaz et de chaleur a dis-
tance. Dans ce contexte, il convient de rappeler une nouvelle fois que le gaz est en concurrence avec
d’autres sources de chaleur et ne dispose pas d’'un monopole de réseau comparable a celui de I'élec-
tricité. En ce qui concerne une régulation des colits — comprenant la définition d’un bénéfice appro-
prié moyennant un WACC — 'EnDK souligne que celle-ci devrait garantir une rémunération suffisam-
ment attractive du capital afin de ne pas compromettre le financement de la transformation de I'ap-
provisionnement en chaleur.

L'introduction d’une obligation d’élaborer et de soumettre des plans de développement du réseau
entrainerait un transfert de compétences vers la Confédération ou I'autorité régulatoire (EnCom), ce.
que 'EnDK considére problématique. Les plans de développement du réseau des exploitants de
réseaux gaziers doivent se baser sur les stratégies énergétiques et les prescriptions des collectivités
publiques compétentes. Les planifications de désaffectation et de transformation ne devraient ni étre
fondamentalement remises en question ni &tre retardées par 'EnCom. Le cas échéant, les collectivités
publiques compétentes devraient &tre consultées et des délais devraient étre fixés pour I'examen par
I'EnCom. En outre, les plans devraient ensuite explicitement étre mis a disposition des collectivités
publiques compétentes afin d’assurer une égalité d’information. Une référence par analogie aux



MOPEC (chiffre 9.4, alinéa 3), comme le suggere le Conseil fédéral dans son rapport explicatif, ne
semble pas suffisant.

Gaz renouvelables et hydrogéne

Les.cantons poursuivent de maniére proactive la transformation du systéme énergétique. Les gaz re-
nouvelables ainsi que I'hydrogéne et ses dérivés peuvent a I'avenir jouer un réle dans les applications
difficiles a électrifier. lls peuvent ainsi contribuer a diversifier I'approvisionnement énergétique. Pour
cette raison et compte tenu de la concurrence sur le marché des clients finaux, il serait nécessaire,
selon 'EnDK, de prévoir des mesures d’accompagnement afin de soutenir davantage le passage aux
gaz renouvelables ou pauvres en CO,. Les taux de mélange de gaz renouvelables (croissants sur la du-
rée) revétent une importance particuliére. La création d’incitations a I'investissement pourrait soute-
nir les gestionnaires de réseau, les villes et les communes en vue de la transformation de réseaux de .
gaz existants, de I'injection de gaz renouvelables et de 'adaptation des systémes techniques, par
exemple par le biais de contributions a I'investissement ou 'encouragement a I'innovation. Les inves-
~ tissements dans les installations d’électrolyse destinées a la production de méthane vert indigéne
pourraient étre stimulés si les projets de Power-to-X étaient exemptés du supplément réseau en vertu

de 'art. 35 LEne.

L’EnDK prend acte du fait que le Conseil fédéral entend exclure I’hydrogéne d’une LApGaz. A cet
égard, 'EnDK fait remarquer qu’une délimitation entre les réseaux de gaz «qui transportent principa-
lement du méthane» et d’autres réseaux de gaz pourrait étre difficile. De telles insécurités pourraient
entraver les investissements dans l'infrastructure d’hydrogéne. Il conviendrait également de veiller a
ce que d’autres éléments réglementaires du marché du gaz naient pas de répercussions négatives sur
la propension ou la capacité de la branche a investir dans l'infrastructure d’hydrogene.

En outre, le raccordement nécessaire a I'infrastructure de transport et I'accés au marché de I’hydro-
géne en Europe restent une priorité et nécessiteront des bases juridiques et régulatoires. L’hydrogene
pourrait jouer un réle croissant dans I'approvisionnement énergétique au cours des années 2030. Il
conviendra d’examiner en temps utile si des conditions-cadres législatives doivent étre créées pour
accompagner la transformation de I'infrastructure et le développement d’un marché de I'hydrogene.
Dans I'hypothése d’un développement réussi du marché de I’hydrogéne, des réglementations dans ce
domaine seront alors inévitables. L’EnDK invite le Conseil fédéral a davantage prendre en compte les
besoins énergétiques futurs et a veiller a8 émettre a temps les signaux nécessaires concernant le cadre
juridique applicable au marché de I'hydrogéne. 4

Nous vous remercions de prendre en considération notre prise de position et restons a votre disposi-
tion pour toute question.

Meilleures salutations,

Laurent Fav , Conseillert Véronique @%;ez
Président de I'EnDK Secrétaire générale de 'EnDK



Regierungsrat

Kanton Zug

Regierungsrat, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail
Bundesamt fur Energie BFE
3003 Bern

Zug, 9. Dezember 2025 ms

Entwurf fiir ein Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG):
Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 19. September 2025 hat das Eidgenéssische Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation UVEK den Kanton Zug in der obgenannten Angelegenheit zur Vernehmlas-
sung eingeladen. Wir dussern uns dazu gerne wie folgt:

Der Kanton Zug begrusst grundsatzlich die Absicht des Bundesrats, mit einem neuen Gesetz
die notwendige Rechtssicherheit im heute nur rudimentar geregelten Schweizer Gasmarkt zu
schaffen. Ebenso begriisst der Kanton Zug die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage ftr
Massnahmen zur Bewaltigung einer Krisensituation.

Der vorliegende Entwurf des GasVG sieht eine umfangreiche Regulierung, angelehnt an das
Stromversorgungsgesetz (StromVG), vor. Aufgrund der fortschreitenden Dekarbonisierung der
Warmeversorgung und der begrenzten Verflgbarkeit erneuerbarer Gasbrennstoffe ist zu erwar-
ten, dass der Gasmarkt in Zukunft schrumpfen wird. Der Kanton Zug stellt in Frage, ob die ge-
setzlichen Regulierungen im vorliegenden Entwurf angesichts des schrumpfenden Gasmarkts
in diesem Umfang notwendig sind. In Ubereinstimmung mit der EnDK (Stellungnahme, siehe
Beilage) ladt der Kanton Zug den Bundesrat dazu ein, zu prifen, ob die primaren Ziele — die
Rechtsicherheit und die Versorgungssicherheit — mit einem weniger umfangreichen Gesetz er-
reicht werden kénnten.

Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht bei den Gasversorgungsunternehmen eine strikte Tren-
nung zwischen Aufgaben in der Gasversorgung und anderen Geschéaftstatigkeiten vor. Den
Kantonen, welche bisher im Gasmarkt kaum in Erscheinung getreten sind, werden neue Ver-
antwortlichkeiten zugewiesen. Bei der Netzentwicklungsplanung werden der EICom neue Kom-
petenzen zukommen. Es werden neue Schnittstellen geschaffen und etablierte Prozesse veran-
dert. Entsprechend ist ein erhéhter Koordinationsaufwand zu beflurchten.

Betreffend Auswirkungen auf die Transformation des Warmesektors verweisen wir auf die Stel-
lungnahme der EnDK.

Regierungsgebéaude, Seestr. 2, 6300 Zug
T +41 41 594 11 11
www.zg.ch
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Wir bedanken uns fur die Méglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grusse
eglerungsr/at des Kantons Zug

o)

Andreas Hostettler Tobias Moser
Landammann Landschreiber
Beilage:

- Beilage 1: Stellungnahme EnDK vom 26. November 2025

Versand mit Beilage per E-Mail an:

- Bundesamt flur Energie (gasvg@bfe.admin.ch)
- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung

- Volkswirtschaftsdirektion (info.vds@zg.ch)

- Baudirektion (info.bds@zg.ch)

- Amt fur Umwelt (info.afu@zg.ch)
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Beilage 1

DK

Konferenz Kantonaler Energiedirektoren
Conférence des directeurs cantonaux de I'énergie
Conferenza dei direttori cantonali dell’energia
Conferenza dals directurs chantunals d’energia

Bundesamt fur Energie
3003 Bern

Per e-mail an: gasvg@bfe.admin.ch

Bern, 26. November 2025

Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 haben Sie die Konferenz kantonaler Energiedirektoren (EnDK)
eingeladen, an der Vernehmlassung zum Bundesgesetz tiber die Gasversorgung (GasVG) teilzuneh-
men. Wir bedanken uns fiir diese Maoglichkeit und nehmen gern Stellung.

| Allgemeine Beurteilung

Die EnDK nahm am 24. Januar 2020 bereits zur ersten Vorlage eines Gasversorgungsgesetzes Stellung
und unterstitzte damals den Anspruch, ein Gesetz in einem angemessenen Umfang auszugestalten,
welches die notwendige Rechtssicherheit auf dem Schweizer Gasmarkt gewéhrleistet und mogliche
zukiinftige Rechtsstreitigkeiten reduziert. Der Schweizer Gasmarkt blieb seither nur rudimentér gere-
gelt. Trotz der Verbédndevereinbarung aus dem Jahr 2012 und der Verfligung der Wettbewerbskom-
mission (WEKO) von Mai 2020 bleiben Unsicherheiten bestehen. Zudem zeigte die Energiekrise 2022-
2023 Defizite bei der Steuerung der Versorgungssicherheit und der koordinierten Bewéltigung von
Versorgungsengpassen auf. Die EnDK hatte daher die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage fiir den
Netzzugang und fiir die Gasversorgungssicherheit unterstiitzt. Sie erachtet jedoch den vorliegenden
Entwurf des Bundesrates nicht als zufriedenstellend und lehnt ihn in der aktuellen Form ab.

Bei der Beurteilung des Entwurfs ist zu beachten, dass sich der Kontext seit dem ersten Entwurf eines
Gasversorgungsgesetzes im Jahr 2019 deutlich weiterentwickelt hat. Zu nennen sind insbesondere der
Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden hoheren Energiepreise sowie die unternommenen
Anstrengungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Europa und in der Schweiz. Insheson-
dere sind das Inkrafttreten des Klima- und Innovationsgesetzes mit dem nunmehr gesetzlich festge-
legten Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erwéhnen, sowie die vor diesem Hintergrund fortschreitende De-
fossilisierung des Brennstoffverbrauchs. Dazu gehéren auch die Bestrebungen in der Schweiz, aber
auch in der EU, fiir den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und eines Wasserstoffmarktes. Die Kan-
tone, Stadte und Gemeinden treiben ihrerseits die Transformation der Warmeversorgung aktiv voran.
So haben die Kantone mit der Revision ihrer Mustervorschriften (MuKEn) die Anforderungen in die-
sem Bereich verscharft. Zudem haben einige Kantone und Stadte konkrete Strategien und Pléne fur
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den Ausstieg aus (fossilem) Gas und fir die Stilllegung der Gasinfrastruktur erarbeitet und setzen
diese bereits schrittweise um. Schliesslich ist der Gasmarkt gestitzt auf die Verfligung der WEKO fak-
tisch vollstandig getffnet.

Entsprechend der genannten Entwicklungen wird der Absatz von Erdgas riicklaufig sein und der Gas-
markt schrumpfen. (Erneuerbares) Gas wird mittelfristig in erster Linie in der Industrie, zur Spitzen-
lastabdeckung in Fernwdrmenetzen sowie in der Stromproduktion (Reservekraftwerke) benétigt wer-
den. Aus Sicht der EnDK ist es daher angezeigt, dass ein kiinftiger Regulierungsrahmen &dusserst mass-
voll und kohédrent gestaltet wird. Dieser darf die Transformation des Energiesystems einschliesslich
des Wasserstoffhochlaufs keinesfalls bremsen.

Falls der Bundesrat an seiner Absicht zur Schaffung einer spezialgesetzlichen Grundlage in Form eines
GasVG festhalt, 1adt die EnDK ihn ein, den Vorschlag grundlegend zu Uberarbeiten. Es miisste dabei
insbesondere aufgezeigt werden, welche Elemente unabdingbar sind, und der Regulierungsrahmen
misste auf das Notwendigste beschrankt werden.

] Bemerkungen zu einzelnen Aspekten der Vorlage

Versorgungssicherheit

Wie oben ausgefiihrt, wird Gas weiterhin eine Rolle in der Energieversorgung spielen —wenn auch in
geringerem Ausmass (Industrie, Fernwirme, Reservekraftwerke) und stirker basierend auf erneuer-
baren Energien und Wasserstoff. Zudem bleibt die Schweiz auch kiinftig massgeblich von Importen
abhangig und verfugt weiterhin liber keine grésseren inldndischen Speicher. Die Sicherstellung der
Gasversorgungssicherheit behélt daher eine hohe Bedeutung

Es stellt sich die Frage, ob die Massnahmen, die im Krisenwinter 2022-2023 kurzfristig ins Leben geru-
fen wurden, langfristig, d.h. auch im Kontext eines schrumpfenden Marktes, geeignet sind. Die EnDK
ladt den Bundesrat ein, dies genauer darzulegen. Unter Berlcksichtigung des Landesversorgungs-
gesetzes, der Art. 8 und 8a des Energiegesetzes sowie des Solidaritdtsabkommens mit Deutschland
Italien bleibt unklar, inwieweit zusétzliche Regelungen notwendig sind. Gegebenenfalls sollte gepriift
werden, ob die vorgesehenen Gasreserven auch zentral beschafft werden kénnten, um Synergien und
Skaleneffekte zu nutzen. Zudem sollten funktionierende Strukturen und Mechanismen nicht unnétig
in Frage gestellt werden.

Marktzugang und Netzregulierung

Mit der Verfligung der WEKO zum Gasmarkt in der Zentralschweiz ist der Markt seit 2020 faktisch
vollstdndig gedffnet. Wenn die Marktéffnung in einem GasVG abgebildet werden sollte, stellt sich die
Frage, ob die vom Bundesrat vorgeschlagene Umsetzung technisch und finanziell machbar ist.

Bedenkt man den bisherigen, nahezu regelungsfreien Zustand und die fortschreitende Transforma-
tion des Energiesystems, sollte bei der Regulierung der Fokus auf der Schaffung der nétigen Rechts-
sicherheit und einer héheren Kosten- bzw. Preistransparenz liegen, ohne dabei die System- und Regu-
lierungskosten unnétig zu erh6hen. Es ist davon auszugehen, dass im Kleinkundensegment kaum Lie-
ferantenwechsel stattfinden. Die Nutzung von Gas zur Erzeugung von Gebdudewadrme wird zudem
weitgehend verschwinden und damit reduziert sich auch die Anzahl potenzieller Marktteilnehmer und



Lieferantenwechsel. Daher muss die regulatorische Last fur die Unternehmen und der administrative
Aufwand fir die Behdrden moglichst gering gehalten werden.

Die Herstellung von Analogien zur Regulierung des Strommarktes bleibt zwar sinnvoll, das Ausmass
der vorgeschlagenen Ubernahme von Regelungen aus dem StromVG erscheint jedoch nicht ange-
bracht. Im Gegensatz zum Strommarkt schrumpft der Gasmarkt, und dieser steht im Warmebereich
im Wettbewerb mit anderen Energietriagern. Zudem ist der Betrieb des Gasnetzes weniger anspruchs-
voll als derjenige des Stromnetzes. Es misste ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Nut-
zung etablierter Prozesse und von Erfahrungswerten einerseits und der Verursachung von Regulie-
rungs- und Vollzugs-Mehrkosten andererseits. Die EnDK l&dt den Bundesrat ferner ein, detaillierter
darzulegen, inwieweit die vorgeschlagenen Regelungen mit EU-Recht und der Praxis in den Mitglied-
staaten vereinbar sind und inwieweit eine Kongruenz zum EU-Recht anzustreben wire, zumal der
Gasmarkt im Stromabkommen ausgeklammert ist.

Gegebenenfalls ist der Bundesrat angehalten, die Regulierung deutlich zu verschlanken und auf das
Notwendigste zu beschrinken.

Aufgaben der Kantone

Der Bundesrat schldgt vor, den Kantonen in verschiedenen Bereichen neue Verantwortlichkeiten zu-
zuweisen. Die EnDK erinnert daran, dass die Mehrheit der Kantone im Gasmarkt bisher kaum in Er-
scheinung tritt und sich die Gasversorgungsunternehmen zumeist im kommunalen Eigentum befin-
den. Die spezifischen Zustdndigkeiten der Kantone liegen bei der rdumlichen Planung, dies in Koordi-
nation mit dem Bund sowie den Stddten und Gemeinden, sowie bei der Definition der Anforderungen
an den Energieverbrauch in Geb&duden. Indirekt betroffen sind einzelne Kantone zudem bei den Re-
servekraftwerken, einerseits als Eigentimer moglicher Betreiber und andererseits als Standortkan-
tone.

Da Gas im Warmemarkt im Wettbewerb mit anderen Energietrdgern steht — d.h. im Gegensatz zu
Strom substituierbar ist — besteht bislang keine Netzanschlusspflicht. Die EnDK erachtet es daher
nicht als sinnvoll, entsprechende Pflichten durch die Kantone bezeichnen zu lassen. Abzulehnen ist
auch eine Beauftragung der Kantone, Regelungen fiir Netzanschlusskosten zu erlassen. Es ist darauf
hinzuweisen, dass die analogen, im Strombereich aufgrund historischer Zustandigkeiten noch beste-
henden Aufgaben der Kantone (Art. 5 StromVG), durch die zunehmende Regulierung seit Inkrafttreten
des StromVG an Bedeutung verloren haben und mit dem Stromabkommen an die EICom Ubergehen
sollen. Zudem fiihrt eine geteilte Zusténdigkeit (Kantone fir Netzanschliisse und Anschlusskosten,
ElCom/EnCom fiir Netzzugang und Netzkosten) zu Abgrenzungsfragen und einer schweizweit unein-
heitlichen Praxis.

Aufgrund der fehlenden Involvierung der Kantone in den Gasmarkt erachtet die EnDK schliesslich
auch eine Beteiligung der Kantone an einem Marktgebietsverantwortlichen als nicht zielfithrend.

Sollte der Bundesrat an den vorgesehenen kantonalen Zustandigkeiten festhalten, wire den Kanto-
nen zumindest das Recht einzurdumen, die fir die Aufgabenerfiillung benétigten Informationen ein-
zufordern.



Transformation des Energiesystems

Aufgrund der auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene beschlossenen klimapolitischen Stra-
tegien und Ziele befindet sich fossiles Gas auf dem Riickzug. Erneuerbare Gase (Inlandproduktion und
Importe) sind nicht in ausreichenden Mengen verfiigbar, um Erdgas vollstédndig zu ersetzen. Mittelfris-
tig wird Gas daher in der Warmeversorgung eine untergeordnete Rolle spielen und vorrangig noch in
der Industrie, in Fernwarmenetzen zur Spitzenlastabdeckung und in der Stromproduktion (Reserve-
kraftwerke) zum Einsatz kommen. Die heute noch bestehende Feinverteilungsinfrastruktur wird kiinf-
tig nicht mehr im selben Umfang benétigt werden. Entsprechend sind Kantone sowie primar Stddte
und Gemeinden zunehmend damit befasst, Strategien im Hinblick auf den Gas-Ausstieg und die Stillle-
gung von Feinverteilungsnetzen festzulegen und entsprechende Energieplanungen zu erstellen. Diese
Bestrebungen diirfen durch ein GasVG keinesfalls in Frage gestellt werden.

Die EnDK begrisst die Absicht des Bundesrates, dieser Transformation mit der Méglichkeit, vorzeitige
Stilllegungen bzw. entsprechende Sonderabschreibungen anzurechnen, verstdrkt Rechnung zu tragen.
Sie weist indes darauf hin, dass die Regelungen, die erst auf Verordnungsebene erfolgen wiirden,
Rechtsunsicherheit zur Folge hitten, was sich hemmend auf die Stilllegungsplanung auswirken
kdnnte. So bleibt z.B. unklar, was im weiteren Sinn zu den Stilllegungskosten gehort. Aus Sicht der
EnDK sollten ambitionierte, volkswirtschaftlich verantwortungsvolle Abschreibungen bzw. Investitio-
nen moglich sein.

Es ist entsprechend darauf zu achten, dass regulatorische Vorgaben keine Hirden flr die Transforma-
tion aufbauen. In diesem Zusammenhang erscheinen beispielsweise Vorgaben zum Unbundling prob-
lematisch. Beim Ausstieg aus Gas ist die Umstellung auf Fernwirme eine naheliegende Alternative,
die von verschiedenen Kantonen und Stadten bereits vorangetrieben wird. Die Umstellung von einer
auf eine andere leitungsgebundene Wiarmequelle bedarf einer hohen Koordination in der Planung
und bedingt erhebliche Infrastrukturinvestitionen. Eine informatorische Abschottung des Gasbereichs
kdnnte gerade bei Querverbundunternehmen, welche sowohl Gas- als auch Fernwarmenetze betrei-
ben, einen fliessenden Ubergang behindern. Diesbeziiglich ist nochmals daran zu erinnern, dass Gas
mit anderen Wirmequellen im Wettbewerb steht und kein mit Strom vergleichbares Netzmonopol
besteht. In Bezug auf eine Kostenregulierung — in Verbindung mit der Definition eines angemessenen
Gewinns mittels WACC — weist die EnDK darauf hin, dass diese eine geniigend attraktive Verzinsung
des Kapitals ermdglichen misste, damit die Finanzierung der Transformation der Warmeversorgung
hicht unterlaufen wird.

Die Einflthrung einer Pflicht zur Ausarbeitung und Vorlage von Netzentwicklungsplanen wiirde zu
einer Verschiebung von Kompetenzen von den Gemeinwesen an den Bund bzw. die Regulierungsbe-
hérde (EnCom) flihren, was die EnDK kritisch beurteilt. Die Netzentwicklungsplane der Gasnetzbetrei-
ber missen auf den Energiestrategien und Vorgaben der zustdndigen Gemeinwesen basieren. Die
Stilllegungs- und Transformationsplanungen sollten durch die EnCom weder grundsatzlich in Frage
gestellt noch verzdgert werden. Gegebenenfalls miissten die zustandigen Gemeinwesen jeweils kon-
sultiert werden und kénnte eine Frist fiir die Priifung durch die EnCom festgesetzt werden. Zudem
mssten die Plane den zustdndigen Gemeinwesen zur Herstellung des Informationsgleichstands an-
schliessend ausdriicklich zugestellt werden. Das Heranziehen einer Analogie zu den MuKEn (Ziffer 9.4
Absatz 3), wie es der Bundesrat in den Erlduterungen suggeriert, erscheint diesbezlglich nicht ausrei-
chend.



Erneuerbare Gase und Wasserstoff

Die Kantone treiben die Transformation des Energiesystems aktiv voran. Erneuerbare Gase sowie
Wasserstoff und seine Derivate kdnnen kiinftig eine Rolle und in schwer elektrifizierbaren Anwendun-
gen spielen und dazu beitragen, die Energieversorgung zu diversifizieren. Aus diesem Grund sowie im
Kontext des Wettbewerbs im Endkundenmarkt brauchte es aus Sicht der EnDK flankierende Massnah-
men, um den Umstieg auf erneuerbare oder COz-arme Gase starker zu unterstiitzen. Im Vordergrund
stehen dabei insbesondere (Uber die Zeit steigende) Beimischquoten von erneuerbaren Gasen. Zur
Unterstiitzung von Netzbetreibern, Stadten und Gemeinden bei der Umnutzung bestehender Gas-
netze, der Einspeisung erneuerbarer Gase und der Anpassung technischer Systeme kdnnten Investiti-
onsanreize geschaffen werden, beispielsweise durch Investitionsbeitrdge oder Innovationsférderung.
Eine Befreiung von Power-to-X Projekten vom Netzzuschlag nach Art. 35 EnG kénnte Impulse fir In-
vestitionen in Elektrolyseanlagen zur Herstellung von heimischem griinem Methan geben.

Die EnDK nimmt zur Kenntnis, dass der Bundesrat Wasserstoff aus einem GasVG ausklammern will.
Dabei weist die EnDK darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen «mehrheitlich Methan beférdern-
den» und anderen Gasnetzen ggf. Anlass zu Abgrenzungsschwierigkeiten geben kann. Entsprechende
Unsicherheiten kénnten sich hemmend auf Investitionen in die Wasserstoff-Infrastruktur auswirken.
Auch bei weiteren Elementen einer Gasmarktregulierung wire darauf zu achten, dass sie sich nicht
negativ auf die Investitionsbereitschaft resp. -fihigkeit der Branche in die Wasserstoffinfrastruktur
auswirken.

Zudem stellen die notwendige Anbindung an die Transportinfrastruktur und den Zugang zum Wasser-
stoffmarkt in Europa weiterhin eine Prioritéat dar, die rechtliche und regulatorische Grundlagen not-
wendig machen werden. Wasserstoff kdnnte im Verlauf der 2030er Jahre zunehmend eine Rolle fur
die Energieversorgung spielen. Es wird rechtzeitig zu priifen sein, ob flir die Begleitung der Umristung
der Infrastruktur und des Markthochlaufs von Wasserstoff auf gesetzlicher Ebene Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden missen. Bei einem erfolgreichen Markthochlauf von Wasserstoff werden Re-
gelungen in diesem Bereich unumgénglich sein. Die EnDK Iadt den Bundesrat ein, den Fokus stirker
auf diesen kiinftigen Bedarf zu legen und darauf zu achten, rechtzeitig die notigen Signale UGber die
rechtlichen Rahmenbedingungen des Wasserstoffmarkts zu geben.

Wir bedanken uns fiir die Berlicksichtigung unserer Stellungnahme und stehen fiir Riickfragen gern
zur Verfligung,

Freundliche Griisse

Staatsrat Ladrent Favre i Véronique Bi ner-P_riez
Prasident EnDK Generalsekretédrin EnDK
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10. Dezember 2025 (RRB Nr. 1308/2025)
Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken lhnen fur die Einladung vom 19. September 2025, zum Entwurf fir ein neues
Gasversorgungsgesetz (GasVG) Stellung zu nehmen, und dussern uns wie folgt:

Seit dem ersten Entwurf des GasVG 2019 haben sich die Rahmenbedingungen im Bereich
der Gasversorgung zum Teil erheblich gedndert. Gestutzt auf die Verfigung der Wett-
bewerbskommission (WEKO) von Mai 2020 ist der Gasmarkt faktisch vollstandig gedtffnet.
Verbrauchsstéatten unterschiedlicher Grdsse haben seither den Lieferanten gewechselt.
Der Entscheid der WEKO legt jedoch nur allgemeine Grundsétze fest, deren Umsetzung
den Akteuren Uberlassen bleibt.

Der Krieg gegen die Ukraine filhrte einerseits zu deutlich hdheren Gaspreisen und ander-
seits zu einer deutlich starkeren Gewichtung von Massnahmen zur Gewahrleistung der
Versorgungssicherheit. Fir die Schweiz ohne eigene Gasforderung und Gasspeicher ist
dabei der Zugang zu ausléndischen Markten und Speichern zentral. Zur Ermoglichung
des Gasflusses Uber die Grenzen sind Staatsvertrdge wie das kirzlich abgeschlossene
trilaterale Solidaritdtsabkommen mit Italien und Deutschland erforderlich.

Der Gasverbrauch wird aufgrund der erforderlichen Verminderung der Treibhausgas-
emissionen in Europa und in der Schweiz langfristig stark zurlickgehen. In der Schweiz
wurde mit dem Bundesgesetz Uber die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die
Energiesicherheit (SR 814.310) das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050
gesetzlich festgelegt. Die Kantone und Gemeinden treiben die Transformation der Warme-
versorgung aktiv voran. So haben die Kantone mit der Revision ihrer Mustervorschriften
(MuKEn) 2025 die Anforderungen im Bereich der Warmeerzeugung verscharft. Einige
Kantone und Gemeinden haben bereits konkrete Strategien und Plane fir den Ausstieg
aus (fossilem) Gas und fur die Stilllegung der Gasinfrastruktur erarbeitet und setzen diese
bereits schrittweise um. In den Gemeinden wird der Gasabsatz im Warmebereich erheblich



abnehmen. Gleichzeitig wird die Bereitstellung alternativer Warmequellen, insbesondere
Uber Fernwarmenetze, vorangetrieben. Da die bestehende Gasversorgungsinfrastruktur in
der Schweiz im Wesentlichen von den Gemeinden aufgebaut wurde, sollten sie bei Fragen
rund um die Gasversorgung eng eingebunden werden.

Der vorliegende Entwurf schafft neue Akteure und Aufgaben, erhdht den Verwaltungs-
und Koordinationsaufwand erheblich, 1asst dabei viele Fragen offen und verweist entspre-
chend an zahlreichen Stellen auf noch zu erarbeitende Verordnungen. Es ist deshalb frag-
lich, ob bzw. inwieweit die mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf vorgesehenen umfang-
reichen Regelungen mit den daraus entstehenden Regulierungskosten erforderlich sind.

Wir lehnen daher den vorliegenden Entwurf fir ein neues GasVG ab. Falls der Bundesrat
an seiner Absicht zur Schaffung einer spezialgesetzlichen Grundlage in Form eines GasVG
festhélt, laden wir ihn ein, den Vorschlag grundlegend zu Uberarbeiten. Es ist aufzuzeigen,
welche Regelungen zwingend erforderlich sind. Die Regulierung soll sich auf diese
Elemente beschrénken.

Freundliche Grisse

Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Die Staatsschreiberin:

Dr. Martin Neukom Dr. Kathrin Arioli
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Par e-mail : gasvg@bfe.admin.ch

Berne, le 18 décembre 2025

Consultation : projet de loi fédérale relative a I'approvisionnement en gaz (LApGaz)

Madame, Monsieur,

Vous avez invité notre parti a prendre position sur le projet de consultation visé en titre. Nous vous remercions
de nous offrir 'opportunité de nous exprimer a ce sujet.

Position du Centre :

Le flou juridique actuel qui pése sur la sécurité de I’'approvisionnement en gaz n’est pas acceptable

Les besoins énergétiques de la Suisse reposent pour une partie importante sur le gaz. Or, notre pays ne
dispose d’aucune ressource naturelle en la matiere et la part de consommation de sa production de biomé-
thane indigéne est actuellement infime (quelques 2%). Le Centre est ainsi pleinement conscient que la Suisse
est compléetement dépendante des importations et ne bénéficie, pour moment, d’aucune capacité propre de
stockage, étant ainsi tributaire de ses pays voisins. La récente crise énergétique mondiale et I'impact des
tensions géopolitiques déclenchées par la guerre d’agression russe en Ukraine sur la sécurité de I'approvi-
sionnement en gaz ont dévoilé les faiblesses d’une telle dépendance. Le risque de rupture d’approvisionne-
ment a frappé les esprits et souligné les dangers qui guettent notre pays, ce que Le Centre a pris tout de suite
trés au sérieux.

Malgré une baisse de la consommation prévue sur le moyen et long terme, le gaz occupe et occupera une
place d'importance dans I'approvisionnement en énergie représentant une composante critique et stratégique
de celle-ci. Or, en I'état, la Suisse ne dispose jusqu’a présent d’aucune loi portant spécifiquement sur le mar-
ché du gaz. Le Centre s’en inquiéte et considére le statu quo comme une option inacceptable aux vues des
risques que le flou juridique fait peser notamment sur la sécurité en approvisionnement et les difficultés géné-
rés pour I'accés au réseau des consommateurs et consommatrices. C’est pourquoi, Le Centre accueille sur
le principe favorablement le projet de loi porté a consultation.

Une sécurité juridique accrue nécessaire et bienvenue pour ce secteur stratégique mais une vigilance
indispensable en matiére d’efficacité, de coiit et de cybersécurité

La métamorphose de la Commission fédérale de I'électricité (EICom) en Commission fédérale de I'énergie
(EnCom) semble, aux yeux du Centre, tout a fait raisonnable. C’est également le jugement que porte Le
Centre sur I'établissement d’'un responsable de la zone de marché, chargé de coordonner le réseau de trans-
port calqué, ou cela s’avere pertinent, sur le modéle de Swissgrid. Le Centre attend de ces modifications
institutionnelles qu’elles soient efficaces dans la surveillance du monopole naturel des gestionnaires de ré-
seau notamment par le contréle de leurs codlts et qu’elle puisse également contribuer de maniére significative
a la prise de décision et de mesures rapides en cas de risque de pénurie et dans la prévention de celles-ci.
Le Centre espére des gains d’efficacité clairs découlant de la gestion de I'équilibrage par le responsable de la
zone de marché. La question des codts, n’a bien entendu pas échappé au Centre, qui note avec intérét I'ob-
jectif de couvrir complétement les colts supplémentaires pour 'EnCom liés a I'entrée en vigueur de la loi par
des émoluments et une taxe de surveillance. Seuls trois postes au sein de 'OFEN seront financés par le
Le Centre Seilerstrasse 8a T 031 357 33 33
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budget de la Confédération. Le Centre veillera régulierement a ce que la distribution des colts reposant sur
les consommateurs et consommatrices et sur les gestionnaires de réseaux soient acceptables et justifiés.

Le Centre se réjouit, par ailleurs, que la loi aborde la question de I'accés au marché pour les consommateurs
finaux et cherche a établir des regles claires a cet égard. Il est proposé que I'entier de ces consommateurs
puisse bénéficier d’un acces au marché du gaz, et que, ce faisant, ils disposent du libre choix du fournisseur.
Pour peu que les informations nécessaires a une prise de décisions éclairées soient accessibles, transpa-
rentes et de qualité suffisante, Le Centre peut accepter cette proposition. Il se questionne néanmoins sur le
manque d’harmonisation au niveau du systéme de mesure communicant (avec lecture a distance) occasionné
par la liberté de choix qui concerne également les prestataires de mesure. Dans tous les cas, a la lumiére de
la digitalisation toujours plus large et conscient de vu I'aspect critique des infrastructures destinées a I'appro-
visionnement en gaz, Le Centre attend un niveau de standard trés élevé en termes de sécurité face aux
cyberrisques. Ceci s’applique tant aux systéemes de mesure avec lecture a distance qu’au reste des infras-
tructure de I'approvisionnement en gaz.

Le Centre tient également a souligner que le financement du démantélement du réseau (dans la mesure ou
celui-ci est pertinent ou nécessaire au regard de I'importance future des gaz renouvelables) doit étre au moins
pour partie assumée par la collectivité publique lorsqu’il résulte de décisions politiques. |l ne nous semble pas
opportun de faire reposer uniquement ces colts sur les entreprises de production qui demeurent dépendantes
du gaz faute d’alternative.

Finalement, le projet prévoit 'obligation de stocker du gaz pour 'hiver. Actuellement, cet aspect important de
la sécurité en approvisionnement est I'objet de réglementations ad hoc telles que les ordonnances qui fixent
la constitution de stock de gaz lesquelles doivent étre renouvelées a un rythme régulier. Il convient également
de noter que ces ordonnances ne concernent qu’une partie des acteurs du marché. Le Centre juge bienvenu
d’ancrer cet usage dans la loi et d’étendre ces obligations a 'ensemble du marché. Ce faisant, la prévisibilité
pour la planification des entreprises est accrue et la sécurité en approvisionnement renforcée.

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

Le Centre
Sig. Philipp Matthias Bregy Sig. Blaise Fasel
Président Le Centre Suisse Secrétaire général Le Centre Suisse
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Entwurf fir ein Bundesgesetz tber die Gasversorgung (GasVG): Vernehmlas-
sungsantwort der FDP.Die Liberalen

Sehr geehrte Damen und Herren

Fur Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne
geben wir IThnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis.

Die FDP beflurwortet das Ziel, Wettbewerb im Gasmarkt zu etablieren und den Markt zu 6ffnen.
Dennoch lehnt sie den Entwurf fir ein Bundesgesetz Uber die Gasversorgung (GasVG) ab.
Dieser schafft unnétige Regulierungen, erhdht die Unsicherheit im System, sorgt fur zusatzli-
che Kosten bei den Konsumenten und gefahrdet den Gastransit durch die Schweiz.

Zwar beseitigt der Entwurf einige Probleme, er schafft aber auch neue Hirden und Unklarhei-
ten. Die Partei fordert deshalb, auf ein solches Gesetz zu verzichten und stattdessen mit Ver-
bandevereinbarungen zu arbeiten. Diese sollen lber die Selbstregulierung in der Branche hin-
ausgehen und eine spezialgesetzliche Regelung im Sinne einer vorbehaltenen Vorschrift zum
Kartellgesetz beinhalten. Klimapolitische Impulse mit erneuerbaren Gasen sollten allenfalls an
anderer Stelle gesetzt werden.

Der Erdgasmarkt in der Schweiz schrumpft. Heizungen werden ersetzt und Netze an die neuen
Bedurfnisse, wie etwa Fernwarme, angepasst. Anders als bei den Entwirfen zum GasVG aus
dem Jahr 2014 ist der Markt dank eines Weko-Urteils kein Monopol mehr. Dass der Bund nun
eine derart umfassende und komplizierte Regulierung préasentiert, ist unverstandlich. Ebenso
unverstandlich ist, dass man sich bei ebendieser am Strommarkt orientiert. Dieser ist vollig
anders organisiert als der Gasmarkt. So gibt es beispielsweise praktisch keine inlandische
Produktion. Gerade jetzt, wo die Energiestrategie des Bundes den Ausstieg aus fossilem Erd-
gas und die schrittweise Stilllegung der Netze vorsieht, soll der Markt mit grossem Aufwand
umgebaut werden. Das ist unsinnig. Zudem werden durch die Regulierung zusatzliche Markt-
risiken und die Kosten fiir den vorzeitigen Ausstieg aus der Erdgasversorgung auf die Konsu-
menten abgewalzt.

Ausserdem verlasst der Grossteil des Erdgases, das in die Schweiz fliesst, diese auch wieder.
Das Land betreibt wichtige Transitlinien. Dank dieses internationalen Geschéfts werden prak-
tisch die gesamten Infrastrukturkosten durch die Transitgesellschaft getragen. Die vorgeschla-
gene Gesetzesanderung wirde das Transitgeschaft jedoch deutlich verdndern. Da es nur
noch Standardprodukte nach EU-Recht geben wirde, missten die Konsumenten die gesam-
ten Kosten tragen.

Aus diesem Grund fordert die FDP den Bundesrat auf, das GasVG in der vorliegenden Form
zurtickzuziehen. Das Hauptziel der Gesetzesanderung ist die Rechtssicherheit, die jedoch nur
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teilweise erreicht wird. Dafiir wird eine Uberregulierung geschaffen, die die Konsumenten un-
notig zur Kasse bittet.

Wir danken fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berticksichtigung unserer Uberle-
gungen.

Freundliche Grisse
FDP.Die Liberalen

Der Co-Prasident Die Co-Prasidentin Der Generalsekretar
Benjamin Muhlemann Susanne Vincenz-Stauffacher Jonas Projer
Standerat Nationalratin
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GRUNE Schweiz

Miro Poffa _ o )
Waisenhausplatz 21 Eidgendssisches Department flr
3011 Bern Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation UVEK
miro.poffa@gruene.ch

0313266612 Per Mail an: gasvg@bfe.admin.ch

Bern, 19. Dezember 2025

Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG);
Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Zusammenhang mit der im Titel vermerkten Vernehmlassung haben Sie die GRUNEN zur
Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen fur die Einladung und dussern uns wie folgt.

Die GRUNEN begriissen grundsatzlich die Schaffung eines Bundesgesetzes iiber die
Gasversorgung: Denn fur den fossilen, klimaschadlichen Energietrdger Erdgas braucht es
klare Spielregeln. Die GRUNEN fordern aber eine grundlegende Uberarbeitung der Vorlage,
denn sie entspricht weder den klimapolitischen Vorgaben des Klima- und Innovationsgesetzes
noch gewahrleistet sie eine Transformation des Gassektors hin zu Netto-Null.

Ausrichtung des Gesetzes auf Netto-Null

Aus Sicht der GRUNEN muss sich die Regulierung im neuen Gasversorgungsgesetz
zwingend am Netto-Null-Ziel orientieren, damit die Schweiz ihre Abhangigkeit von autoritaren
Lieferstaaten minimiert und die Anforderungen des Klimaabkommens von Paris und den
Willen der Stimmbevodlkerung erfillt. Der Gassektor und das Gasnetz missen den
Veranderungen, die mit der vollstdndigen Elimination fossilen Erdgases verbunden sind
Rechnung tragen. Der vorliegende Entwurf genlgt nicht, um diesen Zielpfad einhalten zu
kdénnen.

Die GRUNEN fordern deshalb, dass zuerst skizziert werden soll, wie die Gasversorgung in
Zukunft aussehen wird und erst dann entschieden wird, wie das GasVG ausgestaltet sein soll,
um diese Zukunft zu erreichen. Um die Koharenz mit den klimapolitischen Zielen des KIG
sicherzustellen, braucht es verbindliche Ziele fiir den Ubergang von fossilem zu erneuerbarem
Gas. Damit diese Ziele bis spatestens 2050 erreicht werden, fordern die GRUNEN, dass
fossiles Erdgas im Energiesektor bis 2035 vollstandig durch erneuerbare Energietrager ersetzt
wird.
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Liberalisierung des Gasmarktes

Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht die vollstandige Liberalisierung des Gasmarktes vor.
Die GRUNEN lehnen diesen Vorschlag ab und fordern eine Teilliberalisierung mit einer
deutlich héheren Schwelle fir die Marktoéffnung fur Grossverbraucher.

Aus Sicht der GRUNEN mindert die geplante Liberalisierung die Planungssicherheit und
untergrabt die Klima- und Energiepolitik der Versorger und der Stadte und Gemeinden, in
deren Besitz die meisten Versorger sind. Im erlauternden Bericht zur ersten Vernehmlassung
ausserte der Bundesrat die Beflirchtung, dass ohne Investitionen der 6ffentlichen Hand, die
fur die Energiewende nétigen Investitionen in den Umbau fehlen wiirden. Und auch nur diese
ware legitimiert, ihren Gasversorgungsunternehmen Vorgaben fur die Einspeisung von
erneuerbarem Gas zu machen. Die GRUNEN teilen diese Einschatzungen des Bundesrates
und sind Uberrascht, dass dieser Befund in der vorliegenden Vorlage offenbar keine Rolle
mehr spielt.

Die vollstandige Marktoffnung steht im Gegensatz zur notwendigen klimazielorientierten und
offentlich geplanten Transformation des Energiesektors. Angesichts der abnehmenden
Bedeutung des Energietragers Gas sowie des relativ kleinen Marktes fallt das Nutze n-Kosten-
Verhaltnis einer kompletten Liberalisierung grundsatzlich negativ aus. Die GRUNEN fordern
deshalb, dass die Markto6ffnung auf Endverbraucherinnen und Endverbraucher mit einem
hohen jahrlichen Verbrauch von mindest 1 Gigawattstunde (GWh) beschrankt wird.

Netzentwicklungsplilne, Stillegung und Preise

Die GRUNEN begriissen den Vorschlag, Netzbetreibern die Erstellung von
Netzentwicklungsplanen vorzuschreiben und die Kosten fir die vorzeitige Stilllegung und den
Ruckbau von Netzanlagen als anrechenbare Netzkosten zu behandeln. Die Dekarbonisierung
darf in diesen Planen jedoch nicht nur als Mdglichkeit evaluiert, sondern muss als gegeben
angenommen und entsprechend geplant werden. Die Netzentwicklungsplane missen
zwingend aufzeigen, wo das Gasnetz stillgelegt und wo umgeristet werden soll. Zudem
fordern wir gesetzliche Vorgaben bezliglich des Zeitplans: Die ersten Netzentwicklungsplane
mulssen spatestens vier Jahre nach Inkrafttreten vorliegen und einen Horizont von mindestens
15 Jahren enthalten. Dies ist notwendig, damit die letztlich klimaschutzbedingten Mehrkosten
der vorzeitigen Stilllegung verursachergerecht auf eine ausreichende Anzahl von
Gaskund*innen verteilt werden kénnen.

Unabhéangig von der Gasmarktdffnung fordern die GRUNEN, dass die Gaspreise grundsatzlich
nicht sinken dirfen, sondern erhéht werden sollen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen
sind zu schaffen. Eine Senkung der Gaspreise wurde die Energiewende behindern und
verteuern. Erdgas ist bereits heute kompetitiv gegentber klimafreundlichen Alternativen,
welche bei sinkenden Gaspreisen zusatzlich geférdert werden missten, um ihre
wirtschaftliche Wettbewerbsfahigkeit zu sichern. Zudem tragen die aktuellen Preise den
Schaden durch Verbrennung und Treibhausgasemissionen nicht Rechnung.
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Effizienz und Erneuerbare Gase

Der Gasverbrauch kann und muss auch in der Industrie durch Effizienzmassnahmen
signifikant gesenkt werden. Angesichts des limitierten zukinftigen Angebots an erneuerbaren
gasformigen Energietragern fordern wir die Aufnahme von verbindlichen Zielen fir die
Gaseffizienz ins GasVG sowie entsprechende Massnahmen zur Zielerreichung. Die knappen
erneuerbaren Gase (wie Biogas) sollen nicht in Verwendungszwecken verschwendet werden,
in denen es effizientere Alternativen gibt (wie z.B. Warmepumpen). Erneuerbare Gase stehen
in Zukunft nicht in grossen Mengen zur Verfigung und sollen nur zu Abnehmerinnen gefuhrt
werden, fir die der Umstieg auf andere nachhaltige Energietrager kompliziert ist.

Wir danken Ihnen fir die Bericksichtigung unserer Anliegen. Fur Fragen stehen wir gerne zur
Verfligung.

Freundliche Grisse

W
i &,M

Lisa Mazzone Miro Poffa
Prasidentin Fachsekretar Umwelt, Energie und Verkehr
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Grinliberale Partei Schweiz
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern

Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Bundesamt fur Energie
3003 Bern

Per E-Mail an: gasvg@bfe.admin.ch

19. Dezember 2025
lhr Kontakt: Noémi Emmenegger, Geschaftsfihrerin der Bundeshausfraktion
Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch

Stellungnahme der Griinliberalen zum Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank fur die Gelegenheit, zum Entwurf fiir ein Bundesgesetz (iber die Gasversorgung (GasVG) Stellung
zu nehmen. Wir tun dies gerne wie folgt:

Aligemeine Stellungnahme zur Gasversorgung / zum GasVG

Far die Griinliberalen hat die Gasversorgung auch in Zukunft einen spezifischen Stellenwert in der Energiever-
sorgung der Schweiz. Ziel einer Regulierung des Gasmarktes muss es sein, eine wirtschaftliche, effiziente und
sichere Gasversorgung dank einer Starkung des Wettbewerbs sicherzustellen, zugleich aber auch die Transition
zu erneuerbaren Gasen mit Blick auf die Klimaziele vorzubereiten und zu férdern.

Nachbesserungsbedarf sieht die GLP insbesondere beziiglich der Rahmenbedingungen fiir die Transition zu er-
neuerbaren Gasen. So soll das GasVG die Voraussetzungen schaffen, dass der Anteil erneuerbarer Gase im be-
stehenden Erdgasnetz steigt. Es ist auch das erklarte Ziel des VSG den Anteil erneuerbaren Gases in unserem
Gasnetz zu steigern. Viele Stadtwerke haben sich selbst Vorgaben flr eine Beimischquote in ihrem Basispro-
dukt gegeben. Die Markt6ffnung darf diesen Anstrengungen nicht zuwiderlaufen. Wir fordern deshalb eine ge-
setzlich definierte minimale Beimischquote, die bis 2050 auf 100% zu steigern ist.

Diese Forderung ist durch gezielte Erleichterungen flr Produzenten von Biogas oder anderer erneuerbarer
Gase zu erganzen. Die GLP fordert deshalb eine Befreiung von den Entry-Gebiihren und die Pflicht fur die Netz-
betreiber, die Erschliessung von Produktionsanlagen fiir erneuerbare Gase in den Netzentwicklungsplanen vor-
zusehen. Gerade auch im aktuellen politischen Umfeld, in dem ein eben erst eingefiihrter Férdermechanismus
(CO2-Gesetz), der erstmals die Benachteiligung von gaseinspeisenden Anlagen gegeniiber stromproduzieren-
den Anlagen aufhebt, schon wieder den Sparplanen zum Opfer fallen soll, ist es unumganglich, auf anderer
Ebene eine Unterstiitzung der einheimischen Biogasbranche anzubieten.

Weiter ist der Ausschluss von Wasserstoffnetzen vom GasVG - gegeben der Entwicklung eines européischen
Wasserstoffnetzes - zu Gberdenken. Dadurch riskiert die Schweiz von der zukinftigen Entwicklung in Europa
ausgeschlossen zu werden. Eine Anbindung an das Europdische Wasserstoffnetz ist vorzusehen und die regula-
torischen Voraussetzungen dazu zu schaffen. Gerade in Bezug auf die Regulierung der Transitgasleitung ist zu
Uberprifen, ob diese Leitung separat vom lbrigen Gasnetz zu behandeln ist. Dabei soll der Fokus auf eine gute
internationale Anbindung und planbare Bedingungen fiir potenzielle Investoren fiir die Umriistung oder den
Neubau von Transitgasleitungen gelegt werden, die primar dem internationalen Handel dienen.

Die vorgesehene Markt6ffnung und damit die Verankerung des diskriminierungsfreien Marktzugangs sowie die
Wabhlfreiheit fir alle Endverbraucher und Endverbraucherinnen kann den Wettbewerb starken. Die Regulierung
der Zuteilung knapper Netzkapazitdten und der verrechenbaren Kosten des Netzbetriebs ist dabei moglichst
schlank auszugestalten. Dasselbe gilt fiir die Vorgaben zur Versorgungssicherheit. Die aktuelle Vorlage
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Uberzeugt diesbezlglich klar noch nicht. Die GLP fordert den Bundesrat deshalb auf, eine vertiefte Regulie-
rungsfolgenabschatzung (RFA) durchzufiihren, um zu tiberprifen, wo noch Potenzial zur Senkung der Regulie-
rungskosten besteht und eine iberzeugende Gesamtbeurteilung des Kosten-Nutzen-Verhaltnisses der gewahl-
ten Variante vorzulegen.

Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln

Art. 1

Antrag:
Mit diesem Gesetz sollen Rahmenbedingungen fir eine zuverladssige, nachhaltige und wirtschaftliche

Gasversorgung geschaffen werden.

Begriindung:
Flr eine nachhaltige Energieversorgung ist auch die Nachhaltigkeit der Gasversorgung ein zentrales Anliegen.

Dies ist auch im Zweckartikel (in Analogie zum StromVG) so zu postulieren.

Art. 2 Abs. 4

Bemerkung:
In Art. 2 Abs. 4 wird festgehalten, dass das GasVG fiir Gasnetze gilt, die mehrheitlich Methan beférdern. Diese

Einschrankung ist aus heutiger Sicht verstandlich, wenn zur Verminderung der Komplexitat vorerst nur Netze
reguliert werden sollen, die aktuell schon bestehen. Netze fiir Wasserstoff und CO2 werden jedoch schon dis-
kutiert und — gerade im Europdischen Umfeld — auch geplant. Wasserstoff wird zudem bereits heute in einem
steigenden Anteil beigemischt. Es ist zudem zentral fiir die Schweiz, dass sie von der zukiinftigen Entwicklung
der europdischen Gasnetze nicht ausgeschlossen wird. Dafiir braucht es Rechtssicherheit, die durch den Aus-
schluss in diesem Gesetz von Netzen, die mehrheitlich andere Gase als Methan befordern, nicht gegeben ist.
Zudem besteht zwischen dem vorliegenden Ausschluss von Wasserstoffnetzen und der Forderung in Art. 5 be-
zlglich Umristung von Netzen fir den Transport von Wasserstoff sowie der Anrechenbarkeit von Kosten ge-
mass Art. 22 ein gewisser Widerspruch.

Wir fordern den Bundesrat auf, diese Einschréankung zu tiberdenken und das Gesetz so zu Uiberarbeiten, dass
Netze fur Wasserstoff und andere Gase konsistent behandelt werden.

Art. 2 Abs. 5

Antrag:
Der Bundesrat kann fir isolierte Gasnetze besondere Bestimmungen fur die Netznutzungstarife, die Bilanzie-

rung und die Speicheranlagen erlassen, oder sie ganz von gewissen Regulierungen ausnehmen.

Begriindung:
Wir begriussen die gesetzliche Flexibilitat in Bezug auf isolierte Netze. Solche isolierten Netze existieren jedoch

nicht nur im Tessin und im Raum Kreuzlingen. Es gibt auch kleinere, private Netze. Fiir solche Netze kann es
sinnvoll sein, sie ganz von der Regulierung auszunehmen. So kénnen z.B. Tarife untereinander ausgehandelt
werden.

Es ist weiter zu klaren, inwieweit diese vom vorliegenden Gesetz betroffen sind. Insbesondere ist zu klaren, in
welchen Fallen ein Recht auf Netzzugang durch einen Dritten erzwungen werden kann (geméss Bemerkung im
Erlduternden Bericht S. 32 oben).

Art. 3 Abs. 1a neu
Antrag: Neuer Buchstabe

a’. Gasnetz: Rohrleitungen, Pump- und Kontrollstationen sowie Speicher, die dem Transport und der Speiche-
rung von Gasen dienen.

Begriindung:
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Der Begriff Gasnetz ist zentral in diesem Gesetz und sollte definiert werden.

Art. 5 Abs. 1

Antrag:

Die Netzbetreiber mussen in den Netzentwicklungsplanen Méglichkeiten-zurDekarbonisierung-die Defossilisie-
rung der Energieversorgung evaluieren planen, insbesondere dies kann eine Umriistung der Netze zur Beforde-

rung von Wasserstoff, Kohlendioxid, deren Nutzung als Speicher oder eine Stilllegung der Netze beinhalten. Sie
missen die Energieplanung der Kantone und Gemeinden beriicksichtigen sowie die Erschliessung von Produkti-
onsanlagen fiir erneuerbare Gase vorsehen.

Begriindung:
Eine Netzentwicklungsplanung muss konsistent mit dem Netto-Null-Ziel sein. Deshalb ist nicht nur die Moglich-

keit der Defossilisierung zu evaluieren, sondern sie ist konkret umzusetzen.

Das GasVG bezieht sich — in der aktuell vorgeschlagenen Version — explizit auf Methan-Netze. Die Umristung
auf Wasserstoffnetze ist eine Option, die immer mitgedacht werden muss, sollte aber nicht der priméare Fokus
von Netzentwicklungsplanen sein. Weiter kann die Umristung als CO2-Netz eine Option sein und die Funktion
des Netzes als Speicher ist immer mitzudenken.

Zudem ist sicherzustellen, dass bestehende oder geplante Standorte von Anlagen zur Produktion erneuerbarer
Gase in der Planung beriicksichtigt und soweit moglich erschlossen werden.

Art. 10 Abs. 1

Antrag:
Zur Sicherstellung der Versorgung im-Winterhatbjahr missen Unternehmen, die Erdgas in Verkehr bringen, ge-

wahrleisten, dass zu bestimmten Zeitpunkten Gasmengen in bestimmtem Umfang ...

Begriindung:
Die Versorgungssicherheit gilt nicht nur fir das Winterhalbjahr.

Bemerkung:
Art. 10 nimmt die Unternehmen, die Erdgas in Verkehr bringen, in die Pflicht, dafiir zu sorgen, dass gewisse

Gasmengen gelagert und verfiigbar sind. Solange sich dieser Artikel nur auf fossiles Erdgas bezieht, ist er zu be-
grissen. Im erlduternden Bericht wird jedoch allgemein von «Lieferanten» gesprochen. Diese Bezeichnung
kann auch Lieferanten/Produzenten von inldndischem Biogas beinhalten. Eine Verpflichtung von Biogasprodu-
zenten, sich an einem Gas-Pflichtlager zu beteiligen erachten wir hingegen als kontraproduktiv. Die Produktion
von inldndischem Biogas ist jetzt schon relativ teuer und sollte nicht noch zusatzlich mit solchen Auflagen ver-
teuert werden. Falls dies dennoch geschieht, werden einige Anlagen aus der Biogasproduktion aussteigen und
somit die Versorgungssicherheit schwachen, anstatt zu starken.

Wir fordern den Bundesrat auf, im Gesetz oder in den Materialien zu klaren, dass sich dieser Artikel auf die In-
verkehrbringung von fossilem Erdgas bezieht.

Art. 17 ff

Antrag:
Die inlandischen Produzenten von erneuerbaren Gasen sind von der Entry-Gebiihr zu befreien.

Begriindung:
Der Bundesrat schlagt ein Entry-Exit-Modell fiir die Netznutzung vor. Damit wird ein anderes Modell angewen-

det, als im Stromhandel gilt, aber dafiir kompatibel mit dem Europdischen Gasmarkt ist. Das Modell hat aber
relevante Auswirkungen auf die inlandischen Biogasproduzenten. Da die inlandische Biogasproduktion jetzt
schon mit hohen Produktionskosten zu kimpfen hat, soll ihr im Sinne einer Férderung die Einspeisegebihr er-
lassen werden. Gleiches soll fiir Produzenten von erneuerbar produzierten synthetischen Gasen gelten.

Art. 20 und 21
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Bemerkung:
Fur die Stilllegung und den Riickbau der Verteilnetze kdnnte allenfalls ein Fonds analog desjenigen bei Kern-
energieanlagen angelegt werden der von samtlichen Netzbetreibern gespiesen wird.

Wir danken Ihnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Priifung unserer Anmerkungen und Vor-
schlage.

Bei Fragen stehen lhnen die Unterzeichnenden sowie unser zustandiges Fraktionsmitglied, Nationalrat Martin
Baumle, gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen Grissen

-
i— G “""}f\,f_

Jurg Grossen Noémi Emmenegger

Parteiprasident Geschaftsfihrerin der Bundeshausfraktion
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Eidgendssisches Departement fir Umwel,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesrat Albert Rosti

Elektronisch an:
gasvg@bfe.admin.ch

Bern, 19. Dezember 2025
Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG)

Stellungnahme der Schweizerischen Volkspartei SVP

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fur die Mdglichkeit, zum Entwurf flr ein Bundesgesetz Uber die Gasversor-
gung Stellung zu nehmen.

Die SVP lehnt diesen Gesetzesentwurf ab. Die Schweiz verfligt heute bereits liber eine
funktionierende, international verflochtene Gasversorgung. Ein erheblicher Teil der
Gasflisse sind Transit- und Handelsstrome, wéahrend nur ein vergleichsweiser kleiner
Anteil des durch die Schweiz fliessenden Gases fiir den inlandischen Verbrauch be-
stimmt ist. Vor diesem Hintergrund ist Zuriickhaltung angezeigt: Eine umfassende Neu-
Regulierung kann Standortvorteile im Gas- und Energiehandel schwachen, ohne dass
der Nutzen fiir die inlandische Versorgung die neuen Kosten und Risiken klar liberwiegt.
Statt einer schlanken Ordnungspolitik zur Beseitigung punktueller Rechtsunsicherhei-
ten baut der Entwurf eine neue Markt- und Aufsichtsarchitektur auf, erweitert Berichts-
pflichten sowie Eingriffsrechte und schafft zusatzliche Kosten zulasten der Endkundin-
nen und Endkunden. Besonders kritisch ist zudem die erkennbare Ausrichtung auf EU-
Standards und EU-Kompatibilitat: Gerade im Kontext des von der SVP klar abgelehnten
EU-Pakets darf das GasVG nicht zur Vorstufe einer schleichenden energiepolitischen
Anbindung an die EU werden.

In der Vernehmlassungsantwort vom Februar 2020 kritisierte die SVP, dass die damalige Vor-
lage eine Teilmarkto6ffnung vorsah, den Mittelstand belasten wirde und nebenbei Klima- und
Energieziele verfolgen wollte. Neu Gbernimmt der Entwurf 2025 zwar die Forderung der SVP
nach einer vollstandigen Markt6ffnung, knlpft diese in der Praxis aber an neue Voraussetzun-
gen wie kommunikationsfahige Messsysteme und komplexere Marktprozesse, was zusatzli-
che Burokratie und Kosten auslosen wirde. Zudem fihrt dieser Entwurf eine neue Pflicht ein,
zur Speicherung bestimmter Gasmengen im Ausland. Der Bericht weist selbst auf Belastungen
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kleinerer Marktteilnehmer hin. Aus unserer Sicht entsteht damit ein dauerhaftes Kosteninstru-
ment, dessen Folgen letztlich bei Haushalten landen, ohne dass ein Nutzen nachgewiesen ist.

Die damalige Teilmarktoffnung wird aufgegeben, neu ist eine vollstandige Markt6ffnung vor-
gesehen. Diese formale Korrektur reicht jedoch nicht aus, weil der Entwurf gleichzeitig deutlich
mehr Regulierung aufbaut als fir eine reine Marktordnung notwendig ware. Die Wahlfreiheit
wird in der Praxis an zusatzliche technische und administrative Voraussetzungen geknupft,
und es kommen neue, eingriffsintensive Instrumente hinzu, namentlich zusatzliche Pflichten
im Bereich Versorgungssicherheit sowie eine Netz- und Planungslogik, die das Gesetz mit
energie- und klimapolitischen Transformationsvorgaben Uberladt. Damit bleibt die Grundkritik
der SVP von 2020 bestehen: Klima- und Energieziele gehdren transparent in die dafir vorge-
sehenen Erlasse und nicht nebenbei in ein Ordnungsgesetz fir den Gasmarkt.

Der Entwurf baut eine neue Markt- und Aufsichtsarchitektur auf, schafft zusatzliche Berichts-
pflichten sowie Eingriffsrechte und belastet Endkunden mit neuen Abgaben und Netzkosten.
Parallel steht das neue EU-Paket mit dem Stromabkommen zur Debatte, welches die SVP klar
ablehnt. Das GasVG darf nicht zur Vorstufe einer schrittweisen energiepolitischen Anbindung
an die EU werden. Damit droht genau das Gegenteil dessen, was die Schweizer Bevdlkerung
bendtigt: hohere Energiekosten, mehr Burokratie und weniger Planungssicherheit. Schliess-
lich ist die EU-Ausrichtung heute nicht mehr nur ein allgemeines Ziel, sondern im Entwurf kon-
kret angelegt: Entry-Exit-Modell als EU-Standard, EU-begrindete Prozesse und die explizite
Herleitung, dass bestimmte Regelungen «EU-kompatibel» sein missen, um mit Nachbarbe-
hérden zusammenzuarbeiten. Die SVP verlangt daher eine klare Ruckfuhrung der Vorlage auf
eine schlanke, schweizerisch ausgerichtete Marktordnung ohne neue Pflichtburokratie zulas-
ten von Haushalten und KMU.

Wir danken Ihnen fir die Berlcksichtigung unserer Stellungnahme und stehen fur Ruckfra-
gen gerne zur Verfugung.

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI

Der Parteiprasident Der Generalsekretar

.-'"’- 7
W(@')\ _#-"’f; ) f r..r'/‘
Marcel Dettling Henrique Schneider
Nationalrat
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Bundesamt fiur Energie, BFE
Pulverstrasse 13

3063 Ittigen
gasvg@bfe.admin.ch

Bern, 17. Dezember 2025

Entwurf fur ein Bundesgesetz uiber die Gasversorgung (GasVG):
Stellungnahme der SP Schweiz

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Besten Dank fur die Einladung zur Teilnahme an der obenstehenden Vernehmlassung.
Gerne unterbreiten wir Ihnen die folgende Stellungnahme.

Fir den Gasmarkt gibt es in der Schweiz bisher keine spezialgesetzliche Regelung, im
Gegensatz zum Strombereich. Das Fehlen spezialgesetzlicher Vorschriften hat
Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und erschwert den Netzzugang fir die
Gaskundinnen und -kunden. Mit dem vorliegenden Entwurf soll diese Liicke geschlossen
werden.

Wir begrussen grundsatzlich, dass ein neues Gasversorgungsgesetz eingefuhrt werden soll.
Denn fossiles Erdgas stellt heute mit rund 12 % immer noch einen wesentlichen Anteil
unserer Energieversorgung dar, der durch ein Monopol transportiert wird, aber nicht
spezifisch reguliert ist. Dennoch ist fossiles Erdgas keine zukunftsfahige Energiequelle,
weshalb es unabdingbar ist, erneuerbare und / oder synthetische Gase wie Biogas oder
Wasserstoff in diese Vorlage zu integrieren. Weil diese Integration in der vorliegenden
Vorlage jedoch fehlt, fordern wir eine grundlegende Uberarbeitung der Vorlage, um die
Gasversorgung und -infrastruktur fir die wichtigsten Herausforderungen, aktuell und in
Zukunft, zu risten.


mailto:cecile.heim@spschweiz.ch
http://www.spschweiz.ch/
http://www.pssuisse.ch/
mailto:gasvg@bfe.admin.ch

Die Gasversorgung in der Schweiz wird sich in Zukunft radikal &ndern. Um den Ausstoss
an Treibhausgasemissionen auf netto null zu reduzieren und um die Abhangigkeit von
problematisch regierten Lieferstaaten zu reduzieren, muss fossiles Erdgas vollstandig aus
der Energieversorgung verschwinden und von Biogas oder anderen erneuerbaren
synthetischen Gasen, wie Wasserstoff oder Ammoniak, ersetzt werden. Der Absatz wird sich
damit von vielen einzelnen Verbrauchern zu wenigen industriellen Grossverbraucherinnen
verlagern. Der Gassektor als Ganzes und damit auch das Gasnetz muss diesen
Veranderungen Rechnung tragen. Aber auch der gesamte Energiesektor muss einbezogen
werden, da das heute verbrauchte Erdgas durch andere Technologien und Energietrager
ersetzt werden muss.

Wir fordern deshalb, dass zuerst genauer skizziert werden soll, wie die Gasversorgung in
Zukunft aussehen, und dann entschieden wird, wie das GasVG ausgestaltet sein soll, um
diese Zukunft zu realisieren. Der vorliegende Entwurf fir ein neues GasVG weist zwar
Elemente auf, die die anstehenden Herausforderungen teilweise adressieren; insgesamt
genugen sie jedoch nicht, um den mit dem Klimaschutz-Gesetz verabschiedeten Netto-Null-
Zielpfad einhalten zu kénnen. Ansonsten betreibt man einen grossen juristischen,
personellen und finanziellen Aufwand flr ein fossiles Auslaufmodell.

Zudem steht die SP Schweiz derzeit einer vollstandigen Liberalisierung des Gasmarkts
ablehnend gegentber. Sie ist nur bereit dariiber zu diskutieren, wenn zeitgleich eine
vollstandige Integration in den europaischen Gasbinnenmarkt zur Debatte steht.

Wir danken fir die Beriicksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grusse,

SP Schweiz
Mattea Meyer Cédric Wermuth Cécile Heim
Co-Prasidentin Co-Prasident Politische Fachreferentin
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Bern, 16. Dezember 2025

Vernehmlassung zum Entwurf fir ein Bundesgesetz uiber die Gasversorgung
(GasVG)
Stellungnahme des Schweizerischen Gemeindeverbandes

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 hat das Eidgendssische Departement dem Schwei-
zerischen Gemeindeverband (SGV) das oben erwahnte Geschaft zur Stellungnahme unter-
breitet. FUr die Gelegenheit, uns aus Sicht der rund 1'500 dem SGV angeschlossenen Ge-
meinden aussern zu kénnen, danken wir lhnen bestens.

Der SGV begrisst grundsatzlich, dass flr den Gasmarkt mehr Rechtssicherheit geschaffen
werden soll. Er bezweifelt jedoch die Zweckmassigkeit des vorliegenden Gesetzesentwurfs,
werden damit doch viele Ressourcen in einen schrumpfenden Markt investiert. Der SGV
pladiert daflr, diese Mittel besser zur Unterstltzung der Gemeinden bei der Bewaltigung der
Energiewende einzusetzen.

Die Gemeinden sind wichtige Partner in der Energiepolitik und spielen eine zentrale Rolle,
sowohl als Eigentimerinnen von Gasversorgungsunternehmen als auch als Planungs- und
Genehmigungsbehdrden. Viele Gemeinden befinden sich bereits mitten im Transformations-
prozess und haben ihre Strategien auf eine klimaneutrale Energieversorgung bis 2050
ausgerichtet — so wie es das vom Volk beschlossene Klima- und Innovationsgesetz KIG
vorschreibt. Damit die gesetzlich verankerten Netto Null-Ziele nicht gefahrdet werden, muss
der Fokus deshalb weiterhin auf den erneuerbaren Energien liegen.

Ein Gasversorgungsgesetz misste so ausgestaltet werden, dass der in vielen Gemeinden
bereits in Angriff genommene Rickbau der Gasinfrastruktur nicht gebremst wird. Zudem
sollte darauf geachtet werden, dass die Regulierung so schlank wie moglich gestaltet wird,
damit der administrative Aufwand fir die kommunalen Behdrden minimiert werden kann. Bei
der Netzplanung waren zudem zwingend die zustandigen Gemeinwesen miteinzubeziehen.
Positiv bewertet der SGV die Absicht, dass im Zusammenhang mit der vorzeitigen Stilllegung
und dem Ruickbau von Gasnetzen ausserordentliche Abschreibungen auf die Netztarife
angerechnet werden konnten.

Da der Gasmarkt im Gegensatz zum Strommarkt laufend an Bedeutung verliert, erachtet der
SGV das Kosten-/Nutzenverhaltnis mit den vorgeschlagenen Gesetzesinhalten als unginstig.
Wie erwahnt ist er der Ansicht, die vorhandenen Mittel und Ressourcen anstatt in einen
schrumpfenden Markt besser zur Begleitung und Unterstitzung der Gemeinden auf ihrem
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Weg Richtung Netto Null zu investieren. Die Gemeinden sind die wichtigen Treiber bei der
Transformation der Warmeversorgung, indem viele von ihnen bereits mit dem Gas-Ausstieg
angefangen und parallel dazu den Ausbau der thermischen Netze in Angriff genommen

haben.

Wir danken lhnen fur die Berlcksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grisse

Schweizerischer Gemeindeverband

Prasident Direktorin

i » km OCOL/;/
/ & Er
Mathias Zopfi Claudia Kratochvil-Hametner
Standerat
Kopie an:

- Schweizerischer Stadteverband SSV
- Konferenz kantonaler Energiedirektoren EnDK
- Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fir die Berggebiete SAB
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Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Per Mail: gasvg@bfe.admin.ch

Bern, 17. Dezember 2025

Gasversorgungsgesetz (GasVG)
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fiir die Gelegenheit, zum Gasversorgungsgesetz (GasVG) Stellung nehmen zu kon-
nen. Der Schweizerische Stadteverband vertritt die Stadte, staddtischen Gemeinden und Agglomeratio-
nen in der Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer Bevolkerung. Er ist von der Vorlage un-
mittelbar betroffen, da Gas in der Schweiz hauptsachlich in den urbanen Gebieten verbraucht wird und
leitungsgebundene Warmeversorgung grundsatzliche eine kommunale Aufgabe ist.

Im Winter 2019/2020 fand die erste Vernehmlassung zum GasVG statt. Bereits im Rahmen dieser ers-
ten Vernehmlassung hat sich der Stadteverband gegentiber einem GasVG kritisch gedussert und eine
moglichst schlanke Gesetzgebung gefordert, die die Eigenheiten der Schweizer Gasversorgung ange-
messen bericksichtigt. Die Ausgangslage ist heute nicht mehr dieselbe: Einerseits droht seit dem rus-
sischen Uberfall auf die Ukraine eine damit verbundene Energiemangellage. Andererseits hat das
Schweizer Stimmvolk mit der Annahme des Klima- und Innovationsgesetzes KIG am 18. Juni 2023 die
Klimaneutralitat bis 2050 beschlossen und im Gesetz verankert. Weiter hat die Wettbewerbskommis-
sion den Gasmarkt mit ihrem Entscheid vom 4. Juli 2020 betreffend Energie Wasser Luzern Holding
AG (ewl) und Erdgas Zentralschweiz AG (EGZ) inzwischen vollstandig geodffnet.

Die Stadte engagieren sich als Planungs- und Bewilligungsbehérden, und auch als Eigentiimerinnen
von Energieversorgungsunternehmen fir eine sichere Energieversorgung, die auf Effizienz und Er-
neuerbarkeit ausgerichtet ist. Warme- und Kalteproduktion haben einen grossen Einfluss auf die
Treibhausgasemissionen, deren Ausrichtung auf Netto-Null ist essenziell, um die Klimaziele zu errei-
chen. Um die Warmeversorgung zu dekarbonisieren, bauen die Stadte mit eigenen Energieversor-
gungsunternehmen thermische Netze auf und aus, und sie treiben parallel dazu die Stilllegung der
Gasinfrastruktur voran. Die stadtischen Werke investieren in diesen Transformationsprozessen Be-
trage in Milliardenhdhe.

Fir die Erreichung der Klimaziele ist der Ausstieg aus dem fossilen Gas unabdingbar. Fir die Warme-
versorgung soll Gas kiinftig nur noch im Ausnahmefall genutzt werden. Denn es wird auch kiinftig
nicht genltigend erneuerbares Gas zur Verfiigung stehen, um diese Energiequelle grossraumig zu nut-
zen. Das GasVG diirfte erst 2028 in Kraft treten, lange nach dem Zeitpunkt, zu dem fossiles Gas deut-
lich reduziert sein musste, um die Klimaziele zu erreichen.

Monbijoustrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 356 32 32
info@staedteverband.ch, www.staedteverband.ch
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Das GasVG plant folglich eine umfassende Regulierung eines stark schrumpfenden Marktes. Aus
Sicht der Stadte erscheint eine Regulierung der Gasversorgung zum heutigen Zeitpunkt nicht sinnvoll.
Die Stadte stehen bereits mitten im Transformationsprozess hin zu einer Warmeversorgung ohne
Gas. Sie bauen konsequent thermische Netze auf und setzen dabei héchstens fur die Spitzenlast und
grundsétzlich nur noch voriibergehend auf fossiles Gas.

Weiter stellen die Stadte fest, dass die Gasversorgung aktuell in der Schweiz grundsatzlich gut funkti-
oniert. Der Stadteverband weist darauf hin und begrusst, dass fur die Verbesserung der Versorgungs-
sicherheit kurzlich erfolgreich bilaterale Vertrage mit Italien und Deutschland abgeschlossen wurden.

Das geplante GasVG mit den umfassenden Regulierungsbestimmungen bspw. die Pflicht zur Einrei-
chung von Netzentwicklungsplénen wirde den administrativen Aufwand seitens Verteilnetzbetreiber
und seitens Behorden (kommunale und kantonale Ebene sowie die neue EnCom) stark erhéhen.
Gleichzeitig wirden die neu geplanten Vorgaben zur Netztarifierung und zu den anrechenbaren Netz-
kosten die Finanzierung des Transformationsprozesses durch die Stadte massiv erschweren. Die im
GasVG vorgesehene Mdglichkeit, die Kosten fir die vorzeitige Stilllegung anzurechnen, wirde im
Grundsatz begrusst werden. Sie reicht jedoch bei weitem nicht aus, um die beflrchteten Mehrkosten
und Mindereinnahmen zu kompensieren. All diese Kritikpunkte wiegen fir die Stadte schwer.

Der Stadteverband lehnt daher das geplante GasVG entschieden ab. Er unterstreicht gleichzei-
tig, dass Gas fast ausschliesslich in urbanen Raumen als Energiequelle fiir die Warmeversor-
gung eingesetzt wird und daher Stadte und Agglomerationen, sprich die Mitglieder des Stadte-
verbands unmittelbar von einem GasVG betroffen waren.

Wirde sich der Bund wider die besonderen Anliegen der Stadte trotzdem fur eine Regulierung mittels
GasVG entscheiden, durften die Regulierungen nicht den von den Stadten stark vorangetriebenen
Transformationsprozess hin zu Netto-Null schwachen oder bremsen, da dies die Klimaziele torpediert.
Mindestens brauchten Stadte eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals im Gasnetz,
welche Investitionen in den Transformationsprozess der Warmeversorgung erlaubte.

Um den Transformationsprozess der Warmeversorgung hin zu Netto-Null voranzutreiben, sind aus
Sicht der Stadte zielfiihrende Instrumente erforderlich, die fossile Brennstoffe unattraktiv machen und
Eigentimerinnen motivieren, ihre Gebaude zu sanieren und ihre Heizungen auf erneuerbare Energien
umzustellen. Hinsichtlich fossiler Gase ware die Festlegung von Richtwerten fir diese gemass Art. 4
Abs. 2 des Klima- und Innovationsgesetzes (KIG), im Einklang mit den dort festgelegten Klimazielen
zielfihrend. Werden die Richtwerte verfehlt, soll der Bund mit gezielten Instrumenten eingreifen, um
die Richtwerte wieder zu erreichen. Ein aus Sicht der Stadte bewahrtes Instrument ist die schrittweise
Erhéhung der CO,-Abgabe.

Weiter weist der Stadteverband darauf hin, dass Biogas als Ubergangslésung eine wichtige Rolle bei
der Dekarbonisierung der Stadte ibernehmen wird. In der aktuellen Praxis wird nach dem Modell
Strommarkt fur die Einspeisung von Biogas im Verteilnetz kein Einspeise-Entgelt verrechnet. Dies soll
nicht gedndert werden, denn es verschlechtert die Wettbewerbsfahigkeit von inlandischem Biogas.

Gemass Art 23 Abs. 2 der Vernehmlassungsvorlage ist zudem vorgesehen, dass Endverbrauchende,
die Gas von einem Drittlieferanten beziehen, einen Dienstleister ihrer Wahl mit der Messung beauftra-
gen mussen. Der beauftragte Dienstleister ist, fir die Installation eines kommunikationsfahigen Mes-
systems zustandig. Die Liberalisierung des Messwesens und die damit verbundene Pflicht von kom-
munikationsfahigen Messystemen bindet unnétig finanzielle Mitteln fir einen schrumpfenden Gas-
markt. Es ist weiter, aufgrund neuer Schnittstellen zwischen Netzbetreibenden und Messdienstleisten-
den mit einem hohen administrativen Aufwand zu rechnen. Auf die Liberalisierung des Messwesens
musste deshalb verzichtet und die Datenhoheit beim Netzbetreiber belassen werden.

Seite 2/3
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Wir danken lhnen fiir die Berlcksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grisse

Schweizerischer Stadteverband

Prasident Direktorin
Hanspeter Hilfiker Monika Litscher
Stadtprasident Aarau

Kopie:  Schweizerischer Gemeindeverband
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Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Ausschliesslich per E-Mail an:
gasvg@bfe.admin.ch

19. Dezember 2025

Entwurf fiir ein Bundesgesetz Uber die Gasversorgung (GasVG):
Stellungnahme economiesuisse

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 haben Sie uns eingeladen, zum Uberarbeiteten GasVG Stellung
zu nehmen. Wir danken lhnen fiir diese Mdglichkeit. economiesuisse vertritt als Dachverband der Wirt-
schaft die Interessen von rund 100'000 Unternehmen mit circa 2 Mio. Beschaftigten im Inland. Diese Mit-
gliederbasis umfasst sowohl die Nachfrage- als auch die Angebotsseite des Gasmarktes.

Die Gesamtwirtschaft begrisst es, dass der Bund Anstrengungen unternimmt, um im Gasmarkt Rechtssi-
cherheit zu schaffen. Fir die Nachfrageseite im Markt, insbesondere die produzierende Industrie, ist das
GasVG ein wichtiger Meilenstein, da es die 2020 durch die WEKO erzwungene Marktoffnung mit klaren
Spielregeln versieht und die freie Versorgerwahl auch in Zukunft sichert. Grossere Bedenken bestehen
jedoch bei der Regulierungsdichte. Insbesondere die Angebotsseite hat erhebliche Bedenken, dass das
GasVG eine deutliche Uberregulierung darstellt, die Unsicherheiten schafft und zu héheren Kosten fiihrt.
Insgesamt sind sich die Mitglieder von economiesuisse einig, dass die Regulierungsdichte und die letztlich
von der riicklaufigen Anzahl Verbrauchern getragenen Kosten des aktuellen Gesetzesvorschlags zu hoch
sind. Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen fallen unterschiedlich aus: Die Nachfrageseite befiirwor-
tet die spezialgesetzliche Regelung, fordert aber eine schlankere Umsetzung; die Angebotsseite lehnt den
vorliegenden Entwurf ab, wiirde aber zu einer schlanken Regelung des Netzzugangs und zu einer erstin-
stanzlichen Beurteilung von Fragen des Netzzugangs durch die EICom Hand bieten.

Vor diesem Hintergrund beflirwortet economiesuisse das GasVG, da es Leitplanken fiir den gedffneten
Gasmarkt setzt — heute und in Zukunft. Gleichzeitig fordern wir den Bundesrat auf, das Gesetz deutlich
schlanker und subsidiarer zu gestalten, die Regulierungslast auf ein Minimum zu reduzieren, die Techno-
logieoffenheit zu gewahrleisten und letztlich fur beide Marktseiten ausreichende Rechtssicherheit und
praktikable Lésungen zu schaffen.

Unsere Detailpositionen finden Sie nachfolgend.

economiesuisse - Verband der Schweizer Unternehmen
Hegibachstrasse 47 = Postfach = CH-8032 Zirich = +41 44 421 35 35 = info@economiesuisse.ch = economiesuisse.ch
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Gesetz schlanker und subsidiarer gestalten

Das vorliegende GasVG ist mit 46 Artikeln zu umfassend. Aus volkswirtschaftlicher Sicht darf das Gesetz
nicht dazu fuhren, dass Effizienzvorteile aus dem Wettbewerb durch neue Regelungen zunichte gemacht
werden. Die Vorlage sollte lediglich die notwendigen Spielregeln und Institutionen fiir den gedffneten Gas-
markt umfassen. Umsetzungs- und Kontrollvorschriften sind auf ein Minimum zu reduzieren, nicht nur,
aber insbesondere im Aufgabengebiet der EnCom und des MGV (siehe unten). Auf Planungspflichten fir
Gasnetze oder Speicherverpflichtungen ist ebenfalls zu verzichten. Eine Starkung des Subsidiaritatsprin-
zips ist dartber hinaus notwendig. Trotz fehlender Marktregulierung haben sich im Gasmarkt einige gut
funktionierende Institutionen privatrechtlich gebildet, die nicht gesetzlich tUbersteuert werden sollten. Zu
nennen ist insbesondere die KIO Gas im Bereich der Versorgungssicherheit. In diesem Sinne beantragen
wir, dass parallel zur Reduktion der Regulierungsdichte eine analoge Bestimmung zu Art. 3 StromVG auch
im GasVG geschaffen wird, welche vor dem Erlass von staatlichen Vorschriften die Priifung von freiwilli-
gen Lésungen priorisiert.

Spezialgesetzlichen Rahmen schaffen

Gas ist heute ein wichtiger Bestandteil unserer Energieversorgung, fir die Warmeerzeugung von Haushal -
ten und anderen Gebauden, fir die verarbeitende Industrie und nicht zuletzt fir saisonale Stromspeiche-
rung und gegen allfallige Stromengpasse im Winter. Diese Rolle wird sich aufgrund der Dekarbonisierung
und Elektrifizierung in den nachsten Jahrzehnten zwar verandern, dennoch wird Energie in Molekilform
weiterhin einen zentralen Bestandteil unserer Energieversorgung darstellen. Angesichts dessen erachten
wir einen spezialgesetzlichen Rahmen fir den Gasmarkt weiterhin als notwendig und zukunftstrachtig.
Heute ist der Gasmarkt bereits gedffnet und ein Grossteil der positiven Effekte von Wettbewerb sind be -
reits realisiert. Beide Marktseiten anerkennen aber, dass die heutige Konstellation an ihre Grenzen stdsst.
Wir unterstitzen daher den Vorschlag des Bundesrats, den Marktzugang weiter zu vereinfachen.
Markteintrittsbarrieren sollten nur insofern bestehen, wie sie fur die technische Marktteilnahme nétig sind.
Die Hurden fiir Lieferantenwechsel sollten tief sein. Insgesamt begriissen wir auch den Entscheid, den
durch das WEKO-Urteil 2020 vollstandig gedffneten Markt offen zu lassen und nicht wieder teilweise zu
schliessen. Fur einen fairen und effizienten Wettbewerb ist es zudem zentral, dass fur samtliche Lieferan-
ten (und deren Kunden) dieselben Spielregeln gelten.

Defossilisierung erméglichen, Gesetz technologieoffen ausgestalten

Der vorliegende Entwurf des GasVG beschrankt sich auf die Regulierung von Methan. Dies erachten wir
nicht als zielfihrend und fordern eine technologieneutrale Ausgestaltung des Geltungsbereichs, insbeson-
dere fur erneuerbare Gase. Die Schweiz weist heute ein Gasnetz von rund 20'000 Kilometern auf. Dabei
handelt es sich um ein volkswirtschaftlich relevantes Asset, das wir auch in Zukunft nutzen sollten. Ein
technologieneutrales GasVG verhindert eine unnétige, vorzeitige Entwertung dieses Assets. Um den
Ubergang von fossilfreien Energietragern zu vereinfachen, braucht es aus unserer Sicht insbesondere
zielfihrende Beimischmaoglichkeiten flr erneuerbare Gase sowie eine Geblihrenbefreiung dieser Gase im
Entry-Exit-Modell.

Rollen der neuen Institutionen scharfen

Die im GasVG neu definierten Institutionen des Marktgebietsverantwortlichen (MGV) und der eidgendssi-
schen Energiekommission (EnCom) erachten wir weiterhin als zielfihrend. Entscheidend ist jedoch, dass
ihre Kompetenzen klar und prazise geregelt werden, um die Rechtssicherheit fur alle Marktteilnehmer zu
gewabhrleisten. Unbestimmte oder sehr weit gefasste Eingriffsmdglichkeiten — etwa im Bereich Monitoring
oder bei Informationspflichten — sollten deshalb sorgfaltig Gberprift und auf das Noétigste beschrankt wer-
den. Damit sollen auch die Kosten im Rahmen bleiben. Generell gilt es sicherzustellen, dass die Auswir-
kungen der Regulierung auf die Endverbraucherpreise nicht aufgrund ricklaufiger Nachfrage, eines
schrumpfenden Marktvolumens oder eines fortschreitenden Verwaltungsaufbaus kontinuierlich steigen,
wie dies heute im Strombereich zu beobachten ist. Die vorgeschlagene Netzzugangslosung mit einer ein-
zigen Bilanzzone und einem Entry-Exit-Modell begrissen wir weiterhin. Insbesondere korrespondiert diese
Lésung mit den gangigen Regeln in der EU, was aus unserer Sicht die Interaktion mit den Nachbarlandern
erleichtert und so zur Versorgungssicherheit der Schweiz beitragt. Eine markt- und realitdtsnahe Umset-



Seite 3
Entwurf fur ein Bundesgesetz tber die Gasversorgung (GasVG): Stellungnahme economiesuisse

zung des Cost-plus-Ansatzes ist zudem notwendig, um Fehlanreize zu verhindern wie sie bspw. im Strom-
markt zu beobachten sind. Eine alternative Anreizregulierung ware zumindest zu prifen.

Kosten minimieren und verursachergerecht verteilen

Das GasVG macht sehr weitgehende Vorschriften zur Versorgungssicherheit. Wir fordern den Bundesrat
auf, diese Regelungen kritisch zu Giberdenken. Einerseits sollte das beste Preis-Leistungsverhaltnis fir
alle Marktteilnehmenden angestrebt werden. Hierflir braucht es Flexibilitat, die der aktuelle Entwurf nicht
aufweist. Die genaue Konstellation der nachsten Krisensituation ist nicht vorhersehbar und das GasVG
sollte anpassungsfahig gestaltet sein. Dies fihrt zu tiefen Kosten und weniger administrativem Aufwand
fur alle Marktteilnehmenden. Andererseits missen Doppelspurigkeiten oder gar Widerspriiche mit den
Verordnungen des BWL verhindert werden. Fir die Gesamtwirtschaft ist es unerheblich, wo die Versor-
gungssicherheit geregelt wird, aber sie sollte nur einmal geregelt werden. Im Sinne einer schlanken Ge-
setzgebung ware es richtig, auf die Vorschriften zur Versorgungssicherheit im GasVG zu verzichten und
weiterhin auf dem neu geschaffenen Art. 8a EnG zu basieren sowie den entsprechenden Verordnungen.

Ebenso mussen die anfallenden Kosten generell verursachergerecht getragen werden. Vor allem im Sinne
der Verbraucher lehnen wir es folglich dezidiert ab, dass die Kosten fiir die vorzeitige Stilllegung und den
Rickbau von Gasnetzen den Verbrauchern angelastet werden konnen. Als Verursacherin ist hier klar die
Politik auszumachen, welche die Konsequenzen ihrer Entscheidungen selbst tragen sollte. Gleiches gilt
fur die anrechenbaren Kosten der Gasspeicherung. Diese sollte aus Effizienzgriinden auf das Winterhal b-
jahr beschrankt werden und nur den nutzniessenden Kunden (insb. geschitzten Kunden) angerechnet
werden.

Wir danken lhnen fur die Berucksichtigung unserer Argumente und stehen bei Rickfragen gerne zur Ver-
fagung

Freundliche Griisse

economiesuisse

e M

Alexander Keberle Lukas Federer
Leiter Standortpolitik, Bereichsleiter Energie, Umwelt, Infrastruktur &
Mitglied der Geschéftsleitung Digitales,

Mitglied der erweiterten Geschaftsleitung
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Département fédéral de |'environnement, Brugg, le 24 novembre 2025
des transports, de I'énergie et de la
communication DETEC

: Responsable : Diane Gossin
Palais fédéral Nord Secrétariat : Jeannette Saurer
3003 Berne Document : 251124 _PP_LApGaz.pdf

Par courriel a :
gasvg@bfe.admin.ch

Procédure de consultation : Projet de loi fédérale relative a I'approvisionnement en gaz
(LApGaz)

Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,

Dans votre courriel du 19 septembre dernier vous nous invitez a prendre position sur la consultation mentionnée
en objet et vous en remercions.

De maniéere générale, nous souhaitons rappeler que les exploitations agricoles dépendent, d’une part, d’'un ap-
provisionnement en gaz fiable et a des prix compétitifs. Parallelement, elles jouent un role essentiel en tant que
productrices de gaz renouvelable, contribuant ainsi directement a la transition énergétique de la Suisse. En
outre, en tant que propriétaires fonciers, les familles paysannes sont directement concernées par les infrastruc-
tures gazieres traversant leurs terrains.

Dans ce contexte, nous saluons I’élaboration de cette loi, qui a le mérite de réguler spécifiquement le marché du
gaz, un secteur jusqu’a présent insuffisamment encadré. Nous soutenons tout particulierement I'objectif d’ou-
vrir pleinement le marché a tous les consommateurs finaux, leur garantissant ainsi la liberté de choisir leurs four-
nisseurs et les prestataires de mesures.

Cependant, nous émettons quelques réserves en ce qui concerne les points suivants :

= Absence de quota minimal : le projet mis en consultation ne propose aucun quota minimal pour les gaz re-
nouvelables, tel qu’esquissé en juin 2023 par le Conseil fédéral. Bien que I'instauration de tels quotas puisse
sembler contradictoire avec la logique de marché, elle devrait étre envisagée comme mesure d’accompa-
gnement pour stimuler la production indigéne.

= Plans de développement du réseau : Le projet mis en consultation vise le démantélement d’infrastructures
de gaz existantes et fonctionnelles, alors que le potentiel des gaz renouvelables est important. Cela n’est pas
cohérent d’un point de vue économique.

= Redevance/rémunération pour le réseau : Le projet ne prévoit pas d’exemption pour les installations de
production de gaz renouvelables en ce qui concerne la rémunération pour I'utilisation du réseau. Ceci com-
promet I'objectif de créer un cadre favorable a I'injection de biométhane indigéne.

= Exceptions a I'approbation des plans et assouplissement des procédures : Nous nous opposons a l'art. 2, al.
5 de la LITC, qui permettrait de déroger a I'obligation d’approbation des plans et de simplifier la procédure
pour l'installation de conduites gazieres. Les familles paysannes, en tant que propriétaires fonciers, peuvent
étre directement affectées par ces infrastructures : pertes de rendement, colts supplémentaires, compac-
tion du sol, perturbations de la gestion agricole, et effets résiduels sur plusieurs années. Or, la protection
des terres agricoles et la préservation de leur fertilité sont des enjeux d’intérét public.

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Téléphone +41 (0)56 462 51 11
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Bien que la nécessité de traverser des terres agricoles ne soit pas remise en question, il apparait déja que les
intéréts du secteur agricole ne sont pas toujours suffisamment pris en considération lors de la construction
de telles infrastructures. Par conséquent, sachant que les ajustements proposés risquent de restreindre les
droits des propriétaires fonciers, nous rejetons ces exceptions et simplifications dans le cadre de la planifica-
tion des réseaux.

Pour conclure, nous soutenons pleinement la prise de position de notre organisation membre Okostrom Schweiz,
I’Association faitiéres des biogaz agricoles, ainsi que le détail de ses revendications.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous sommes a votre entiere disposition pour tout complément d’in-
formation et nous vous adressons, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Union suisse des paysans

‘ CRSE

Markus Ritter Martin Rufer
Président Directeur

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Téléphone +41 (0)56 462 51 11
info@sbv-usp.ch | www.sbv-usp.ch
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Herr Bundesrat Albert Rosti

Eidgendssisches Departement fir Umwel,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundeshaus Nord

3003 Bern

gasvg@bfe.admin.ch

Bern, 19. Dezember 2025 sgv-dp/ap

Vernehmlassungsantwort: Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG)
Sehr geehrter Herr Bundesrat Résti, sehr geehrte Damen und Herren

Als grosste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband
sgv rund 230 Verbande und tber 600 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unterneh-
men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grésste Dachver-
band der Schweizer Wirtschaft fir optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie
fur ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.

Mit Publikation vom 19. September 2025 Iadt das Eidgendssische Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK) ein, zum Entwurf fir ein Bundesgesetz iber die Gasversorgung
(GasVG) Stellung zu nehmen. Wir danken fiir diese Méglichkeit.

Ausgangslage

Dieses Gesetz soll einen stabilen und transparenten Rechtsrahmen fiir den Zugang zu Gas schaffen
und damit das Vertrauen von Verbrauchern und Lieferanten starken. Dank dem wiederholten Eingrei-
fen der Wettbewerbskommission (WEKO) besteht bereits heute ein einigermassen funktionierender
Gasmarkt. Das GasVG soll die freie Wahl des Lieferanten und der Messung absichern, was den Wett-
bewerb starkt und fiir die Verbraucher von Vorteil sein dirfte.

Das Gesetz soll auch die Versorgungssicherheit gewahrleisten, selbst im Krisenfall, durch die obliga-
torische Speicherung und eine zentralisierte Regulierung. Dies diirfte ausreichen, um eine Krise wie
die von 2022-23 zu bewaltigen. Der Krieg in der Ukraine und die Umwalzungen auf den europaischen
Energieméarkten haben die Notwendigkeit eines einheitlichen Rechtsrahmens deutlich gemacht.

Das Gesetz soll weiter die Schweiz an die europaischen Standards anpassen, was Importe, grenz-
Uberschreitende Zusammenarbeit und die schrittweise Integration von klimaneutralen Gasen (Biome-
than, Wasserstoff) erleichtern wird.

Die Umsetzung wird jedoch auch zusatzliche Kosten verursachen: fir das Netz, die Speicherung und
die Einfuhrung intelligenter Zahler, die die Versorger an die Verbraucher weitergeben kénnen, was
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Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern - Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15 - info@sgv-usam.ch
www.sgv-usam.ch | www.x.com/gewerbeverband | www.facebook.com/sgvusam | www.linkedin.com/company/sgv-usam


mailto:gasvg@bfe.admin.ch

sgv@usam

sich auf die Preise auswirken konnte. Mit anderen Worten: Die Auswirkungen auf die von den Ver-
brauchern zu zahlenden Endpreise bleiben so unklar.

Es ist darauf zu achten, dass die neue Regelung nicht zu unnétigen Kosten fuhrt, die letztlich auf die

Verbraucher abgewalzt werden. Der sgv unterstiitzt den Entwurf des GasVG in seiner vorliegen-
den Form - vor allem aufgrund der teilweise unnoétigen Kostenfolgen — nur grundsatzlich. Das
Bad soll aber nun nicht mit dem Kinde ausgeschiittet werden, d. h. der Gesetzesentwurf soll nicht fal-
lengelassen, sondern punktuell verbessert werden. Mehrere Vorschlage, wie diese Kosten zu vermei-
den waren, werden im nachfolgend explizit aufgefihrt.

Konkrete Kommentierung einzelner Artikel

Art. 2, Abs. 4: Ausdehnung des Geltungsbereiches auf alle (grosseren) Netze, die fossile und
klimaneutrale Gase transportieren

Mit der Beschrankung des GasVG auf Gasnetze, welche mehrheitlich Methan beférdern, wird der Auf-
bau von neuen Monopolmarkten, z. B. beim Wasserstoff, nicht verhindert. Das GasVG sollte auch flr
Gasnetze Gilltigkeit haben, welche nicht hauptsachlich Methan transportieren. Dies kann auch bedeu-
ten, dass das GasVG im Laufe der Zeit um spezifische Bediirfnisse von Wasserstoffnetzen oder ande-
ren klimaneutralen Gasen erweitert werden muss. Das GasVG wirde damit zu einer Regulierung, die
sich auch um eine Nachfolgeldsung des fossilen Gases bemiiht.

Art. 3: Definition der «Gaswirtschaft»

Der Begriff der Gaswirtschaft wird haufig verwendet. Dieser soll deshalb definiert werden. Die Gaswirt-
schaft umfasst alle beteiligten Akteure im Schweizer Gasmarkt wie Netzbetreiber mit und ohne End-
kunden, Drittlieferanten, Bilanzgruppenbetreiber, reine Gashandler ohne Endkunden, Vertreter von
Verbraucherorganisationen.

Art. 5: keine Klimavorgaben ins GasVG

Fir Klimaschutzmassnahmen gibt es insbesondere das CO2-Gesetz. Die Dekarbonisierungsmass-
nahme «Netzentwicklungsplane» gehort nicht ins GasVG. Zudem kdnnte der Passus zur Folge haben,
dass Netze zu leichtfertig zurlickgebaut werden. Die Bedeutung der Gasnetze fur die zukiinftige Ener-
gieversorgung im Winter wird noch zu wenig gewiirdigt. Sie kdnnen bei der Verschiebung der Energie-
Uberschiisse vom Sommer in den Winter eine bedeutende Rolle spielen.

Art. 6, Abs. 3: rechtliche anstelle buchhalterischer Trennung

Besser ware eine vollstandige Trennung der Unternehmen der Gaswirtschaft in rechtlich eigenstan-
dige Einheiten. Damit entsteht ein effektiver Anreiz fiir die Netzbetreiber, alle Lieferanten gleich zu be-
handeln.

Art. 7: sinnvolle Regelung

Dieser Artikel ist von grosster Wichtigkeit. Dank der klaren Transparenz der Kosten des Monopolbe-
reichs (und der Versicherung, dass diese Kosten bei einem Markteintritt nicht héher werden) kann ef-
fektiver Wettbewerb entstehen. Wichtig ist, dass diese Bestimmung fiir alle Belieferungen gilt, also
auch jene im Rahmen der bisherigen Vertragsverhaltnisse.

Art. 7 und 8: keine Mehraufwande

Es soll darauf verzichtet werden, dass Endkunden Anspruch auf eine einzige Rechnung fur samtliche
Kostenpositionen erhalten kdnnen. Dies wirde zu unnétigen Zahlungsflissen zwischen Lieferanten
und Netzbetreibern fihren und das System insgesamt ohne effektiven Mehrwert verteuern.
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Art. 9 und Art. 23, Abs. 2: keine Mehraufwande / kiirzere Fristen

Bereits eingebaute kommunikationsfahige Zahler vom Endverbraucher bzw. dessen Lieferanten sollen
zum Zeitwert ibernommen werden konnen. So soll verhindert werden, dass zusatzliche Hiirden fiir
den Marktzugang entstehen. Dies beispielsweise dadurch, dass der lokale Netzbetreiber darauf be-
steht, dass der existierende bereits kommunikationsfahige Zahler ausgebaut und durch einen neuen
Zahler ersetzt werden muss.

Weiter ist die Vertragsfreiheit essentiell und soll nicht eingeschrankt werden. Der Wettbewerb soll ge-
fordert und nicht behindert werden. Die Anbahnungszeiten mit den Netzbetreibern bei einem Lieferan-
tenwechsel sind heute viel zu lange (teilweise bis zu 6 Monate). Fristen von einem Monat und weniger
sind sinnvoll.

Art. 10: Solidarisierung der Speicheraufgabe und -kosten

Es ist fur kleine Gaslieferanten/Importeure eine grosse Hiirde, wenn sie Speicher im Ausland bewirt-
schaften miissen. Auch kdnnen sie nicht davon ausgehen, dass sie diese Aufgabe an andere Markt-
teilnehmer (meist wohl Konkurrenten) zu kompetitiven Konditionen auslagern kénnen. Die Speicher-
pflicht soll auch nicht dazu fiihren, dass grossere Lieferanten preisliche Vorteile gegenuiber kleineren
Lieferanten erzielen kénnen.

Eine Solidarisierung dieser Aufgabe und Kosten ist sinnvoll — es geht schliesslich auch um eine ge-
samtschweizerische Solidarisierung zugunsten der Komfortwarmekunden (und nicht der Industrie in
erster Linie). Als mogliche Umsetzungspartner fiir den gesamten Markt Schweiz kommt der Marktge-
bietsverantwortliche in Frage. Dieser konnte die Aufgabe auch an Organisationen wie Provisiogas
auslagern.

Art. 11: Periodengerechte Belastung der Kosten

Die Mehrkosten fiir die Speicherung von Gas sollen jenen Endverbrauchern anteilig in Rechnung ge-
stellt werden, welche von der Massnahme profitieren. Dies bedeutet, dass die Mehrkosten lediglich im
Winterhalbjahr anhand der bezogenen Menge Gas verrechnet werden sollen. Ansonsten wiirden End-
verbraucher, welche einen grossen Anteil Erdgas in der warmen Jahreszeit beziehen (typischerweise
Gewerbe und Industrie), fiir die Sicherheit der anderen Verbraucher Gberproportional belastet, obwohl
sie aktuell gar nicht zu den geschitzten Kunden zahlen.

Art. 13: keine Mehraufwande

Den Unternehmen Pflichten zur Beschaffung von Optionen oder zusatzlichen Transportkapazitaten zu
verordnen kann diese in finanzielle Schwierigkeiten fiihren bzw. es kann je nach Finanzkraft des Un-
ternehmens gar nicht moglich sein, diese Pflichten zu erfiilllen. Der Bund soll deswegen Sicherheiten
stellen, damit diese Unternehmen die bendtigten Kredite erhalten kénnen.

Die komplizierte Regelung zeigt, dass ein Verantwortlicher bestimmt werden muss, der Ansprechpart-
ner der Behorden ist. Als mogliche Umsetzungspartner fir den gesamten Markt Schweiz kommt der
Marktgebietsverantwortliche in Frage. Wird geregelt wie vorgesehen, misste die Behorde im Einzelfall
gestutzt auf das Verfassungsprinzip der Verhaltnismassigkeit priifen, ob die Verpflichtung sachgerecht
ist, wenn sie zur llliquiditat des Verpflichteten fiihrt.

Art. 2, Abs. 3, Art. 16, Abs. 2 und Art. 33, Abs. 4: Tessin ins Marktgebiet Schweiz integrieren

Das Tessin steht fir 4% des Schweizer Gasverbrauchs. Dieser Teil muss zwingend in das Marktge-
biet Schweiz (virtuell) integriert werden. Ansonsten ist zu befurchten, dass das Tessin nicht oder nur
unzulanglich von den wettbewerblichen Vorteilen des offenen Gasmarktes profitieren kdnnen wird. Bei
einer eigenen Bilanzzone «Tessin» werden Anbieter aus der restlichen Schweiz den zusatzlichen Auf-
wand fir das Tessin scheuen und entsprechen wird kaum Wettbewerb stattfinden.
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Hingegen sind die fur den internationalen Markt bestimmten Transitkapazitaten aus dem Schweizer
Marktgebiet auszuschliessen. Der Markt fir Transitkapazitaten ist sehr spezifisch und muss auf einer
anderen Grundlage geregelt werden als der Binnenmarkt. Ausserdem birgt die vollstandige Integration
der Transitkapazitaten in den Schweizer Marktbereich ein erhebliches Risiko: Das Risiko, dass der
Schweizer Markt die finanziellen Risiken tragen muss, wenn die Transitkapazitaten nicht verkauft wer-
den, wie es derzeit beim in den 6sterreichischen Markt integrierten TAG der Fall ist. Dies kdnnte di-
rekte und erhebliche Auswirkungen auf die Transporttarife der Schweizer Kunden haben.

Art. 17, Abs. 1: keine Mehraufwande / identische Konditionen

Es ist zwingend, dass Netznutzungsvertrdge angeboten werden. Tatsachlich wirde es wohl reichen,
wenn die Regeln in AGB hinterlegt werden und der Neuzugang auf einfache Anzeige hin moglich ist.
Beim Strom ist die EICom auch nicht der Meinung, dass es zwingend einen Netznutzungsvertrag
braucht, da die Netznutzung wie hier weitgehend durchreguliert wird.

Heute missen je nach Regionalgesellschaft Netznutzungsvertrage jedes Jahr neu verhandelt und un-
terzeichnet werden. Dies generiert einen unverhaltnismassig hohen Administrativaufwand. Kinftig sol-
len die NNV so ausgestaltet sein, dass diese ohne Kiindigung fiir das Folgejahr jeweils gliltig sind,
wenn es Uberhaupt einen Vertrag braucht. Wenn ja, missen Rahmenvertrage vorgelegt werden, die
durch Messpunkte einfach erganzt werden kénnen (das kann in der Verordnung geregelt werden).

Es soll sichergestellt werden, dass lokale Lieferanten keine Vorteile in der Netznutzung erhalten. Dies
bedeutet, dass die Tarife bei den Endverbrauchern in den Ausspeisevertragen fir lokale und Drittliefe-
ranten identisch ausfallen missen. Lokale Lieferanten sollen nicht die Méglichkeit erhalten, via Ver-
schachtelungseffekte im lokalen oder regionalen Netz Vorteile zu erzielen.

Art. 17, Abs. 2: Integration der Transitleitung

Durch die Integration der Transitgasleitung verzichten die heutigen Kapazitatsvermarkter auf teils
hohe Gewinne aber auch entsprechende Risiken.

Es darf davon ausgegangen werden, dass Italien von den regulierten Preisen profitieren und dadurch
die Leitung indirekt eine héhere Auslastung erreichen wird. Mit der héheren Auslastung sinken die
Kosten fur die Schweizer Gasverbraucher. Eine vollstandige Integration wird deshalb beflrwortet. Zu-
dem entspricht eine integrierte Transitgasleitung den Regelungen und Entwicklungen in der EU.

Art. 18, Abs. 2: gesamte lokal benoétigte Kapazitat buchen

Der Artikel ist unklar. Unser Verstandnis ist, dass der lokale Netzbetreiber die gesamte fiir sein Gebiet
benétigte Kapazitat (verschachtelt) beim Transportnetz bucht. Dies unabhangig ob davon, die Kapazi-
taten beim Endverbraucher durch Drittlieferanten oder durch den Netzbetreiber mit Endkunden ge-
nutzt (und bezahlt) werden.

Art. 18, Abs. 3: ein Preis fiir das Schweizer Transportnetz

Wie beim Strom soll auch beim Gas die oberste Ebene (Uberregionales und regionales Netz) in der
ganzen Schweiz gleich viel kosten. Diese Solidarisierung lediglich beim Strom benachteiligt Regionen
in der Schweiz, welche nahe an Stromproduktionsanlagen, aber weiter von Gasmarkten entfernt lie-
gen.

Art. 18, Abs. 3: Transportnetz unter Verwaltung des Marktgebietsverantwortlichen

Mit dem Marktgebietsverantwortlichen entsteht eine neue Rolle. Dieser Ubernimmt zu einem grossen
Teil Aufgaben, welche heute die Regionalgesellschaften als Betreiber der Transportnetze ausfihren.
Damit stellt sich die Frage, ob die Regionalgesellschaften neu noch einen Mehrwert bieten, der ihre
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weitere Existenz berechtigt. Auf alle Falle gilt es zu verhindern, dass eine Struktur erhalten wird, wel-
che mehr Kosten als Nutzen generiert.

Art. 19, Abs. 1 und Art. 20, Abs. 1: Festlegung der Netznutzungstarife mit einem Anreizmodell

Es ist vorgesehen, dass die «Cost-Plus»-Methode angewendet werden soll, um die Netzkosten zu be-
rechnen. Dies verhindert moglichst tiefe Netzkosten zu erreichen. Besser ist, ein Anreizmodell zu
schaffen, das qualitativ gute und preislich attraktive Netze schafft.

Art. 19, Abs 2 sowie Art. 17 Abs 1: keine Mehraufwande

Heute missen je nach Regionalgesellschaft Netznutzungsvertrage jedes Jahr neu verhandelt und un-
terzeichnet werden. Dies generiert einen unverhaltnismassig hohen Administrativaufwand. Kinftig sol-
len die NNV so ausgestaltet sein, dass diese ohne Kiindigung fiir das Folgejahr jeweils gliltig sind.

Art. 19, Abs. 3: Verbraucher im Sommer entlasten

Tarife sollen korrekterweise verursachergerecht gestaltet werden. Dies bedeutet auch, dass Gasbezu-
ger, welche einen Verbrauch in der warmen Jahreszeit haben, wahrend dieser Zeit deutlich tiefere Ta-
rife bezahlen sollen. Das Gasnetz ist auf die Spitzen im Winter ausgelegt, dies soll auch Uber einen
héheren Tarif im Winter reflektiert sein.

Art. 19, Abs. 3: Kalender- statt Gasjahr

Das Gasjahr hat im Handel keine Relevanz mehr. International funktioniert der Gasmarkt faktisch auf
Basis des Kalenderjahres (z. B. Terminprodukte, Grenzkapazitaten). Die Einfliihrung des GasVG soll
gleich dazu verwendet werden, den Markt dem internationalen Standard anzupassen und auf das Ka-
lenderjahr zu wechseln.

Art. 20, Abs. 1: Verursachergerechte Anrechnung der Kosten fiir Riickbau und Stilllegung

Mit der vorgeschlagenen Regelung werden die verbleibenden Abnehmer finanziell Gberproportional
viel zum Rickbau des (fossilen) Gasnetzes beitragen missen. Allfallige Stilllegungs- und Rickbau-
kosten sollen deshalb nicht Gber das Netzentgelt finanziert werden diirfen, dies ist durch eine entspre-
chende Vorgabe auszuschliessen. Alifallige Kosten sollen verursachergerecht verrechnet werden.
Heute flhren vor allem folgende zwei Ursachen zu einer Stelllegung und einem Riickbau des Gasnet-
zes: politische und/oder wirtschaftliche Entscheide.

Bei politischen Entscheiden sollen die Kosten von diesen Entscheidern getragen werden, d. h. von
den betroffenen Gemeinden. Da dies im Sinne der Souveranitat kaum auf Bundesebene vorgeschrie-
ben werden kann, ist auf eine Netzentgeltberechnung (mit Abschreibungsdauern) auszuweichen. Wer-
den dann die kommunalen Vorgaben an den Versorger gegentber einer bundesrechtlich verlangten
Abschreibungsdauer verkiirzt, konnte ein enteignungsahnlicher Tatbestand vorliegen, der die betref-
fende Gemeinde zu Zahlungen verpflichtet — und nicht die Verbraucher. Bei rein wirtschaftlichen Ent-
scheiden sollen die Kosten von den betroffenen Kundengruppen getragen werden. Wenn beispiels-
weise eine hohe Anzahl an Liegenschaften auf Fernwarme umstellen, sollen die Kosten flr das kinftig
nicht mehr bendtigte Teilnetz den Kunden verrechnet werden.

Denkbar sind auch andere Varianten: Erhebung einer Geblhr bei der Trennung vom Gasnetz (bei
Umstellung auf Warmepumpe oder Fernwarme) oder die Verwendung von Riickstellungen. Da der
Riickbau schon seit Jahren absehbar ist, sind die Gasversorger eigentlich schon langer verpflichtet,
Ruckstellungen zu bilden.

Zu verhindern gilt, dass Bezuger ohne wirtschaftliche Alternativen (bspw. Gewerbe und Industrie fur
Prozessenergie) fir den Rickbau bei anderen Kundengruppen belangt werden. Als Vorlage kénnte
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allenfalls auch StromVG Art. 5, Abs. 5 genutzt werden, welcher auch die Abgeltung nicht mehr voll ge-
nutzter Anlagen regelt.

Art. 20, Abs. 2: Systemdienstleistungen fiir Zweistoffkunden

Es ist zu begriissen, dass unterbrechbare Beziiger (z. B. Zweistoffkunden) die Moglichkeit erhalten
sollen, ihre Flexibilitat zur Sicherstellung der Netzstabilitdt vermarkten zu kénnen.

Art. 20, Abs. 3: Gewinnvortrage verwenden statt hohere Tarife wegen Sonderabschreibungen

Sehr viele Gasnetzbetreiber haben in den letzten Jahrzehnten viel Gewinn aus ihrem Betrieb der
Netze erwirtschaftet. Dieser ist zu einem grossen Teil an ihre Eigentiimer (meist Gemeinden) abge-
flossen. Es sollen fiir den Riickbau von Gasnetzen in erster Linie die Gewinnvortrage und Reserven
aus dem Gas-Netzbetrieb verwendet und nicht die aktuellen Verbraucher belastet werden.

Art. 22: Anrechenbarkeit Investitionen in Wasserstoff Leitungen

Da nach aktueller Vorlage Gewerbe- und Industriekunden sich an den Kosten fiir den Riickbau von
Netzen fiir (hauptsachlich) Haushaltskunden beteiligen miissen, ware es nur gerecht, wenn die Haus-
haltskunden sich auch an den Umstellungskosten fiir die Nutzung von Wasserstoff beteiligen wiirden.
Die vom Bundesrat zu definierende Bagatellgrenze soll entsprechend grosszlgig gesetzt werden. Die-
ser Artikel ist ein Beispiel dafiir, dass das Gesetz fossile und erneuerbare Energiegase umfassen soll
(siehe Bemerkung zu Art. 2, Abs. 4).

Art. 25, Abs. 3: Datenplattform Strom auch fiir Gas nutzen

Die geplante Datenplattform fiir Strom soll auch fur Gas genutzt werden kann. Im Fokus sollten Effi-
zienzsteigerungen sowie die Reduktion von Ausgleichsenergie (v.a beim Strom sehr relevant) stehen.
Dazu missen Daten gentigend schnell (Minuten statt Stunden) und in guter Auflésung verfligbar sein.

Die Bestimmung ist hier noch nicht genau genug, es reicht aber eine Konkretisierung in der Verord-
nung. Damit das dann auch umgesetzt wird, ware eine Nennung in der Botschaft, dass die Verord-
nung in diesem Sinn regulieren wird, wichtig.

Art. 27: beschrénkt freiwillige Stundenbilanzierung zulassen

Die allgemeine Tagesbilanzierung wird begrisst. Verbraucher mit einer installierten Leistung von >
5MW sollen wahlen kénnen, ob sie anstelle der Tagesbilanzierung eine Stundenbilanzierung wiin-
schen.

Art. 28, Abs. 3: Handelsplattform nur einfiihren, wenn Bedarf gross genug ist

Fir das Funktionieren des Schweizer Gasmarktes wird ein virtueller Handelspunkt nicht zwingend be-
notigt. Es besteht die Gefahr, dass dieser mangels Liquiditat kaum genutzt wird und zu einem «stran-
ded investmenty» verkommt. Eine Handelsplattform soll nur eingefiihrt werden, wenn aus dem Markt
geniigend grosser Bedarf zu erwarten ist.

Art. 29: sinnvolle Regelung

Die Mdoglichkeit der Speicherbetreiber, entweder fiir den Netzbetrieb oder fur Endkundenbelieferungen
(Profilglattungen) zu verwenden, ist eine sinnvolle Regelung.

Art. 30: Ubergangslésung, bis MGV installiert ist

Die Errichtung des Marktgebietsverantwortlichen bendtigt Zeit. Wer nimmt dessen Aufgaben wahr, so-
lange der MGV noch nicht funktionsfahig ist?
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Art. 31: Verwaltungsrats auch mit Experten besetzen

Wenn der Verwaltungsrat ausschliesslich mit Personen besetzt wird, welche nicht fir die Gaswirt-
schaft tatig sind, besteht die grosse Gefahr, dass der VR nicht die genligende Kompetenz aufweisen
wird, um die Organisation angemessen zu fiihren.

Wenn Kantonen das Recht zugestanden wird, Personen in den VR zu senden, besteht die Gefahr,
dass dieser (nebst mangelnder Gas-Kompetenz) die Interessen der Gemeinden des Kantons bevor-
zugt und damit die Interessen der Netzbetreiber (da meist im Besitz der Gemeinden). Der VR sollte
sich paritatisch mit folgenden Stakeholdern konstituieren (z. B. je 2 oder 3): Transportgesellschaften,
Netzbetreiber (mit oder ohne Endverbraucher), Drittlieferanten, Vertreter von Verbraucherorganisatio-
nen.

Art. 31, Abs. 2: Vorkaufsrecht fiir die Gaswirtschaft

Sofern die Gaswirtschaft wie im Kommentar zu Art. 3 definiert wird, ist die vorliegende Regelung des
Vorkaufsrechts in Ordnung. Sollten aber nicht alle Akteure im Gasmarkt damit gemeint sein, miissen
zumindest Drittlieferanten und Bilanzgruppenbetreiber dasselbe Vorkaufsrecht erhalten.

Art. 34: EnCom eine Sanktionskompetenz einrdumen

Die EnCom soll kein «zahnloser Tiger» sein. Damit sie sich effektiv durchsetzen kann, soll die EnCom
die Kompetenz erhalten, bei Fehlverhalten der Gaswirtschaft Sanktionen sprechen zu dirfen.

Art. 36: Sunshine-Regulierung des StromVG iibernehmen

Die Bestimmungen von Art. 22a des StromVG sollen mit der gleichen Androhung einer Anreizregulie-
rung sinngemass fir die Gasnetze ibernommen werden.

Art. 41: hohere Bussen definieren

Die Hochstbussen sind zu tief angesetzt. Es muss mdglich sein, Handlungen, die angesichts ihrer
wirtschaftlichen Tragweite schadlich sind, auch angemessen zu sanktionieren. Bei Bussen geht es in
erster Linie um Abschreckung, deshalb muss der Betrag auch abschreckend sein.

Art. 42: Konfliktregelung notwendig

Wir begriissen die Bestimmung, dass die Drittlieferanten und die Vertreter der Endverbraucher gleich-
berechtigt zu den anderen Marktakteuren miteinbezogen werden, wenn es beispielsweise um die Er-
arbeitung der Ausflihrungsbestimmungen geht. Deshalb ist unseres Erachtens eine Konfliktregelung
notwendig. Abs. 3 ist mit einer lit. ¢ zu ergdnzen, dass das BFE Vorschriften erlasst betreffend einer
allfélligen Uneinigkeit zwischen verschiedenen Stakeholdern.

Art. 43: Regelung der Herkunftsnachweise

Es sollte die Gelegenheit genutzt werden, den Umgang mit HKNs via Art. 43 ahnlich flexibel wie im
Strombereich zu regeln (Anpassung der Verordnung des UVEK (iber die Herkunftsnachweise fiir
Brenn- und Treibstoffe).

Der Umgang mit Herkunftsnachweisen (HKN) fiir Biogas oder Wasserstoff ist heute unbefriedigend
gelost. Ein vom Transport des physischen Gases unabhangiger Handel von HKN ist nicht oder nur er-
schwert moéglich. Auch wird die Handhabung der Riickerstattung der CO2-Abgabe nicht stringent defi-
niert. Beispiel: Ein Kaufer von reinem HKN kann CO2-Abgabe auf fossilem Gas nicht zurlckfordern,
Biogasproduzent in der Schweiz erhebt CO2-Abgabe bei von HKN losgeldster Lieferung, muss diese
aber der OZD nicht Gberweisen.
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Art. 45: Ubergangsbestimmung Gasliefervertrige

Mit Blick auf die Inkraftsetzung des GasVG ist sicherzustellen, dass bestehende Liefer- und Transport-
vertrage nach bisherigem Recht ihre Giiltigkeit behalten, bis sie nahtlos durch Regelungen des neuen
Gesetzes abgeldst werden. Zudem sollte es wahrend der Phase, in der das neue Gesetz noch nicht
operativ umgesetzt ist, weiterhin moglich sein, Liefer- und Transportvertrage auf Grundlage des alten
Rechts abzuschliessen.

Diese Notwendigkeit betrifft insbesondere den Zeitraum zwischen dem formellen Inkrafttreten des Ge-
setzes und dem Ablauf der Ubergangsfrist fiir den Aufbau des Marktgebietsverantwortlichen. Eine sol-
che Regelung gewahrleistet Rechtssicherheit sowie eine unterbruchfreie Abwicklung bestehender und
neuer vertraglicher Verpflichtungen.

Weiter ist eine Ubergangsbestimmung zu formulieren, so dass bestehende langfristige Gaslieferver-
trage mit Endkunden innert einer Frist von maximal drei Jahren ab Inkrafttreten des GasVG kiindbar
sind.

Wir danken fiir die Kenntnisnahme.

Freundliche Griisse

Schweizerischer Gewerbeverband sgv

< / 3 <_/'ﬁ — K_\
A i \ \

—— S
Urs Furrer Patrick Diummler
Direktor Ressortleiter
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Entwurf fiir ein Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG): Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Besten Dank fur die Einladung zur oben erwahnten Vernehmlassung. Der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund (SGB) nimmt dazu im Folgenden gerne Stellung.

Ausgangslage

Bei der vorliegenden Vernehmlassung handelt es sich tber einen komplett Uberarbeiteten Entwurf
einer bereits 2019 in die Vernehmlassung geschickte Vorlage flr ein Gasversorgungsgesetz
(GasV@G). Nach Beginn des Ukraine-Konflikts beauftragte der Bundesrat das UVEK im Mai 2022
mit der Erarbeitung dieser neuen Vorlage. Dies ist in zweierlei Hinsicht nachvollziehbar: Einerseits
brachten die Verwerfungen an den internationalen Energie- und insbesondere Gasmarkten wert-
volle neue Erkenntnisse zu Tage und andererseits wurde - ebenfalls im Zuge dieser Entwicklungen
- die Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage im Bereich der Gasversorgung umso offensicht-
licher. Denn, wie der Bundesrat korrekt feststellt, handelt es sich beim Gasnetz um das einzige
natdrliche Monopol kritischer Infrastruktur, welches bis anhin jeglicher spezialgesetzlicher Grund-
lage entbehrt. In der «Energiekrise» musste der Gesetzgeber deshalb umso mehr ad hoc und auf
dem Verordnungsweg eingreifen, was weder versorgungs- noch staatspolitisch optimal war.

Inhalt der Vorlage

Heute fehlt im Gasbereich sowohl eine marktgebietsverantwortliche Behérde, welche das Trans-
portnetz koordiniert (analog Swissgrid im Elektrizitdtsbereich) als auch eine Marktregulierungsbe-
hérde (analog EICom). Mit dem nun vorliegenden, neuen Entwurf flr ein GasVG sollen zunachst
diese wichtigen institutionellen Licken geschlossen werden (die EICom wirde zur EnCom und
daneben wulrde eine neue marktgebietsverantwortliche Behdrde geschaffen). Ebenfalls soll mit
dem GasVG ganz grundsatzlich die Versorgungssicherheit gestarkt werden. Dies einerseits mit
einer gesetzlich definierten Pflicht zur Einspeicherung von Gas flr den Winter und andererseits
durch eine Anndherung der flr den Schweizer Markt geltenden Vorschriften an diejenigen der EU.
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Daruber hinaus soll mit dem GasVG auch die zur Erreichung der Schweizer Klimaziele zwingende
Abkehr von fossilem Gas in der Warmeproduktion «begleitet» werden. Dabei geht es insbesondere
um den rechtlichen und finanziellen Rahmen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Stilllegung
und dem Ruckbau der Gasnetze.

Vor allem aber soll mit diesem Gesetzesentwurf der Gasmarkt komplett — und nicht nur teilweise,
wie in der im Jahr 2019 prasentierten Vorlage vorgeschlagen - liberalisiert werden: «Allen Endver-
braucherinnen und -verbrauchern wird der Zugang zum Gasmarkt, d.h. die freie Wahl/ des Liefe-
ranten, ermaoglicht». In der vorherigen Version war dies bei einem Jahresverbrauch von weniger als
100 MWh nicht mdglich, analog der heutigen Situation auf dem Strommarkt.

Haltung der Gewerkschaften

Im Sinne der dringend nétigen Schaffung eines stabilen Regulierungsrahnmens, und damit von
Rechtssicherheit, begrisst der SGB die Schaffung eines Gasversorgungsgesetzes grundsétzlich.
Auch viele der darin vorgesehenen Bestimmungen - etwa die Aufwertung der EICom zu einer fur
den gesamten Energiebereich (Strom und Gas) zustandigen EnCom - sind nachvollziehbar und
vernunftig. Bereits in seiner Stellungnahme zum E-GasVG im Jahr 2019 hatte der SGB jedoch die
darin vorgeschlagene Teilmarktoffnung als nicht nachvollziehbaren Vorschlag abgelehnt. Umso
mehr weisen die Gewerkschaften heute die geplante Vollmarkt6ffnung zurtick. Dies erst recht vor
dem Hintergrund der im Nachgang der «Energiekrise» gewonnenen Lehren einerseits und der
heute noch dringlicheren klimapolitischen Notwendigkeit eines kompletten Ausstiegs aus dem Ver-
brauch von fossilem Gas andererseits.

Im Folgenden dazu einige erganzende Ausfihrungen:

m In Analogie der Entwicklungen auf dem Strommarkt (Teilmarktéffnung im Zuge eines WEKO-
Entscheids) hatte die Wettbewerbskommission mit einer Verfligung vom Juni 2020 den Gas-
markt in der Zentralschweiz vollstandig ge6ffnet. Unter anderem diese Verfligung nahm der
Bundesrat zum Anlass fir die Uberarbeitung seines Entwurfs fiir ein GasVG - und insbeson-
dere dafur, anstelle der urspringlichen Teilmarkt- nun eine Vollmarkt6ffnung vorzuschlagen.
Staatspolitisch ist das eher bedenklich und ein eigentlicher Zirkelschluss: Denn die WEKO
hatte sich die eher anmassende Kompetenz fur diesen grundlegenden Entscheid gerade
auch deshalb nehmen kénnen, weil die rechtlichen Grundlagen im Gasbereich grosstenteils
ausstehend waren. In Erwartung einer damals zwar bereits vorgeschlagenen, jedoch noch
nicht in Kraft getretenen Rechtsbasis, hat die WEKO den Bundesrat daher bewusst vor vollen-
dete Tatsachen gestellt. Dies hatte der Bundesrat im Hinblick auf den neuen Entwurf fUr ein
GasVG natUrlich ignorieren kdnnen, er wollte das aber offenkundig nicht. Zudem ist es mit
dem nun vorliegenden Entwurf leider grosstenteils gar nicht die aufzuwertende EICom (neu
EnCom), sondern unter anderem weiterhin die erwahnte WEKO, welche aufgrund der Voll-
marktdffnung entscheidende Zustandigkeiten erhalten soll. Im erlauternden Bericht schreibt
der Bundesrat namlich Folgendes: «Die EnCom hat keine Kompetenzen im Bereich der Gas-
versorgung - auch nicht, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher von ihrem lokalen
Netzbetreiber beliefert werden. Daher sind die WEKO und der Preistiberwacher zustandig».
Der SGB lehnt den aus dieser Schlussfolgerung gezogenen institutionellen Vorschlag klar ab.

m  Die Schweiz importiert praktisch samtliches Gas, das hierzulande verbraucht wird. Der Anteil
von im Inland produziertem Biomethan am Konsum betrug im Jahr 2023 nur gerade 1.5
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Prozent. Die Schweiz verfigt zudem auf ihrem Hoheitsgebiet auch Gber keine relevanten
Speicheranlagen: Alle Unternehmen, die Erdgas in der Schweiz in Verkehr bringen, sind da-
far verantwortlich, Gasmengen in den Gasspeichern in den Nachbarlandern saisonal einzu-
speichern. Diese fast komplette Auslandabhangigkeit hat zur logischen Folge, dass ein im In-
land zu schaffender Markt die Einkaufspreise per Definition nicht wesentlich beeinflussen
kann. Anders gesagt: Es gibt aufgrund der hohen Auslandabhéngigkeit im Gasbereich keine
etwaigen «Preissignale», die von einer Marktoffnung ausgehen konnten. Wahrend also die
Nettopreise nicht sinken durften, wirden mit der geplanten Markt6ffnung jedoch absurder-
weise neue Kosten entstehen, welche komplett durch die Endverbraucher:innen getragen
werden mussten (u.a. Messwesen, Kundenakquisitionen, administrativer Aufwand). Unter
dem Strich dirfte die Marktéffnung daher klar zu héheren Preisen fihren. Notwendig ware
daher vielmehr eine bessere Regulierung der Preisbildung, was wiederum die Schaffung ei-
ner sehr viel ausgepragteren Transparenz bedingen wurde.

m In seinem erlauternden Bericht zum 2019 prasentierten Entwurf flr ein GasVG begrindete
der Bundesrat seinen Entscheid gegen eine komplette Marktdffnung noch stark versorgungs-
politisch: Vom Fortbestehen des Teilmonopols in den Stadten und Gemeinden verspreche
man sich Planungssicherheit fur die Energiewende (bzw. den nétigen Ausstieg aus fossilem
Gas). Denn nur die 6ffentliche Hand sei bereit, in den Umbau zu investieren und nur 6ffentli-
che Eigentlimer seien auch legitimiert, ihren Gasversorgungsunternehmen Vorgaben flr die
Einspeisung von erneuerbarem Gas zu machen. Diese Feststellungen gelten heute mehr
denn je, weshalb die Kehrtwende des Bundesrats widerspruchlich ist. Dies umso mehr vor
dem Hintergrund, dass der Bundesrat im Rahmen der inlandischen Umsetzung des mit der
europaischen Union ausgehandelten Stromabkommens im Elektrizitdtsbereich weiterhin im
Sinne einer Teilmarktéffnung argumentiert (auch wenn die dazu vorgeschlagenen Bestim-
mungen aus Sicht der Gewerkschaften einer Vollmarktoffnung gleichkommen). Die residuale
Grundversorgung, welche der Bundesrat im Strombereich insbesondere zum Schutz der klei-
nen Endkund:innen anstrebt, braucht es aus seiner Sicht im Gasbereich also nicht, was eben-
falls widerspruchlich ist.

m  Die Gasversorgungsunternehmen funktionieren heute haufig als Querverbundunternehmen,
das heisst sie erbringen auf inrem Einzugsgebiet neben der Gasversorgung auch die Strom-
und Wasserversorgung und sind fur den Unterhalt der Netzinfrastruktur zustandig. Diese Kon-
vergenz entspricht der voranschreitenden «Sektorkopplung» und ist deshalb sehr im Sinne
der Energiewende. Verscharfte Entflechtungsvorgaben, wie sie mit dieser Vorlage ebenfalls
vorgesehen sind, waren daher sehr kontraproduktiv. Die heutige Struktur der Gasbranche mit
ihren regionalen und lokalen Querverbundunternehmen in 6ffentlicher Hand sollte gesttitzt
und nicht destabilisiert werden.

Fazit

Der SGB hat sich im Rahmen der Vernehmlassung zum Stromabkommen mit der EU klar gegen
eine vollstandige Markt6ffnung im Elektrizitatsbereich ausgesprochen. Strukturell und aus ékono-
mischer Sicht sprechen sehr dhnliche Griinde auch gegen die geplante Offnung des Gasmarktes.
Die Schweiz hat sich zudem zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden und aus dem Ver-
brauch fossiler Energietrager, darunter Gas, auszusteigen. Das neue Gesetz wlrde jedoch nur ei-
nen sehr durftigen klimapolitischen Rahmen zur Senkung des Gasverbrauchs setzen. Stattdessen
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wlrde mit dem GasVG der Markt vollstandig gedffnet, womit zentrale energiepolitische Entscheide
per Definition vermehrt dem Wettbewerb Uberlassen wirden. Das ist das Gegenteil der ndtigen
klimazielorientierten und offentlich geplanten Transformation. Die Schweiz braucht eine Reduktion
der Gasabhangigkeit bzw. eine Regulierung eines schrumpfenden Marktes, und nicht eine Libera-
lisierung bzw. ein neues Marktmodell zur Férderung des Gasabsatzes.

In diesem Sinne hoffen wir auf die BerlUcksichtigung unserer Stellungnahme und danken lhnen im
Voraus herzlich.

Freundliche Grlsse
SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND

Auta="" L 1

Pierre-Yves Maillard Reto Wyss
Prasident Zentralsekretar
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Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19. September 2025 haben Sie die Konferenz kantonaler Energiedirektoren (EnDK)
eingeladen, an der Vernehmlassung zum Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG) teilzuneh-
men. Wir bedanken uns fiir diese Moéglichkeit und nehmen gern Stellung.

| Allgemeine Beurteilung

Die EnDK nahm am 24. Januar 2020 bereits zur ersten Vorlage eines Gasversorgungsgesetzes Stellung
und unterstitzte damals den Anspruch, ein Gesetz in einem angemessenen Umfang auszugestalten,
welches die notwendige Rechtssicherheit auf dem Schweizer Gasmarkt gewadhrleistet und mogliche
zukinftige Rechtsstreitigkeiten reduziert. Der Schweizer Gasmarkt blieb seither nur rudimentar gere-
gelt. Trotz der Verbandevereinbarung aus dem Jahr 2012 und der Verfligung der Wettbewerbskom-
mission (WEKO) von Mai 2020 bleiben Unsicherheiten bestehen. Zudem zeigte die Energiekrise 2022-
2023 Defizite bei der Steuerung der Versorgungssicherheit und der koordinierten Bewaltigung von
Versorgungsengpassen auf. Die EnDK hatte daher die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage fiir den
Netzzugang und flr die Gasversorgungssicherheit unterstitzt. Sie erachtet jedoch den vorliegenden
Entwurf des Bundesrates nicht als zufriedenstellend und lehnt ihn in der aktuellen Form ab.

Bei der Beurteilung des Entwurfs ist zu beachten, dass sich der Kontext seit dem ersten Entwurf eines
Gasversorgungsgesetzes im Jahr 2019 deutlich weiterentwickelt hat. Zu nennen sind insbesondere der
Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden hoheren Energiepreise sowie die unternommenen
Anstrengungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Europa und in der Schweiz. Insbeson-
dere sind das Inkrafttreten des Klima- und Innovationsgesetzes mit dem nunmehr gesetzlich festge-
legten Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erwdhnen, sowie die vor diesem Hintergrund fortschreitende De-
fossilisierung des Brennstoffverbrauchs. Dazu gehdren auch die Bestrebungen in der Schweiz, aber
auch in der EU, fiir den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und eines Wasserstoffmarktes. Die Kan-
tone, Stadte und Gemeinden treiben ihrerseits die Transformation der Warmeversorgung aktiv voran.
So haben die Kantone mit der Revision ihrer Mustervorschriften (MuKEn) die Anforderungen in die-
sem Bereich verscharft. Zudem haben einige Kantone und Stadte konkrete Strategien und Pldne fir

Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3011 Bern, Tel: +41 31 320 30 25 Email: info@endk.ch
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den Ausstieg aus (fossilem) Gas und fiir die Stilllegung der Gasinfrastruktur erarbeitet und setzen
diese bereits schrittweise um. Schliesslich ist der Gasmarkt gestiitzt auf die Verfigung der WEKO fak-
tisch vollstandig geoffnet.

Entsprechend der genannten Entwicklungen wird der Absatz von Erdgas riicklaufig sein und der Gas-
markt schrumpfen. (Erneuerbares) Gas wird mittelfristig in erster Linie in der Industrie, zur Spitzen-
lastabdeckung in Fernwdarmenetzen sowie in der Stromproduktion (Reservekraftwerke) bendtigt wer-
den. Aus Sicht der EnDK ist es daher angezeigt, dass ein kiinftiger Regulierungsrahmen dusserst mass-
voll und koharent gestaltet wird. Dieser darf die Transformation des Energiesystems einschliesslich
des Wasserstoffhochlaufs keinesfalls bremsen.

Falls der Bundesrat an seiner Absicht zur Schaffung einer spezialgesetzlichen Grundlage in Form eines
GasVG festhilt, |adt die EnDK ihn ein, den Vorschlag grundlegend zu Uberarbeiten. Es miisste dabei
insbesondere aufgezeigt werden, welche Elemente unabdingbar sind, und der Regulierungsrahmen
musste auf das Notwendigste beschrankt werden.

1 Bemerkungen zu einzelnen Aspekten der Vorlage

Versorgungssicherheit

Wie oben ausgefiihrt, wird Gas weiterhin eine Rolle in der Energieversorgung spielen —wenn auch in
geringerem Ausmass (Industrie, Fernwarme, Reservekraftwerke) und starker basierend auf erneuer-
baren Energien und Wasserstoff. Zudem bleibt die Schweiz auch kiinftig massgeblich von Importen
abhangig und verfiigt weiterhin tiber keine grosseren inlandischen Speicher. Die Sicherstellung der
Gasversorgungssicherheit behalt daher eine hohe Bedeutung

Es stellt sich die Frage, ob die Massnahmen, die im Krisenwinter 2022-2023 kurzfristig ins Leben geru-
fen wurden, langfristig, d.h. auch im Kontext eines schrumpfenden Marktes, geeignet sind. Die EnDK
ladt den Bundesrat ein, dies genauer darzulegen. Unter Beriicksichtigung des Landesversorgungs-
gesetzes, der Art. 8 und 8a des Energiegesetzes sowie des Solidaritdtsabkommens mit Deutschland
Italien bleibt unklar, inwieweit zusatzliche Regelungen notwendig sind. Gegebenenfalls sollte geprift
werden, ob die vorgesehenen Gasreserven auch zentral beschafft werden kénnten, um Synergien und
Skaleneffekte zu nutzen. Zudem sollten funktionierende Strukturen und Mechanismen nicht unnétig
in Frage gestellt werden.

Marktzugang und Netzregulierung

Mit der Verfliigung der WEKO zum Gasmarkt in der Zentralschweiz ist der Markt seit 2020 faktisch
vollstandig ge6ffnet. Wenn die Markt6ffnung in einem GasVG abgebildet werden sollte, stellt sich die
Frage, ob die vom Bundesrat vorgeschlagene Umsetzung technisch und finanziell machbar ist.

Bedenkt man den bisherigen, nahezu regelungsfreien Zustand und die fortschreitende Transforma-
tion des Energiesystems, sollte bei der Regulierung der Fokus auf der Schaffung der nétigen Rechts-
sicherheit und einer hoheren Kosten- bzw. Preistransparenz liegen, ohne dabei die System- und Regu-
lierungskosten unnotig zu erhdhen. Es ist davon auszugehen, dass im Kleinkundensegment kaum Lie-
ferantenwechsel stattfinden. Die Nutzung von Gas zur Erzeugung von Gebdudewarme wird zudem
weitgehend verschwinden und damit reduziert sich auch die Anzahl potenzieller Marktteilnehmer und



Lieferantenwechsel. Daher muss die regulatorische Last fiir die Unternehmen und der administrative
Aufwand fir die Behorden moglichst gering gehalten werden.

Die Herstellung von Analogien zur Regulierung des Strommarktes bleibt zwar sinnvoll, das Ausmass
der vorgeschlagenen Ubernahme von Regelungen aus dem StromVG erscheint jedoch nicht ange-
bracht. Im Gegensatz zum Strommarkt schrumpft der Gasmarkt, und dieser steht im Warmebereich
im Wettbewerb mit anderen Energietragern. Zudem ist der Betrieb des Gasnetzes weniger anspruchs-
voll als derjenige des Stromnetzes. Es miisste ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Nut-
zung etablierter Prozesse und von Erfahrungswerten einerseits und der Verursachung von Regulie-
rungs- und Vollzugs-Mehrkosten andererseits. Die EnDK |adt den Bundesrat ferner ein, detaillierter
darzulegen, inwieweit die vorgeschlagenen Regelungen mit EU-Recht und der Praxis in den Mitglied-
staaten vereinbar sind und inwieweit eine Kongruenz zum EU-Recht anzustreben ware, zumal der
Gasmarkt im Stromabkommen ausgeklammert ist.

Gegebenenfalls ist der Bundesrat angehalten, die Regulierung deutlich zu verschlanken und auf das
Notwendigste zu beschranken.

Aufgaben der Kantone

Der Bundesrat schlagt vor, den Kantonen in verschiedenen Bereichen neue Verantwortlichkeiten zu-
zuweisen. Die EnDK erinnert daran, dass die Mehrheit der Kantone im Gasmarkt bisher kaum in Er-
scheinung tritt und sich die Gasversorgungsunternehmen zumeist im kommunalen Eigentum befin-
den. Die spezifischen Zustandigkeiten der Kantone liegen bei der raumlichen Planung, dies in Koordi-
nation mit dem Bund sowie den Stadten und Gemeinden, sowie bei der Definition der Anforderungen
an den Energieverbrauch in Gebauden. Indirekt betroffen sind einzelne Kantone zudem bei den Re-
servekraftwerken, einerseits als Eigentlimer moglicher Betreiber und andererseits als Standortkan-
tone.

Da Gas im Warmemarkt im Wettbewerb mit anderen Energietragern steht — d.h. im Gegensatz zu
Strom substituierbar ist — besteht bislang keine Netzanschlusspflicht. Die EnDK erachtet es daher
nicht als sinnvoll, entsprechende Pflichten durch die Kantone bezeichnen zu lassen. Abzulehnen ist
auch eine Beauftragung der Kantone, Regelungen fiir Netzanschlusskosten zu erlassen. Es ist darauf
hinzuweisen, dass die analogen, im Strombereich aufgrund historischer Zustandigkeiten noch beste-
henden Aufgaben der Kantone (Art. 5 StromVG), durch die zunehmende Regulierung seit Inkrafttreten
des StromVG an Bedeutung verloren haben und mit dem Stromabkommen an die EICom (ibergehen
sollen. Zudem fiihrt eine geteilte Zustandigkeit (Kantone fiir Netzanschllisse und Anschlusskosten,
EICom/EnCom fur Netzzugang und Netzkosten) zu Abgrenzungsfragen und einer schweizweit unein-
heitlichen Praxis.

Aufgrund der fehlenden Involvierung der Kantone in den Gasmarkt erachtet die EnDK schliesslich
auch eine Beteiligung der Kantone an einem Marktgebietsverantwortlichen als nicht zielfiihrend.

Sollte der Bundesrat an den vorgesehenen kantonalen Zustandigkeiten festhalten, ware den Kanto-
nen zumindest das Recht einzurdumen, die fir die Aufgabenerfiillung bendtigten Informationen ein-
zufordern.



Transformation des Energiesystems

Aufgrund der auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene beschlossenen klimapolitischen Stra-
tegien und Ziele befindet sich fossiles Gas auf dem Riickzug. Erneuerbare Gase (Inlandproduktion und
Importe) sind nicht in ausreichenden Mengen verfiigbar, um Erdgas vollstandig zu ersetzen. Mittelfris-
tig wird Gas daher in der Warmeversorgung eine untergeordnete Rolle spielen und vorrangig noch in
der Industrie, in Fernwdrmenetzen zur Spitzenlastabdeckung und in der Stromproduktion (Reserve-
kraftwerke) zum Einsatz kommen. Die heute noch bestehende Feinverteilungsinfrastruktur wird kiinf-
tig nicht mehr im selben Umfang benétigt werden. Entsprechend sind Kantone sowie primar Stadte
und Gemeinden zunehmend damit befasst, Strategien im Hinblick auf den Gas-Ausstieg und die Stillle-
gung von Feinverteilungsnetzen festzulegen und entsprechende Energieplanungen zu erstellen. Diese
Bestrebungen diirfen durch ein GasVG keinesfalls in Frage gestellt werden.

Die EnDK begriisst die Absicht des Bundesrates, dieser Transformation mit der Moglichkeit, vorzeitige
Stilllegungen bzw. entsprechende Sonderabschreibungen anzurechnen, verstarkt Rechnung zu tragen.
Sie weist indes darauf hin, dass die Regelungen, die erst auf Verordnungsebene erfolgen wiirden,
Rechtsunsicherheit zur Folge hatten, was sich hemmend auf die Stilllegungsplanung auswirken
konnte. So bleibt z.B. unklar, was im weiteren Sinn zu den Stilllegungskosten gehort. Aus Sicht der
EnDK sollten ambitionierte, volkswirtschaftlich verantwortungsvolle Abschreibungen bzw. Investitio-
nen moglich sein.

Es ist entsprechend darauf zu achten, dass regulatorische Vorgaben keine Hiirden fiir die Transforma-
tion aufbauen. In diesem Zusammenhang erscheinen beispielsweise Vorgaben zum Unbundling prob-
lematisch. Beim Ausstieg aus Gas ist die Umstellung auf Fernwadrme eine naheliegende Alternative,
die von verschiedenen Kantonen und Stadten bereits vorangetrieben wird. Die Umstellung von einer
auf eine andere leitungsgebundene Warmequelle bedarf einer hohen Koordination in der Planung
und bedingt erhebliche Infrastrukturinvestitionen. Eine informatorische Abschottung des Gasbereichs
konnte gerade bei Querverbundunternehmen, welche sowohl Gas- als auch Fernwarmenetze betrei-
ben, einen fliessenden Ubergang behindern. Diesbeziiglich ist nochmals daran zu erinnern, dass Gas
mit anderen Warmequellen im Wettbewerb steht und kein mit Strom vergleichbares Netzmonopol
besteht. In Bezug auf eine Kostenregulierung — in Verbindung mit der Definition eines angemessenen
Gewinns mittels WACC — weist die EnDK darauf hin, dass diese eine geniigend attraktive Verzinsung
des Kapitals ermdglichen misste, damit die Finanzierung der Transformation der Warmeversorgung
nicht unterlaufen wird.

Die Einflihrung einer Pflicht zur Ausarbeitung und Vorlage von Netzentwicklungsplanen wiirde zu
einer Verschiebung von Kompetenzen von den Gemeinwesen an den Bund bzw. die Regulierungsbe-
horde (EnCom) flihren, was die EnDK kritisch beurteilt. Die Netzentwicklungspldane der Gasnetzbetrei
ber missen auf den Energiestrategien und Vorgaben der zustdndigen Gemeinwesen basieren. Die
Stilllegungs- und Transformationsplanungen sollten durch die EnCom weder grundsatzlich in Frage
gestellt noch verzogert werden. Gegebenenfalls missten die zustiandigen Gemeinwesen jeweils kon-
sultiert werden und kdnnte eine Frist fur die Prifung durch die EnCom festgesetzt werden. Zudem
missten die Plane den zustandigen Gemeinwesen zur Herstellung des Informationsgleichstands an-
schliessend ausdriicklich zugestellt werden. Das Heranziehen einer Analogie zu den MuKEn (Ziffer 9.4
Absatz 3), wie es der Bundesrat in den Erlauterungen suggeriert, erscheint diesbeziglich nicht ausrei-
chend.



Erneuerbare Gase und Wasserstoff

Die Kantone treiben die Transformation des Energiesystems aktiv voran. Erneuerbare Gase sowie
Wasserstoff und seine Derivate kdnnen kiinftig eine Rolle und in schwer elektrifizierbaren Anwendun-
gen spielen und dazu beitragen, die Energieversorgung zu diversifizieren. Aus diesem Grund sowie im
Kontext des Wettbewerbs im Endkundenmarkt brauchte es aus Sicht der EnDK flankierende Massnah-
men, um den Umstieg auf erneuerbare oder CO,-arme Gase starker zu unterstiitzen. Im Vordergrund
stehen dabei insbesondere (liber die Zeit steigende) Beimischquoten von erneuerbaren Gasen. Zur
Unterstlitzung von Netzbetreibern, Stadten und Gemeinden bei der Umnutzung bestehender Gas-
netze, der Einspeisung erneuerbarer Gase und der Anpassung technischer Systeme kdnnten Investiti-
onsanreize geschaffen werden, beispielsweise durch Investitionsbeitrdage oder Innovationsférderung.
Eine Befreiung von Power-to-X Projekten vom Netzzuschlag nach Art. 35 EnG kénnte Impulse fir In-
vestitionen in Elektrolyseanlagen zur Herstellung von heimischem griinem Methan geben.

Die EnDK nimmt zur Kenntnis, dass der Bundesrat Wasserstoff aus einem GasVG ausklammern will.
Dabei weist die EnDK darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen «mehrheitlich Methan beférdern-
den» und anderen Gasnetzen ggf. Anlass zu Abgrenzungsschwierigkeiten geben kann. Entsprechende
Unsicherheiten kdnnten sich hemmend auf Investitionen in die Wasserstoff-Infrastruktur auswirken.
Auch bei weiteren Elementen einer Gasmarktregulierung ware darauf zu achten, dass sie sich nicht
negativ auf die Investitionsbereitschaft resp. -fahigkeit der Branche in die Wasserstoffinfrastruktur
auswirken.

Zudem stellen die notwendige Anbindung an die Transportinfrastruktur und den Zugang zum Wasser-
stoffmarkt in Europa weiterhin eine Prioritat dar, die rechtliche und regulatorische Grundlagen not-
wendig machen werden. Wasserstoff kénnte im Verlauf der 2030er Jahre zunehmend eine Rolle fir
die Energieversorgung spielen. Es wird rechtzeitig zu prifen sein, ob fir die Begleitung der Umristung
der Infrastruktur und des Markthochlaufs von Wasserstoff auf gesetzlicher Ebene Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden missen. Bei einem erfolgreichen Markthochlauf von Wasserstoff werden Re-
gelungen in diesem Bereich unumganglich sein. Die EnDK ladt den Bundesrat ein, den Fokus starker
auf diesen kiinftigen Bedarf zu legen und darauf zu achten, rechtzeitig die nétigen Signale tGber die
rechtlichen Rahmenbedingungen des Wasserstoffmarkts zu geben.

Wir bedanken uns fiir die Bericksichtigung unserer Stellungnahme und stehen fir Riickfragen gern
zur Verfligung.

Freundliche Grisse

—= O Bt

Staatsrat Ladrent Favre Véronique ner Prlez
Prasident EnDK Generalsekretdrin EnDK
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Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken fir die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung zum Bundesgesetz Uber die Gasver-
sorgung eine Stellungnahme einzureichen.

1. Zentrale Punkte

Ein Gasversorgungsgesetz ist notwendig

Die EICom beflirwortet den Erlass eines Gasversorgungsgesetzes, das insbesondere die Netznutzung
regelt, den Netzzugang garantiert, die Versorgungssicherheit starkt und die heutige Elektrizitatskom-
mission zu einer Energiekommission erweitert.

Die EICom begrisst zudem die Fokussierung auf den Wettbewerb und die Versorgungssicherheit. Es
erscheint uns richtig, die Férderung von erneuerbaren Gasen der Energie- und CO2-Gesetzgebung
des Bundes sowie dem kantonalen Recht zu tGberlassen. Dies reduziert die Komplexitat der Vorlage
und grenzt die jeweiligen Regelungsbereiche konsistent voneinander ab.

Das GasVG stellt aus Sicht der Verbraucher, insbesondere auch der kleineren Endverbraucher wie
den Haushalten, einen Fortschritt gegentiber dem Status quo dar. Einerseits besteht aktuell keine Re-
gulierung des Netzzugangs und der Netztarife, anderseits ist auch deswegen der Marktzugang bzw.
ein Wechsel des Versorgers fir Verbraucher schwierig, ganz besonders fir die Kleineren. Diese As-
pekte werden mit dem GasVG adressiert, indem die Netze — analog zum Elektrizitatsmarkt — reguliert
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werden und damit auch Transparenz tber Tarife, Kosten und die Mdglichkeit zur Gewinnerzielung ge-
schaffen wird. Im vorgesehenen freien Markt haben samtliche Endverbraucher die Moglichkeit, den An-
bieter zu wechseln. Das GasVG schafft damit die nétigen Rahmenbedingungen fiir einen funktionieren-
den Wettbewerb beim Gas, wodurch effektiver Druck auf die Margen von Versorgern im Endkundenge-
schaft zu erwarten ist. Allerdings hangen die erwarteten Vorteile fur die Endverbraucher wesentlich von
der konkreten Ausgestaltung des Gesetzes ab: Namentlich sind kiinstliche Aufwertungen der Netze zu
verhindern und unnétige Markteintrittshirden zu vermeiden, so dass effektiv die Voraussetzungen fir
einen funktionierenden Wettbewerb geschaffen werden (siehe dazu die nachfolgenden Ausfiihrungen).
Und schliesslich sind auch die im GasVG vorgesehenen Massnahmen zur Sicherung der Versorgungs-
sicherheit letztlich im Interesse aller Endverbraucher.

Freier Markt ohne Markteintrittsbarrieren’

Die EICom beflirwortet die vollstandige Marktéffnung. Eine Teilmarktoéffnung ware mit Blick auf die Ver-
figung der Wettbewerbskommission vom 25. Mai 2020 ein Rickschritt. Fiir einen wirklich offenen
Markt und einen funktionierenden Wettbewerb ist es indes zwingend, dass die entsprechenden Vo-
raussetzungen fiir einen einfachen Wechsel der Endverbraucher geschaffen werden. Insbesondere
missen Markteintrittsbarrieren vermieden werden. Genau eine solche wiirde jedoch mit dem fir den
Markteintritt vorausgesetzten kommunikationsfahigen Messsystem geschaffen: Dieses kostet gemass
den Schatzungen, die in den Erlauterungen gestiitzt auf eine entsprechende Studie dargelegt sind, pro
Jahr und System zwischen 16 und 534 Franken. Fr kleinere Gasverbraucher — insbesondere Haus-
halte — kdnnten diese zusétzlichen Kosten eine relevante Markteintrittshirde darstellen, selbst wenn
sie sich im unteren Bereich dieser Spannweite bewegen. Wir beantragen daher, auf das Erfordernis
eines kommunikationsfahigen Messsystems fir den Markteintritt bis hin zu einer bestimmten Ver-
brauchsschwelle zu verzichten und stattdessen auf Standardlastprofile abzustellen. Diese im europai-
schen Umfeld weit verbreitete Praxis war bereits in der Vernehmlassungsvorlage vom Oktober 2019
vorgesehen. Da der Marktgebietsverantwortliche innert zwei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes
einzurichten ist, bleibt ausreichend Zeit, geeignete Standardlastprofile zu entwickeln. Sollten solche
Profile entgegen der hier vertretenen Auffassung gleichwohl keine Option darstellen, missen auf Ge-
setzesstufe schon Massnahmen vorgesehen werden, welche die Kosten der kommunikationsfahigen
Messysteme auf eine Hohe begrenzen, welche keine Markteintrittshirde fir kleine Endverbraucher
darstellen kdnnen (d.h. die Kosten miissten im untersten Teil der im erlduternden Bericht? angegebe-
nen Bandbreite liegen).

Eine mdgliche Markteintrittshirde — insbesondere fur kleinere Lieferanten — kann die im Sinne der Ver-
sorgungssicherheit an sich sinnvolle Pflicht zur Einspeicherung von Gas in Speichern im Ausland dar-
stellen. In diesem Sinne ist die im Vernehmlassungsentwurf vorgesehene Moglichkeit zu begrissen,
dass solche Lieferanten, wenn sie selbst als Importeure auftreten und Erdgas in der Schweiz in Ver-
kehr bringen, Dritte damit beauftragen darfen. Aufgrund der Wichtigkeit eines effektiv funktionierenden
Marktes sollte seitens BFE dennoch noch einmal eingehend gepruft werden, ob die Pflicht zur Einspei-
cherung von Gas und der daflr notwendige Kapitaleinsatz eine wesentliche Markteintrittshiirde darstel-
len kann, und wie diese gegebenenfalls behoben werden kann.

Volkswirtschaftlich schadliche Belastung von Haushalten und Industrie vermeiden: Keine kiinstlichen
Netzaufwertungen?

Der Vernehmlassungsentwurf sieht im Wesentlichen eine Bewertung aller bestehenden Netzanlagen
zu einem kunstlichen «kalkulatorischen» Restwert vor, welcher auf Basis der urspriinglichen Anschaf-
fungs- und Herstellkosten mit entsprechenden Abschreibungen berechnet wird. Diese Methode soll un-
abhangig davon zur Anwendung kommen, ob diese Anlagen in der Finanzbuchhaltung bereits viel star-

' Dies betrifft die Artikel 9 Abs. 1, 16 Abs. 4 und 23 Abs. 2 E-GasVG.
2 S.16.
3 Im Detail siehe Antrége zu Artikel 44 GasVG.
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ker oder sogar ganz abgeschrieben wurden. Dazu kommt, dass die Netzanlagen gestitzt auf die soge-
nannte synthetische Methode geschatzt werden dirfen, wenn «die erforderlichen Unterlagen nicht bei-
gebracht werden kénnen».

Wie auch die Erfahrungen aus dem Strombereich zeigen, ergibt sich aus der unabhangig vom buchhal-
terischen Wert vorgenommenen Festlegung eine kinstliche Aufwertung der bestehenden Netzanlagen.
Da die Restwerte verzinst und dieser Gewinn in die Netznutzungstarife eingepreist werden dirfen,
fuhrt die Aufwertung zu einer ungerechtfertigten starken Mehrbelastung fir die Endverbraucher, seien
dies Haushalte, Gewerbe oder Industrien mit hohem Gasverbrauch. Mit anderen Worten bezahlen
diese Netzanlagen mehrfach. Die Erh6hung der Gewinne zugunsten der — grossmehrheitlich in 6ffentli-
cher Hand stehenden — Gasnetzbetreiber flhrt zu einer unnétigen und ungerechtfertigten Mehrbelas-
tung der Endverbraucher und ist daher abzulehnen. Die Bewertung von Anlagen, die vor dem 14. Feb-
ruar 2020 angeschafft oder erstellt wurden, soll daher anhand der Restwerte aus der Finanzbuchhal-
tung erfolgen, wobei in der Vergangenheit und nachtraglich vorgenommene Aufwertungen abzuziehen
sind. Spater angeschaffte oder erstelle Netzanlagen sind nach den Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten unter Berlcksichtigung der zuldssigen regulatorischen Abschreibungen zu bewerten.

In der von der EICom beantragten Netzbewertung braucht es die synthetische Methode nicht. Diese
Methode ware aber ohnehin abzulehnen. Die Erfahrungen im Strombereich mit der synthetischen Me-
thode sind schlecht. Zum einen wurde sie ungerechtfertigt haufig geltend gemacht, nicht nur in absolu-
ten Ausnahmefallen. Zudem fiihrt die Anwendung von Vergleichswerten vielfach zu einer iberhéhten
Bewertung. Insgesamt flihrt auch die synthetische Methode zu einer Mehrbelastung der Endverbrau-
cher sowie zu hohem administrativen Aufwand und ist daher abzulehnen. Eventualiter misste sie min-
destens auf absolute Ausnahmefalle beschrankt bleiben.

Netzentwicklungsplane: Notwendige Koordinierung — insbesondere auf Transportnetzebene — unter
Berlicksichtigung der Versorgungssicherheit (auch im Strombereich)*

Der Gesetzesentwurf sieht die individuelle Erstellung von Netzentwicklungsplanen durch die Netzbe-
treiber vor, welche v.a. Méglichkeiten zur Dekarbonisierung der Energieversorgung evaluieren sollen.
Die Plane sollen der Eidgendssischen Energiekommission (EnCom) hinsichtlich Kostenprifung vorge-
legt werden. Aus Sicht der EICom bedarf es zur Wahrung der Versorgungssicherheit und im Sinne der
Effizienz einiger Anpassungen:

So ist es unerlasslich, dass sich die Netzbetreiber bei der Netzplanung koordinieren und Informationen
austauschen. Bei der Netzentwicklungsplanung sollen zudem die betroffenen Gemeinwesen und wei-
tere Betroffene einbezogen werden. Auf Transportnetzebene ist eine Koordinierung der Netzentwick-
lung besonders zentral, insbesondere fur die Versorgungssicherheit. Deshalb soll der Marktgebietsver-
antwortliche die Netzentwicklungsplane der Transportnetzbetreiber koordinieren und einen netziber-
greifenden Netzentwicklungsplan erstellen, welcher bei den Betroffenen (nachgelagerte Netzbetreiber,
Kantone, Gemeinden, Grosskunden) zu vernehmlassen und der EnCom vorzulegen ist. Diese kann
zudem bei Bedarf weitere Netzentwicklungsplane einfordern. Dabei sollte die EnCom neben einer Pri-
fung der Anrechenbarkeit von Kosten auch die Mdglichkeit haben, Anpassungen zu verlangen, sofern
dies fur ein sicheres, leistungsfahiges und effizientes Netz, insbesondere aus Grinden der Versor-
gungssicherheit, nétig ist. Dabei sollen auch Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit im Strombe-
reich bertcksichtigt werden kdnnen, namentlich der Betrieb von Reservekraftwerken. Fir bewilligte Re-
servekraftwerke soll zudem mit gewissen Ausnahmen eine Anschlusspflicht in das Gesetz aufgenom-
men werden.

4 Im Detail siehe Antrage zu Artikel 4a und 5 E-GasVG.
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2. GasVG
Artikel 2 E-GasVG

Antrag
Die Erlduterungen seien wie folgt anzupassen:

Der Geltungsbereich des Gesetzes erstreckt sich grundsitzlich auf sémtliche Gasnetze (Abs. 1 und 3). Im Vordergrund steht
die Netznutzung. Nicht geregelt ist die Tragung der Kosten fiir den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen und Verbrauchs-
stitten (Abs. 2). Die Finanzierung, insbesondere der Netzanschlussleitungen, bleibt somit analog zum Grundsatz im Stromver-
sorgungsrecht eine kantonale und kommunale Doméne. Neben den konkreten Kosten fiir den Anschluss kann das kantonale
Recht im Zusammenhang mit dem Anschluss auch weitere Beitrdge (z.B. Netzkostenbeitrage) vorsehen. Das Gesetz beldsst
die Vielfalt der Losungen, die sich dazu in der Praxis entwickelt hat, unberiihrt, und beschriankt sich derweil auf ein Verbot
der doppelten Kostenanlastung (Art. 7, Verursachergerechtigkeit). Auch vermittelt es keinen Anspruch auf Netzanschluss.
Allfallige Anspriiche auf Netzanschluss nach kantonalem oder kommunalem Recht sind indes nicht ausgeschlossen.

Begriindung

Die kantonale Zustandigkeit fir die Anschlusskosten wird im Stromversorgungsrecht nun teilweise
durchbrochen (Art. 10 EnV; Art. 15b StromVG) weshalb eine kleine Relativierung («im Grundsatz») an-
gezeigt ist. Sofern im Gasbereich neben den konkreten Anschlusskosten im Rahmen der Erschlies-
sung ebenfalls weitere Beitrdge erhoben werden, ist es der Klarheit halber sinnvoll zu erwahnen, dass
diese zulassig bleiben.

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe ¢ E-GasVG

Frage

Gemass Definition ist eine Netznutzerin oder ein Netznutzer eine naturliche oder juristische Person, die
mit einem Netzbetreiber einen Ein- oder einen Ausspeisevertrag abschliesst. Laut Botschaft (S. 32) tre-
ten die Endverbraucher in der Regel nicht als Netznutzer auf, sondern nur als Netzanschlussnehmer.
Netznutzer ist der fur die Versorgung zustandige Akteur. Sofern es sich dabei um dasselbe Unterneh-
men handelt, das auch fur den Betrieb des betreffenden Netzes zusténdig ist, misste es mit sich selbst
einen Vertrag abschliessen (was wohl nicht mdglich ist, wenn es sich um die gleiche Rechtspersénlich-
keit handelt)?

Artikel 3 Absatz 1 Bst. d E-GasVG

Antrag

I In diesem Gesetz bedeuten:
d. Drittlieferant: Gaslieferant, der iiber das inldndische Gasnetz Gas an Endkundinnen und Endkunden liefert, ohne Be-
treiber des genutzten Gasnetzes Vertetlretzes zu sein;

Begriindung

Es gibt auch Endverbraucher, die am Transportnetz angeschlossen sind.

EICom-D-64D73401/2
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Artikel 4 E-GasVG

Antrag

Es sei das Messwesen in einem zusatzlichen Buchstaben als Aufgabe der Netzbetreiber aufzufiihren,
insoweit das Messwesen in deren Zustandigkeitsbereich liegt.

Begriindung

Die Benennung der «Grundzustandigkeit» der Netzbetreiber wére fur das Versténdnis hilfreich.
Artikel 4 Absatz 2 E-GasVG (neu)

Antrag

3 Die Netzbetreiber orientieren die EnCom unverziiglich tiber ausserordentliche Ereignisse und Meldungen iiber Cyberangriffe
an das Bundesamt fiir Cybersicherheit gemiss Artikel 74 ff. ISG. Diese Pflicht gilt auch fiir Dienstleister, die Anlagen von
Netzbetreibern dauerhaft steuern kdnnen.

Begriindung

In Analogie zu Art. 8 Abs. 3 StromVG ist eine Informationspflicht fiir Netzbetreiber (und im Sinne der
Regelung in Art. 5a StromVV auch fiir Dienstleister) betreffend ausserordentliche Ereignisse und Cybe-
rattacken einzufiihren. Zur Beurteilung der Versorgungssicherheit ist eine Ubersicht (iber ausserordent-
liche Ereignisse und erfolgte Cyberangriffe notwendig. Nur so kann die EnCom den geforderten Aufga-
ben zur Beurteilung der Versorgungssicherheit und des angemessenen Schutzes vor Cyberbedrohun-
gen nachkommen.

Artikel 4a E-GasVG (neu)

Antrag

Es sei folgender Artikel neu aufzunehmen und die Erlauterungen im Sinne des Artikels und der Be-
grindung zu verfassen:

Art. 4a  Netzanschlusspflicht fiir Reservekraftwerke

I Die Netzbetreiber sind verpflichtet, bewilligte Reservekraftwerke im Erschliessungsbereich des betreffenden Netzes an das
Gasnetz anzuschliessen.

2Die Anschlusskosten gelten als anrechenbare Betriebskosten der Energiereserve (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a StromVG).

3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann Einschrankungen von der Anschlusspflicht vorsehen.

Begrindung

Es ist denkbar, dass ein sehr gut geeigneter Standort fiir ein Gaskraftwerk noch erschlossen oder der
bestehende Anschluss ausgebaut werden muss. In diesem Einzelfall soll der Grundsatz der kantona-
len Zustandigkeit durchbrochen und mit Blick auf das nationale Interesse an Reservekraftwerken eine
Anschlusspflicht stipuliert werden. Da die Reservekraftwerke der Stromversorgungssicherheit dienen,
sollen solche Kosten nicht den Gasverbrauchern angelastet werden, sondern anrechenbare Kosten
der Energiereserve im Strombereich bilden.
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Artikel 5 E-GasVG

Antrag
Der Gesetzestext sei wie folgt anzupassen:

I Die Netzbetreiber koordinieren ihre Netzplanung und stellen einander die dafiir erforderlichen Informationen unentgeltlich
zur Verfiigung. Sie beziehen die betroffenen Gemeinwesen sowie die weiteren Betroffenen angemessen in die Planung mit ein.

2t Die Netzbetreiber miissen in den Netzentwicklungspldnen Moglichkeiten zur Dekarbonisierung der Energieversorgung eva-
luieren, insbesondere eine Umriistung der Netze zur Beforderung von Wasserstoff oder eine Stilllegung der Netze. Sie miissen
die Energieplanung der Kantone und Gemeinden beriicksichtigen und auch explizit auszuweisen. Zu beriicksichtigen sind eben-
falls negative Auswirkungen auf die Gas- und Stromversorgungssicherheit und die Stromerzeugung.

3 Der Marktgebietsverantwortliche koordiniert die Netzentwicklungspléne der Transportnetzbetreiber und erstellt einen netz-
iibergreifenden Netzentwicklungsplan. Dieser ist bei den Betroffenen zu vernehmlassen.

24 Sie-miissen-die Netzentwicklungspline-Der netziibergreifende Netzentwicklungsplan nach Absatz 3 ist der Eidgendssischen
Energlekommlsswn (EnCom) nach Artlkel 21 des Stromversorgungsgesetzes vom 23 Marz 2007 (StromVG) vorzulegen. Die-

p A sephitten A hen pd kann bei Bedarf weitere Netzent-
chklungsplane einfordern und prufen Sie kann zur Gewahrlelstung des 51cheren lelstungsfahlgen und effizienten Netzbetriebs,
insbesondere der Versorgungssicherheit Anpassungen verlangen und iiber die Anrechenbarkeit der Kosten entscheiden. Die
EnCom kann ebenfalls Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit im Strombereich beriicksichtigen, namentlich den Betrieb
von Reservekraftwerken.

54 Der Bundesrat erldsst Vorschriften tiber den Planungshorizont, die Periodizitdt und den ndheren Inhalt der Planung sowie
iiber die gasspezifische und sektoriibergreifende Koordination mit anderen Netzbetreibern, den Gemeinwesen und weiteren
Betroffenen.

Die Erlauterungen seien wie folgt anzupassen:

Wie im Stromversorgungsrecht sind die Netzbetreiber zur Vornahme einer Netzentwicklungsplanung angehalten. Die Vor-
schriften fallen vergleichsweise schlank aus. So ist etwa kein gasspezifischer Szenariorahmen (vgl. Art. 9a StromVG) vorgese-
hen. Anstelle von einem weiteren Ausbau des Netzes, vor allem des Transportnetzes, steht die Transformation der Infrastruktur
hin zur vermehrten Nutzung von erneuerbaren Gasen oder zur Umstellung auf alternative Energieversorgungssysteme im Vor-
dergrund. Das betrifft insbesondere die Verteilnetzebene.

Absatz 1: Zentral ist die Koordination der Netzbetreiber untereinander, aber auch mit den betroffenen Gemeinwesen. Nur so
kann aufgrund der Interdependenzen der Netze eine kohérente Strategie sichergestellt werden. Es ist mithin vorbehdltlich der
Transportnetze keine tibergeordnete koordinierende Stelle vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass die Netzbe-
treiber tiber die notwendigen Grundlagen und Informationen verfiigen. Grundsitzlich vorbehalten bleiben Geschéftsgeheim-
nisse.

Absatz 2: Die Netzentwicklungspline sind allen voran auf die Dekarbonisierung der Energieversorgung auszurichten (Abs—H.
Dabei geht es auch um die Planung der Stilllegung von Netzen. Weiter geht es um eine mogliche Umriistung der herkdmmlichen
Gasnetze, um sie fiir eine Beimischung von Wasserstoff zu befihigen oder gar auf den ausschliesslichen Transport von Was-
serstoff auszurichten (vgl. dazu Art. 2 Abs. 4 und Art. 20). Als alternative Energieversorgungssysteme kommen neben reinen
Wasserstoftnetzen vor allem thermische Netze (Fernwirme) in Frage. Gerade bei den Stilllegungen dringt sich zur Vermeidung
von abrupten Tarifspriingen eine langfristige Planung in Absprache mit den lokalen Gemeinwesen auf. Die Umsetzung von
Netzentwicklungspldnen kann sich aber beispielsweise auch auf die Versorgungssicherheit in anderen Netzen auswirken. Zu-
dem kann Gas aber auch Auswirkungen auf den Bereich der Elektrizitdt haben. Die Potenziale zur Stromerzeugung und insbe-
sondere die Sicherstellung der Stromversorgungssicherheit sind im Energiebereich zentral. Deshalb sollen diese Aspekte in den
Netzentwicklungspldnen ebenfalls beriicksichtigt werden miissen. Zur Versorgungssicherheit im Strombereich z&hlt insbeson-
dere der Betrieb von Reservekraftwerken.

Die Transportnetze sind fiir die Versorgungssicherheit von besonderer Bedeutung. Der Marktgebietsverantwortliche ist auf-
grund seiner Aufgaben und Marktnéhe geeignet, die Netzentwicklungsplanung zu koordinieren. Fiir eine kohérente Strategie
soll ein einheitlicher Netzentwicklungsplan fiir das ganze Transportnetz erstellt werden (4bs. 3). Der Plan soll bei den Betroffe-
nen (z.B. nachgelagerte Netzbetreiber, Kantone, Gemeinden, Grosskunden) vernehmlasst werden. Dies dient dazu, die koordi-
nierte Netzentwicklung zu verbessern und liefert der EnCom auch wichtige Entscheidgrundlagen flir die Beurteilung der Netz-
entwicklungspline auf Transportnetzebene. Dem Marktgebietsverantwortlichen kommt aber keine Entscheidkompetenz zu An-
passungen an den Plidnen der Transportnetzbetreiber zu. Diese liegt bei der EnCom (sieche Abs. 4)

Absatz 24: DieNetzentwicklungsplinesind Der koordinierte Netzentwicklungsplan des Transportnetzes und Anderungen daran
sind stets der EnCom vorzulegen. Die weiteren Netzentwicklungspline priift die EnCom nicht standardméssig, sondern nur
nach Bedarf, d.h. dies steht in ihrem Ermessen. BadurehDurch die Priifung kann sie auf die Planung und die Kosten Einfluss
nehmen, die mit der Netzentwicklung verbunden sind. Kriterien sind dabei ein sicheres, leistungstdhiges und effizientes Netz.
Neben Aspekten der Effizienz kommt v.a. der Versorgungssicherheit besondere Bedeutung zu. Diesbeziiglich kann die EnCom
bei der Priifung der Netzentwicklungspline nicht nur den Gasbereich priifen, sondern auch Auswirkungen auf die Versorgungs-
sicherheit im Strombcrcwh ﬁlr dcrcn Aufsicht 510 cbcnfalls zustandlg ist. Dabm 1st insbesondere an dlC Reservekraftwerke zu
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vom20-Dezember 19685). Die EnCom kann ihre Einschitzung mit Bedingungen und Auflagen verkniipfen.

Hinsichtlich der Verteilnetze ist anzumerken, dass sich die Kempetenzen-der die EnCom im Zusammenhang mit der Stilllegung
von Netzen im—Wesentlichen grundsitzlich (siche aber etwa die Hinweise zur Versorgungssicherheit) auf eine Priifung der
Effizienz der Umsetzung und der rechnerisch korrekten Anlastung der Kosten beschrédnken wird. Die Stilllegung an sich ist im
Rahmen der Energieplanung der betreffenden Gemeinwesen ein unternehmerischer Entscheid. Da sich die tiberwiegende Mehr-
heit der Verteilnetzbetreiber in der Hand der lokalen Gemeinden befindet, konnen diese die Netzentwicklung auch iiber ihre
Rolle in der Tréigerschaft der Unternehmen beeinflussen.

Absatz 53: In den Ausfithrungsvorschriften wird der Bundesrat die Anforderungen an den Inhalt der Netzplanung néher ausfiih-
ren, wobei die Anforderungen fiir die Transport- und die Verteilnetze unterschiedlich ausfallen kdnnen. Beispielsweise kann
der Bundesrat vorsehen, dass der Szenariorahmen des BFE gemiss Artikel 94" Absatz 1 StromVG, soweit er fiir die Gasver-
sorgung relevant ist (z.B. bei Sektorenkopplung), zu beriicksichtigen ist. Auch kénnte die Verordnung néher auf die Priifung
der Moglichkeit zur Beimischung von Wasserstoff eingehen. Weiter kénnen Koordinationspflichten geregelt werden, auch im
Verhéltnis zu Anbietern von alternativen Energieversorgungssystemen (z. B. thermische Netze) und angrenzenden ausléndi-
schen Transportnetzbetreibern. Im Rahmen dieser Koordinationspflicht kdnnen die Netzbetreiber nach Vorbild von Ziffer 10.4
Absatz 3 der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich auch verpflichtet werden, den Gemeinden Informationen zu
liefern, welche diese fiir die Energieplanung benétigen (z. B. Angaben zum Alter einzelner Leitungsabschnitte und zu den ge-
planten Reinvestitionen).

Im Verbund mit Artikel 36 Absatz 1 konnte der Bundesrat ferner vorsehen, dass die Netzentwicklungspliane zu verdffentlichen
sind, so wie dies auch im Strombereich der Fall ist (vgl. Art. 94 Abs. 4 StromVG). Dabei sind Berufs-, Geschéfts- oder Fabri-
kationsgeheimnisse sowie andere iiberwiegende Interessen vorzubehalten, die einer Verdffentlichung entgegenstehen (z. B. die
innere oder dussere Sicherheit der Schweiz).

Begriindung

Zu Absatz 1: Es sollte im Gesetz erwahnt werden, dass sich die Netzbetreiber bei der Erstellung der
Netzentwicklungsplane untereinander und sich mit weiteren Akteuren koordinieren missen.

Zu Absatz 2: Es ist sinnvoll, dass die Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und insbesondere
auch auf den Strombereich (z.B. Gaskraftwerke) geprift und ausgewiesen werden.

Zu Absatz 3: Die notwendige vorgangige Koordinierung der Netzentwicklungsplane der Transportnetz-
betreiber durch den Marktgebietsverantwortlichen und die Vernehmlassung bei Betroffenen sind
zweckmassig und dienen einer konsistenten und koharenten Netzplanung.

Zu Absatz 4: Die standardméssige Uberpriifung der Netzentwicklungspléne durch die EnCom soll sich
aus Grinden der Wesentlichkeit und der Effizienz auf die Transportnetze beschranken. Die Netzent-
wicklungsplane der Verteilnetze pruft sie nur nach Bedarf. Dass sich die EnCom zwingend zu den ge-
planten Kosten aller Verteilnetze dussern soll, erscheint auch deshalb nicht sinnvoll, weil es sich zu-
meist nur um (grobe) Schatzungen handeln kann. Die effektiven Kosten hangen zudem auch von Ein-
flussfaktoren an, welche weder die Netzbetreiber noch die EnCom beeinflussen konnen. Mit Blick auf
Gesetzestext und Erlduterungen gemass Vorlage sei darauf hingewiesen, dass die Aussagen in den
Erlduterungen zum Anspruch auf eine Beurteilung gemass der Praxis zu Art. 25 VWVG nicht mit Ge-
setzestest korrespondieren, in welchem von einer zwingenden Pflicht zur Prifung der angemessenen
Kosten die Rede ist. Falls die Passage nicht wie beantragt gestrichen wird, ist eventualiter das eine
oder das andere anzupassen. Wichtig ist aber, dass die EnCom nicht nur Kosten prifen, sondern auch
weitere Anpassungen im Hinblick auf ein sicheres, leistungsfahiges und effizientes Netz verlangen
kann. Letzteres gilt vor allem mit Blick auf die Versorgungssicherheit im Gas- und Strombereich.

Ausfuihrungsbestimmungen erscheinen zwingend notwendig. Dabei sollen auch die Ziele und Methodik
sowie die Rollen und Verantwortungen der involvierten Stellen bei der sektoribergreifende Koordina-
tion adressiert (vgl. auch Art. 5 Abs.1) werden.

5 SR172.021
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Artikel 6 Absatz 2 E-GasVG, Erlauterungen

Antrag
Die Erlauterungen seien wie folgt anzupassen:

Absatz 2 enthélt ein Gebot zur informatorischen Entflechtung. Zu den gesetzlichen Offenlegungspflichten gehéren
insbesondere jene nach den Artikeln 36 und 37. Anzumerken ist, dass kein Verstoss gegen das Gebot zur vertrau-
lichen Behandlung vorliegt, wenn Informationen diskriminierungsfrei verdffentlicht werden und so allen Marktteilneh-
mern offenstehen. Dies kann beispielsweise fir Informationen relevant sein, die fir Forschungszwecke zur Verfu-
gung gestellt werden, deren Resultate veréffentlicht werden. Nicht explizit vorgeschrieben ist eine personelle Ent-
flechtung. Die Wahrung der Vertraulichkeit ist jedoch innerhalb des Gasversorgungsunternehmens sicherzustellen,
soweit dies aufgrund der Organisationsstruktur — insbesondere der Grosse des Unternehmens — machbar ist. Un-
abhangig von der Organisationsstruktur ist zu gewahrleisten, dass das Nutzungsverbot wirtschaftlich sensibler In-

formationen in wettbewerblichen Bereichen eingehalten wird. Gleichwohl-sind-zur-Sicherstellung-derinformatori-
schen-Entflechiung-gewisse-organisatorische-\orkehrungenzu-treffen-

Begriindung

Zur informatorischen Entflechtung sollte klargestellt werden, dass nicht nur «gewisse» Massnahmen zu
treffen sind, sondern grundsatzlich die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen im Sinne
der Pravention sichergestellt werden soll. Fir die Nutzung gilt das natirlich dann absolut. Entspre-
chend ist der Botschaftstext anzupassen. Anzumerken ist ferner, dass die Aussage hinsichtlich der dis-
kriminierungsfreien Veroffentlichung nicht mit dem Gesetzestext korrespondiert. Das Gesetz verlangt
nach einer gesetzlichen Veroffentlichungspflicht und sieht keine Sonderbehandlung fiir eine diskrimi-
nierungsfreie Veroffentlichung vor. Sollte diese Aussage in den Erlduterungen aufrechterhalten wer-
den, musste der Gesetzestext entsprechend erweitert werden. Allenfalls kdnnte eine explizite Delegati-
onsnorm an den Bundesrat zweckmassig sein. Er kdnnte etwa die Weitergabe von wirtschaftlich sen-
siblen Informationen fir bestimmte Zwecke regeln, etwa fir Forschungsprojekte.

Artikel 6 Absatz 2bis E-GasVG (neu)

Antrag
Es sei folgender neuer Absatz 2bis (ware dann neu Absatz 3) aufzunehmen

2bis Wirtschaftlich sensible Informationen, welche von Endverbrauchern im Netzgebiet aus der Belieferung mit Gas gewonnen
werden, diirfen von den Unternehmen der Gaswirtschaft erst fiinf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes fiur andere Geschafts-
bereiche genutzt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt Absatz 2 sinngemdss.

Begriindung

Die Entflechtungsregeln gelten nicht fir den Energiebereich. Die Unternehmen der Gaswirtschaft ha-
ben in ihrem jeweiligen Netzgebiet einen grossen Kundenstamm. Es ist nicht von einer schnellen und
hohen Wechselrate auszugehen. Zum Schutz des Wettbewerbs ist daher eine gewisse Frist vorzuse-
hen, in welcher diese Daten nicht flir andere Zwecke als der Belieferung mit Gas verwendet werden
dirfen. Der kleine Nachteil der Unternehmen der Gaswirtschaft in ihrem Netzgebiet in diesen 5 Jahren
ist zu diesem Zweck hinzunehmen und wird durch den Vorteil des grossen Kundenstamms voraus-
sichtlich mehr als wettgemacht.

Artikel 9 GasVG

Antrag

Es sei zu prifen, ob in einem dritten Absatz klarzustellen ist, was fur die Versorgung der «passiven»
Endverbraucher gilt, die ihren Anspruch auf freie Wahl des Lieferanten nicht austben.
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Begriindung

Der Gesetzestext erscheint in diesem Punkt liickenhaft. Weil es keine regulierte Versorgung gibt, ist
eine materielle Normierung hier in der Tat nicht mdglich. Méglich ware aber vielleicht eine zumindest
deklaratorische Aussage fiir das bessere Verstandnis im Sinne der Erlauterungen (bisherige Vertrage
gelten weiter).

2. Abschnitt und Art. 9a E-GasVG (neu)

Antrag

Der Titel des Abschnitts sei wie folgt zu andern:
2. Abschnitt: Freie Lieferantenwahl und Ersatzversorgung
Es sei folgender neuer Artikel 9a E-GasVG aufzunehmen:

Art. 9a  Ersatzversorgung

! Féllt der gewiihlte Lieferant aus, so hat die betreffende Endverbraucherin oder der betreffende Endverbraucher Anspruch
darauf, in der Ersatzversorgung wéhrend lédngstens sechs Monaten mit der gewiinschten Menge an Gas versorgt zu werden.
Das gilt auch, wenn es ihr oder ihm bei Beendigung des Gaslieferverhdltnisses aus Griinden, die sie oder er nicht zu vertreten
hat, nicht gelingt, rechtzeitig einen neuen Liefervertrag abzuschliessen.

2 Die Netzbetreiber sind fiir die Ersatzversorgung der ihrem Netz angeschlossenen Endverbraucherinnen und Endverbraucher
verantwortlich; die Netzbetreiber konnen die Ersatzversorgung auf eigene Verantwortung einem Dritten iibertragen.

Begriindung

Die Aufnahme einer Bestimmung zur Ersatzversorgung ist sinnvoll, da sie Rechtssicherheit fiir alle Be-
teiligten schafft.

In preislicher Hinsicht sollen grundsatzlich keine Vorgaben fiir die Ersatzversorgung gemacht werden.
Der EnCom soll im Streitfall immerhin eine Missbrauchsaufsicht zukommen (vgl. dazu Antrag zu
Art. 34 Abs. 2a [neu]).

Anstelle des Netzbetreibers kdnnte alternativ auch vorgesehen werden, dass der Lieferant mit den
meisten Kunden im Netzgebiet firr die Ersatzversorgung zustandig ist.

Artikel 10 Absatz 2 E-GasVG

Antrag 1
Absatz 2 sei wie folgt anzupassen:

2 Die EnCom legt jahrlich in Absprache mit dem Bundesamt fiir Energie (BFE) und dem Bundesamt fiir Wirtschaftliche Lan-
desversorgung (BWL) die Zeitpunkte und die Speichermengen fest. Diese entsprechen einem bestimmten Prozentsatz der Erd-
gasmengen, die in der Schweiz pro Jahr durchschnittlich in Verkehr gebracht werden.

Die Erlauterungen seien wie folgt anzupassen:

Vorgingig ist sind das BFE und das Bundesamt fiir ertschafthcho Landc%vmsmgung (BWL) anzuhoren Das BFE und das
BWLverfiligent mithin iiber ein Mitspracherecht. In a A e 33 i aftli

che Landesversorsung(BWE)-mégheh-

Begriindung 1

Das BWL verfugt Gber eine besondere Fachexpertise im Umgang mit Mangellagen und Massnahmen
nach dem Landesversorgungsgesetz. Es erscheint sinnvoll, das BWL ebenfalls einzubeziehen.
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Antrag 2

Der Prozentsatz/Anteil der Verpflichtung sollte sich nicht auf ein Jahr, sondern auf den kritischen Zeit-
raum beziehen (beispielsweise Q1).

Begrindung 2
Es geht um die Absicherung der notwendigen Energiemengen fir die kritische Zeitphase typischer-

weise Ende Winter. Entsprechend sollten die durchschnittlichen Importmengen wahrend dieser Phase
massgebend sein.

Antrag 3

Es sei zumindest in der Botschaft darauf einzugehen, welcher Zeitraum fir die Bestimmung der Quote
zur Speicherung eines Importeurs relevant ist.

Begrindung 3

Da diese Importmengen nicht zuletzt aus meteorologischen Griinden jahrlich variieren, kann es wichtig
sein, ob auf das Vorjahr (Kalender- oder Gasjahr) oder auf einen Mittelwert aus mehreren Jahren ab-
gestellt wird.

Artikel 10 Absatz 4 E-GasVG

Antrag

Absatz 4 ist wie folgt anzupassen:

4 Der Bundesrat kann Vorgaben zum minimalen und zum maximalen Umfang der Speichermengen machen eder-denUmfang
der-Speichermengenselberfestegen.

Die entsprechenden Ausflihrungen in den Erlauterungen sind zu streichen.

Begrindung

Es ist weder sinnvoll noch notwendig, eine zusatzliche Option einzufligen. Es erscheint sinnvoll, wenn
die Festlegung der Speichermengen durch die EnCom (in Absprache mit BFE und BWL) getroffen
wird, da die EnCom auch fir die Beurteilung der Versorgungslage zustandig ist. Der Bundesrat kann
die Unter- und Obergrenzen festlegen. Auch in der Revision des StromVG (Stromreserve) wird keine
direkte Festlegung durch den BR vorgesehen.

Artikel 11 Absatz 1 E-GasVG
Hinweis

Die Abgrenzung von Mehrkosten zu den «lblichen» Kosten fir die Einspeicherung, d.h. welche auch
ohne regulatorische Vorgabe vorgenommen wiirde, ist unklar. Es kann hier auch zu Fehlanreizen kom-
men, wenn die Importeure/Lieferanten damit rechnen, dass regulatorisch bestimmte Speichermengen
festgelegt werden und sie diesfalls die Speicherkosten mit Sicherheit auf die Endverbraucher gewalzt
werden konnten (Bsp.: 1. Es werden beispielsweise nur die minimalen Vorgaben erfillt und die Kosten
zu 100% weitergebeben; 2. Es wird mit Einspeicherung zugewartet, bis klar ist, welche Vorgaben be-
stehen).
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Artikel 12 Absatz 2 E-GasVG

Antrag:

Es sei eine Bestimmung aufzunehmen, welche sicherstellt, dass die Endverbraucher bei einer Verwen-
dung der Speichermengen diskriminierungsfrei behandelt werden.

Begriindung

Die Endverbraucher haben nach Artikel 11 die Mehrkosten der Speicherung im Verhaltnis zu ihrem
Verbrauch getragen, und sollen daher auch bei einer Unterschreitung der Speichermengen diskriminie-
rungsfrei behandelt werden.

Artikel 14 Absatz 2 E-GasVG

Antrag

Es sei sicherzustellen, dass der Marktgebietsverantwortliche Gber samtliche fiir das Monitoring notwen-
digen Daten verfugt. Sind darunter auch besonders schitzenswerte Daten, musste im Gesetz die dem
Datenschutz genugende rechtliche Grundlage (Pflicht fur die Unternehmen der Gaswirtschaft, solche
Daten zu liefern; Recht des MGV, die Daten zu bearbeiten und weiterzugeben, nicht nur im Einzelfall)
geschaffen werden.

Begrtindung

In der Praxis hat sich gezeigt, dass oftmals Daten nicht verwendet werden kénnen, weil es an der not-
wendigen klaren gesetzlichen Grundlage fehlt.

Artikel 14 Absatz 3 E-GasVG

Antrag:
Absatz 3 sei wie folgt anzupassen:

3 Der Marktgebietsverantwortliche saassgewihrt dem BFE, dem BWL und der EnCom unentgeltlich Zugriff auf das Monito-
ringsystem und stellt ihnen die fiir die Beurteilung der Versorgungslage relevanten Daten und Erkenntnisselnformationens-die

fiir die Beurtetlung der Versorgungslage relevantsind; unentgeltlich zur Verfligung-stelen.

Begrindung:

Aus Effizienzgriinden sollte das Monitoringsystem, resp. der Zugriff auf dieses System inklusive der
relevanten Daten und Erkenntnissen, den Adressaten zur Verfligung gestellt werden. Ansonsten muss-
ten EnCom, BFE, BWL unter Umstanden ein weiteres Monitoringsystem parallel betreiben, welches die
Daten und die Ergebnisdarstellung laufend verarbeiten kann. Diese laufende Verarbeitung und Darstel-
lung sowie der damit zusammenh&ngende ununterbrochene Zugriff erscheint gerade hinsichtlich eines
mdglichen Krisenfalls eine zentrale Anforderung. Ausserdem sollte die Bereitstellung von Zugriffen auf
ein sowieso betriebenes Monitoringsystem minimalen Aufwand verursachen, im Vergleich mit der ur-
springlich vorgesehenen Daten- und Erkenntnisbereitstellung vermutlich gar einen Minderaufwand.
Weiter kann so durch das Monitoringsystem prozessuale Durchgangigkeit erreicht und Strukturbriiche
vermieden werden.
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Artikel 15 Absatz 1 E-GasVG, Erlauterungen

Antrag
In den Erlauterungen sei der erste Absatz wie folgt anzupassen.

Art. 15 Schutz vor Cyberbedrohungen

Nachdem eine im Auftrag des BFE erstellte Studie ergab, dass die Cybersicherheit in der Stromversorgung bis anhin zu stark
vernachléssigt wurde, wird ein neuer Artikel 8a StromVG®fortan einen besseren Schutz bieten vor Cyberbedrohungen. Im
Bereich der Gasversorgung bestehen vergleichbare Risiken. Einstweilen soll die erkannte Sicherheitsliicke gestiitzt auf das
RLG in einem neuen, auf den 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Amkel 39a der Rohrle1tungss1cherhe1tsverordnung vom

4. Juni 20216 (RLSV) geschlossen werden.Jna-de e R egime
elﬂes—uﬂteh&u%leh%de@%@em—das—aﬁder&uﬂ{e%ﬁs}ehpdes%% Mlt dem GasVG sollen die Anforderungen an d1e Cyber-
sicherheit nun fiir beide Energiesektoren vereinheitlicht werden. Artikel 1 enthilt mithin den fast gleichen Normgehalt wie der
besagte Artikel 8a StromVG. Fiir die Aufsicht soll hier wie dort die EnCom zusténdig sein. Auf Verordnungsebene wird Arti-
kel 39a RLSV dementsprechend mit Inkrafttreten des GasVG aufzuheben sein.

Begriindung

In den Erlauterungen zu Artikel 15 E-GasVG ist nicht klar, von welchen unterschiedlichen Regelungs-
regimen gesprochen wird. Es wird auch nicht klar, wie dieser Ubergang zeitlich angedacht ist. Es wére
zu Uberlegen, ob es aufsichtstechnisch nicht einfacher ware mit Inkrafttreten von GasVG und GasVV
die Aufsicht direkt der EnCom zu Uberlassen.

Artikel 15 Absatz 2 E-GasVG, Erlauterungen

Antrag
In den Erlauterungen sei der erste Absatz wie folgt anzupassen.

Die in Absatz I angesprochenen Massnahmen sollen Cybervorfille verhindern, respektive moglichst rasch beheben. Im Unter-
schied zu Artikel 8a StromVG ist die Bestimmung hier nur an die Netzbetreiber adressiert. Da die bestehenden Biogasanlagen
wie auch die Kugel- und Rohrenspeicher vergleichsweis klein sind, erscheinen sie im Lichte der Versorgungssicherheit nicht
als besonders kritische Infrastrukturen. Falls es hierzulande dereinst grossere Erzeugungs- oder Speicheranlagen geben sollte,
konnte der Bundesrat deren Betreiber aber gestiitzt auf 4bsatz 2 mit in die Pflicht nehmen. Zudem kann er auch Ausnahmen
Vorsehen belsplelswelse fur klemere Vertellnetzbetrelber In den Ausfiihrungsbestimmungen kann der Bundesrat neben-der

A 2 A ndere aveh das verlangte Schutzniveau normieren. Dabei
erd er 51ch im Smne des Sub51d1ar1tatsprm21ps (Art 42 Abs 3) an emschlaglgen Branchenrichtlinien orientieren, welche er
auch fiir verbindlich erkldren kann. Beim vorausgesetzten Schutzniveau kann er, je nach Relevanz fiir die Versorgungssicher-
heit, auch Differenzierungen treffen (z. B. zwischen den Netzebenen).

Begriindung

In Analogie zur Cybersicherheit im Strombereich soll die Freiheit der EnCom in der Aufsicht nicht ein-
geschrankt werden. Es sei deshalb darauf zu verzichten, in den Erlauterungen anzudeuten, ob und wie
der Bundesrat das Verfahren und die Aufsichtsinstrumente regelt.

Artikel 16 Absatz 4 E-GasVG

Antrag 2

Auf die Voraussetzung eines kommunikationsfahigen Messsystems sei bei Endverbrauchern bis zu ei-
nem bestimmten Verbrauch zu verzichten und stattdessen Standardlastprofile zu verwenden. Die
Schwelle sollte so hoch gewahlt werden, dass die Zusatzkosten fiir den Zahler nicht ins Gewicht fallen
kdnnen. Eventualiter seien die Kosten zu solidarisieren. Eventualiter missen auf Gesetzesstufe schon
Massnahmen vorgesehen werden, welche die Kosten der kommunikationsfahigen Messysteme auf
eine Hohe begrenzen, welche keine Markteintrittshirde fur kleine Endverbraucher darstellen kénnen
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(d.h. die Kosten miissten im untersten Teil der im erlauternden Bericht® angegebenen Bandbreite lie-
gen).

Begrindung 2

Siehe zur Begriindung die ausfihrliche Begriindung am Anfang dieser Stellungnahme. Die Schwelle
sollte so hoch gewahlt werden, dass die Zusatzkosten fiir den Zahler nicht ins Gewicht fallen kénnen.

Artikel 17 Absatz 1 E-GasVG

Antrag

I Der Marktgebietsverantwortliche und die Verteilnetzbetreiber DieNetzbetreiber miissen den Netznutzerinnen und Netznut-
zern Netznutzungsvertrige anbieten.

Begrtindung

Das Transportnetz wird vom Marktgebietsverantwortlichen und nicht von den Transportnetzbetreibern
bewirtschaftet. Der Marktgebietsverantwortliche fallt zudem nicht unter die Definition eines Netzbetrei-
bers.

Artikel 18 Absatz 1 E-GasVG

Frage/Hinweis

In ihrer Eigenschaft als Netznutzer entrichten die Gaslieferanten das Netznutzungsentgelt. Die von
ihnen getragenen Netznutzungskosten Uberwalzen sie auf die von ihnen belieferten Endverbraucherin-
nen und Endverbraucher. Diese Uberwalzung ist im Gesetz nicht adressiert. Sind sie véllig frei darin,
wie sie diese Kosten unter ihren Endverbrauchern aufteilen? So kdnnten sie etwa die Netzkosten nur
bei den kleinen Endverbrauchern in die Tarife einrechnen, und grésseren «wichtigen» Endverbrau-
chern keine. M.a.W. fliesst der Netznutzungsteil mangels gesetzlicher Regelung in die privatrechtlichen
Energietarife ein und ist somit allein den Marktregeln (allenfalls korrigiert durch WEKO und PU) unter-
stellt.

Sofern dies nicht so beabsichtigt ist, brauchte es eine gesetzliche Regelung fiir die Uberwéalzung der
Netznutzungskosten.

Artikel 19 Absatz 4, Erlauterungen

Antrag
Die Erlauterungen seien wie folgt zu erganzen:

[...] Fir die Verteilnetzebene ist das Prinzip der Briefmarke (Distanzunabhéngigkeit) angedacht. Weiter ist vorstellbar, dass der
Bundesrat eine Mindestarbeitskomponente festlegen wird. Unter Vorbehalt solcher Ausfiihrungsvorschriften und der Beachtung
des Verursacherprinzips kommen den Verteilnetzbetreibern bei der Gewichtung der verschiedenen Tarifkomponenten (Arbeits-
, Leistungs- und Grundkomponente) erhebliche Gestaltungsspielrdume zu. Jedoch ist fiir alle Ausspeisepunkte (der Endverbrau-
cherinnen oder Endverbraucher) die gleiche Methode (installierte Leistung, gemessene Leistung oder «vertragliche Leistung»)
bei der Berechnung und Verrechnung der kapazitétsabhangigen Leistungskomponente anzuwenden. Gemiss der Empfehlung
des Verbandes der Schweizerischen Gasindustrie von August 2014 (Nemo-Manual, Seite 55) soll bei der Berechnung dieser
Tarifkomponente die vertraglich vereinbarte Kapazitit verwendet werden. [...]

Begriindung

Die bestehende Praxis birgt die Gefahr einer Ungleichbehandlung der kleineren Endverbraucher im
Vergleich mit Grossverbrauchern. Die Netznutzung wird heute bei den kleinen und mittleren Kunden i.
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d. R. anhand der Anschlussleistung Uber das ganze Jahr identisch abgerechnet, wohingegen die Leis-
tungskomponente der Grossverbraucher anhand der «vertraglichen» Kapazitat, welche nicht zwingend
Uber das Jahr gleichbleibend ist, abgerechnet wird. Die Ungleichbehandlung kann mit der Ergéanzung
eliminiert werden. Im Nemo-Manual wird auf der Seite 55 explizit auf die Ungleichbehandlung hinge-
wiesen. Zudem wird empfohlen die vertraglich vereinbarte Kapazitat als Referenzgrésse zu verwen-
den.

Artikel 20 Absatz 1 E-GasVG

Antrag

Es sei der Gesetzestext so anzupassen, dass der Effizienzgrundsatz auch beim Messwesen sowie bei
einer vorzeitigen Stilllegung und beim Riickbau zum Tragen kommt.

Begriindung

Auch beim Messwesen, einer vorzeitigen Stilllegung und beim Riickbau sollten die Kosten nicht in be-
liebiger H6he anrechenbar sein.

Artikel 20 Absatz 1°s E-GasVG

Antrag

Absatz 1bis sei wie folgt durch einen zusatzlichen Absatz zu erganzen:
Ibis Nach dem Beschluss zur Stilllegung von Netzanlagen sind deren Abschreibedauern an die Restnutzungsdauer anzupassen.

Die Erlauterungen sei wie folgt anzupassen:

Absatz 1s: Nach Bekanntwerden einer Stilllegung von Netzanlagen miissen deren Abschreibedauern an die Restnutzungsdauer
angepasst werden.

Begriindung

Falls Netzanlagen vorzeitig stillgelegt werden sollen, ist die Abschreibedauer dieser Anlagen an die
neue Restnutzungsdauer anzupassen. Damit kbnnen am Lebensende der Anlagen grosse Abschrei-
bungen, die nur noch von wenigen Endverbraucherinnen und Endverbrauchern zu tragen wéren, ver-
mieden werden. Dem Verursacherprinzip kann so besser Rechnung getragen werden. Der Grundsatz
sollte im Gesetz selbst verankert werden.

Artikel 20 Absatz 3 E-GasVG

Antrag
Die Erlauterungen seien wie folgt anzupassen:

Absatz 3: Die Einzelheiten zu den anrechenbaren Kapitalkosten werden in den Ausfiihrungsvorschriften geregelt (4bs. 4 Bst. b).
Hinsichtlich der Grundsétze fiir die kalkulatorische Abschreibung der Anlagen wird dem Umstand Rechnung zu tragen sein,
dass es aufgrund der Transformation der Gasnetze und der Energieversorgung zu vorzeitigen Stilllegungen von Netzanlagen
und entsprechenden Sonderabschreibungen kommen kann. Was die angemessene Gewinnkomponente anbelangt, bietet sich an,
die kalkulatorischen Zinsen rach-Verbild-des in Anlehnung an das Stromversorgungsrechts anhand eines jéhrlich zu berech-
nenden durchschnittlichen Kapitalkostensatzes zu definieren (Weighted Average Cost of Capital [WACC]). Bei der konkreten
Ausgestaltung wird jedoch insbesondere dem tiefen Risiko des Netzeigentlimers bzw. Netzbetreibers Rechnung zu tragen sein:
Dieser ist grundsétzlich in einem Monopolbereich tétig, es besteht somit keine direkte Konkurrenz. Zwar bestehen energieseitig
gewisse Substitutionsmoglichkeiten fiir die Endverbraucherinnen und Endverbraucher, etwa die Umstellung von einer Gashei-
zung auf andere Heizungstechnologien. Dies wird jedoch beim Netz im Gesetzesentwurf mitunter beriicksichtigt, indem auch
Stilllegungskosten anrechenbare Netzkosten darstellen, welche entsprechend vorzeitig in die bestechenden Netznutzungstarife
einkalkuliert werden kdnnen (Art. 23 Abs. 1). Entsprechend muss bei der Auswahl der Peer-Group zur Definition des branchen-
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spezifischen Risikos (sog. Beta) darauf geachtet werden, dass ausschliesslich Netzbetreiber mit dhnlicher kostenbasierter Re-
gulierung gewihlt wiirden. Der WACC soll zudem keine Untergrenze (Floor) fiir den risikolosen Zinssatz enthalten. Satz 3
statuiert analog zum Stromversorgungsrecht das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip. Bei der Einfithrung der neuen
Vorgaben kann es Ausnahmen geben (vgl. Art. 44). Fiir die Verordnungsstufe ist angedacht, dass die Netzbetreiber zur Fithrung
eines regulatorischen Anlageregisters verpflichtet werden.

Artikel 22 Absatz 1 E-GasVG

Antrag
Absatz 1 sei wie folgt anzupassen:

! Zusitzlich zu den Kapitalkosten nach Artikel 20 Absatz 3 sind auch Investitionen anrechenbar, mit denen bestehende Netzan-

lagen zum Transport eines Methan-Wasserstoff- Gemlschs eder—des—d—aﬁmbeneﬂg%elﬁemeﬂ—“iassers{eﬁf&befahlgt werden, wenn

sie g unerheblich sind.

Die Erlauterungen sind wie folgt anzupassen:

Herkommliche Gasleitungen sind zur Beforderung von Wasserstoff nur bedingt geeignet. Investitionen, die sie dazu beféhi-
gen, sind grundsitzlich nicht als Netzkosten anrechenbar, zumal dies im Normalfall mit erheblichen Kosten verbunden ist
(Anderung des Betriebsdrucks usw.). Mithin bedarf es einer anderen Finanzierung, basierend auf einer separaten gesetzlichen
Grundlage. Eine Kostenanlastung iiber das Netznutzungsentgelt wére insbesondere den Haushaltskundinnen und -kunden ge-
geniiber nicht zumutbar, weil sie von der zukiinftigen Wasserstoffleitung zumeist nicht profitieren werden. Nach Absatz I sind
solche Kosten fiir den Transport eines Methan-Wasserstoff-Gemischs (mehrheitlich Methan) dann ausnahmsweise als Netz-
kosten anrechenbar, wenn sie nicht besonders ins Gewicht fallen (z. B. Investitionen in eine automatisierte Leckortung). Der
Bundesrat wird sich der Festlegung dieser Bagatellgrenze annehmen (4bs. 3). Investitionen in Anlagen, die reinen Wasserstoff

transportleren s1nd g%ésat—z—l-}eh nlcht als Netzkosten anrechenbar Em%A&snahm%bﬂdeWesﬂﬂeﬂeﬂ—m—Aﬂlageﬂ—dﬁel—

feﬂ—Dles gilt 1nsbesondere auch tur Zubrmgerleltungen Welche del Emspelsun& von stserstoff in das (stnetz d1enen

Begrindung

Das GasVG enthalt keine Foérderbestimmungen fir Wasserstoff mehr. Entsprechend sollen sich die
Investitionen auf die Befahigung des bestehenden Gasnetzes beschranken, ein Methan/Wasserstoff-
Gemisch zu transportieren, wobei es zur Mehrheit mit Methan befiillt sein muss (vgl. Art. 2 Abs. 4 E-
GasVG). Hingegen sind Zubringerleitungen von einer Wasserstoff-Produktionsanlage in das beste-
hende Gasnetz oder andere mehrheitlich zum Transport von Wasserstoff genutzten Anlageteil nicht
Uber die Netzkosten zu finanzieren. Sofern eine 6ffentliche Férderung als notwendig erscheint, ware
fur die Wasserstoff-Forderung eine eigene Grundlage zu schaffen.

Dazu kommt das gewichtige Argument, dass die Finanzierung insbes. von Anschlussleitungen Uber die
Netzkosten bestimmten Produktionsanlagen oder Lieferanten einen Wettbewerbs-Vorteil verschaffen
kann. Der wettbewerbsverzerrende Effekt wird noch verstarkt, indem die Bagatellgrenze im Verhaltnis
zu den Netzkosten bestimmt werden soll. Die Anrechenbarkeit der gleichen Massnahmen koénnte so an
einem Ort méglich sein (zum Nutzen der dortigen Produktionsanlage), in einem anderen kleineren Netz
dagegen nicht (Wettbewerbsnachteil der dortigen Anlage). Dazu kommt, dass im Gesetz ja auch keine
Anschlusspflicht mehr vorgesehen ist. Entsprechend kdnnte ein Gasnetzbetreiber auch nach Belieben
entscheiden, ob er nun bei Anschliissen an einem Ort investiert und am anderen nicht.

Artikel 22 Absatz 2 E-GasVG

Antrag:

2 Scheidet eine Netzanlage aus dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes aus, weil sie nicht mehrheitlich Methan befordert, so
informiert der Netzbetreiber die EnCom und iibermittelt ihr die Unterlagen, aus denen ersichtlich ist, wie hoch der regulatori-
sche Restwert der Anlage ist. Das Anlagevermdgen ist um diesen regulatorischen Restwert zu reduzieren.
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Begriindung

Die Konsequenz aus dem Ausscheiden einer Netzanlage ist explizit im Gesetz festzuhalten.

Artikel 23 Absatze 1-3 E-GasVG

Antrag 1
Absatz 1 sei wie folgt anzupassen:

! Die Netzbetreiber sind fiir das Messwesen verantwortlich. Sie miissen dafiir sorgen, dass jeder Ein- und Ausspeisepunkt ih-
res Netzes mit einer Messeinrichtung ausgestattet ist.

Begriindung 1

Der Gesetzestext spricht lediglich von der Ausstattung mit einer Messeinrichtung. Damit ist die eigentli-
che «Messung» im Sinne der Erfassung der Gasfliisse und der Auslesung der Messdaten genau ge-
nommen nicht erfasst.

Abgesehen davon ware es aufgrund des Wahlrechts gemass Absatz 2 fiir das bessere Verstandnis
hilfreich, wenn die gesetzliche «Grundzustandigkeit» der Netzbetreiber noch etwas klarer gefasst wird.

Antrag 2

Auf die Voraussetzung eines kommunikationsfahigen Messsystems sei bei Endverbrauchern bis zu ei-
nem bestimmten Verbrauch zu verzichten und stattdessen Standardlastprofile zu verwenden. Die
Schwelle sollte so hoch gewahlt werden, dass die Zusatzkosten fiir den Zahler nicht ins Gewicht fallen
kdnnen. Eventualiter seien die Kosten zu solidarisieren. Eventualiter missen auf Gesetzesstufe schon
Massnahmen vorgesehen werden, welche die Kosten der kommunikationsfahigen Messysteme auf
eine Héhe begrenzen, welche keine Markteintrittshirde fur kleine Endverbraucher darstellen kénnen
(d.h. die Kosten missten im untersten Teil der im erlauternden Bericht” angegebenen Bandbreite lie-

gen).
Begrindung 2

Siehe zur Begriindung die ausfihrliche Begrindung am Anfang dieser Stellungnahme.

Antrag 3

Es sei zu prifen, ob der Anspruch auf Herausgabe der Messdaten erganzt werden soll und ein An-
spruch auf Selbstauslesung der Messdaten oder Einsatz eines eigenen Messsystems fiir den Fall,
dass der Netzbetreiber Messdaten in mangelhafter Qualitat liefert.

Begriindung 3

Gemass Art. 17aPs Abs. 6 revStromVG missen Endverbraucher, Erzeuger und Speicherbetreiber ihre
Messdaten zum Zeitpunkt ihrer Erfassung liber eine Schnittstelle am intelligenten Messsystem in ei-
nem international Ublichen Datenformat abrufen kénnen. Diejenigen, bei denen der Abruf der eigenen
Messdaten mit dem vom Netzbetreiber eingesetzten intelligenten Messsystem nicht in der gesetzlich
vorgeschriebenen Form gewahrleistet ist, haben Anspruch, das Messsystem auf dessen Kosten, flr
die der Bundesrat eine Obergrenze festlegt, durch einen zusatzlichen Elektrizitatszahler zu erganzen
(Art. 17abs Abs. 7 revStromVG).

7 S.16.
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Gemass Angaben der Grossverbraucher von Strom ist die von Netzbetreibern gelieferte Datenqualitat
oft mangelhaft. Durch fehlende Messdatenlieferungen werden die Prognosen ungenauer und es ent-
stehen zusatzliche Beschaffungskosten der Energie. Bei der Stromversorgung kann dem einerseits
durch eine Selbstablesung Uber die Kundenschnittstelle und gegebenenfalls ein Vorgehen nach

Art. 17ab’s Abs. 6 u. 7 revStromVG begegnet werden, andererseits durch die Aufnahme einer Bestim-
mung in der StromVV, wonach die EICom einen Dritten als Messdienstleister einsetzen kann, der die
betroffenen Messstellen direkt auslesen darf, wenn die Netzbetreiber die notwendigen Daten nicht in-
nert angemessener Frist und Qualitat liefern (siehe unseren Antrag fir einen Art. 8 Abs. 7 StromVV in
der zweiten Amterkonsultation vom 8. Dezember 2023 zur Umsetzung des Bundesgesetzes iiber eine
sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien). Eine dhnliche Problematik kénnte auch bei der
Gasversorgung bestehen. Wir regen deshalb an, zu priifen, ob es sinnvoll ware, entsprechende Re-
geln in das E-GasVG aufzunehmen.

Antrag 4

Absatz 3 sei so zu formulieren, dass der Bundesrat auch die Anforderungen an die kommunikationsfa-
higen Messeinrichtungen naher ausfiihren kann, die fiir den Markteintritt vorausgesetzt sind.

Begriindung 4

Die aktuelle Formulierung liest sich so, als kénnten die Anforderungen nur fir diejenigen (intelligenten)
Messeinrichtungen naher ausgefiihrt werden, die von den Netzbetreibern im Rahmen ihrer gesetzli-
chen «Grundzustandigkeit» eingesetzt werden. So heisst es etwa in Buchstabe b: «...und dem Daten-
bearbeitungssystem des Netzbetreibers ...». Gemass den Erlauterungen (S. 50) entspricht diese Aus-
legung jedoch nicht dem Gewollten ([...] «Bei der Festlegung dieser Mindestanforderungen gilt es zwi-
schen den herkdmmlichen und den kommunikationsfédhigen Messsystemen (Art. 3 Abs. 1 Bst. 0) zu
unterscheiden.» [...]).

Artikel 24 E-GasVG

Antrag

Es sei zu priufen, ob im Gesetz eine spezifische Regelung fur die Messtarife und das Messentgelt vor-
zusehen ist.

Begrindung

Die Moglichkeit fur Tarifobergrenzen im Bereich der « Grundzustandigkeit» der Netzbetreiber (Art. 24
E-GasVG) ist zu begrussen. Aus den folgenden Griinden erscheint prifenswert, ob es eine weiterge-
hende gesetzliche Regelung zu den anrechenbaren Messkosten, den Messtarifen und zum Messent-
gelt braucht:

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Unternehmen der Gaswirtschaft den Endverbraucherinnen
und Endverbrauchern das Entgelt fir die Messung in der Rechnungsstellung transparent ausweisen
missen (Art. 7 Bst. ¢ E-GasVG). Im Ubrigen gibt es keine spezifischen Vorgaben zur Anlastung der
Kosten des Messwesens. Im Bereich der gesetzlichen «Grundzustandigkeit» der Netzbetreiber wird
das Messwesen als Teil des Netzbetriebs behandelt. Im erlauternden Bericht (S. 50) heisst es hierzu:
«[...] Dazu werden die Netzbetreiber in den Netznutzungstarifen gesonderte Tarifbestandteile fiir das
Messwesen integrieren mussen. [...]».

Die Netznutzungstarife sind an die Netznutzer adressiert. Gemass dem erlauternden Bericht (S. 32)
treten die Betreiber von Erzeugungsanlagen, Riickvergasungsanlagen und Speicheranlagen dann
nicht selbst als Netznutzer auf, wenn der betreffende Ein- und Ausspeisevertrag in ihrem Auftrag von
einem Dritten (ein Gashandler oder Lieferant) abgeschlossen wird. In diesem Fall missen sie das Ent-
gelt fur die Netznutzung und die Messung nicht selber entrichten, weil die Netznutzungstarife, wie ge-
sagt, an die Netznutzer adressiert sind. Das Messentgelt wiirde in der Folge anlasslich der Gasliefe-
rung auf die Endverbraucherinnen und Endverbraucher Gberwalzt. Dieses Ergebnis ware gemass den
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Erlduterungen (S. 50) so nicht gewollt: «[...]. «<Diese Kosten missen die Netzbetreiber den Endver-
braucherinnen und Endverbrauchern beziehungsweise den Betreibern von Erzeugungs- und Speicher-
anlagen verursachergerecht und transparent in Rechnung stellen» [...]).

Hinzu kommt, dass die Netznutzungstarife auf der Transportnetzebene vom Marktgebietsverantwortli-
chen festgelegt werden. Ob er auch fir die Festlegung der Messtarife, der richtige Akteur ist, erscheint
fraglich, zumal sich diese je nach der von den Transportnetzbetreibern eingesetzten Messinfrastruktur
gebietsweise unterscheiden dirften.

Artikel 25 Absatz 1 E-GasVG

Antrag

Absatz 1 sei wie folgt anzupassen:

! Der Marktgebietsverantwortliche, die Netzbetreiber, die Bilanzgruppen, die Lieferanten und die weiteren Unternehmen der
Gaswirtschaft, darunter insbesondere die Messanbieter gemiss Artikel 23 Absatz 2, diirfen die Mess- und Stammdaten bear-
beiten und miissen diese einander bekanntgeben und weitere Informationen austauschen, die fiir eine ordnungsgemaisse Gas-
versorgung erforderlich sind.

Begriindung

Die Unternehmen, die im Auftrag der Endverbraucherinnen und Endverbraucher fur die Erfassung der
Messdaten und Ausstattung mit einer Messeinrichtung zustandig sind, sind im Kontext dieser Bestim-
mung von besonders hoher Bedeutung. Es erscheint daher angezeigt, sie ausdriicklich zu benennen.

Artikel 25 Absatz 4 E-GasVG

Antrag

Es sei zu prifen, ob die Bestimmung im Sinne von Artikel 17¢ Absatz 1 Satz 3 StromVG einer Ergéan-
zung bedarf.

Begrindung

Gemass dem erlauternden Bericht (Ziff. 6.6 S. 79) gibt es in datenschutzrechtlicher Hinsicht keine
grundlegenden Unterschiede zwischen diesem Gesetz und dem StromVG. Wahrend das StromVG
festhalt, dass das DSG sinngemass Anwendung auf die Bearbeitung von Daten juristischer Personen
findet, fehlt ein solcher Satz im E-GasVG. Daher sollte geprift werden, ob es diese Bestimmung
braucht; die Gesetze sollten in diesem Punkt aufeinander abgestimmt sein. Eventualiter ware die Ab-
weichung zumindest zu begrinden.

Abgesehen davon regen wir hinsichtlich des Wortlauts der Bestimmung noch die folgende Anpassung
an: «..., die als juristische Personen nach kantonalem Recht konstituiert sind.».

Artikel 26 Absatz 2 E-GasVG

Antrag

Der Gesetzeswortlaut sei wie folgt anzupassen:

2 Der Marktgebietsverantwortliche ist fiir das Bilanzierungsmanagement verantwortlich. Dieses und insbesondere die Beschaf-
fung von Regelenergie sind nach objektiven, transparenten, diskriminierungsfreien und wirtschaftlichen Verfahren durchzu-
flihren.
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Begrindung
Die wichtigsten Grundsatze, die in den Erlauterungen bereits vorgesehen sind, sollen direkt im Ge-

setztext enthalten sein. Darliber hinaus sind die Grundsatze des Bilanzierungsmanagements, wie or-
ganisatorische Vorkehrungen oder gegebenenfalls nétige Reservierungen von Kapazitaten, zu regeln.

Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b und 3 E-GasVG

Antrag

Es sei zu regeln, was gilt, wenn Dritte (d.h. nicht Netzbetreiber) solche Speicher betreiben.

Begriindung

Laut Erlauterungen werden die bestehenden Kugel- und Réhrenspeicher gegenwartig «fast aus-
schliesslich» von den Netzbetreibern selbst betrieben. Die Formulierung legt nahe, dass es Ausnah-
men gibt bzw. geben kann. Kdénnte eine Dritter als Speicherbetreiber auch die Option in Art. 26 Abs. 3
wahlen, obwohl er gar kein Netz hat? Falls ja, wie wiirde dann die Regelung mit dem Netzbetreiber
aussehen?

Artikel 29 Absatz 3 Buchstaben b und ¢ E-GasVG

Antrag

Es sei in den Erlauterungen zu beschreiben, fiir welche Zwecke der Marktgebietsverantwortliche die
Kugel- und Réhrenspeicher im Rahmen seines vorrangigen Zugriffs nutzt. Sofern die Nutzung auf be-
stimmte Zwecke eingeschrankt soll, ware dies im Gesetzestext festzuhalten.

Begriindung

Im Gesetzestext wird der Term «Unterstiitzung des Bilanzmanagements» verwendet. Unklar bleibt, ob
es dabei nur um die Bereitstellung von Regelenergie oder auch um andere Konstellationen geht. Nutzt
der Marktgebietsverantwortliche dabei die Kapazitat und die Energie?

Artikel 32 Absatz 3 E-GasVG

Antrag

Es sei in den Erlduterungen festzuhalten, dass der Anspruch der Transportnetzbetreiber auf Auszah-
lung nur bis zu den anrechenbaren Netzkosten gemass Artikel 20 E-GasVG geht, und dass zu tiefe
oder zu hohe Auszahlungen uber die Deckungsdifferenzen (wozu der Bundesrat gemass Art. 19 Abs. 4
E-GasVG Vorgaben machen wird) auszugleichen sind.

Begriindung

In Art. 20 E-GasVG werden die anrechenbaren Netzkosten festgelegt. Diese gelten auch fiir die Trans-
portnetzbetreiber. Aus dem Wortlaut von Art. 32 Abs. 3 E-GasVG kénnte demgegenuber der missver-
standliche Eindruck entstehen, dass den Transportnetzbetreibern die «uberschissigen Einnahmen»
des MGV unabhangig von diesen anrechenbaren Netzkosten auszubezahlen sind. Entsprechend sind
Ausfiihrungen in den Erlauterungen notwendig.
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Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe e E-GasVG, Erlauterungen

Antrag

Es sollte dargelegt werden, weshalb diese Plattform durch den Marktgebietsverantwortlichen (und nicht
durch Dritte wie bestehende Handelsplattformen) zu betreiben ist.

Begriindung

Der Zweck dieser Plattform wird nicht auf Anhieb klar und sollte weiter beschrieben werden. Aus wirt-
schaftspolitischen Uberlegungen wére auch darzulegen, weshalb der Marktgebietsverantwortliche fiir
diese Aufgabe besser geeignet ist als Private.

Artikel 33 Absatz 2bis E-GasVG (neu)

Antrag

Es sei folgender neuer Absatz 2bis aufzunehmen:

2bis Er muss eine Jahresrechnung und eine Kostenrechnung erstellen und diese der EnCom jéhrlich einreichen.

Begriindung

In Artikel 6 Absatz 3 E-GasVG ist vorgesehen, dass die Eigentiimer und Betreiber der Transport- und
Verteilnetze fiir jedes Netz eine Jahresrechnung und eine Kostenrechnung erstellen miissen. In diesen
sind die regulierten Tatigkeitsbereiche getrennt voneinander und getrennt von den Ubrigen Tatigkeits-
bereichen darzustellen (buchhalterische Entflechtung). Gemass Artikel 6 Absatz 4 E-GasVG miissen
die Jahresrechnung und die Kostenrechnung der EnCom jahrlich eingereicht werden. Der Bundesrat
kann Mindestanforderungen an die Rechnungslegung und die Kostenrechnung erlassen (Art. 6 Abs. 5
E-GasVG).

Der Marktgebietsverantwortliche ist in diesen Vorgaben zur buchhalterischen Entflechtung nicht ange-
sprochen, zumal er sich ohnehin auf seine gesetzlichen Aufgaben beschranken muss und keine ande-
ren Tatigkeiten wahrnehmen darf (Art. 33 Abs. 2 E-GasVG). Zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufga-
ben — diese umfassen auch die Uberpriifung der beim Marktgebietsverantwortlichen anfallenden Kos-
ten (Art. 34 Abs. 3 Bst. d E-GasVG) — ist es sinnvoll, wenn das Gesetz an dieser Stelle vorsieht, dass
auch der Marktgebietsverantwortliche eine Kostenrechnung erstellen und der EnCom jahrlich einrei-
chen muss. Die Pflicht zur Veréffentlichung der Jahresrechnung ist in Artikel 36 Absatz 1 GasVG vor-
gesehen — auch fir den Marktgebietsverantwortlichen.

Artikel 33 Absatz 4 E-GasVG

Frage

Kann der BR dem MGV in isolierten Netzen nur Vorgaben machen in Bezug auf die Entflechtung?
Oder gelten auch die tbrigen Vorgaben, insbesondere Art. 31 E-GasVG?

Sollte in Art. 2 Abs. 5 E-GasVG erwahnt werden, dass der BR auch hinsichtlich des MGV flr isolierte
Netze besondere Bestimmungen erlassen kann?
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Artikel 34 Absatz 3 E-GasVG

Antrag

3 Sie hat von Amtes wegen und im Streitfall insbesondere folgende Aufgaben:

c.bis Sie kann iiber die Rahmenbedingungen des Bilanzierungsmanagements entscheiden, insbesondere tiber das Verfahren
zur Beschaffung von Regelenergie.

Die Erlauterungen sind entsprechend zur erganzen.

Begriindung

Die EnCom Uberprift im Rahmen ihrer Aufsicht die Tatigkeit des Marktgebietsverantwortlichen, insbe-
sondere auch das Bilanzierungsmanagement und die Beschaffung von Regelenergie. Die Kompetenz
der EnCom, bei Bedarf tiber die Rahmenbedingungen und Verfahren des Bilanzmanagements zu ent-
scheiden, sollte der Klarheit halber explizit festgehalten werden. So kann sie z.B. bei einer unwirt-
schaftlichen Beschaffung von Regelenergie den MGV anweisen, neue Produkte oder Verfahren einzu-
fihren, um einen liquideren Markt zu erhalten.

Artikel 34 Absatz 2a E-GasVG (neu)

Antrag

2 Sie {iberpriift im Streitfall die Bedingungen in der Ersatzversorgung auf Missbrauch hin und 4ndert diese gegebenenfalls ab.

Begrindung

Fur die Preise in der Ersatzversorgung (Artikel 9a E-GasVG [neu]) soll eine Missbrauchsaufsicht der
EnCom im Gesetz verankert werden.

Artikel 34a E-GasVG (neu)

Antrag

Es sei folgender Artikel neu aufzunehmen und die Erlduterungen im Sinne des Artikels und der Be-
grindung zu verfassen:

Art. 34a Vergleiche der Netzbetreiber und Veroffentlichung

! Die EnCom vergleicht die Qualitit und Effizienz, mit welcher die Netzbetreiber ihre gesetzlichen Aufgaben erfiillen, und
veroffentlicht die Ergebnisse.

2 Das BFE evaluiert die Vergleiche alle fiinf Jahre in einem Bericht. Sind keine geniigenden Effizienzsteigerungen mit entspre-
chenden Auswirkungen auf die Netzkosten feststellbar, so unterbreitet der Bundesrat der Bundesversammlung einen Erlassent-
wurf fiir weitere Massnahmen.

Begriindung

Die sog. Sunshine-Regulierung, wie sie fur die Aufsicht iber den Strommarkt in Artikel 22a StromVG
enthalten ist, ist ein sehr wichtiges Regulierungsinstrument tréagt im Bereich der vom Gesetz regulierten
Bereiche zur Transparenz und Effizienz der Aufgabenerfillung bei. Es sei deshalb auch fur die Aufsicht
Uber den Gasmarkt eine entsprechende Gesetzesbestimmung vorzusehen, so wie sie bereits im vor-
maligen Vernehmlassungsentwurf zum geplanten GasVG enthalten war.
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Artikel 36 Absatz 1 E-GasVG

Antrag

Absatz 1 sei wie folgt anzupassen:

! Der Marktgebietsverantwortliche und die Netzbetreiber verdffentlichen ihre Jahresrechnungen und die Informationen, die
zur Netznutzung und zur Gasversorgung erforderlich sind, insbesondere die Tarife fiir die Netznutzung, die Jahressumme der
Netznutzungsentgelte, einschliesslich der Einnahmen aus den Auktionen der Kapazititsprodukte.

Begriindung

Diese Erganzung nach Vorbild von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d StromVG dient der Transparenz
und der Kontrolle der Tatigkeit des Marktgebietsverantwortlichen und der Verwendung der Mittel. Es
sei zudem die Pflicht des Marktgebietsverantwortlichen festzuhalten, der EnCom wie die Netzbetreiber
jahrlich eine Kostenrechnung einzureichen.

Artikel 37a E-GasVG (neu)

Antrag

Es sei folgende Bestimmung aufzunehmen:

Art. 37a Datenschutz

! Das BFE und die EnCom kénnen im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Gesetzes Personendaten und Daten juristischer
Personen, einschliesslich besonders schiitzenswerter Daten iiber strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen sowie Berufs-,
Geschifts- und Fabrikationsgeheimnisse, bearbeiten.

2 Die EnCom darf bei ihrer Titigkeit Auftragsbearbeiter beiziehen und diesen, soweit zur Erfiillung des erteilten Auftrages
notwendig, auch Geschéftsgeheimnisse bekanntgeben. Sie verpflichtet die Auftragsbearbeiter zur Wahrung der Geschéftsge-
heimnisse.

3 Das BFE und die EnCom kdnnen die Personendaten und Daten juristischer Personen nach Absatz 1 in geeigneter Form be-

kannt geben, sofern dies im 6ffentlichen Interesse liegt und es sich nicht um besonders schiitzenswerte Daten handelt. Der
Bundesrat regelt, welche Daten vom BFE oder der EnCom verdffentlicht werden diirfen.

Begrindung

Zu Absatz 1: Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes Uiber den Datenschutz vom 25. September
2020 (Datenschutzgesetz, DSG, SR. 235.1) fallen die Daten juristischer Personen nicht mehr unter
den Begriff der Personendaten (Art. 5 Bst. a DSG) und sind folglich explizit zu nennen (analog Art. 27
Abs. 1 StromVG). Bei den Netzbetreibern handelt es sich in der Regel um juristische Personen. Diese
sind verpflichtet, dem BFE und der EnCom Auskunft zu erteilen (Art. 35 E-GasVG). Folglich miissen
die Behorden auch befugt sein, diese Daten zu bearbeiten.

Es sollten auch schitzenswerte Informationen nach Art. 57r Abs. 2 Bst. b RVOG erwahnt werden.

Die Bekanntgabe von Personendaten und Daten juristischer Personen bedarf einer expliziten gesetzli-
chen Grundlage (Art. 36 Abs. 1 DSG; Art. 57s Abs. 1 RVOG). Ohne explizite gesetzliche Grundlage
dirfen Personendaten und Daten juristischer Personen nur im Einzelfall bekannt gegeben werden,
wenn die Voraussetzungen gemass Art. 36 Abs. 2 DSG und Art. 57s Abs. 2 RVOG erflllt sind.

Zu Absatz 2: Eine explizite Bestimmung zur Weitergabe von Daten mit Geschaftsgeheimnissen an Auf-
tragsbearbeiter ist der Vollstandigkeit halber zu begrissen.

Absatz 3: Aus Griinden der Transparenz und der Rechtssicherheit sollen insbesondere Entscheide der
Behorden moglichst umfassend publiziert werden durfen. Je nach von einem Entscheid betroffenen
Unternehmen kann eine Anonymisierung schwierig sein, weil eine Verfiigung dadurch unverstandlich
werden kann. Ausserdem sollen das BFE und die EnCom die Mdglichkeit haben, die gemass Art. 36 E-
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GasVG von den Akteuren zu verdffentlichenden Daten in bearbeiteter Form und allenfalls weitere von
den Akteuren nicht publizierte Daten eigensténdig zu verdffentlichen. Der Bundesrat soll festlegen kon-
nen, welche Daten verdéffentlicht werden dirfen. Die Verdéffentlichung muss im 6ffentlichen Interesse
liegen. Besonders schitzenswerte Daten wie jene Uber die strafrechtliche Verfolgung oder Geschafts-
geheimnisse dirfen nicht bekannt gegeben werden.

Artikel 38 E-GasVG

Antrag

! Das BFE, das BWL, und die EnCom unterstiitzen sich gegenseitig bei der Erfiillung ihrer Aufgaben und iibermitteln einander
die zur Aufgabenerfiillung benétigten Daten, einschliesslich Geschifts- und Fabrikationsgeheimnisse.

2 Die EnCom ist befugt, die im Rahmen der Uberwachung der Einhaltung des Gasversorgungsgesetzes gesammelten Daten,
einschliesslich Geschifts- und Fabrikationsgeheimnisse, der Wettbewerbskommission, der Preisiiberwachung, dem Bundesamt
fiir Cybersicherheit und dem Marktgebietsverantwortlichen unaufgefordert oder auf Antrag hin zu iibermitteln, soweit diese die
Daten fiir die Erfiillung ihrer gesetzlichen Aufgaben benétigen.

2 Die weiteren Behorden des Bundes, die Kantone und die Gemeinden erteilen dem BFE und der EnCom die fiir den Vollzug
dieses Gesetzes erforderlichen Auskiinfte und stellen ihnen die dazu notwendigen YaterlagenDaten zur Verfiigung.

Begriindung

Zu Absatz 1: Die EnCom, das BFE und das BWL arbeiten insbesondere im Bereich der Versorgungssi-
cherheit zusammen und missen die notwendigen Informationen austauschen kdnnen. Dazu gehdéren
insbesondere auch Geschéaftsgeheimnisse. Spezialvorschriften wie Artikel 26 StromVG sollen diesem
Austausch nicht entgegenstehen.

Zu Absatz 2: Ganz allgemein handelt es sich bei den von der EnCom und dem BFE bearbeiteten Da-
ten haufig um Geschaftsgeheimnisse von Unternehmen der Elektrizitatswirtschaft. Vermehrt treten an-
dere Behorden, an die EnCom heran und ersuchen um Bekanntgabe solcher Daten. Begriindet wer-
den diese Begehren oftmals mit Effizienziberlegungen. Daten, welche bei der EnCom bereits vorhan-
den sind, sollen nicht von einer zweiten Behdérde mit erheblichem Aufwand bei denselben juristischen
Personen erhoben werden missen. Die EnCom kommt diesen Herausgabeersuchen nach, soweit dies
im Rahmen von Amtshilfegesuchen zulassig ist. Geschaftsgeheimnisse diirfen jedoch in der Regel
nicht bekannt gegeben werden (Art. 26 Abs. 2 StromVG, Art. 162 StGB, Art. 57s Abs. 6 Bst b RVOG).
Die entsprechenden Daten missen in den meisten Fallen vor der Weitergabe, soweit moglich, anony-
misiert werden, um die Geschéftsgeheimnisse zu entfernen. Dadurch dienen sie der anfragenden Be-
hoérde teilweise jedoch nicht mehr zur Erfillung ihrer Aufgaben.

Bezuglich WEKO ist anzumerken, dass es der EnCom mdglich sein soll, sie zu kontaktieren und tber
Sachverhalte zu informieren sowie ihr Daten zu liefern, um der WEKO die Mdglichkeit zur Abklarung
moglicher kartellrechtlich relevanter Verhaltensweisen zu geben. Dies muss auch besonders schit-
zenswerte Informationen wie Geschaftsgeheimnisse umfassen, auch damit die WEKO entscheiden
kann, ob sie den Sachverhalt weiterverfolgt oder nicht. Auf Antrag der WEKO hin soll es ebenfalls
moglich sein, der WEKO die notwendigen Daten bekanntzugeben. Die Einforderung bei den Unterneh-
men durch die WEKO direkt ist zwar moéglich, kénnte aber weitere Ermittlungsmassnahmen (bspw.
Hausdurchsuchungen) gefahrden, sofern Unternehmen Kenntnis vom Tatigwerden der WEKO erlan-
gen. Die Aufdeckung von Kartellrechtsverstdssen liegt letztlich im Interesse der Endverbraucher und
daher im o&ffentlichen Interesse. Auch mit der Preistiberwachung kénnen Beriihrungspunkte bestehen,
da dieser eine Missbrauchsaufsicht im Gasmarkt (Energie) hat. Schliesslich steht die EnCom ausser-
dem im Zusammenhang mit dem Schutz vor Cyberbedrohungen (Art. 8a StromVG) im Austausch mit
dem Bundesamt fiir Cybersicherheit. Die EnCom kann auch ber Daten verfigen, welche dem Markt-
gebietsverantwortlichen nicht bekannt sind, obwohl er diese flr die korrekte Umsetzung seiner sich aus
dem GasVG ergebenden Aufgaben kennen misste. So zum Beispiel Daten, die Verstosse von Markt-
teilnehmern gegen die Vergaberegeln fliir grenziiberschreitende Transportnetzkapazitaten sichtbar ma-
chen. Zur Gewabhrleistung einer korrekten Umsetzung des Gasversorgungsgesetzes ist ein auf die ge-
setzlichen Aufgaben des Marktgebietsverantwortlichen beschrankter Informationsfluss zwischen En-
Com und Marktgebietsverantwortlichem jedoch notwendig und daher gesetzlich zu regein.
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Um die Bekanntgabe von Daten, inklusive Geschaftsgeheimnisse, im Sinne von Absatz 2 zu ermdgli-
chen, ist wie beantragt eine gesetzliche Bestimmung analog Artikel 35 Absatz 2 des Bundesgesetzes
Uber die Aufsicht und Transparenz in den Energiegrosshandelsmarkten (BATE) aufzunehmen.
Absatz 3: Daten ist der allgemeinere Begriff als Unterlagen.

Artikel 39 E-GasVG

Antrag 1

Absatz 2 sei wie folgt anzupassen:

2 Sie erhebt vom Marktgebietsverantwortlichen eine jéhrliche Aufsichtsabgabe zur Finanzierung der nicht durch die Gebiihren
gedeckten Kosten. Die-Abgabe-wird-entspreche e etreibern-inRechnung gestelten Netzautzungsentge
betessehs

Eventualiter sei die Formulierung in Satz 2 zu Uberarbeiten.

Begriindung 1

Der zweite Satz ist unklar und scheint zudem obsolet: Zum einen steht er potenziell im Widerspruch
zur Regelung im 1. Satz, wonach die Aufsichtsabgabe nach Massgabe der (verbleibenden) Kosten,
welche die EnCom nicht gemass Absatz 1 durch Gebuhren decken kann, zu bestimmen ist. Sollte sich
Satz 2 auf die Art der Uberwalzung durch den Marktgebietsverantwortlichen beziehen, miisste die — zu
Uberarbeitende — Regelung in Absatz 3 aufgenommen werden, wo dies adressiert ist.

Es bleibt zudem unklar, wie die Bemessung vorgenommen soll und anhand welcher Netznutzungsent-
gelte. Auf Ebene des Transportnetzes wird das Netznutzungsentgelt zudem nicht von den Netzbetrei-
bern, sondern vom Marktgebietsverantwortlichen erhoben. Des Weiteren ist zu erwahnen, dass es
nicht offensichtlich ist, dass das von den Netzbetreibern in Rechnung gestellte Netznutzungsentgelt ein
guter Indikator fir die von den einzelnen Netzbetreibern bei der EnCom verursachten Kosten ist, wie
dies die Botschaft festhalt. Jedenfalls mlssten zusatzliche klarende Erlduterungen in die Botschaft auf-
genommen werden.

Antrag 2

Es sei zu priifen, ob die vorgesehene Uberwalzung zu einer angemessenen Belastung unter den End-
verbrauchern flhrt.

Begriindung 2

Wenn die Aufsichtsabgabe teilweise in Form eines Zuschlags auf dem Entgelt fir die Nutzung der
Grenzlbergangspunkte erhoben wird und teilweise auf dem Entgelt fur die Netzkopplungspunkte zwi-
schen dem Transport- und dem Verteilnetz hinzukommt, bezahlen die Endverbraucher auf der Verteil-
netzbetreiber einen hdheren Anteil der Kosten als diejenigen, die direkt am Transportnetz angeschlos-
sen sind.
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Artikel 44 Absétze 1 bis 3 E-GasVG

Es wird nachfolgend zwischen einem Hauptantrag und einem Eventualantrag unterschieden. Diese un-
terscheiden sich darin, dass beim Hautpantrag die Anlagen vor 14.2.2020 gemass den Restwerten der
Finanzbuchhaltung bewertet werden sollen. Beim Eventualantrag wird als Basis von der Konzeption
gemass Vernehmlassungsentwurf ausgegangen und dazu wesentliche Anpassungen insbesondere
zur synthetischen Bewertung verlangt.

Hauptantrag

Die Absatze 1 und 2 seien wie folgt zu ersetzen:

! Bei Netzanlagen, die vor dem 14. Februar 2020 angeschafft oder erstellt wurden, entspricht die Bewertung den Restwerten
aus der Finanzbuchhaltung. In der Vergangenheit und nachtréaglich vorgenommene Aufwertungen sind abzuziehen.

2 Netzanlagen, die vor Inkrafttreten dieses Artikels und nach dem 14. Februar 2020 angeschafft oder erstellt wurden, sind auf
der Basis der urspriinglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten.

Absatz 3 sei zu streichen.
Die Erlauterungen seien im Sinne der Begriindung anzupassen

Begriindung

Bei Anlagen, welche am 14. Februar 2020 bereits beschafft oder erstellt wurden, sollen die Kapitalkos-
ten aufgrund der Restwerte in der Finanzbuchhaltung berechnet werden. Eine Abstitzung auf Anschaf-
fungs- beziehungsweise Herstellkosten (AHK) kann bei bestehenden Anlagen zu hohen Mehrbelastun-
gen der Netznutzer fihren und ist volkswirtschaftlich schadlich. Bereits im StromVG fand das Bewer-
tungskonzept der AHK Verwendung und fihrte dazu, dass Anlagen, die teilweise oder bereits vollstan-
dig abgeschrieben waren, wieder aufgewertet wurden und neu ber einen langeren Zeitpunkt kalkula-
torische Kosten verursachen. Bei Anlagen, die nach dem 14. Februar 2020 beschafft oder erstellt wur-
den, kann die Bewertung hingegen auf den entsprechenden AHK basieren. Zur Berechnung der kalku-
latorischen Kapitalkosten sind die Restwerte der Finanzbuchhaltung zudem um die in der Vergangen-
heit erfolgten Aufwertungen zu bereinigen. Damit soll sichergestellt werden, dass erfolgte Aufwertun-
gen nicht in die Tarife eingerechnet werden. Die Summe, die allfalligen Aufwertungen entspricht, wurde
in der Vergangenheit bereits tarifwirksam von den Endkunden oder Dritten (z. B. Steuerzahler) abge-
golten und soll daher nicht ein zweites Mal in die Berechnung der Tarife einfliessen dirfen. Dabei ist
auch unerheblich, ob die Kosten nicht oder nicht vollstadndig durch in der Vergangenheit vereinnahmte
Netznutzungsentgelte finanziert wurden, erfolgte die Kostendeckung andernfalls doch beispielsweise
durch Beitrage aus offentlichen Mitteln (Steuerzahlende). Wer letztendlich die Kostentragung Gbernom-
men hat, ist unerheblich, da samtliche Kosten in der Vergangenheit abgedeckt wurden. Es bedarf da-
her auch keiner Korrektur im Sinne von Artikel 44 Absatz 3 letzter Teil der Vernehmlassungsvorlage.
Eine rickwirkende Geltendmachung ist im Sinne dieser Erwagungen generell abzulehnen.

Fur die Anlagen ab 14. Februar 2020 bis zum Inkrafttreten dieses Artikels angeschafft oder erstellt wur-
den, kann auf die Anschaffungs- und Herstellwerte abgestellt werden. Fir diese Anlagen neueren Da-
tums braucht es denn auch keine Ruickfallposition mittels synthetischer Methode (welche ohnehin ab-
zulehnen ist), auch nicht fir ausserordentliche Falle.

Durch die Regelung in Absatz 1 wird Absatz 3 obsolet.
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Eventualantrag

I Netzanlagen, die vor Inkrafttreten dieses Artikels erstellt wurden, sind auf der Basis der urspriinglichen Anschaffungs- und
Herstellungskosten zu bewerten. [Unverandert]

Absatz 2 sei zu streichen. Eventualiter sei Absatz 2 wie folgt zu formulieren und Absatz 2bis zu erganzen:

2 Konnen die erforderlichen Unterlagen fiir eine Bewertung nach Absatz 1 aufgrund ausserordentlicher Umsténde, fiir die der
Netzbetreiber nicht einzustehen hat, ausnahmsweise nicht beigebracht werden, so sind die Anlagewerte anhand von sachgerech-
ten Vergleichswerten zu bestimmen (synthetische Bewertung). Die EnCom kann die so ermittelten Anlagewerte mittels prozen-
tualer Pauschalabziige reduzieren. Der Bundesrat legt die Grundlagen ﬁlr dle synthetlsche Bewertung und 1n§bC@0ndcrc die
Hohc der Pau@chalabzugc fest. AH a m ag urch-ein ath h R

2bis Weist der Netzbetreiber keine ausserordentlichen Griinde im Sinne von Absatz 2 nach, werden die entsprechenden Anlagen
nicht in das regulierte Anlagevermogen aufgenommen.

’ Netzanlagen, die in der Jahresrechnung des Netzbetreibers bis zum 14. Februar 2020 nie als Aktiven bilanziert wurden oder
bis dahin bereits vollstandig abgeschrieben waren, werden bei der Ermittlung der anrechenbaren Kapitalkosten nicht bertick-
sichtigt, es sei denn, der Netzbetreiber weist nach maeht-glaubhaft, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten der betref-
fenden Anlage nicht-bereits-durch-das—vereinnahmte auf andere Weise als durch das Netznutzungsentgelt refinanziert wurden.
Gelingt dieser Nachweis Glaubhatfimachung, so richtet sich die Bewertung nach den Absétzen 1 und 2.

Die Erlauterungen seien zu Absatz 2 wie folgt anzupassen

Absatz 2: Bei ilteren Anlagen kann es vorkommen, dass die Unterlagen zur Ermittlung der urspriinglichen Anschaffungs- und
Herstellungskosten nicht oder nur mehr unvollstdndig vorliegen. Satz 1 14sst in-diesemEall ausnahmsweise eine synthetische
Bewertung zu, wenn ausserordentliche Griinde vorliegen, fiir die der Netzbetreiber nicht einzustehen hat. Darunter fallen ins-
besondere Fille hoherer Gewalt wie Naturkatastrophen, Briande oder Sabotageakte Dritter. Das blosse Nichtauffinden von Un-
terlagen berechtigt ausdriicklich nicht zur synthetischen Bewertung. Davon ausgenommen ist der Erwerb eines Netzbetreibers,
sofern der Kauf mehr als zwanzig Jahre zuriickliegt. Diese Frist gilt im Zusammenhang mit der Autbewahrungspflicht von
Belegen fiir die Mehrwertsteuer (Art. 70 Abs. 3 MWSTG). In diesem Fall ist eine Rekonstruktion der Restwerte iiber die Un-
terlagen zur Mehrwertsteuer moglich. Kann der Netzbetreiber keine ausserordentlichen Griinde nachweisen, werden die betref-
fenden Analgen nicht in das regulierte Anlagevermdgen aufgenommen (4bsatz 2bis). Die Grundsitze dieserMethodik der syn-
thetischen Methode und insbesondere die Moglichkeit der EnCom, Pauschalabziige vorzunehmen (A4bsatz 2, 2. Satz; Praxis, wie
sie gestiitzt auf Artikel 13 Absatz 4 StromVV [letzter Satz] entw1ckelt wurde) Werden auf Verordnungsstufe norm1ert (Absatz
2, zweiter Satz). Sa rundlaseHi 3 % sestitztay 3 A

Zu Absatz 3 seien sie wie folgt anzupassen:

[...] Ist dies nicht der Fall, sei es beispielsweise, dass der Netzbetreiber auf Einnahmen verzichtet hat oder dass er als Gemeinde-
oder Stadtwerk Mindereinnahmen durch Zuschiisse der 6ffentlichen Hand kompensiert erhalten hat, so kann er dafiir den Nach-
wels erbrmgen und dadurch dle z—uﬁA:bwenéuﬂg—dieser—Rechtsfolge der Nlchtanrechenbarkelt abwenden.-aufzeigen—Dabei-sind
: ert—Das Stichdatum (14. Februar 2020) entspricht
dem Ende der Vernehmlassung zu dleser Vorlage in welcher dlese Vorgabe bereits enthalten war.

Begriindung

Absatz 2, zum Antrag (Streichung): Die Erfahrungen im Strombereich mit der synthetischen Bewertung
haben gezeigt, dass Netzbetreiber diese Bewertungsform sehr oft eingesetzt haben — von einer Aus-
nahmeregelung kann folglich keine Rede sein. Im Laufe von Tarifprifungsverfahren stellte sich auch
heraus, dass die Methode missbrauchlich angewandt wurde, da es im Nachhinein gelang, die Anlagen
vollstdndig anhand der AHK zu bewerten. Zudem fihrt die Verwendung von Vergleichswerten oft zu
einer Uberhohten Bewertung, da teure Anlagen als Vergleichswerte herangezogen werden. Die vorge-
sehenen Pauschalabziige vermogen diesen Umstand nur teilweise etwas zu lindern. Insgesamt fiihrt
die Mdglichkeit einer synthetischen Bewertung aufgrund der Erfahrungen im Strombereich zu tGberhéh-
ten Kapitalkosten; zudem wurden diese Anlagen in der Vergangenheit schon vollstadndig amortisiert —
ansonsten wirden sie in der Finanzbuchhaltung gefiihrt. Die Méglichkeit der synthetischen Bewertung
fuhrt zu einer Mehrfachbelastung der Endverbraucher und ist daher abzulehnen.

Absatz 2, zum Eventualantrag: Mit den beantragten Anpassungen wird sichergestellt, dass die synthe-

tische Methode aufgrund ihrer grossen Nachteile nur restriktiv zur Anwendung kommt, indem die Aus-
nahmefélle enger gefasst werden. Als ausserordentliches Ereignis sollen daher nur Vorfélle gelten, die
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der Netzbetreiber nicht selber beeinflussen kann. Darunter fallen insbesondere Naturkatastrophen,
Brande oder Sabotageakte Dritter. Das Nichtauffinden von Unterlagen berechtigt etwa nicht zur syn-
thetischen Bewertung. Davon ausgenommen ist der Erwerb eines Netzbetreibers, sofern der Kauf
mehr als zwanzig Jahren zurlickliegt. Diese Frist gilt im Zusammenhang mit der Aufbewahrung von Be-
legen fir die Mehrwertsteuer.

Absatz 3: Aus Griinden der Rechtssicherheit und im Interesse der Endverbraucher hat ein Netzbetrei-
ber eine Finanzierung auf anderem Weg nicht nur glaubhaft zu machen, sondern nachzuweisen.

Artikel 44 Absatz 4 E-GasVG

Antrag

Absatz 4 sei zu streichen.

Begriindung

Wird dem Hauptantrag der EICom nicht entsprochen, lage der Grund fiir die héheren Tarife zulasten der
Endverbraucher offensichtlich in der vom Gesetz zugelassenen kiinstlichen Aufwertung. Es bedarf in der
Folge auch keiner entsprechenden Begrindung mehr.

Artikel 44 Absatz 5 E-GasVG (neu)

Antrag
Es sei folgende Bestimmung in den Gesetzesentwurf aufzunehmen:

5 Der Investitionsfonds, der von Transportnetzbetreibern geméss einer einvernehmlichen Regelung mit dem Preisiiberwacher
gebildet wurde, ist nach Inkrafttreten dieses Gesetzes aufzuldsen. Die finanziellen Mittel, die bis zu diesem Zeitpunkt einbezahlt
wurden, sind fiir Investitionen in Netzanlagen zu verwenden und werden als solche bei der Ermittlung der anrechenbaren Ka-
pitalkosten in Abzug gebracht. Der Investitionsfonds ist dabei bis zu seinem vollstdndigen Abbau in der Bilanz auszuweisen.

Die Erlauterungen seien wie folgt zu erganzen:

Absatz 5 nimmt auf eine einvernehmliche Regelung Bezug, welche der Preisiiberwacher im Oktober 2014 mit finf Trans-
portnetzbetreibern getroffen und im Oktober 2020 erneuert hat. In dieser wurden einerseits gewisse Modalititen zur Kalkula-
tion des Netznutzungsentgelts ab dem Jahr 2015 definiert. Anderseits wurde die Schaffung einer gebundenen Reserve (Inves-
titionsfonds) vorgesehen (jéhrlich 12,5 Millionen Franken bis maximal 251 Millionen Franken). Die Kapitalkosten der Inves-
titionen, welche aus diesem Fonds finanziert werden, stellen nach der einvernehmlichen Regelung anrechenbare Netzkosten
dar. Die Regelung ist vorerst bis zum 30. September 2024 befristet. Die Ubergangsbestimmung {ibernimmt deren Grundsitze
und stellt klar, dass die Fondsmittel ins Netz zu investieren sind, sie also von den Netzkosten abgezogen werden, eine weitere
Aufnung des Fonds aber nicht mehr zulissig ist. Durch die Verpflichtung, diese Investitionsfonds in der Bilanz auszuweisen,
wird die gesetzeskonforme Verwendung dieser Mittel und die Transparenz sichergestellt.

Begriindung

Es ist sinnvoll, die Pflicht zur Auflosung des Fonds und der Verwendung der Mittel explizit im Gesetz
zu erwahnen und aus Transparenzgriinden um die Pflicht zur Ausweisung in der Bilanz zu erganzen.

Erlauterungen, S. 20 unten

Antrag

Unter Punkt 3.1.3 im Abschnitt «Zuverlassigkeit der Gasnetze» auf Seite 21 sind die physischen Be-
drohungen zu erganzen:

Zuverlissigkeit der Gasnetze : Die Netzbetreiber gewéhrleisten einen sicheren, leistungsfdhigen und effizienten Betrieb ih-
rer Netze und treffen die Massnahmen, die fiir einen angemessenen Schutz ihrer Anlagen vor physischen Bedrohungen und
vor Cyberbedrohungen nétig sind.
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Erlauterungen, S. 72 unten

Antrag

Die folgende Textpassage in den Erlauterungen sei zu streichen:

«[...] Die geschitzte Hohe der Aufsichtsabgabe bildet die Obergrenze, da die EnCom einen Teil ihrer Tatigkeiten iiber Ge-
biihren finanzieren wird, die sie in einzelnen Aufsichtsverfahren erhebt und mit denen sie bis zu schitzungsweise 60 Prozent
ihrer Kosten decken konnte. [...]»

Begriindung

Im Gesetzestext ist keine Obergrenze vorgesehen. Zudem entbehrt die Aussage, wonach schatzungs-
weise 60 Prozent der Kosten Uber Gebihren in einzelnen Aufsichtsverfahren gedeckt werden kénnen,
einer belastbaren Grundlage. Im Strombereich deckt die EICom bisher weniger als 10% ihrer Kosten
Uber Gebuhren.
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3. StromVG

Artikel 8 Absatz 3 StomVG

Antrag

Die Bestimmung sei folgendermassen anzupassen:

3 Die Netzbetreiber orientieren die Eidgendssische EnergickommissionElektrizititskommission (EInCom) jahrlich {iber den
Betrieb und die Belastung der Netze sowie unverziiglich iiber ausserordentliche Ereignisse.

Begriindung

Es wird klargestellt, dass die EnCom Uber ausserordentliche Ereignisse ohne Verzug zu informieren
ist.

Artikel 8a Absatz 1 StromVG

Antrag

Der Absatz sei wie folgt anzupassen:

" Massnahmen fiir einen angemessenen Schutz ihrer Anlagen vor Cyberbedrohungen miissen treffen:

a. Netzbetreiber
b.  Erzeuger
c. Speicherbetreiber

d. Dienstleister, die Anlagen von Netzbetreibern, Erzeugern oder Speicherbetreibern dauerhaft steuern

Begriindung

Es ware sinnvoll, die Dienstleister bereits auf Gesetzesstufe zu nennen (analog zu Art. 8a Abs. 2
StromVG). Auf Verordnungsstufe kann dann die Prazisierung erfolgen (Zugriff auf 100 kW mit einem
einzigen System).

Artikel 8a Absatz 3 StromVG (neu)

Antrag

3 Die Netzbetreiber, Erzeuger, Speicherbetreiber und Dienstleister orientieren die EnCom unverziiglich iiber ausserordentliche
Ereignisse und Meldungen tliber Cyberangriffe an das BACS gemiss Artikel 74 ff. ISG.

Begrindung
Die Informationspflicht im Cyberbereich wird spezifisch in Art. 8a adressiert. Aufgrund der bisherigen
Erfahrungen aus der Aufsicht Uber die Cybersicherheit ist eine Information bezuglich besonderer Ereig-

nisse und insbesondere von erfolgter Cyberangriffe fir die Beurteilung der Versorgungssicherheit not-
wendig.
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Art. 27 Abs. 1bis StromVG (neu)

Antrag

Art. 27 Abs. 1bis StromVG sei wie folgt anzupassen:

1bis_Qia o

b b eH- DIL EnCom ist bcfugt dlc im R'lhITlCH der chrwachunﬂ
der Emhd tung des Stromvel SO, gungsgebewes gebdmmelten Ddten einschliesslich Geschéftsgeheimnisse, dem Bundesamt fiir
Energie, dem Bundesamt fiir wirtschaftliche Landesversorgung, der Wettbewerbskommission, dem Bundesamt fiir Cybersi-
cherheit und der Swissgrid unaufgefordert oder auf Antrag hin zu iibermitteln, soweit diese die Daten fiir die Erfiillung ihrer
gesetzlichen Aufgaben benotigen.

Begriindung

Zu einem grossen Teil handelt es sich bei den von der EnCom und dem BFE bearbeiteten Daten um
Geschaftsgeheimnisse von Unternehmen der Elektrizitatswirtschaft. Vermehrt treten andere Behdrden,
insbesondere das BFE, an die EnCom heran und ersuchen um Bekanntgabe solcher Daten. Begriin-
det werden diese Begehren oftmals mit Effizienziberlegungen. Daten, welche bei der EnCom bereits
vorhanden sind, sollen nicht von einer zweiten Behdérde mit erheblichem Aufwand bei denselben juristi-
schen Personen erhoben werden missen. Die EnCom kommt diesen Herausgabeersuchen nach, so-
weit dies im Rahmen von Amtshilfegesuchen zulassig ist. Geschaftsgeheimnisse dirfen jedoch in der
Regel nicht bekannt gegeben werden (Art. 26 Abs. 2 StromVG, Art. 162 StGB, Art. 57s Abs. 6 Bst b
RVOG). Die entsprechenden Daten muissen in den meisten Fallen vor der Weitergabe, soweit mdglich,
anonymisiert werden, um die Geschaftsgeheimnisse zu entfernen. Dadurch dienen sie der anfragen-
den Behdrde teilweise jedoch nicht mehr zur Erfullung ihrer Aufgaben. Nachstehend wird noch spezi-
fisch auf die vier Empfanger neben dem BFE eingegangen, da diesbezuiglich bisher keine gesetzliche
Grundlage zur Datenweitergabe besteht:

Mit dem BWL bestehen Beriihrungspunkte insbesondere im Bereich Versorgungssicherheit sowie im
Zusammenhang mit Erfassung und Weitergabe von Speicherseedaten sowie der Anrechenbarkeit von
LVG-Massnahmen (vgl. Art. 8c und Art. 15a StromVG sowie Art. 3 und 4a Abs. 3 VOEW). Die EnCom
steht ausserdem im Zusammenhang mit dem Schutz vor Cyberbedrohungen (Art. 8a StromVG) im
Austausch mit dem Bundesamt fur Cybersicherheit.

Bezlglich WEKO ist anzumerken, dass es der EnCom madglich sein soll, sie zu kontaktieren und Gber
Sachverhalte zu informieren sowie ihr Daten zu liefern, um der WEKO die M&glichkeit zur Abklarung
mdglicher kartellrechtlich relevanter Verhaltensweisen zu geben. Dies muss auch besonders schiit-
zenswerte Informationen wie Geschaftsgeheimnisse umfassen, auch damit die WEKO entscheiden
kann, ob sie den Sachverhalt weiterverfolgt oder nicht. Auf Antrag der WEKO hin soll es ebenfalls
mdglich sein, der WEKO die notwendigen Daten bekanntzugeben. Die Einforderung bei den Unterneh-
men durch die WEKO direkt ist zwar méglich, kdnnte aber weitere Ermittlungsmassnahmen (bspw.
Hausdurchsuchungen) geféhrden, sofern Unternehmen Kenntnis vom Tatigwerden der WEKO erlan-
gen. Die Aufdeckung von Kartellrechtsverstdssen liegt letztlich im Interesse der Endverbraucher und
daher im o6ffentlichen Interesse.

Die EnCom verfiigt auch tber Daten, welche der nationalen Netzgesellschaft nicht bekannt sind, ob-
wohl sie diese fir die korrekte Umsetzung ihrer sich aus dem StromVG ergebenden Aufgaben kennen
misste. So zum Beispiel Daten, die Verstdésse von Marktteilnehmern gegen die Vergaberegeln fiir
grenziiberschreitende Ubertragungskapazitaten sichtbar machen. Aktuell fehlt eine gesetzliche Grund-
lage fur die Bekanntgabe solcher Daten an Swissgrid. Zur Gewahrleistung einer korrekten Umsetzung
des Stromversorgungsgesetzes ist ein auf die gesetzlichen Aufgaben von Swissgrid beschrankter In-
formationsfluss zwischen EnCom und Swissgrid jedoch notwendig und daher gesetzlich zu regeln.

Um die Bekanntgabe von Daten, inklusive Geschaftsgeheimnisse, an das BFE, die WEKO, das BWL,
das BACS und Swissgrid zu ermdglichen, ist gemass Antrag eine gesetzliche Bestimmung analog Arti-
kel 35 Absatz 2 des Bundesgesetzes liber die Aufsicht und Transparenz in den Energiegrosshandels-
markten (BATE) aufzunehmen.
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Zusatzlich kénnte die Aufnahme von je einer Bestimmung zu Verweigerungsgrinden (analog Art. 38
BATE) und zur Zustandigkeit fur Streitigkeiten (analog Art. 39 BATE) gepruft werden.

Art. 27 Abs. 1ter StromVG (neu)

Antrag
Artikel 27 sei um einen neuen Absatz zu erganzen:

ler Die EnCom darf bei ihrer Titigkeit Auftragsbearbeiter beiziehen und diesen, soweit zur Erfiillung des erteilten Auftrages
notwendig, auch Geschéftsgeheimnisse bekanntgeben. Sie verpflichtet die Auftragsbearbeiter zur Wahrung der Geschéftsge-
heimnisse.

Begrindung

Die Auftragsbearbeitung beziiglich Daten juristischer Personen soll im RVOG explizit geregelt werden
(Art. 57ster VE-RVOG). Eine explizite Bestimmung zur Weitergabe von Daten mit Geschéaftsgeheimnis-
sen an Auftragsbearbeiter ware der Vollstandigkeit halber zu begriissen.

Die EICom wird diesen Antrag auch im Rahmen der Vernehmlassung zum Bundesbeschluss lber die
Genehmigung und Umsetzung des Abkommens zwischen der Schweiz und der EU Uber Elektrizitat
stellen.

Art. 27 Abs. 1quater StromVG (neu)

Antrag
Artikel 27 sei um einen neuen Absatz zu erganzen:

lquater Andere Bundesbehorden, insbesondere das BFE, geben der EnCom auf Anfrage die Daten weiter, welche sie fiir die
Erfillung ihrer Aufgaben beschaffen diirfte. Entgegenstehende Vorschriften bleiben vorbehalten.

Begrindung

Die beiden vorangehenden Absatze beziehen sich auf die Datenbekanntgabe durch die EnCom. Der
aktuelle Artikel 27 Absatz 1bis StromVG ermdglicht es jedoch auch dem BFE und weiteren Bundesbe-
hdérden, der EnCom auf Anfrage die Daten weiterzugeben, welche diese fur die Erfillung ihrer Aufga-
ben beschaffen durfte. Diese Bestimmung soll beibehalten, aus systematischen Grinden jedoch ver-
schoben werden.

Art. 28 StromVG, Aufsichtsabgabe

Antrag

Art. 28 Aufsichtsabgabe

! Zur Deckung der notwendiger Kosten, die der EnCom und dem aus-derZusammenarbeit derElCom-und-des BFE beim Vollzug
dieses Gesetzes entstchen mit-auslindischenBehérdenkann der Bundesrat bei der Netzgesellschaft eine angemessene Auf-
sichtsabgabe erheben; diese kann von der Netzgesellschaft iiber das Entgelt fiir die grenziibersehreitende Nutzung des Ubertra-
gungsnetzes abgerechnet werden.

Begrindung

Es kénnen nicht sdmtliche Vollzugskosten der EnCom Uber Verwaltungsgebihren gemass Artikel 21
Absatz 5 StromVG gedeckt werden. Und mit der Aufsichtsabgabe kdnnen gegenwartig nur die Kosten
der Zusammenarbeit mit auslandischen Behdrden gedeckt werden. Folglich muss ein (erheblicher) Teil
der Vollzugskosten Uber den Bundeshaushalt gedeckt werden. Damit dies in Zukunft nicht mehr der
Fall ist, wird beantragt, die in Artikel 28 StromVG enthaltene Gesetzesgrundlage zur Erhebung einer
Aufsichtsabgabe bei der nationalen Netzgesellschaft weiter zu fassen.
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Eine Aufsichtsaufgabe fir die ungedeckten Gebihren ist nun auch in Artikel 39 Absatz 2 E-GasVG so-
wie in Artikel 23 Absatz 2 BATE enthalten. Eine einheitliche Regelung beztiglich Aufsichtsabgabe fiir
die verschiedenen Aufgabenbereiche der EnCom ist entsprechend sachgerecht. Entsprechend ist eine
Bestimmung wie vorgeschlagen auch in das StromVG aufzunehmen.
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4. BATE

Antrag

Es sei bei den gesetzlichen Formulierungen zu berticksichtigen, dass die Regelenergie auf Ebene des
Gastransportnetzes in Zukunft vom Marktgebietsverantwortlichen beschafft wird.

Begrindung
Mit dem Inkraftireten des GasVG bzw. der Errichtung des Marktgebietsverantwortlichen wiirde das Bi-
lanzierungsmanagement, darunter die Beschaffung der Regelenergie, nicht mehr von den einzelnen

Transportnetzbetreibern, sondern vom Marktgebietsverantwortlichen vorgenommen. Dies misste im
Gesetzestext noch beriicksichtigt und entsprechend angepasst werden.
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Fir Rickfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

Freundliche Grisse

Eidgendssische Elektrizitdtskommission f ’
/

Werner Luginbdhl Urs Meister
Prasident Geschéftsfuhrer
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenossische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

ENHK c/o BAFU, GU, 3003 Bern

Bundesamt fur Energie BFE
3003 Bern

Per Email an: gasvg@bfe.admin.ch

lhr Zeichen:

Unser Zeichen: GU
Sachbearbeiter/in: GU
Bern, 12. November 2025

Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG) — Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 19 September 2025 haben Sie der ENHK den Entwurf des Bundesgesetzes liber
die Gasversorgung (GasVG) im Rahmen der Vernehmlassung zur Stellungnahme unterbreitet, woflr
wir lhnen bestens danken.

Die ENHK hat aus der Sicht der Bundesinventare nach Art. 5 NHG keine Bemerkungen zum vorlie-
genden Gesetzesentwurf.

Freundliche Grisse

Eidgendssische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK

/

1

e

- .
—

Stefan Kolliker Fredi Guggisberg
Prasident Sekretar

Kopie an: BAFU, Abteilung Politik und Strategie; BAFU, Abteilung Biodiversitat und Landschaft; BAFU, Sektion
UVP und Raumordnung; BAK, Sektion Baukultur, ASTRA, Fachbereich IVS; EKD

Fredi Guggisberg, Sekretar

ENHK c/o BAFU / Worblentalstrasse 68, 3003 Bern
Telefon +41584626833
fredi.guggisberg@enhk.admin.ch

















































































Kontakt
Telefon
E-Mail

Energie Wasser Bern
Unternehmensentwicklung
Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 321 31 11, ewb.ch

Post CH AG
Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

gasvg@bfe.admin.ch

Walter Schaad
+41 31 321 34 18
walter.schaad@ewb.ch

08.12.2025

Vernehmlassung Gasversorgungsgesetz (GasVG)

Stellungnahme Energie Wasser Bern

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns flr die Gelegenheit, zur Vorlage des Gasversorgungsgesetzes Stel-
lung nehmen zu dirfen.

Energie Wasser Bern stellt die Versorgung der Stadt Bern und teilweise der umliegen-
den Gemeinden mit Strom, Gas, Fernwarme und Wasser sicher, verwertet Abfall zu
thermischer und elektrischer Energie und bietet verschiedene energienahe Dienstleis-
tungen an. Das Unternehmen setzt sich fir eine sichere, wirtschaftliche und kunden-
orientierte Energieversorgung mit méglichst geringem 6kologischem Fussabdruck ein.
Energie Wasser Bern engagiert sich fir die Umsetzung der Energiestrategie 2050 und
die Energie- und Klimastrategie der Stadt Bern.

Die vorliegende Vernehmlassungsantwort ergénzt die Stellungnahmen von Swisspo-
wer und VSG aus Sicht von Energie Wasser Bern. Im Hinblick auf die Bedeutung der
Thematik ist es uns ein Anliegen, als direkt betroffenes EVU auch selbst einige
Schwerpunkte unserer Haltung zum GasVG zu &dussern.



Energie Wasser Bern
Vernehmlassung GasVG, Stellungnahme ewb
08.12.2025

1. Gesamtwiirdigung des Gasversorgungsgesetzes

Energie Wasser Bern anerkennt, dass ein Gasversorgungsgesetz gemdass der Ver-
nehmlassungsvorlage zu einer Erhéhung der Rechtssicherheit in der Gaswirtschaft,
zur Klarung der Regelungen bei (drohenden) Gasmangellagen oder zur rechtlichen
Verankerung von vorzeitigen Abschreibungen bei geplanten Gasnetzstilllegungen
fuhrt. Dies schafft Vorteile fur alle Akteure der Gaswirtschafft. Aus Sicht der Endver-
braucherinnen und Endverbraucher erscheint auch die freie Lieferantenwahl ein Ge-
winn, allerdings ist sehr fraglich, ob es hierflir Uberhaupt ein Bedurfnis gibt und ob
Endverbraucher von tieferen Preisen profitieren wiirden. De facto ist die freie Lieferan-
tenwahl seit 2020 gegeben, und diejenigen (Gross-)Verbraucher, die davon Gebrauch
machen wollen, haben die Wabhlfreiheit genutzt.

Auf der anderen Seite ist das GasVG mit einer ganzen Reihe von Nachteilen verbun-
den. Die Folgekosten der Regulierung (Kostenrechnung, Auskunfts- und Informations-
pflichten, Messwesen, Betrieb der EnCom), die Aufwénde fir den Marktgebietsverant-
wortlichen, der Aufbau eines Bilanzierungsmanagements mit allen dafir nétigen
Systemen und Prozessen wie auch die Kosten fiir Ausgleichsenergie werden die Ge-
samtaufwénde und -kosten der Gasversorgung substanziell erhéhen. Das wird nicht
zuletzt auf die Endverbraucherpreise durchschlagen. Man darf deshalb nicht davon
ausgehen, dass die gesetzlich geregelte Marktéffnung zu tieferen Gaspreisen flhren
wird.

Die Gasversorgung in der Schweiz funktioniert heute einwandfrei, und auch grosse
Herausforderungen wie eine drohende Mangellage im Zusammenhang mit dem Ukrai-
nekrieg konnten von der Branche in Zusammenarbeit mit den betroffenen Bundesam-
tern (insbesondere BFE und BWL) erfolgreich gemeistert werden. Fiir Ausnahmesitua-
tionen wie eine Gasmangellage kénnen problemlios Grundlagen in bestehenden
Gesetzen wie dem Bundesgesetz Uber die wirtschaftliche Landesversorgung oder
dem Energiegesetz geschaffen werden. Ein eigenes Gasversorgungsgesetz ist daflr
nicht notig.

Bei Gasmangelsituationen macht eine sorgfaltige Bilanzierung tiber das ganze Markt-
gebiet durchaus Sinn, wenn das Gasangebot begrenzt und unter Umsténden gar eine
Verbrauchslenkung umgesetzt werden msste. In allen Ubrigen Fallen ist es aber
mehr als fraglich, wieviel Aufwand in die Bilanzierung und das Fahrplanmanagement
gesteckt werden soll, unter Berlicksichtigung der dabei anfallenden zusatzlichen Kos-
ten fur Systeme und Prozesse.

Das GasVG wird mit der freien Lieferantenwahl zu einer Offnung der Angebote an
Gasprodukten und den damit verbundenen Preisen fuhren. Die politischen 6kologi-
schen Vorgaben insbesondere der Stadte, die mit der Produktpalette des lokalen Gas-
versogers stark beeinflusst werden konnten, drohen Uber einen verstarkt preisgetrie-
benen Markt unterwandert zu werden. In vielen Stadten/Gemeinden wurden bereits
grosse Investitionen in den Aufbau erneuerbarer Wéarmeverbiinde sowie in die kunf-
tige Stilllegung der Gasnetze getatigt. In der Folge ist der Gasmarkt stark schrump-
fend. Deshalb macht es keinen Sinn, fir diesen Energietrager noch ein neues Regel-
werk einzufithren und damit die demokratisch legitimierten Dekarbonisierungsziele zu
gefahrden.
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Der Bedarf fur ein Gasversorgungsgesetz ist nicht offensichtlich, und mit dem vorlie-
genden Gesetzesentwurf wird ein klares Missverhaltnis aus geringem Nutzen und gra-
vierenden Nachteilen geschaffen. Es stellt sich die grundséatzliche Frage, ob fiir die
auf dem Ruckzug befindliche Gasversorgung noch derart viel regulatorischer Aufwand
getrieben werden soll, der schlussendlich auch die Kosten in die H6he treiben wird,
ohne dass ein zusatzlicher Nutzen generiert wird.

In Sinne dieser Gesamtwiirdigung lehnt Energie Wasser Bern das vorliegende
GasVG ab. Es bringt zu wenig Nutzen im Verhéltnis zu den gewichtigen Nachtei-
len.

Sollte trotz den grossen Nachteilen eine Botschaft zu einem GasVG ausgearbeitet
werden, stellen wir die Antrdge gemass den Punkten 2 bis 9 dieses Schreibens, um
auf die Entwicklung einer méglichst schlanken und praxisorientierten Vorlage hinzu-
wirken.

2. Netzentwicklungspléne
Referenz: GasVG, Art. 5

Aus dem Gesetzestext wird nicht klar, was fir Anforderungen die Netzentwicklungs-
plane erflllen missen, diesbeziiglich wird auf spater erlassene Ausfiihrungsbestim-
mungen verwiesen. Damit ist auch noch nicht klar, wie weit die Kompetenz der En-
Com zur Prifung der Anrechenbarkeit von Kosten fur die Netzentwicklung reicht (z.B.
Kosten fur eine vorgezogene Stilllegung von Teilen des Gasnhetzes).

In etlichen Stadten, namentlich auch Bern, wurde die (teilweise) Stilllegung des Gas-
netzes auf politischer Ebene beschlossen, und die Gasversorgungsunternehmen ha-
ben entsprechende Stilllegungs- und Zeitplane veréffentlicht. Die Prufung durch die
EnCom darf nicht dazu fUhren, dass Netzentwicklungsplane inhaltlich (Stilllegungsge-
biete, Zeitplane) zuriickgewiesen werden oder deren Umsetzung verzégert wird. Die
Hoheit Uber die Netzentwicklungsplane muss vollstandig bei den zustdndigen Gemein-
wesen bzw. deren Gasversorgungsunternehmen bleiben.

Antrag: Die EnCom hat die Netzentwicklungsplane zur Plausibilisierung von anrechen-
baren Netzkosten zur Kenntnis zu nehmen. Eine inhaltliche Prifung der Netzentwick-

lungspléne durch die EnCom lehnen wir ab. Die entsprechenden Regelungen sind in
einer allfalligen GasVV explizit so auszufuhren.

3. Freie Lieferantenwabhl, Lieferantenwechsel
Referenz: GasVG@G, Art. 9
Die freie Lieferantenwahl ist legitimes Ziel der Spezialgesetzgebung zur Gasversor-

gung, auch wenn das Bedurfnis der Endverbraucher nicht offensichtlich ist und der
Gasmarkt ohnehin schon offen ist. Wir gehen auf Grund bisheriger Erfahrungen davon
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aus, dass nicht viele Endverbraucher von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und in
einer Art Grundversorgung verbleiben werden.

Trotzdem besteht fir Gasversorger das Risiko, dass Endverbraucher ihren Gasliefe-
ranten wechseln, wenn Produkt- und Preisangebote glinstig erscheinen. Fir Gasver-
sorger wird es deshalb schwierig, den Gasbedarf langfristig zu planen und entspre-
chende Ubertragungskapazitaten zu buchen. Um der Gasversorgung - die auch bei
Marktoffnung eine kritische Versorgungsleistung ist und von vielen Endverbrauchern
wie eine Grundversorgung in Anspruch genommen wird - eine gewisse Stabilitat zu si-
chern, sollen Lieferantenwechsel nur mit einer geniigend langen Vorlaufzeit bzw. nur
auf einen bestimmten Zeitpunkt hin méglich werden.

Antrag: Auf unterjahrige Wechsel des Gaslieferanten soll verzichtet werden. Analog
z.B. zu den Krankenkassen soll nur ein jahrlicher Wechsel in einem definierten Zeit-
fenster moglich sein.

4. Netznutzungsentgelt, Tarife, anrechenbare Kosten
Referenz: GasVG, Art. 18-21

Wie einleitend erwdhnt funktioniert der Schweizer Gasmarkt, deshalb ist der Bedarf fir
ein GasVG nicht gegeben. Die Regulierung wird zu Zusatzkosten fiihren, was letztlich
den Gaspreis in die H6he treiben wird.

Ein wichtiger Kostentreiber ist der Aufwand flir die Umsetzung der Regulierung, bei-
spielsweise flir die Kostenrechnung, das EnCom-Reporting und die damit verbunde-
nen Informations- und Auskunftspflichten. Wir fordern, dass die Ausfuhrungen in Ge-
setz und Verordnung mdéglichst schlank bleiben und dass Detailregelungen den
Fachorganisationen der Gasbranche Uberlassen werden. Dies bezieht sich insbeson-
dere auf die Bestimmungen zu Kostenrechnung, Tarifen und anrechenbaren Kosten.

Ausserdem muss zur Aufrechterhaltung der Gasversorgung eine angemessene Kapi-
talrendite gewahrleistet werden. Restriktive WACC-Vorgaben, wie sie kirzlich in Be-
zug auf das Stromnetz erlassen wurden, lehnen wir ab.

Gemadss Art. 18, Abs. 1, ist an den Einspeise- und Ausspeisepunkten ein Netznut-
zungsentgelt zu entrichten. Davon wéren auch Biogasanlagen betroffen, die erneuer-
bares Gas in das Netz einspeisen, was die Rentabilitdt und damit die Entwickiung der
inlandischen Biogasproduktion substanziell behindern wirde. Im Hinblick auf die De-
karbonisierung der Gasversorgung fordern wir, dass Produktionsanlagen von erneuer-
barem Gas, das ins Netz eingespeist wird, vom Netzentgelt befreit werden, in Analo-
gie zu den Regelungen im Strombereich.

Antrdge: Im Hinblick auf eine effiziente Umsetzung mussen die spéter erlassenen
Ausflhrungsbestimmungen (GasVV) schiank bleiben. Details sind auf Stufe Bran-
chendokumente zu regeln, nicht auf Stufe Gesetz und Verordnung.

Allfallige zukinftige WACC-Regelungen missen der Gasversorgung eine angemes-
sene Kapitalrendite sichern.

Biogasanlagen sind vom Netzentgelt zu befreien, analog zu erneuerbaren Produkti-
onsanlagen beim Strom.

Seite 4/6




Energie Wasser Bern
Vernehmlassung GasVG, Stellungnahme ewb
08.12.2025

5. Messwesen
Referenz: GasVG, Art. 23

Die Teilliberalisierung des Messwesens ist problematisch, da sie zu Schnittstellen-
problemen zwischen Messstellenbetreiber und Netzbetreiber fihrt (Kompatibilitat, Da-
tenUbertragung). Ausserdem wurde bei vielen Messstellen bereits ein kommunikati-
onsfahiges Messsystem eingebaut, im besonderen Mass in Zusammenhang mit der
drohenden Gasmangellage ab 2022. Die entsprechenden Messgerate sind noch nicht
abgeschrieben, und es ist unklar, wer fir die Kosten aufkommt, wenn ein «Fremdliefe-
rant» ein eigenes Messgerat einbauen lasst.

Antrag: Das Zahlermanagement und das Messwesen missen in der vollstandigen Ho-
heit der Netzbetreiber bleiben.

6. Bilanzierung, untertagige Restriktionen
Referenz: GasVG, Art. 27

In der Erlauterung zur GasVG-Vorlage steht, dass der Marktgebietsverantwortliche bei
der Ausgestaltung der untertagigen Restriktionen gewisse Spielrdume haben wird.
Genau in diesem Sinne bleibt im Gesetzestext unklar, was mit untertdgiger Restriktion
gemeint ist. Ein grosser Teil der Endverbraucher hat keine Lastgangmessung, so dass
ein hoch aufgeldstes Lastmanagement kaum mdoglich ist, sowohl was die Prognose
wie auch was die effektive Verbrauchslenkung betrifft.

Die Bestimmungen und Erlduterungen zu den untertagigen Restriktionen sind aus
heutiger Sicht eine Black Box und kénnen kaum beurteilt werden.

Antrag: Die untertdgigen Restriktionen sind zu erlautern.
Eventualantrag: Auf deren Einflihrung ist zu verzichten.

7. Sicherstellung der Versorgung (Speicherverpflichtung)

Referenz: GasVG, Art. 10

Ist ein Marktgebietsverantwortlicher etabliert, der Gber die Versorgungssicherheit in
der Bilanzzone Schweiz wacht, erscheint es ineffizient, wenn alle Gasversorgungsun-
ternehmen fur inr Versorgungsgebiet eine Speicherreserve anlegen (aktuell 15% des
Jahresverbrauchs). Vielmehr wiirde es Sinn machen, wenn die Speicherreserve bei
Bedarf dereinst zentral durch den Marktgebietsverantwortlichen bereitgestelit wirde.

Antrag: Die Speicherreserve flir das Marktgebiet Schweiz soll zentral durch den

Marktgebietsverantwortlichen beschafft werden, statt dezentral durch die Unterneh-
men, die Erdgas in Verkehr bringen.
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8. Rolle und Aufgaben der EnCom
Referenz: GasVG, Art. 34, 35

Die Rolle der EnCom soll sich auf die elementaren Tétigkeiten zur Uberwachung der
Monopolbereiche und zur Verhinderung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden
Stellung konzentrieren. Die EnCom soll nicht eine gesetz- und richtliniengebende Or-
ganisation darstellen, vielmehr sollen méglichst viele Ausfiihrungsbestimmungen von
Branchen-Fachorganen entwickelt werden. Damit wird sichergestellt, dass die Gas-
wirtschaft nicht Uberreguliert wird, sondern durch praxisnahe, durch die Branche sel-
ber entwickelte Standards geregelt wird.

Antrag: Allgemeine Forderung nach schlanken Ausfiihrungsbestimmungen in Bezug
auf die Rolle und Aufgaben der EnCom.

9. Auskunftspflicht
Referenz: GasVG, Art. 37

Die Auskunftspflicht gegentiber BFE und EnCom ist im Gesetz etwas offen formuliert
und auf die Erflillung von deren Aufgaben bezogen. Da noch nicht vollstandig klar ist,
was alles Aufgabe dieser beiden Amtsstellen sein wird, lehnen wir eine solch offene
Formulierung ab und beantragen einen anderen Wortlaut des Gesetzestextes.

Antrag: Artikel 37 sollte wie folgt umformuliert werden:
Die Unternehmen der Gaswirtschaft und der Marktgebietsverantwortliche sind ver-

pflichtet, dem BFE und der EnCom die flr die-Erfilung-ihrer-Aufgaben den Vollzug

dieses Gesetzes, einschliesslich seiner Weiterentwicklung erforderlichen Aus-
kinfte zu erteilen.

Wir danken Ihnen flr die Berlicksichtigung unserer Anliegen und stehen lhnen bei
Ruckfragen zu unserer Stellungnahme gerne zur Verfligung.

Energie Wasser Bern

Cornelia Mellenberger Sara Kurtovic
CEO Leiterin Public Affairs

\
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Consultation Response on the Draft Gas Supply Law (GasVG)
Eni’s statement

Eni welcomes the opportunity to comment on the revised draft Gas Supply Law
(Gasv@).

We support the Federal Council’s initiative to align Switzerland with EU standards and
create a transparent and competitive gas market that will also strengthen the security
of supply.

The establishment of a Swiss entry-exit system will harmonise Swiss practice with
EU network codes, simplify access for shippers, and enhance liquidity and
cross-border trade. Said harmonization, however, will be beneficial for the gas
markets only to the extent that it is based on a proper and fair cost allocation between
transit and domestic transportation. Therefore, we would expect e.g. that, as a result
of the asset-cost split, the price of "border-to-border" products with no access to the
Swiss VTP (e.g. DZK) will be lower than those for the products without restrictions
(e.g. FZK).

In the new system, the creation of an independent market area manager
(Marktgebietsverantwortlicher) will ensure neutrality, transparency, and efficient
coordination of transport capacities and balancing. In the same way, consolidating
the market into a single balancing zone will reduce complexity, mitigate balancing
costs and improve liquidity at the virtual trading point, while strengthening
integration with neighbouring systems. Moreover, the centralised capacity allocation
by the market area manager will guarantee non-discriminatory access, maximise
available capacities and ensure transparent auction mechanisms consistent with EU
practice.

However, it is important that the new system is accurately designed in order to take
into account the following critical issues.

1. Management of Existing Transit Capacity Contracts

We recommend the inclusion of a clause allowing parties to existing contracts to
choose whether to:

o continue under the old regime,
o transition to the new regime, or
o terminate the contract.

This clause would safeguard the rights of operators already active in the market under
current contractual agreements, avoiding unintended impacts on legacy
arrangements, preserving level playing field across older and newer contracts, and
supporting a gradual shift to the updated regulatory framework.

Eni SpA



¥

2. Clarification of Storage Obligations

We request explicit clarification that the storage obligations apply only to
entities supplying the Swiss domestic market. Shippers transiting gas through
Switzerland—whether under grandfathered contracts (Art. 45) or future
entry/exit capacity bookings—should not be subject to storage requirements.
This distinction is critical to avoid unintended burdens on transit flows and to
maintain Switzerland’s role as a reliable transit corridor.

We urge the Federal Council that the above points be incorporated into the final
legislative text. Together, these measures will ensure a secure, efficient, and
competitive Swiss gas market, fully aligned with European standards and responsive
to both domestic and cross-border needs.

San Donato Milanese, 18 December 2025
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Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf fiir ein
Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG) - Ablehnung und Riickweisung der

Vorlage

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Moglichkeit, zu lhrem neuen Entwurf fir ein Bundesgesetz
uber die Gasversorgung (GasVG) (nachfolgend: E-GasVG) Stellung nehmen zu kénnen.

Die Erdgas Obersee-Linth Transport AG (EOLT) ist eine Gas-Transportnetzgesellschaft,
die uber ihr Leitungsnetz Erdgas und Biogas in zahlreichen Gemeinden der Kantone St.
Gallen, Schwyz und Glarus bereitstellt. Damit leistet EOLT einen wesentlichen Beitrag
zur sicheren und zuverlassigen Versorgung der Region vom Oberen Zirichsee tber die
Linthebene bis ins Glarnerland — sowohl mit Warme als auch mit Prozessgas.

Nach eingehender Prufung des vorliegenden Entwurfs fir ein Bundesgesetz uber die
Gasversorgung (GasVG) sind wir zum Schluss gelangt, die Vorlage zurlickzuweisen und
verweisen hier auf die Stellungnahme unseres Branchenverbandes.
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Besonders erwahnenswert sind folgende Punkte:
Das GasVG

1. ist zu stark auf fossiles Gas fixiert, obwohl die Branche seit Jahren die
Defossilierung des Energietragers konsequent wund eigenverantwortlich
vorantreibt;

2. Uberreguliert einen schrumpfenden Markt;

3. missachtet das Prinzip der Subsidiaritat, wonach sich die Stadte und Gemeinden
auf Basis von behordenverbindlichen Energieplanen bereits mitten in der
Umsetzung der Transformation und Defossilierung der Gas-Energieinfrastruktur
befinden.

Wir bedanken uns fur die Moglichkeit zur Stellungnahme zum GasVG und hoffen, dass
unsere Anmerkungen in den weiteren Diskussionen bertcksichtigt werden.

Erdgas Obersee-Linth Transport AG

72 L/t

Martin Zopfi-Glarner Patrick Berchtold
Veraltungsratsprasident ad interim Geschaftsfuhrer
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Stellungnahme zu Gasversorgungs-Gesetz (GasVG)
Sehr geehrter Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fir die Moglichkeit, zum neuen Entwurf des Gasversorgungsgesetzes (GasVG)
Stellung nehmen zu kdnnen.

Mit dem vorliegenden Entwurf werden in Art. 30 die Transportnetzbetreiber dazu verpflichtet, den
Markgebietsverantwortlichen (MGV) zu griinden. EGZ lehnt die angedachten Bestimmungen zum
MGV ab. Es ist nicht akzeptabel, dass die Betreiber des Transportnetzes verpflichtet werden, den
MGV zu errichten, keinen Einfluss auf diesen nehmen kdnnen und weder Gewinnmdglichkeiten
noch eine angemessene Kapitalverzinsung vorgesehen ist. Das Bundesamt fiir Energie (BFE) hat in
einer Studie aufgezeigt, dass der Kapitalbedarf fir einen MGV hoch ist. Dieses parkierte Kapital
wird den Transportnetzbetreibern fehlen, um die fir die Defossilierung notwendige Netztransfor-
mation voranzutreiben. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb sich alle Transportnetzbetreiber betei-
ligen mussen und weshalb sich die Kapitalbeteiligung nach dem Wert ihrer Netzanlagen richten
soll.

Um die Aufgaben gemass Art. 33 vollumfanglich wahrnehmen zu kénnen, ist der zu griindende
MGV zwingend auf Branchenkenntnisse angewiesen. Die extremen Anforderungen an die Unab-
hangigkeit sind nicht zielfiihrend und verhindern, dass der MGV Uber die notwendigen Fachkennt-
nisse fur eine effiziente Umsetzung der Aufgaben verfligen kann. Weiter ist es nicht nachvollzieh-
bar, weshalb die Anforderungen an die Unabhangigkeit hoher sind als bei Swissgrid, obwohl die
Transportnetzbetreiber der Regulierung unterstehen wiirden. Die Anforderung einer technischen
Unabhangigkeit lasst zu viele Fragen offen. Aus diesen Griinden lehnt EGZ das Konstrukt MGV in
der angedachten Form ab.

Gemass Art. 5 werden die Netzbetreiber dazu verpflichtet, Netzentwicklungsplane zu erstellen und
diese von der Energiekommission EnCom zu genehmigen. Die Netzentwicklung wird von den

Transportnetzbetreibern bereits heute koordiniert und vorausschauend vorgenommen. Zusatzliche
Anforderungen und Prifungen wirden ohne Mehrwert zu erheblichen Mehrkosten bei den Trans-
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portnetzbetreibern und den Behdrden fiihren. EGZ lehnt daher die Pflicht zur Erstellung von Netz-
nutzungsplanen ab.

Gemass Art. 2 wird geregelt, dass der vorliegende Entwurf die Gasversorgung und die Nutzung der
Netze regelt, jedoch die Netzanschlusspflichten sich nach kantonalem Recht richten. Dieses Kanto-
nale Recht existiert in der Tatsache nicht. Es gibt auch seitens der Kantone keine Motivation, dies
regeln zu wollen. Damit bleibt nach wie vor eine Rechtsunsicherheit bestehen, auch fir EGZ.

EGZ kommt zum Schluss, dass der vorliegende Entwurf des GasVG in seiner aktuellen Form nicht
zielfihrend und umsetzbar ist. EGZ erklart sich bereit, sich konstruktiv einzubringen, um eine pra-
xisnahe Losung zu erarbeiten.

Freundliche Grisse

@

Patrik Rust
Geschaftsflihrer
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Stellungnahme von ewl energie wasser luzern zum Entwurf des Gasversorgungsgesetzes
Sehr geehrter Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Mdglichkeit, zum neuen Entwurf des Bundesgesetzes Uiber die Gasver-
sorgung (GasVG) Stellung nehmen zu kénnen.

Wiirdigung

ewl begrisst ausdriicklich, dass der Bundesrat mit dem GasVG die bisherige Rechtsunsicherheit im
Gasmarkt beseitigen will und die von der Wettbewerbskommission (WEKO) im Jahr 2020 fir die
Zentralschweiz beschlossene Marktoffnung gesetzlich verankert wird. Damit entsteht ein transpa-
renter Rahmen fir einen diskriminierungsfreien Netznutzung und eine verldssliche Rechtsgrundla-
ge fur alle Marktteilnehmer.

Dass der Entwurf des GasVG eine vollstandige Marktoffnung vorsieht und bewusst auf eine regu-
lierte Grundversorgung verzichtet, unterstiitzt ewl ebenfalls. Diese Ausgestaltung entspricht dem
Grundsatz des WEKO-Entscheids und spiegelt die Realitdat unseres heutigen Arbeitsalltags wider.

Ebenso positiv bewertet ewl die Verpflichtung zur Ausstattung von Verbrauchsstellen mit kommu-
nikationsfahigen Messsystemen bei Drittbelieferung. Diese Vorgabe entspricht der bereits mit der

WEKO vereinbarten Praxis in der Zentralschweiz und ist ein entscheidender Schritt fir einen funkti-
onierenden Markt und eine prazise Bilanzierung.

Weiter unterstiitzen wir die Absicht zu regeln, wie mit Kosten flir Netzanpassungen umgegangen
werden soll. Der derzeit angedachte Ansatz der Cost-Plus-Regulierung ist ein denkbarer und prag-
matischer Weg.

Dariiber hinaus begrisst ewl die vorgesehenen Regelungen zur Sicherstellung der Versorgungssi-
cherheit, insbesondere die Pflicht zur saisonalen Speicherung von Gas. Diese Massnahmen erhdhen
die Resilienz des Systems in Krisensituationen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Stabilitat der
Energieversorgung.
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Kritische Punkte aus Sicht ewl als Verteilnetzbetreiber
Trotz der genannten positiven Aspekte sieht ewl den vorliegenden Entwurf insgesamt kritisch. Die
folgenden Punkte sind aus Sicht eines Verteilnetzbetreibers besonders problematisch:

Uberregulierung und administrativer Aufwand

Die Einfihrung neuer Institutionen wie die EnCom oder der Marktgebietsverantwortliche
(MGV) und umfangreiche Berichtspflichten flihren zu erheblichen zusatzlichen Kosten und
administrativen Belastungen. Insbesondere die neuen Schnittstellen welche entstehen, so-
wie neue Prozesse welche erarbeitet und etabliert werden mussen, sehen wir als treibende
Faktoren.

Die Entflechtungsvorgaben und Transparenzpflichten sind in ihrer Ausgestaltung unverhalt-
nismassig und gehen Uber das fir die Marktoffnung erforderliche Mass hinaus. Die buch-
halterische Trennung zwingt die Verteilnetzbetreiber zu Anpassungen in ihren Tarifen und
fuhrt zu erheblichen Entwicklungsaufwanden und Systemanpassungen, welche in der Um-
setzung die ganze Organisation betrifft, und enorme Kosten generiert.

In unseren Augen wird der Entwurf des GasVG auch dem Subsidiaritatsprinzip nicht in dem
Ausmass gerecht, wie es aus dem erlauternden Bericht zu erwarten ware. Zu weitreichend
sind hier die Befugnisse des Bundesrats an verschiedensten Stellen einzugreifen.

Eine knappe Regulierung zur Sicherstellung der Versorgung unterstitzen wir grundsatzlich
wie einleitend erwahnt. Der aktuelle Entwurf des GasVG lasst aber zentrale Fragen wie die
Ersatzversorgung offen. Bei etlichen anderen Themen, welche primér in den Artikeln 10-14
geregelt werden, ist die gewahlte Flugebene des Entwurfs viel zu tief und wird eher einer
Verordnungsstufe als einer Gesetzesstufe gerecht.

Technische und operative Herausforderungen

Die Liberalisierung des Messwesens verursacht komplexe Schnittstellen und erhéht die Pro-
zesskosten, ohne erkennbaren Mehrwert fiir die Endkunden. Ebenso gibt es aus dem Markt
keine horbaren Signale, welche eine Liberalisierung einfordern. Die bisherige Praxis mit kla-
ren Verantwortlichkeiten hat sich bewahrt und soll beibehalten werden. Eine Offnung des
Messmarkts bringt zusatzliche Risiken fir Datenqualitat und Systemstabilitat. Eine Regulie-
rung ware am Ziel vorbeigeschossen.

Die Einfihrung neuer Bilanzierungsprozesse (Tagesbilanzierung, untertagige Restriktionen,
Ausgleichsenergie & Kapazitatsmanagement durch MGV etc.) sowie Lieferantenwechselpro-
zesse erfordern erhebliche Anpassungen der IT-Systeme und der Abwicklungsprozesse.
Dies wird nicht nur fir den MGV, sondern auch fir die Verteilnetzbetreiber in allen Belan-
gen ausserst herausfordernd und Kosten ausldsen, welche vermeidbar sind.



Stellungnahme GasVG l
Seite 3/4 w

Finanzielle Risiken und Zielkonflikte

e Sehr storend und nicht akzeptabel ist die im Entwurf des GasVG fehlende Berlicksichtigung
von erneuerbaren Gasen. Mit dem Entry-Exit-Modell in der angedachten Form, wird es zu
keinen weiteren Erschliessungen von Biogasanlagen kommen und die Erschliessung und
Ausschopfung regionaler Potenziale wird nicht stattfinden. Zudem missten samtliche be-
stehenden Einspeisevertrage neu ausgearbeitet werden. Am Ende des Tages flihrt dies nur
dazu, dass entweder nicht mehr eingespeist wird oder die Kunden, welche auf Biogas an-
gewiesen sind, mit hoheren Preisen konfrontiert werden. Hier flihrt das Gesetz zu einer Lo-
se-Lose statt einer Win-Win Situation.

Fehlende Beriicksichtigung der Transformation

e Das Inkrafttreten des Gesetzes ware friihestens 2029 zu erwarten. Dies erfolgt zu einem sehr
spaten Zeitpunkt, an dem fossiles Gas gemass den kommunalen Klimastrategien bereits
stark reduziert sein muss. Stadte und kommunale Versorger wie auch ewl, befinden sich
mitten im Ausstieg aus fossilem Gas. Eine umfassende Regulierung eines schrumpfenden
Marktes ist weder zielfiihrend noch effizient.

e Weiter erkennen wir aus dem Entwurf des GasVG keine Unterstiitzung fiir das gemeinsame
Bestreben von Kantonen, Gemeinden und der Querverbundunternehmen, die Transformati-
on der Netze und der Warme voranzutreiben und sehen diesbezuglich eher ein Wider-
spruch zu den angestrebte Klimazielen.

Rechtsunsicherheit und fehlende Schutzmechanismen
e Auch sehr storend ist, dass der Netzanschluss nach wie vor ungeregelt bleibt. Dies flhrt zu
Unsicherheiten bei Investitionen. Seitens Kantone ist mit keiner Unterstiitzung zu rechnen,
ihrer Regelungspflicht gemass Art. 2 zeitnah nachzukommen und damit verbunden diese
Rechtsunsicherheit zu klaren.
e Des Weiteren ist eine allfallige Ersatzversorgung beim Ausfall eines Lieferanten nicht gere-
gelt was zu weiteren Unsicherheiten fihrt.

Schlussfolgerung
ewl kommt zum Schluss, dass der vorliegende Entwurf des GasVG in seiner aktuellen Form nicht
zielfihrend und umsetzbar ist. Die vorgesehenen Regelungen sind in weiten Teilen unverhaltnis-
massig und widersprechen den energie- und klimapolitischen Zielen der Schweiz. ewl fordert:
e Konzentration des Gesetzes auf die Sicherstellung der Versorgungssicherheit und die Schaf-
fung eines klaren Rahmens fiir den Netzzugang.
e Verzicht auf umfassende Marktregulierung und ibermassige administrative Vorgaben.

Wir stellen fest, dass trotz des runden Tisches im Vorfeld der Vernehmlassung nicht alle relevanten
Stakeholder ausreichend einbezogen wurden. Dies hat zu einer breiten Ablehnung des Geset-
zesentwurfs gefiihrt. Um die Erfolgsaussichten zu verbessern, schlagen wir vor, die vorhandene
Gesprachsbereitschaft zu nutzen und einen weiteren runden Tisch einzuberufen. Dabei sollen samt-
liche Stakeholder aufgefordert werden, die aus ihrer Sicht zwingend im Gesetz zu beriicksichtigen-
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den Themen klar zu benennen. Eine solche Auslegeordnung wiirde ein solides Fundament schaffen,
um einen schlanken und zielgerichteten Gesetzesentwurf erneut in die Vernehmlassung zu bringen,
mit deutlich besseren Chancen auf eine positive Grundhaltung.

ewl ist bereit, sich konstruktiv in diesen Prozess einzubringen, um praxisnahe Lésungen zu erarbei-
ten.

Freundliche Grisse

Y

Andreas Odermatt

Unternehmensentwickler
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Via delle Scuole 8
Eidgendssisches Departement fir Umwelt, 6900 Paradiso

Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Schweiz

Stellungnahme zum zweiten Entwurf des Gasversorgungsgesetzes (E-GasVG)

Paradiso, 18. Dezember 2025

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken for die Gelegenheit, auch zum zweiten Entwurf des
Gasversorgungsgesetzes (E-GasVG) eine Stellungnahme abgeben zu kbnnen.

Unsere strategische Bewertung des E-GasVG legt den Schwerpunkt auf die
vorgeschlagenen Bestimmungen zum grenzUberschreitenden Gastransit. Zur
Wahrung eines starken Energiesystems der Schweiz und ihrer nationalen Interessen,
einschliesslich ihrer Reputation als stabiler Rechtsstaat, empfehlen wir den
politischen Entscheidungstrégern, das E-GasVG nicht weiterzuverfolgen. Wie auch
der Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG, aber aus teils anderen
Grinden, lehnen wir den Vorschlag des E-GasVG entschieden ab und verzichten
auf detaillierte Anderungsvorschlége zum E-GasVG.

1. Ziele und Eckwerte des E-GasVG
Das E-GasVG verfolgt in erster Linie zwei Ziele:
1. Erhdhung der Rechtssicherheit fur Schweizer Endkundinnen und Endkunden
in Bezug auf den Lieferantenwechsel im Schweizer Gasmarkf;
2. Stdrkung der Versorgungssicherheit in einem sich wandelnden

geopolitischen Umfeld.

Diese Ziele sollen erreicht werden durch die Angleichung der Schweizer
Gesetzgebung an die EU-Regulierung und insbesondere durch folgende
Massnahmen:

a. ein gemeinsames Marktgebiet durch die ZusammenfUhrung der
Versorgung der Schweizer Kunden (Transport) und des deutlich grésseren
Gastransits zwischen angrenzenden Mdarkten (Transit);

b. einen regulierten, kostenbasierten Netzzugang; und
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c. einen zentralen Marktgebietsverantwortlichen (MGV), der allen
bestehenden Netzbetreibern (inklusive Transit) inre kommerzielle Tatigkeit
entzieht.

Bei der Schaffung eines neuen Regulierungsrahmens fur die Gaswirtschaft kommft
den politischen Entscheidungstradgern die SchlUsselrolle zu. Nebst den Grundsdtzen
des rechtsstaatlichen Handelns gemdss Art. 5 BV sollten folgende qualitative
Leitlinien zentral sein:

e den Nutzen der Regulierung fUr die Schweizer Bevolkerung und Wirtschaft
optimieren;

e den Ubergang zu einem nachhaltigen Energiesystem beférdern;

e den Ruf der Schweiz als stabiles, zuverl&ssiges und investitionsfreundliches
Land bewahren;

e internationale Verpflichtungen respektieren und die langfristigen
strategischen Interessen der Schweiz wahren.

2. Zusammenfassung unserer Analyse

Unsere strategische Bewertung des E-GasVG ergab, dass mit dem E-GasVG keines
der oben genannten Ziele erreicht werden kann —im Gegenteil.

FluxSwiss ist keineswegs gegen eine Offnung des Schweizer Gasmarktes, aber das
E-GasVG bedeutet

o fUr Schweizer Endkundinnen und Endkunden — ob gross oder klein — eine
ungeeignete L&sung, die Wertschdpfungsverluste, operative Ineffizienz,
Tarifrisiken und Kostensteigerungen mit sich bringt;

e eine Verzdégerung, wenn nicht gar Verhinderung der rechtzeitigen
Transformation der Schweizer Gasnetze fur grune MolekUle;

e keine Compliance mit der EU-Regulierung, sondern sogar eine
Schwdachung der fUr die Versorgungssicherheit zentralen, kommerziellen
Rolle der Transportnetzbetreiber;

e eine Verschlechterung der Versorgungssicherheit, insbesondere durch die
Ubertragung von Verantwortung an einen MGV ohne Marktexpertise und
ohne Effizienzanreize in einem hart umkdmpften Markt, was die Resilienz
gefdhrdet und das Krisenmanagement schwdacht;

e eine existentielle Bedrohung fur FluxSwiss durch unverhdaltnismassige
rechtliche Eingriffe, die internationale Verpflichtungen unterlaufen, welche
die Sicherheit der auslandischen Investitionen und ihren wirtschaftlichen
Wert schitzen.

Der Gesetfzesentwurf birgt die Gefahr, die Versorgungssicherheit, das
Investitionsklima und die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz zu untergraben.
Die Schweiz kann die Ziele der Versorgungssicherheit und Markteffizienz durch
gezieltere, deutlich weniger invasive Reformen erreichen. Mit  wenigen
Bestimmungen, die bereits an anderer Stelle aufgezeigt wurden und Uberdies in
kUrzerer Zeit umsetzbar sind als ein neues Gesetz, kdnnte die Versorgungsicherheit
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der Schweiz weiterhin gesichert werden, rechtliche Rahmenbedingungen der
Schweiz respektiert, der Ubergang zu einem nachhaltigen Energiesystem ebenso
ermdglicht sowie die bestehende wirtschaftliche Trennung von Transport und Transit
beibehalten werden.

Das E-GasVG ist abzulehnen oder grundlegend zu Uberarbeiten, um unndtige
Schaden fur die Schweizer Bevélkerung und Wirtschaft sowie das internationale
Ansehen der Schweiz zu vermeiden. In den nachfolgenden AusfUhrungen (Risiken
und Kritik am E-GasVG) zeigen wir die wichtigsten Risiken und kritischsten Punkte
des E-GasVG auf. Wir verzichten bewusst auf detaillierte AusfUhrungen und
machen nur wenige, strategische Empfehlungen. Zu FluxSwiss und den
bestehenden Strukturen zur Bewirtschaftung der Transitgasleitung finden sich
Informationen ganz am Ende dieses Dokuments.

3. Risiken und Kritik am E-GasVG
Verschlechterung der Versorgungssicherheit

Die Gasbranche hat ihre Fahigkeit, die Versorgungssicherheit zu gewdhrleisten, in
den jungsten Krisen bereits unter Beweis gestellt: Wahrend der gréssten Energiekrise
Europas wurde die Gasversorgung der Schweiz von der Gasbranche rund um die
Uhr gewdhrleistet. Dies geschah auf Basis der bestehenden rechtlichen
Rahmenbedingungen, was zeigt, dass kein erkennbarer Bedarf fUr eine neue
Regulierung besteht.

Das E-GasVG enthdlt starre Regelungen, welche die Resilienz und Flexibilitat des
Schweizer Gasversorgungssystems zu beeintrdchtigen drohen. Die Ubertragung
von Verantwortlichkeiten an einen MGV ohne fundierte operative Kenntnisse und
Erfahrung in den Gasmarkten untergrébt ein effektfives Krisenmanagement und
gefdhrdet eine  sichere, kosteneffiziente und  verbraucherorientierte
Gasversorgung. Durch die Schaffung einer einheitlichen Bilanzzone wdaren beim
Ausfall eines grossen ausldndischen Handlers im Transit, wie geschehen wéhrend
der Versorgungskrise 2022, die Kosten der Ausgleichsenergie durch den Zukauf der
fehlenden Gasmengen in einem illiquiden Markt von Schweizer Endkundinnen und
Endkunden mit zu tragen.

Wertschopfungsverlust sowie hohere Kosten fir Industrie und Konsumenten

Fehlt durch den Wegfall der kommerziellen Rolle der Transportnetzbetreiber deren
Erfahrung und breites Geschdaftsnetzwerk in internationalen Mdarkten, wird es
deutlich schwieriger, sich erfolgreich in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt zu
behaupten. Wertschdpfung ginge verloren, und die neue einheitliche, regulierte
Preisgestaltung wurde in erster Linie ausldndischen Handlern Vorteile bringen. Die
Einnahmen aus dem Gastransit wirden sinken, etwa um 75% pro Jahr. Dies fOhrt zu
hoéheren Preisen fUr Schweizer Haushalte und Unternehmen.

Im bestehenden System zahlen vor allem ausl@ndische Handler die Kosten der
Infrastruktur, die sich Transit und Transport teilen. Deshalb bleiben die Preise fur
Schweizer Endkundinnen und Endkunden niedrig. Gleichzeitig wird die
Wertschépfung innerhalb der Schweiz maximiert, da allfalige Gewinne aus dem
Gastransit von Schweizer Firmen in der Schweiz versteuert werden. Bei einem nicht
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profitorientierten MGV fdllt der gesamte Nutzen bei ausldndischen Gashdndlern an.
Die geplante Regulierung wurde zwar eine Obergrenze fUr die Einnahmen setzen -
zum Schutz der Kunden im inl@ndischen natUrlichen Monopol, jedoch keine
Untergrenze fUr die Kosten des Transits. In der vorgesehenen Tarifgemeinschaft
mussten Schweizer Kunden kunftig die Kosten aus dem Transit mittragen.

FUr den Schweizer Markt ergibt sich mit dem E-GasVG nur Potential fUr Verluste im
Vergleich zum Status quo. Er wirde die Ertrége vielmehr vollst&ndig externalisieren,
und die Schweizer Transportnetzbetreiber hatten weniger Geld fur notwendige
Investitionen in den Ubergang zu einem nachhaltigen Energiesystem.

Faktisches Berufsverbot / Reputation der Schweiz nimmt Schaden

Durch die zwangsweise Ubertragung der Kemnaktivitéten von FluxSwiss an den MGV
und von damit verbundenen Ertfrdgen an Transitgas bringt der Gesetzesentwurf
faktisch ein Berufsverbot fUr FluxSwiss als in der Schweiz domizilierten
Transportnetzbetreiber. Gepaart mit der Netztarifregulierung fGhrt dieses bei den
Aktiondren von FluxSwiss zu substanziellen Werteinbussen. Diese drastische
Massnahme ist héchst fragwirdig, da ihre Motivation — die Vermeidung der
Entflechtung der Schweizer Gaswirtschaft — auf die bereits vollstndig entflochtene
FluxSwiss nicht zutrifft. Die Umsetzung des E-GasVG wUrde einen schweren Eingriff in
die von der Bundesverfassung geschitzte Eigentumsgarantie von FluxSwiss
darstellen.

Zudem unterscheiden sich die Anteilsverhdltnisse von Swissgas und FluxSwiss an der
Transitgasleitung. Mittels einer unndtigen und damit hdchst  fragwirdigen
Regulierung wirden somit bedeutende ékonomische Werte von einem Akteur auf
einen anderen Ubertragen, ohne eine angemessene Entschddigung vorzusehen.

Das E-GasVG wurde aber nicht nur bestehende Investitionen untergraben, sondern
auch den Ruf der Schweiz als stabilen und attraktiven Standort for
Infrastrukturinvestitionen erheblich schadigen. Der vorliegende Entwurf ist ein
ernsthaftes Hindernis fUr kUnftige Investitionen in der Schweiz, die ein zuverldssiges
Investitionsumfeld verlangen. Anderungen ohne ausgewiesene Notwendigkeit
fUhren zu unsicheren Rahmenbedingungen und damit zu geringerer
Investitionstatigkeit.

Ineffizienz

Die Ubertragung der Kapazitdtsvermarktung an einen unerfahrenen MGV, der
zus@tzlich  keinen Anreiz  fUr eine mdglichst effiziente Vergabe von
Transportkapazitdten hat, verkennt die erforderliche kommerzielle Expertise in
einem hart umkdmpften Gastransitmarkt (starke internationale Konkurrenz mit
anderen Routen, Terminals efc.) Die Unerfahrenheit des MGV wird unweigerlich zu
Ineffizienzen und Einnahmeverlusten fUhren.

Sehr hoher Umsetzungsaufwand

Die Umsetzung des E-GasVG wurde erhebliche Ressourcen der Gasbranche und
der Bundesverwaltung erfordern. Der Gesetzesentwurf wirde in Zeiten von
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notwendigen Entlastungspaketen weitere erhebliche staatliche Ressourcen und
Anstrengungen binden und letztlich die Gesamteffizienz verringern.

Keine EU-Vorgabe - beispielloses Modell

Das EU-Recht verpflichtet die Schweiz nicht zur Ubernahme der vom E-GasVG
vorgesehenen Vorschriften. Eine echte Angleichung an EU-Recht wirde weitere
bilaterale Vereinbarungen erfordern. Das derzeitige Schweizer Modell sieht bereits
einen fairen, transparenten und diskriminierungsfreien Netzzugang vor.

Das vom E-GasVG  vorgeschlagene  MGV-Modell  widerspricht  der
Regulierungspraxis der EU, insbesondere hinsichtlich der Verantwortlichkeiten der
Transportnetzbetreiber: Die MGV genannte Einheit im Sinne des E-GasVG hat im
Vergleich zum EU-Recht (zum Beispiel zum gleich benannten deutschen MGV)
deutlich abweichende Pflichten und Aufgaben. Besonderes die Abschaffung der
kommerziellen Rolle der Transportnetzbetreiber ist beispiellos und kdnnte zu
Verwirrung und Unsicherheit fOhren, insbesondere in kritischen
Versorgungssituationen, in denen eine schnelle Koordination mit benachbarten EU-
Transportnetzbetreiber von entscheidender Bedeutung ist. Denn in den
Nachbarldndern sind die zentralen Akteure die Transportnetzbetreiber, die
zustandigen Verwaltungsstellen und die Regulierungsbehérden. Der MGV in der
Definition nach E-GasVG erfullt keine der in der EU etablierten Funkfionen, was im
Krisenfall die notwendige Abstimmung und Zusammenarbeit erheblich erschweren
wulrde.

Verhaltnismassigkeit nicht gegeben

Die bestehenden Massnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit
funktfionieren, und es gab selbst auf dem Hohepunkt der letzten Gaskrise 2022 durch
die effiziente Zusammenarbeit aller privaten und staatlichen Akteure in der Schweiz
nie ein Marktversagen. Die Schweiz verfugt bereits Gber wirksame Vorschriften for
den Umgang mit Gasengpdssen und hat sich in den jingsten Krisen als
widerstandsféhig erwiesen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafir, dass eine Anderung
der Vorschriften erforderlich ist, um die Versorgungssicherheit zu gewdhrleisten.

Die Transitregulierung ist nicht gerechtfertigt. Der Transit ist kein Monopol und steht
im Wefttbewerb mit anderen Transitrouten. Das Schweizer Quotensystem (10%
Inlandversorgung, 90% Transit) gewdhrleistet bereits die Versorgungssicherheit und
den Marktzugang. Kein Schweizer Akteur, weder aus der Wirtschaft noch aus der
Zivibevélkerung, hat eine Transitfregulierung gefordert, und es gibt keine
Anhaltspunkte fUr deren Notwendigkeit.

Die Zuweisung des kommerziellen Transits an einen MGV ist unndtig. Die Akftivitaten
der Transportnetzbetreiber auf Stufe Transit sind bereits entflochten. Es bestehen
somit keine Interessenkonflikte. Die Transportnetzbetreiber sind zu unterscheiden
von den Nefzbetreibern auf den unteren Druckstufen. Auf den unteren Druckstufen
ist die Entflechtung allenfalls noch nicht umgesetzt.
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4. Empfehlungen

o E-GasVG nicht weiterverfolgen: Das E-GasVG sollte aufgrund seiner unndtigen
Komplexitat, seinen Risiken fUr die Schweiz (Bevdlkerung und Wirtschaft) sowie
der Behinderung des rechtzeitigen Ubergangs zu einem nachhaltigen
Energiesystem abgelehnt oder grundlegend Uberarbeitet werden.

« Uberregulierung vermeiden: Es sollen keine unndtigen oder
unverhdltnismassigen Vorschriften fOr die Transitinfrastruktur erlassen werden.
Die Transitinfrastruktur ist bereits wettbewerbsfahig und stellt kein naturliches
Monopol dar.

o Tragfahige Geschaftsmodelle bewahren: Es gilt Massnahmen zu vermeiden,
welche die fUr die Schweiz erfolgreichen Geschdaftsmodelle und deren
Wertschépfung zerstéren, die Attraktivitat fir Investitionen mindern und die
Rechtssicherheit (in Form von Vertragstreue) untergraben. Insbesondere der
bestehende Pachtvertrag (Lease Agreement), inklusive des
Aktiondrsbindungsvertrags mit dessen Option auf Verldngerung des Lease
Agreement von FluxSwiss mit Transitgas, und die bestehenden
Transportvertradge von FluxSwiss mit inren Kunden sind zu respektieren.

Wir danken fur lhre Kenntnisnahme und verbleiben mit freundlichen GrUssen.

ez

Pascal De Buck Arno BUx
Prasident des Verwaltungsrats Generaldirektor
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Zu FluxSwiss und den bestehenden Strukturen zur Bewirtschaftung der Transitgasleitung

FluxSwiss GmbH (FluxSwiss) ist der wichtigste Transportnetzbetreiber auf der Transitgasleitung
durch die Schweiz. Die Transitgasleitung steht in Konkurrenz zu anderen internationalen
Gasleitungen, ist aber fUr Europa besonders relevant, da sie Nordeuropa auf dem kUrzesten
Weg mit Italien verbindet.

Als Transportnetzbetreiber verkauft FluxSwiss KapazitGten fUr den Transit durch die Schweiz und
ist nicht im Gashandel tétig (ist also bereits entflochten). FluxSwiss nutzt rund ?0% der Kapazitat
der Transitgasleitung. EigentUmerin der Transitgasleitung ist die Transitgas AG, die auch den
operativen Betrieb und den Unterhalt der Leitung verantwortet.

Die Transitgasleitung wurde Anfang der 70er-Jahre gebaut und seither weiter ausgebaut. Die
Initiative fOr den Bau kam vom italienischen Eni-Konzern. Die Leitung wurde von Beginn weg in
einer Grosse errichtet, welche die Bedurfnisse des Schweizer Inlandmarktes bei Weitem
Ubersteigt (rund 90% Transit vs. rund 10% fUr die Inlandversorgung).

Da der Leitungsbau Schweizer Konzessionen bendtigte und der Bundesrat als Folge der Olkrise
die Bedeutung von Gas strategisch hdher gewichtete, verlangte der Bund mit Blick auf die
Versorgungsicherheit, dass das Eigentum an der Transitgasleitung mehrheitlich in
schweizerischem Besitz ist. Aus diesem Grund hdlt Swissgas seit je 51% an der Transitgas AG
(formal ist die Transitgas AG die EigentUmerin der Transitgasleitung). Die Finanzierung der
Investitionen erfolgte jedoch zu rund 90% durch den Eni-Konzern resp. die eigens dafur
gegrindete Betreibergesellschaft.

Die anderen rund 10% der Kapazit&t der Transitgasleitung werden von Swissgas gepachtet
und finanziert. Sie dienen hauptsdchlich dem Transport von Gas in die Schweiz zur Sicherung
der Inlandversorgung.

Eni SpA musste im Jahr 2011 auf Druck der EU-Wettbewerbskommission ihre Aktien an der
Betreibergesellschaft und damit das 6konomische Eigentum von 90% der Transitgas AG
verkaufen. GestUtzt auf einen Auktionsprozess erfolgte damals der Verkauf an die belgische
Fluxys SA. Fluxys ist ein in der EU stark vernetzter Transportnetzbetreiber, der die relevanten
Entwicklungen im europdischen Gasmarkt kennt und mit den Akteuren der angrenzenden
Lander (insbesondere den Nefzbetreibern in Deutschland und Italien) auf Augenhdhe agiert.

Die Betreibergesellschaft wurde nach dem Kauf durch Fluxys umstrukturiert und firmiert seither
als die im Tessin domizilierte FluxSwiss GmbH. FluxSwiss ist wie ihre Vorgdngergesellschaft die
6konomische EigentUmerin an 90% der Transitgasleitung. Entsprechend ist FluxSwiss gemdss
Lease Agreement verpflichtet, 90% der Vollkosten der Transitgasleitung zu tfragen. Die
Vollkosten setzen sich zusammen aus Betriebskosten und Kapitalkosten (Abschreibungen und
Verzinsung des Fremdkapitals). Sind Investitionen in die Transitgasleitung nétig, mUssen die
Kosten zu 90% von FluxSwiss getragen werden. Die Kostentragungspflicht gilt unbedingt, ist
also unabhé&ngig davon, ob FluxSwiss Einnahmen erzielen kann mit dem Betrieb der
Transitgasleitung. Das Risiko der nicht kostendeckenden Vermarktung der Transitgasleitung
liegt somit in erster Linie bei FluxSwiss.

Die Eigentumerschaft an FluxSwiss wurde vor einigen Jahren gedffnet und umfasst heute mit
36.56 % auch einen Anlagefonds von Schweizer Pensionskassen, der durch Energy
Infrastructure Partners AG beraten wird und im Ubrigen 15,24% auch an Fluxys halt. Die
anderen Anteile gehdren Fluxys (50,56%), Swissgas (4,9 %) und Swissgas Invest (4.9%).

Die Konzession, vom Bund bis ins Jahr 2048 der Transitgas AG gewdhrt, enthdlt die
Verpflichtung zur Gewdhrleistung der sicheren Versorgung der Schweizer Endkunden: Die
Transitgas AG hat dafUr zu sorgen, dass wdhrend der Dauer der Konzession die zur Deckung
des heutigen und voraussehbaren kinftigen Erdgasbedarfs der Schweiz erforderliche
Transportkapazitadt gegen eine angemessene Entschddigung zur Verfugung steht.
Entsprechend setzen die Aktion&re von Transitgas AG (wozu wie erwdhnt mit 46% FluxSwiss
gehort) die Leitungskapazitédten so ein, dass die Versorgung der Schweizer Endkunden
jederzeit gewdhrleistet ist. In der Praxis hat sich diese Regelung bewdhrt; es gab bisher nie
eine kritische Situation, die nicht rasch und einvernehmlich geldst werden konnte.
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Append(ix)(es)

Position statement on the draft Gas Supply Act

Dear Sir or Madam,

We thank you for the opportunity to comment on the draft Gas Supply Act (“Entwurf
des Gasversorgungsgesetzes or "E-GasvVG").

Fluxys SA (Fluxys) is the controlling shareholder of FluxSwiss Sagl (FluxSwiss), in which
it holds a 50.5% ownership alongside Energy Infrastructure Partners (EIP) (36.6%),
Swissgas AG (Swissgas) (4.9%), and Swissgas Invest {7.9%). FluxSwiss is the main
transmission system operator (TSO) of the Transifgas pipeline which connects
Northern Europe to ltaly through Switzerland, in which it holds a 46% ownership,
alongside Swissgas (51%) and Uniper (3%).

(i) Context: a reliable and committed investor which has brought state-of-
the art expertise in operating the Transitgas pipeline

Before developing our position statement on the E-GasVG, we would like to recall
the role Fluxys has played over the years (and continues to play) in the natural gas
fransmission activity in Switzerland both as a stable and reliable investor and as an
experienced international infrastructure operator dedicated to delivering quality
services and to improve those over fime.
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The Transitgas pipeline was built in the early 1970s following an initiative by ltaly's Eni
Spa (Eni) to secure fransit through Switzerland. From inception, the pipeline's
capacity far exceeded domestic needs, with roughly 90% dedicated to
infernational transit and 10% fo domestic supply. Because the project required a
concession and was deemed strategically important for Switzerland and
neighbouring countries, the Swiss Federal Council insisted on majority  Swiss
ownership to safeguard supply. Transitfgas AG became the legal owner of the
Transitgas pipeline, with Swissgas holding a 51% stake. Eni nonetheless financed
about 90% of the investment and secured a long-term lease agreement granting it
90% of tfransmission rights and the right to commercialize this capacity.

In 2010, following due investigations, the DG Competition of the European
Commission mandated Eni to sell its shares in Transitgas AG and in its TSO
commercially operating the pipeline as a structural remedy to a possible abuse of
dominant position. Fluxys SA subsequently acquired the shares in Transitgas AG and
in the commercial TSO in 2011 through a competitive auction process with an
acquisition price reflecting the market value and commercial potential of the
companies. Fluxys SA was then welcomed by the Swiss authorities as a fully
unbundled operator bringing state-of-the-art international expertise in gas
infrastructure, capacity marketing, and system operation. The commercial TSO
company was restructured and renamed FluxSwiss Sagl.

The investment of Fluxys SA and the existing contfractual framework has proven both
effective and beneficial for Switzerland. First and foremost, Swiss security of supply
has consistently been maintained, even during the 2022 gas crisis, without any
market failure—thanks to efficient cooperation between private and public actors
under the current legal framework. Second, while Transitgas AG owns and
maintains the pipeline, FluxSwiss has borne roughly ?0% of the operating expenses,
depreciation, and interest, corresponding to the share of the capacity rights which
it markets to international gas supply companies and traders (while Swissgas focuses
on the domestic supply with the remaining 10% of the capacity rights). Together,
these arrangements have ensured reliable, fully unbundled gas transit through
Switzerland and a secure supply of Swiss consumers at affordable cost. As an
international group, Fluxys has also further invested in its German subsidiaries as well
as in Transitgas to increase Swiss transit capacity, notably through devising and



Qur reference

Page 3

successfully implementing the reverse flow project which now allows the Transitgas
pipeline to also accommodate flows from lfaly bound to Germany and France.

(ii) Position on the E-GasVG

Fluxys shares the position statement made by FuxSwiss in relation to the E-GasvVG
and endorses its arguments.

As a stable, reliable and committed investor in FluxSwiss and the Swiss gas
transmission infrastructures, Fluxys hereby wishes fo stress that the E-GasVG would
negatively affect the value of its investment in a significant manner and this through
measures which are not necessary to achieve the stated aims of the draft law and
could even work counterproductively. The current E-GasVG indeed proposes to
strip FluxSwiss of its core commercial activities by transferring them fo the proposed
Market Area Manager (MAM). In substance, this would amount to a material
expropriation: FluxSwiss would be reduced from holding 90% of capacity rights of
the Transitgas pipeline (including their commercialisation) to a 46% ownership in
Transitgas AG, without a fair and adequate compensation. Such drastic step would
be unjustified. The stated motivation - avoiding unbundling in the Swiss gas industry
- does not apply to FluxSwiss, which is already fully unbundled. Such proposal raises
serious concerns under Swiss law and infernational obligations protecting
investments, including the Energy Charter Treaty, fo which Switzerland and Belgium
are signatories. It would erode the foundations upon which investors have
committed capital in Switzerland and damage the country's reputation as a stable,
predictable destination for infrastructure investment.

The proposed model also departs from EU regulatory practice, particularly
regarding the responsibilities of network operators. Removing a TSO's commercial
role is unprecedented and risks confusion and delay - especially in critical supply
situations where swift, coordinated action with adjacent EU TSOs is essential. The
figure of a MAM with the commercialisation rights and role as envisioned by the E-
GasVG is totally unknown in the EU. Hence, the E-GasVG would not achieve ifs
stated objectives of legal certainty and security of supply. It would also delay the
timely transformation of Swiss gas networks for green molecules, diverting resources
from the energy transition.
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In addition, economically, the current structure delivers efficiency for Switzerland:
FluxSwiss covers 90% of Transitgas' costs while Swissgas covers the remaining 10%,
yielding highly competitive costs for Swiss consumers.

For the reasons above, Fluxys firmly objects to the present draft law and would
recommend not fo pursue the E-GasVG which should be either rejected or
fundamentally revised due to the unnecessary harm it would bring to investors and
the risks it would introduce for Switzerland (population and economy) with its
proposed new market structure, which is overly complex, is not in line with the
European framework and would hinder the timely transition fo a sustainable energy
system.

We remain at your disposal for any question.

Yours sincerely,
Fluxys S

\/‘/“\, U > - &Zf//
icolas’Daubies Pascal De Buck

Group General Counsel Managing Director & CEO
& Company Secretary
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Bundesamt fiir Energie
Sektion Marktregulierung
3003 Bern

Arlesheim, 10. Dezember 2025

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf «Bun-
desgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG)»:
Ablehnung und Riickweisung der Vorlage

Sehr geehrter Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken fiir die Méglichkeit, Innen unsere Position und Haltung zum Entwurf GasVG zukom-
men zu lassen. Bestrebungen in Richtung Rechtssicherheit und Klarheit begriissen wir. Die
Idee eines schlanken Gesetzes, welches die Branche effizienter macht und die Rahmenbedin-
gungen fiir erneuerbare Gase als wichtigen Beitrag zur Erreichung von Netto-Nulil setzt, ent-
spricht auch unseren Zielen.

Der vorliegende Entwurf des GasVG geht leider deutlich {iber die urspriingliche Intention hin-
aus. Der GVM lehnt den vorliegenden Entwurf des GasVG ab und weist ihn zuriick.

Der GVM unterstitzt ausdriicklich die Stellungnahmen vom Verband der Schweizerischen Gas-
industrie VSG und von Swissgas. Ebenso verweisen wir auf die vergangenen, konstruktiven
Vorschlage aus der Gasbranche und aus unserem Haus, mit ein paar wenigen Grundsétzen
den Netzzugang zu regein. Der Entwurf GasVG enthélt zentrale Konzeptionsméangel, die es ver-
unmoglichen auf Basis des Vorschlages weiterzufahren:

1. Marktsffnung: Die Offnung ist bereits erfolgt. Dafur bedarf es keines neuen Gesetzes.
Einige, wenige Erganzungen im bestehenden Gesetz gentgen.

2. Erneuerbare Gase: Beim Entwurf handelt es sich um eine reine Erdgasperspektive.
Samtliche Bemiihungen rund um erneuerbare Gase werden nicht reflektiert und durch
die einseitige Betrachtungsweise torpediert.

3. Marktgebietsverantwortlicher: Eine vollstdndige von der Branche unabhéngige Stelle
fuhrt zu Fehlallokationen und zusétzlichen Kosten fiirs Gesamtsystem.

Nachfolgend greifen wir ausgewéhlite Passagen aus dem Entwurf GasVG auf, die obige Kon-
zeptionsmangel untermauern.

1/4



m GVM

Gasverbund Mittelland AG

Entflechtung (Art. 6)

Die Branche und der GVM setzten bereits heute eine buchhalterische Trennung zwischen Netz-
betrieb und anderen Téatigkeiten um. Das undifferenzierte «informatorische Unbundling» lehnen
wir ab, da die Verhinderung eines Informationsaustausches zu Branchenineffizienzen flhren
wird. Insbesondere bei Themen der Netztransformation, wie dem Hochlauf von Wasserstoff, ist
ein effizienter Austausch aller Parteien essenziell, um die bevorstehenden Ziele zu erreichen
und Fehlinvestitionen zu verhindern.

Neue Regulierungsbehorde (Art. 6)

Die Zuweisung von wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen an die zu schaffende EnCom un-
terstiitzen wir. Der Gesetzesentwurf aber ldsst vermuten, dass die erwéhnte EnCom deutlich zu
umfangreich umrissen ist. Eine Behorde wie die heutige EICom ist nicht angemessen, da die
Gasversorgung im Gegensatz zur Stromversorgung im Warmemarkt im Wettbewerb mit ande-
ren Technologien steht und keine obligatorische Erschliessung darstellt.

Marktoffnung (Art. 9)

Die Marktéffnung ist bereits umgesetzt. Die GVM-Infrastruktur steht Dritten offen. Ein neues Ge-
setz ist dafiir nicht erforderlich. Regelungen kénnen bspw. im bestehenden Rohrleitungsgesetz
erlassen werden. Optimierungen beim Anbieterwechsel kénnen ohne die vorgeschlagene ge-
setzliche Komplexitat erfolgen.

Netznutzungsentgelt (Art. 18)

Eine schweizweite Vereinheitlichung der Netzentgelte wird abgelehnt, da dadurch der Anreiz
zur Kostenkontrolle im eigenen Netz verloren geht und dies zu héheren Preisen flir Endverbrau-
cher fiihren kann. Die Verantwortung fiir die Kostenkontrolle soll weiterhin bei den lokalen Netz-
betreibern liegen, um faire und effiziente Preise fir die Endverbraucher zu gewéhrleisten. Wir
weisen darauf hin, dass bereits heute eine unabhangige Priifung der Entgeltkalkulation durch
Dritte erfolgt.

Netznutzungstarife (Art. 19, Abs. 2)

Der GVM lehnt eine Vereinheitlichung der Netznutzungstarife von Transit und Binnenmarkt ab,
da dadurch nicht zwischen Gas fir den Schweizer Markt und Transitgas unterschieden wird.
Eine solche Regelung verkennt die bestehenden Eigentumsverhélinisse an der Transitgaslei-
tung und birgt erhebliche Risiken fiir die Gasendverbraucher in der Schweiz. Zudem ist davon
auszugehen, dass eine analoge Tarifregelung auch fir eine zukiinftige Wasserstoff-Transitlei-
tung Anwendung fiande. Dies wirde die Investitionssicherheit beeintréchtigen und kdnnte die
Entwicklung einer effizienten, marktkonformen Wasserstoffinfrastruktur erschweren, verzégern
oder gar verhindern.

Anrechenbare Netzkosten (Art. 20)

Der GVM begriisst die beschrénkte Einpreisung von Transformationskosten, sieht aber die er-
neuerbaren Gase - insbesondere Wasserstoff und Biogas — im aktuellen Entwurf als unzu-
reichend beriicksichtigt an. Transformationskosten sollten auch die Beimischung von Biogas
umfassen, um die Férderung erneuerbarer Gase nicht zu behindern, und Investitionen in Was-
serstoffnetze missen zeitnah geklart werden. Es ist zwischen Kosten fiir erneuerbares Methan
und fir neue Wasserstofferschliessungen zu unterscheiden. Wasserstoff stellt einen zentralen
Energietrager der Energiewende dar und ist von entscheidender Bedeutung fur die Umsetzung
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der Sektorkopplung beziehungsweise der Netzkonvergenz. Der Aufbau einer Wasserstoffinfra-
struktur schafft die Grundlage fiir die langfristige Integration erneuerbarer Energien in alle Ver-
brauchssektoren und erméglicht eine effiziente Nutzung bestehender Energieinfrastrukturen.
Damit dient die Wasserstofferschliessung nicht nur einzelnen Marktteiinehmern, sondern dem
gesamten Energiesystem. Aus diesem Grund soll der Aufbau und Betrieb der Wasserstoffinfra-
struktur durch das gesamte regulierte Energiesystem finanziert werden. Eine systemweite Fi-
nanzierung stellt sicher, dass die Kosten verursachergerecht und solidarisch verteilt werden und
die Entwicklung einer integrierten, resilienten Energieversorgung nicht durch sektorale Einzelin-
teressen behindert wird.

Zustindigkeiten im Messwesen (Art. 23, Abs. 1)

Die Verantwortung fir die Messeinrichtungen soll zwingend beim lokalen Netzbetreiber bleiben.
Die Kopplung der vollstandigen Marktoffnung an bestimmte Messsysteme fiihrt aus Sicht des
GVM zu iiberméssigen Mehrkosten fiir Endverbraucher. Es ist wichtig, dass Messungen prag-
matisch und situationsgerecht durchgefiihrt werden. Aus Effizienz- und Qualitatsgriinden muss
die Zustandigkeit fir die Messeinrichtungen beim lokalen Netzbetreiber verbleiben.

Messwesen und Messtarife (Art. 23, Abs. 2 ff. und Art. 24)

Die Bestimmungen des GasVG orientieren sich am Stromversorgungsgesetz: Bis Ende 2027
sollen 80 % der Stromzéhler durch Smart Meter ersetzt werden. Um Effizienz zu steigern und
Kosten zu senken, soll die bestehende Smart-Meter-Infrastruktur auch fur die Gasversorgung
genutzt werden, sofern technisch méglich. Das fordert Interoperabilitét, senkt Betriebskosten
und unterstiitzt die Digitalisierung. Zudem wird eine Doppelspurigkeit beim Ausbau der Messinf-
rastruktur vermieden und die Netzkonvergenz im Sinne der Energie- und Klimaziele der
Schweiz unterstitzt.

Informationsaustausch (Art. 25)

Der Informationsaustausch im Gasbereich funktioniert bereits Gber den Fachverband. Die
Marktéffnung ist umgesetzt und die notwendigen Prozesse sind etabliert. Es ist effizienter, dem
bestehenden Fachverband mehr Kompetenzen zu geben und den Informationsaustausch zu
vereinheitlichen und zu regeln, statt neue Strukturen zu schaffen.

Speicheranlagen (Art. 29)

Die Speicheranlagen werden weiterhin zur Glattung von Versorgungsspitzen genutzt und kon-
nen bei kurzfristigen Leitungsunterbriichen zur Notversorgung beitragen. Die meisten Kugel-
und Réhrenspeicher sind klein und dienen hauptséchlich der Optimierung von Kapazitéatsbu-
chungen. Sie befinden sich meist im Besitz der lokalen Netzbetreiber. Eine gesetzliche Ein-
schrénkung des Verwendungszwecks wird als nicht sinnvoll angesehen, da die vorgeschlage-
nen Artikel einer Enteignung der Speicherbesitzer gleichkommen.

Marktgebietsverantwortlicher (Art. 30 - 33)

Die Aufgaben des Marktgebietsverantwortlichen (MGV) werden heute zu grossen Teilen durch
Swissgas abdeckt. Der Entwurf sieht vor, dass der MGV personell, technisch und finanziell voll-
sténdig unabhéngig von der Gasbranche sein muss. Dies wirde den Aufbau einer zusatzlichen
Organisation unter Bundesaufsicht erfordern. Die Branche regelt viele koordinative Aufgaben
bereits effizient innerhalb bestehender Strukturen. Die Einfiihrung einer zusatzlichen Organisa-
tion birgt das Risiko, dass Investitionsentscheidungen kiinftig von Akteuren getroffen werden,
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die keinen direkten Bezug zur operativen Realitdt und zu den langfristigen Interessen der Bran-
che haben. Dadurch werden wichtige Investitionen erschwert oder verzégert. Die komplette,
vollstédndige Unabhangigkeit sehen wir als Gefahr in Bezug auf zukinftig mégliche Investitio-
nen. Die Méglichkeit, Einfluss und Know-how einzubringen ist zentral.

Der GVM begriisst klare und verlassliche Rahmenbedingungen, die eine erfolgreiche Transfor-
mation zu erneuerbaren Gasen erméglichen, und sieht eine schlanke Regulierung als wichtigen
Beitrag zur Vermeidung von Ineffizienzen und zur Begrenzung der Kosten fiir Endverbraucher.
Die bestehende Gasinfrastruktur bleibt aus unserer Sicht systemrelevant und sollte durch ange-
messene Regulierung gestiitzt werden. Die angestrebten Ziele kdnnen nach unserer Einschat-
zung mit Ergdnzungen in bestehenden Gesetzestexten erreicht werden.

Wie eingangs erwahnt, geht der vorliegende Entwurf des GasVG leider deutlich Gber die ur-
spriingliche Intention hinaus. Der GVM lehnt den vorliegenden Entwurf des GasVG ab und
weist ihn zuriick.

Gerne stehen wir fiir einen personlichen Austausch zur Verfligung und danken bestens fiir Ihre
Bemuhungen.

Freundliche Griisse
Gasverbund Mittelland AG

Arthur Janssen
CEO

Thomas érnst
Verwaltungsratsprasident

- Kopie geht an VSG, Swissgas, GVM-Aktiondre
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Monsieur le Conseiller fédéral

Albert Rosti

3003 Berne

envoyé par email a gasvg@bfe.admin.ch

Vevey, le 11 décembre 2025
VE/HB /ns

Nouvelle consultation relative a la loi fédérale sur I'approvisionnement en gaz (LApGaz) du
19 septembre 2025

Prise de position de Gaznat SA

Monsieur le Conseiller fédéral,
Cher Monsieur,

Gaznat SA (ci-aprés « Gaznat »), société régionale pour l'approvisionnement et le transport du gaz
naturel et renouvelable en Suisse occidentale, vous remercie de la possibilité qui lui est donnée de
prendre position sur le nouveau projet de loi fédérale sur I'approvisionnement en gaz.

En tant qu’acteur directement concerné par cette thématique, la société exprime sa position
défavorable a la loi et expose ci-aprés ses commentaires et observations, notamment ceux liés a son
activité de transport haute pression et a sa situation en regard de ses clients industriels approvisionnés
directement par son réseau.

En complément, Gaznat précise qu'elle soutient intégralement et pleinement la position de son
association faitiére, I'Association Suisse de I'Industrie Gaziére (ASIG), a laquelle elle renvoie également.

Si Gaznat a relevé deux aspects positifs dans le projet de loi, & savoir : (1) la sécurité juridique apportée
en matiére de droit des cartels (COMCO) et (2) l'obligation de stockage par les importateurs qui
viendrait maintenir au niveau actuel la sécurité d‘approvisionnement en gaz de la Suisse, elle a par
contre identifié des points dont I'élaboration telle que proposée dans le projet de loi n‘est pas
satisfaisante pour lI'industrie gaziére, mais surtout en finalité pour les clients qu’ils soient
industriels ou privés.

Ces points portent sur :

1) Responsable de la zone de marché (RZM)

Les exigences fixées pour la création de cette entité sont trés restrictives. Notamment, il est demandé
une séparation compléte sur les plans technique, financier et du personnel (conseil d’administration,
direction et autres collaborateurs); d‘autre part, les sociétés de transport (Transitgas, Swissgas,
Gaznat, Unigaz, Ganeos, GVM, EGZ, AIL) devraient capitaliser cette société, au prorata de la valeur de
leurs actifs respectifs, mais sans avoir un siége a son Conseil d'administration, les privant ainsi de la
possibilité de pouvoir orienter la stratégie de la société et son organisation.

Ces exigences ne peuvent étre acceptées sous cette forme, et vont bien au-dela de celles
demandées pour le marché de I’électricité en Suisse (Swissgrid), voire au niveau européen
pour le domaine du gaz (par ex. NaTran).

Gaznat SA « Av. Général-Guisan 28 ¢ CH-1800 Vevey o T +41 (0)58 274 04 84 « F +41 (0)58 274 04 85 « www.gaznat.ch .



De plus, les colits pour la mise en place du RZM et de son exploitation seraient prohibitifs : coGts de
capitalisation, acquisition des compétences et création d’un dispatching dédié au RZM. Une
intégration dans une structure déja existante de l'industrie gaziére permettrait a contrario de
s’appuyer sur une organisation et des compétences établies et reconnues, de dégager des synergies,
tout en assurant son indépendance notamment en ce qui concerne la composition de 'organe de
surveillance et le personnel opérationnel.

2) Intégration de la Transitgas dans la zone de marché

Dans le projet de loi, il est prévu d'intégrer complétement la conduite Transitgas (capacités de
transport) dans la zone de marché. Cette artére met a disposition du marché des capacités
majoritairement pour le transit, & raison d‘env. 90%, le solde de 10% étant utilisé pour le marché
suisse.

Or, il est indispensable que le transit ne soit pas intégré dans la zone de marché suisse pour
les motifs suivants :

- Le marché des capacités de transit est trés spécifique et doit &tre régi sur des bases différentes de
celles du marché intérieur. En effet, ce dernier se trouve en concurrence avec d’autres voies
d’approvisionnement pour I'Italie, notamment avec le gazoduc Trans Austria Gas (TAG) traversant
I’Autriche en direction de I'Italie.

- L'intégration compléte des capacités de transit dans la zone de marché suisse comporte un
risque important : celui de faire assumer des risques financiers importants au marché suisse en
cas d’absence de vente des capacités de transit, comme cela est actuellement le cas avec le TAG
intégré au marché autrichien. Ceci pourrait alors avoir des répercussions directes et importantes
sur les tarifs de transport des clients suisses.

- Au vu de ce qui précéde, et dans le but de protéger les clients suisses de conséquences
potentiellement néfastes en termes financiers, il est important de rappeler ce qui avait déja été
évoqué lors de la 1ére consultation du projet de LApGaz, a savoir que les capacités de transit
destinées au marché international doivent étre exclues de la zone de marché suisse.

3) Libéralisation de |la mesure

Le projet de loi prévoit une ouverture compléte du marché. Les clients demandant un accés au marché
libéralisé devront au préalable se munir d’'un équipement de mesure avec télé-relevé des données. La
fourniture et la mise en place d'un tel équipement sera au libre choix du client, ce qui revient dans les
faits a une libéralisation des dispositifs de mesure et de télé-relevés.

Alors qu’en Suisse les dispositifs de comptage de I'énergie électrique sont exclusivement du ressort des
exploitants des réseaux (marché de la mesure non libéralisé), il est difficile de comprendre les
motivations du législateur dans ce domaine.

S‘agissant des dispositifs de comptage sur les réseaux haute pression (env. 60 bar), la mise en place
de tels équipements de mesure dans une ligne de comptage nécessite des compétences spécifiques,
notamment du fait des risques liés a I’'énergie transportée. La preuve en est que ces opérations
sont soumises aux directives de linspection fédérale des pipelines (IFP). La question de la
responsabilité a été complétement écartée dans le projet de loi, alors qu’actuellement des
autorisations d’exploiter sont délivrées aux seuls exploitants des réseaux pour les postes équipés de
tels équipements de comptage.

La libéralisation de la mesure doit donc étre contestée pour les motifs évoqués ci-dessus.

4) Gaz renouvelables

Le projet de loi ne prévoit pas la possibilité pour le Conseil Fédéral d’‘imposer une part de gaz
renouvelable dans le mix distribué aux clients suisses, comme c’est le cas dans d’autres pays
européens. Le Conseil fédéral se prive donc de la possibilité de promouvoir le passage aux gaz
renouvelables, option qui pourrait étre appliquée selon les objectifs de décarbonation de la
Confédération.

Sans cette disposition, de nombreux fournisseurs abandonneront I‘achat de garantie d’origine
européenne, les colts supplémentaires rendant leur approvisionnement non-compétitif face a une
concurrence proposant du gaz 100% fossile. En 2024, 12% du gaz distribué en Suisse était produit en
Suisse (biométhane, 529 GWh) ou importé sous forme de garanties d’origine (3’222 GWh). Il en va de
méme des efforts de décarbonation volontaire de certains fournisseurs dont les contrats et projets
correspondants en Suisse seront trés probablement abandonnés sans cette obligation. Il s’agit non
seulement d’avancer dans la décarbonation du gaz distribué mais aussi de maintenir I'acquis.

&
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5) Principe de subsidiarité

Alors que le 1¢ projet de loi de 2020 reposait essentiellement sur le principe de subsidiarité, le 2¢me
projet se concentre presque exclusivement sur des mécanismes de régulation, notamment via la
nouvelle EnCom et le Conseil fédéral, au détriment des membres de la branche gaziére, lesquels
gérent avec succés |I'approvisionnement en gaz depuis plusieurs décennies.

Il est & préciser que la subsidiarité occupe une place centrale et prépondérante dans la loi sur
I'approvisionnement en électricité en Suisse.

Au vu de ce qui précéde, il parait important de relever que la mise en place d’une telle loi doit
s'appuyer impérativement sur le savoir-faire et les compétences de la branche au titre de la
subsidiarité, comme c’est le cas pour le domaine électrique.

6) Efficience globale du nouveau modéle de marché

Avec les dispositions prévues dans le projet de loi, le nouveau modéle de marché entrainerait une
hausse des coits de transport en Suisse: colits de mise en ceuvre du nouveau RZM et de son
exploitation (notamment dispatching 24h/24), colits de I'énergie de réglage par la mise en place d'un
systéme d’équilibrage journalier, sans oublier les colits potentiels liés aux risques d’une intégration des
capacités de transit dans la zone de marché suisse.

L'absence du principe de subsidiarité engendrerait des coiits conséquents pour le développement
de nouvelles compétences auprés de I'EnCom et de la Confédération, alors que la branche posséde le
savoir-faire et les ressources nécessaires au développement d’'un modéle de marché efficient et
compétitif.

En finalité, ces colits se reporteraient sur les clients notamment industriels, en compétition
sur un marché mondial déja trés tendu.

Nous vous remercions de I'attention donnée a la présente prise de position et restons a votre disposition
pour tout renseignement complémentaire souhaité, ainsi que pour développer notre point de vue et les
alternatives envisageables.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, cher Monsieur, a I'expression de nos meilleurs
sentiments.

GAZNAT SA

/

Henri E)ou rgeois

Directeur général Directeur Finances & Services

Nl
www.gaznat.ch |



ompex

Wir sind lhre Energie.

Vernehmlassung Gasversorgungsgesetz

Stellungnahme Ompex AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir méchten die Gelegenheit nutzen, zur Vernehmlassungsvorlage des
Gasversorgungsgesetz Stellung zu nehmen. Im Folgenden gehen wir auf einzelne
Aspekte der Vorlage ein und legen unsere Sichtweise dar.
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Vernehmlassung GasVG 2025

1. Standpunkt

Wir teilen die Einschdtzung des Bundesrates, dass der Status quo keine
zufriedenstellende Losung darstellt. Es braucht ein Gesetz zur Regulierung des
Schweizer Gasmarkts. Die heutige Situation lasst sich treffend als «wildes Monopol»
bezeichnen: Zwar besteht der grundsatzliche Anspruch auf freie Lieferantenwahl schon
lange, praktisch ist der Markt aber erst seit dem WEKO-Entscheid von 2020 auch fiir
kleinere Verbraucher zuganglich. Von einem funktionierenden, wettbewerblichen Markt
ist man jedoch weit entfernt. Das Endkundengeschaft wird durch zahlreiche Hirden
systematisch behindert und beim Grosshandel fehlt es an grundlegenden
Voraussetzungen fiir einen effizient funktionierenden Markt. Wie sich in der Energiekrise
zeigte, hat die Marktabschottung auch negative Auswirkungen auf die
Versorgungssicherheit. Wir beflirworten die Gesetzesvorlage, sehen jedoch noch
Maoglichkeiten zur Verbesserung.

Heute erfolgt der Netzzugang auf Grundlage eines Marktmodells, das im Rahmen
der Verbandevereinbarung von 2012 entworfen wurde. Das Modell verwendet wild
zusammengefugte Elemente, welche frUher auch in anderen Landern in Europa
Praxis waren. Das Resultat ist ein inkonsistentes Marktmodell mit kaum
funktionsfahigen Marktprozessen. Lieferanten mit wenigen Endkunden werden
in diesem Modell systematisch benachteiligt. Betroffen ist aber nicht nur das
ordentliche Funktionieren des Markts. Wie die Energiekrise zeigte, ist auch die
Versorgungssicherheit tangiert. Man stelle sich eine gut ausgebaute
«Gasautobahn» vor, ohne Umschlagplatz und Ausfahrten. Fur viele «Ladungen»
besteht nur die Méglichkeit zur Durchfahrt.

Es ist schade, dass die Branche bislang nicht eigenstandig eine Losung gefunden
hat, welche die Anforderungen an einen wettbewerblichen Markt erfullen kann.
Somit hatte man wahrscheinlich auch eine Variante mit weniger
Verwaltungsaufwand umsetzen konnen. Die aktuelle Gesetzgebung ist jedenfalls
kein tatsachlicher Hinderungsgrund. Im Gegenteil: Wenn die Netzbetreiber mehr
Markt zulassen, wlrde fur sie auch das Risiko von kartellrechtlichen Sanktionen
erheblich sinken.

Zur ursprunglich angedachten Weiterentwicklung der Verbandevereinbarung ist
es leider nie gekommen. Die Verhandlungen sind an grundlegenden Differenzen
gescheitert. So waren die Parteien unterschiedlicher Auffassung dartber, was
ihnen rechtlich zusteht und was eigentlich Verhandlungsmasse ist.
Hauptzankapfel war der Marktzugang fur kleine Warmekunden. Doch nach der
Klarung dieser Frage durch die WEKO waren die Fronten erst recht verhartet.
Letztendlich sind konstruktive Losungen vor allem an Interessenskonflikten
gescheitert.

Nach 2019 liegt nun die zweite Vernehmlassung zum GasVG vor. Die grossten
Anderungen betreffen den Verzicht auf die «Teilmarkt-Schliessung» und die
Massnahmen zur Starkung der Versorgungssicherheit. Wir begrussen diese
Anpassungen. Mit dem Verzicht auf ein Teilmarktmonopol wird die Vorlage
wesentlich schlanker.
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2. Entflechtung

Die Entflechtung von Energiehandel und Netzbetrieb ist zentral fir die Entstehung eines
wettbewerblichen Markts. Die Schaffung eines unabhédngigen
Marktgebietsverantwortlichen ist ein schwerer regulatorischer Eingriff. Zugleich ist es die
mildeste Massnahme, um den bestehenden Interessenkonflikt effektiv zu losen. Mit der
Auslagerung der Marktorganisation verlieren die integrierten Netzbetreiber ihre
marktbeherrschende Stellung in diesem Bereich. Damit fallen auch die kartellrechtlichen
Angriffspunkte weg.

Wie sich im europaischen Ausland zeigte, konnte sich erst mit der Entflechtung
des Netzbetriebs ein effektiver Wettbewerb entwickeln. Ziel ist ein grundlegender
Wandel in der Denkweise: Statt zu fragen, wie ein Markt beherrscht werden kann,
gilt es, die Herausforderung anzunehmen, wie ein Markt effizient gestaltet
werden kann. Die Begunstigung einzelner Marktteilnehmer ist grundsatzlich
unerwunscht. Zwar verlangt das Kartellgesetz keine Gleichbehandlung, doch ist
eine Vorteilsnahme, die den Wettbewerb beeintrachtigen kdnnte, verboten. Die
Gasnetzbetreiber tun sich schwer damit, diese Vorgabe zu befolgen. Das
komplizierte Verhaltnis zum Kartellgesetz zeigte sich auch bei den Massnahmen
zur Versorgungssicherheit. Man sah sich vor unmaoglich Iésbaren Konflikten. Ganz
nachvollziehbar war diese Begrundung aber nicht. Schlussendlich ware die
Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer die einfachste Lésung. Mit der
Umsetzung der Vorlage wird es kunftig der unabhangige
Marktgebietsverantwortliche sein, der im Interesse aller handelt.

3. Freie Lieferantenwahl ohne regulierte Versorgung

Wir waren bereits bei der ersten Vernehmlassung gegen eine Teilmarktschliessung. Die
Schaffung eines Teilmarktmonopols ware eine Abkehr vom Grundsatz der
Wirtschaftsfreiheit. Die Argumentierung, die sich gegen eine «Markt6ffnung» richtet, ist
irrefiihrend, denn sie ignoriert die rechtliche Ausgangslage. Nicht der Wettbewerb,
sondern das Monopol muss sich dafiir rechtfertigen, mehr zu sein als blosser
Selbstzweck. Der Verzicht auf eine Teilmarktschliessung vereinfacht die Vorlage und
reduziert die Regulierungstiefe. Ein Teilmarktmonopol ohne regulatorische Eingriffe ist
dagegen kaum vorstellbar. Wir sind davon tberzeugt, dass ein vollstandig freier Markt
somit nicht nur fir Verbraucher und alternative Lieferanten, sondern auch fur die
integrierten Versorger die beste Losung ist.

Der Grundsatz eines wettbewerblichen Marktes ist in der Bundesverfassung
verankert. Das Abweichen von diesem Grundsatz musste begrindet werden. Die
in der ersten Vorlage vorgebrachte Begrundung, man wolle es gleich wie beim
Strom machen, war wenig Uberzeugend. Die Begrundung passt auch nicht zur
vorgesehenen Marktoffnung im Strommarkt.
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4. Erneuerbare Gase

Wir begriissen den Entscheid des Bundesrates, im GasVG keine Vorgaben zum Vertrieb
erneuerbarer Gase aufzunehmen. Allfallige Vorschriften mussten im Einklang mit der
Energiestrategie stehen und effektiv fir die Erreichung der Klimaziele sein. Das GasVG
ist dafiir nicht das geeignete Gefass. Eine Teilmarktschliessung, welche die
Durchsetzung von héheren Preisen fiir erneuerbare Gase erleichtern kénnte, oder
Quoten fir kleine Verbraucher waren nicht zielfiihrend. Die Herausforderung liegt ja
vielmehr darin, Biogas vermehrt im Industriesegment abzusetzen.

Die inlandische Produktion von erneuerbaren Gasen, hauptsachlich Biomethan,
betragt knapp 2% des Gasabsatzes in der Schweiz. Hinzu kommt die Verwertung
von Biomethan-Zertifikaten auslandischer Herkunft, die heute als Biogas
hauptsachlich im Segment der kleinen Warmekunden vermarktet werden. Die
Befurchtung, dass ein zunehmend wettbewerblicher Markt verstarkten Druck auf
den Absatz von Biogas ausUben kann, ist durchaus begrundet. Allerdings ist die
Stutzung von Absatzzielen im Bereich der kleinen Warmekunden keine echte
Alternative, sei es durch eine Teilmarktschliessung oder die Einfuhrung von
Quoten. Technologieoffene Instrumente wie die CO2-Lenkungsabgabe oder
Massnahmen im Gebaudebereich sind dafur besser geeignet.

Biomethan kann einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Schweizer
Klimaziele leisten. Bei auslandischen Zertifikaten waren hierfur noch
entsprechende Staatsvertrage notwendig. Mittelfristig besteht die
Herausforderung, Biogas vermehrt im Industriesegment abzusetzen,
insbesondere in Bereichen, in denen keine Elektrifizierung moglich ist. Heute
scheitert dies vor allem an den Kosten.

Es bleibt die Frage, ob eine Subventionierung der inlandischen Biogasproduktion
notwendig wird oder zusatzlicher Regulierungsbedarf bei der Vergutung besteht.
Nach Art. 15 EnG besteht heute eine Abnahmepflicht fUr Netzbetreiber. Der
Vergutungsanspruch ist aber relativ schwammig geregelt und es ist unklar, wie
der Netzbetreiber allfallige ungedeckte Kosten umlegen kénnte. Die Situation
scheint angesichts der heutigen Angebots- und Nachfragesituation aber eher
theoretisch. Das Problem kdnnte sich aber akzentuieren, insbesondere bei einer
Gleichstellung von auslandischen Biomethan-Zertifikaten.

Wir schlagen folgende Erganzung vor:

— Die Vergutung in Art. 15 EnG sollte prazisiert werden
— Im GasVG soll vorgesehen werden, dass der Bundesrat die Umlage allfallig
ungedeckter Kosten, z. B. auf die Netzentgelte, erlauben kann

Ompex Seite 4 von 10



Vernehmlassung GasVG 2025

5. Sicherstellung der Versorgung

Grundsiatzlich ist es richtig, die Sicherstellung der Versorgung in den
Verantwortungsbereich der Lieferanten einzuordnen. Die Umsetzung sollte aber nicht zu
einer Markteintrittsbarriere fir kleinere Lieferanten werden. Im Vorschlag fehlt uns eine
klare Einbettung der vorgesehenen Massnahmen in ein Gesamtkonzept. Im erlduternden
Bericht sind hierzu nur Ansatze erkennbar. Staatliche Massnahmen wie die
Speicherpflicht sollten auf das Notwendigste reduziert werden und nur subsidiar zur
Anwendung kommen. Angesichts der aktuellen Marktlage bestehen gute Aussichten,
dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes keine derartigen Massnahmen
erforderlich sein werden.

Im Europaischen Binnenmarkt ruht die Versorgungssicherheit im Wesentlichen
auf drei Saulen:

1. der Infrastruktur,
2. einem funktionierenden Markt
3. und subsidiar auf staatlichen Massnahmen

Die Speicherpflicht wird als praventive staatliche Massnahme zur Stutzung des
Gesamtmarkts angesehen. Eine direkte Zuordnung der eingespeicherten
Mengen zur Absicherung des Notfalls gibt es nicht. Abzugrenzen davon sind
weitergehende Massnahmen, beispielsweise Kontingentierung oder
Solidaritatsabkommen. In der Schweiz ist diese Abgrenzung nicht klar
herauszuhoren. Dadurch entstehen Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Massnahme
und insbesondere die Frage, weshalb industrielle Verbraucher, die im Notfall
zuerst eingeschrankt wurden, dennoch gleichermassen an den Kosten
partizipieren sollten. Schlussendlich kann der Notfall nur durch entsprechende
Staatsvertrage und mit weitergehenden Massnahmen abgesichert werden.

Auch sollten die negativen Ruckkoppelungen auf den europaischen Gasmarkt
starker beachtet werden. Konkret geht es um die Stérung des
Anlegbarkeitsprinzips. Dabei stellt sich im Gleichgewichtszustand eine Aquivalenz
zwischen der Absicherung am Terminmarkt und der Einspeicherung ein. Dies
ermoglicht es, dass der Markt selbstandig ein Gleichgewicht fur den Bedarf an
Speichern und alternativen Angeboten findet. Die EU hat auf diese Problematik
mit einer Flexibilisierung der Speicherziele reagiert. Mittelfristig sollte eine weitere
Lockerung angestrebt werden.

Eine Ursache der fehlenden Einspeicherung war die Finanzierung und die
Integration von Speichermengen in bestehende Portfolios. Aufgrund der
Komplexitat kann das Speichergeschaft eigentlich nur fur grosse, darauf
spezialisierte Unternehmen interessant sein. In einer einfachen
Absicherungsstrategie eines kleinen Versorgers ist es mehr ein Storfaktor. Ein
interessanter Losungsansatz aus Deutschland zielt nur auf die Einspeicherung ab
und nicht die Verfugbarkeit. Die Terminabsicherung wird somit nicht tangiert
und die Finanzierung wird vereinfacht, da das eingespeicherte Gas als Sicherheit
dienen kann.
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Damit die Speicherpflicht auch von kleinen Lieferanten einfach erfullt werden
kann, kbnnte der Marktgebietsverantwortliche eine Ausschreibung fur ein
einfaches Basisinstrument durchfuhren, an dem sich die Lieferanten beteiligen
kdnnen. Daneben sollte aber auch die Qualifizierung von alternativen Losungen
moglich sein.

Unser Vorschlag:

— Die Speicherpflicht fur Lieferanten besteht nur bei Bedarf
— Die Pflicht zielt auf die Einspeicherung ab, auf Vorgaben zur Verfugbarkeit
wird verzichtet

— Der Marktgebietsverantwortliche qualifiziert ein einfaches Instrument und
fuhrt eine Auktion durch, an der sich alle Lieferanten beteiligen kénnen. Die
Lieferanten tragen die Kosten und stellen die Sicherheiten

6. Messwesen

Grundsatzlich befiirworten wir das Verursacherprinzip und die freie Wahl des
Messdienstleisters. Allerdings ist der Vorschlag nicht praktikabel. Die ungleichen
Anforderungen fir «Dritte» fiihren voraussichtlich zu einer Wettbewerbsbehinderung.
Die Verursachung der im Hybridsystem entstehenden Mehrkosten kann zudem nicht so
eindeutig den «Dritten» angelastet werden, wie im Bericht angenommen. Vielmehr ist es
der Entscheid fiir das Hybridsystem, der zu unterschiedlichen Kosten fiihren kann.
Tatsachlich ist es fraglich, ob ein funktionierender Markt fiir unabhangige
Messdienstleister entstehen kann. Die Monopolisierung des Messwesens lasst sich damit
aber nicht rechtfertigen. Daher schlagen wir vor, die Wahl des Messdienstleisters
offenzulassen, den Verteilnetzbetreiber aber als grundzustandig zu bestimmen.

Theoretisch kann die Mengenallokation entweder durch ein
Standardlastprofilverfahren (SLP) oder durch eine Lastgangmessung erfolgen. Als
Variante dazwischen kommmt das Restlastverfahren in Frage. Bei grossen
Verbrauchern ist der Nutzen der Lastgangmessung unbestritten. Bei kleineren
Verbrauchern haben sich die meisten Lander fur ein SLP-Verfahren entschieden.
Somit kann die bestehende Messinfrastruktur genutzt werden und die
Umsetzung kostengunstig mit Standardsoftware realisiert werden. Die
Lastgangmessung bietet Vorteile bei der Prozessautomatisierung und ist
sicherlich zeitgemasser. Im Bestand ist die Lastgangmessung aber wenig
verbreitet, wodurch die Umsetzung zumindest kurzfristig zu Mehrkosten fuhren
wurde. Das in der Vorlage vorgesehene Restlastverfahren stellt ein hybrides
Verfahren dar, das abhangig vom Bestand und der Verteilung der Marktanteile
insgesamt durchaus am gunstigsten sein kann.

Die Entscheidung fur ein bestimmtes Allokationsverfahren sollte aufgrund der
erwarteten Gesamtkosten getroffen werden. Die Wahl des hybriden Systems
sollte aber keinesfalls zu einer ungleichen Kostenzuordnung fuhren. Die
Verursachung von moglichen Mehrkosten ist dabei hauptsachlich auf den
Systementscheid und nicht auf den Lieferantenwechsel zurluckzuflihren. Die
Vorlage geht auch von einem Anrecht aus, dass eine Marktseite die Kunden mit
dem gunstigeren Messystem beliefern darf. Eine Erklarung dazu wird nicht
gegeben. Gegen eine kostenmassige Privilegierung einer Marktseite spricht auch,
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dass die Daten der lastganggemessenen Verbraucher auch fur die Berechnung
des Restlastgangs verwendet werden. Im Restlastverfahren werden zudem auch
die Daten der Ubergabemessung verwendet, deren Kosten wiederum in die
Netzentgelte aller Verbraucher eingehen. Die Schlussfolgerung ist, dass bei einem
hybriden System keine individuelle Kostenzuordnung aufgrund des
Verursacherprinzips maéglich ist.

Es ist unpraktikabel, wenn aufgrund eines Lieferantenwechsels in jedem Fall das
Messsystem ausgewechselt werden musste. Damit konnten auch Synergieeffekte
bei einem Massenrollout oder in Zusammenhang mit bestehenden Gateways fur
Strom unter Umstanden nicht genutzt werden. Auch konnte ein Fehlanreiz
entstehen, wenn der potentielle Schutz vor Wettbewerb bei einem Massenrollout
verloren ginge.

Unser Vorschlag:

— Der Netzbetreiber ist grundzustandig fur die Messung

— Endverbraucher konnen einen anderen Messdienstleister beauftragen (sie
mussen nicht)

— Der Bundesrat legt unabhangig vom Lieferanten fest, welche Verbraucher
in jedem Fall mit einem kommunikationsfahigen Messsystem ausgestattet
werden

— Fur kleine Verbraucher kann der Bundesrat ein Hybridsystem mit
kommunikationsfahigen Messsystemen und Restlastverfahren erlauben.

— In jedem Fall muss das Messentgelt unabhangig von der Wahl des
Lieferanten sein.

— Bei Anwendung des Hybridsystems mussen die Netzentgelte auch
unabhangig vom Messsystem sein

— Der Verweigerungsgrund fur den Lieferantenwechsel fallt weg und wird
durch eine Frist zur allfalligen Anpassung des Messsystems ersetzt

Die Losung ist konform mit der einvernehmlichen Regelung der WEKO, die zur
Kostentragung der Messung keine Aussage macht.
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/. Netznutzung

Das heutige Modell ist inkonsistent, diskriminierend und es setzt falsche Anreize. Beim
Vorschlag sehen wir Verbesserungspotenzial im Bereich der Kostenteilung zwischen
Transit und Binnenmarkt und bei der Schuldung des Netzentgelts. Die vollstandige
Integration des Transitsystems erachten wir als unbedingt notwendig.

Heute erfolgt die Netznutzung auf den drei Ebenen lokal, regional und
Uberregional nach jeweils unterschiedlichen Modellen. Abweichungen gibt es
auch bei der regionalen Umsetzung und bei verschiedenen Verbrauchergruppen.
Kartellrechtlich problematisch sind Elemente, die je nach Lieferanten zu
unterschiedlichen Kosten fuhren konnen. Auf regionaler Ebene gilt heute das
sogenannte «Briefmarkenprinzip». Die Umsetzung ist aber inkonsistent.
Lieferanten mit vielen Kunden profitieren dabei von einer Art Mengenrabatt.
«Sendungen» an unterschiedliche Adressen mussen nicht einzeln «frankiert»,
sondern konnen als «Paket» versendet werden. Dabei kbnnen grosse Lieferanten
vom Verschachtelungseffekt des gemeinsamen Transports in der Leitung
profitieren. Einzelsendungen, die ebenfalls gemeinsam transportiert werden, wird
dieser Vorteil aber nicht gewahrt. Die in der Schweiz gangige Praxis wurde in der
EU aufgrund der wettbewerbsbehindernden Wirkung explizit verboten.

Bei der Schuldung des Netzentgelts soll zwischen Hub-to-Hub-Transport und
Endverbraucher-Exit unterschieden werden. Die Schuldung des Netzentgelts fur
die Versorgung soll dem Endverbraucher angelastet werden. Dies entspricht im
Wesentlichen der Regelung im Strom und es bringt eine Gleichstellung
verschiedener Liefermodelle und Rechtssicherheit bei Zahlungsausfallen. Der
Lieferant soll die Moglichkeit haben, das Inkasso zu machen, so dass alle
Lieferanten ein Gesamtpaket mit Energie und Netz anbieten kdnnen.

Die vollstandige Integration der Transitleitungen in das geplante Entry-Exit-
System ist wichtig fur die Versorgungssicherheit und wichtig fur ein effizientes
Funktionieren des Marktes. Die Aussage in der Vernehmlassung «Das
Transitgeschaft ist (heute) nicht spezifisch reglementiert» ist irrefUhrend.
Tatsachlich ist das Transitgeschaft heute fast genauso unspezifisch geregelt wie
das restliche Gasnetz. Die wirtschaftlichen Pflichten nach Art. 13 RLG gelten
gleichermassen fur den Transit. Die Frage muss eigentlich umgekehrt gestellt
werden: Gibt es im Streitfall eine rechtliche Grundlage, im Transit anders zu
entscheiden als im Binnenmarkt? beispielsweise bei der Beurteilung von
Netzentgelten.

Eine schweizweite Harmonisierung der Netzentgelte ist aus unserer Sicht nicht
notwendig. Die Nutzung des Transitsystems sollte moglichst nur die Kosten
umfassen, welche tatsachlich dem Transit zugeordnet werden konnen. Eine
Uberhoéhte Kostenzuordnung kénnte zu einer Schwachung des Transitgeschafts
und der Marktliquiditat fuhren. In Deutschland werden die Kosten des
Fernleitungsnetzes halftig auf Entry und Exit aufgeteilt. Ein Teil der
Fernleitungskosten wird somit auch den Endverbraucher-Exitpunkten alloziert.
Die Vorlage erwahnt dagegen nur eine Kostenwalzung zwischen lokalem
Transportnetz und lokalem Verteilnetz. Das teilweise vorgebrachte Argument des
Kostenrisikos fur Schweizer Endverbraucher ist fur uns nicht Uberzeugend.
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Wichtig ist, dass die Kosten des regionalen Hochdrucknetzes weitgehend der
Versorgung zugeordnet werden, so wie heute Ublich.

Wir schlagen folgende Anpassungen vor:

— Das Netznutzungsentgelt fur den Endverbraucher Exit wird durch den
Endverbraucher geschuldet

— Das Fernleitungsnetz ist der Teil des Netzes, welcher fUr den Transport vom
und zum virtuellen Handelspunkt genutzt wird

— Das regionale Hochdrucknetz wird hauptsachlich dem Verteilnetz
zugeordnet

— Eine schweizweite Harmonisierung der Netzentgelte ist nicht vorzusehen

8. Bilanzierung

Auch bei der Bilanzierung sehen wir dringenden Handlungsbedarf. Im heutigen Modell
werden insbesondere kleine Bilanzgruppen iibermassig ponalisiert, obwohl sie nur
selten die Ursache von Bilanzungleichgewichten sind. Wie die operative Praxis zudem
zeigt, ist das bestehende Modell nicht funktionsfahig. Die Vorlage geht grundsatzlich in
die richtige Richtung. Fraglich ist jedoch die starke Orientierung am deutschen Modéell,
einer historisch gewachsenen und entsprechend komplexen Kompromisslésung. Wir
sprechen uns fir ein einfaches Einpreis-System aus, das mit den Vorgaben der EU
kompatibel ist.

Die Bilanzierung ist ein zentrales Element der Netznutzung. Davon abhangig sind
auch die Anforderungen an die Messdaten und die Komplexitat der
Abwicklungssysteme. Die EU sieht beim Gas eine Tagesbilanzierung mit einem
Zweipreis-System vor und bei Bedarf ein untertagiges Anreizsystem. In
Deutschland wurde eine Variante mit verschiedenen Allokationsverfahren, je
nach Kundengruppe umgesetzt. Flr die Ubernahme dieses verhaltnismassig
komplexen Modells sehen wir in der Schweiz keine Notwendigkeit. Anders als in
Deutschland gibt es in der Schweiz kein bestehendes Modell, auf das man
aufbauen konnte. Daher kann von Grund auf neu gedacht werden.

Wir schlagen ein Einpreis-System mit stundlicher Allokation vor, ohne kumulative
Elemente und ohne individuelle Toleranzen. Das untertagige Anreizsystem soll
sich ebenfalls nach dem gleichen Prinzip richten. Als Spezialfall des Zweipreis-
Systems ist es kompatibel mit den Vorgaben der EU. Das Einpreis-System hat den
Vorteil, dass direkt auf die Verursachung von Regelenergie abgezielt wird. Damit
ist es nicht nur effizienter, sondern auch einfacher in der Umsetzung. Beim
Zweipreis-System kommt es zudem zu einem marktverzerrenden Effekt, bei dem
kleine Bilanzgruppen im Vergleich zu grossen benachteiligt werden. Je grosser
der Preisunterschied der Ausgleichsenergiepreise, desto grésser ist der Nachteil.
Toleranzen verstarken den marktverzerrenden Effekt.

Das aktuelle Schweizer Modell kombiniert hohe Pénalen mit Toleranzen und
einer kumulativen Saldierung. Somit bezahlen grosse Bilanzgruppen, in der Regel
die Hauptverursacher von Bilanzungleichgewichten, fast gar nichts, wahrend
kleinere regelmassig mit hohen Kosten rechnen mussen. Kumulative Elemente
sollen Bilanzgruppen die Méglichkeit geben, Ausgleichsenergie noch innerhalb
der Bilanzierungsperiode selbst auszugleichen. Wahrend dies auf Gesamt-
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Systemebene relativ gut realisierbar ist, bleibt es im Einzelfall Wunschdenken.
Wie sich beim aktuellen Modell zeigt, wird die geforderte Datenqualitat in
Echtzeit oft nicht erreicht. Dies ist einer der Grunde, warum das aktuelle Modell in
der Praxis nicht funktioniert.

Zur Bilanzierung schlagen wir vor:

— Tagesbilanzierung mit untertdgigem Anreiz auf Basis eines Einpreis-
Systems
— Stundliche Allokation fur alle Verbrauchergruppen

9. Speicher

Am freien Markt lassen sich kleine Speicher mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht
kostendeckend betreiben. Mit der Moglichkeit zur Anrechnung ans Netz kann der
Bestand gesichert werden. Der Nutzen ist dabei die Bereitstellung von Regelenergie,
die Uberbriickung von Netzengpassen und die Stirkung der Versorgungssicherheit.

Rohrenspeicher, welche nicht dem Netz zugeordnet sind, werden heute vor allem
fUr das Peak-Shaving von Leistung eingesetzt. Ursprunglich ging es vor allem
darum, hohe Leistungspreise in langfristigen Bezugsvertragen einzusparen, heute
geht es mehr um die Vermeidung von Netznutzungskosten. Der erste
Geschaftsfall ist in der Zwischenzeit fast ganzlich verschwunden. Der europaische
Gasmarkt ist wesentlich dynamischer und effizienter geworden, daher gibt es
praktisch keine Leistungspreise mehr. Der Einsatz des Speichers zur Vermeidung
von Netznutzungskosten ist dagegen kritisch zu sehen. Dieser Einsatz steht in
direkter Konkurrenz mit der Leitungsinfrastruktur. Die Brechung der Spitzenlast
macht aus der Ubergeordneten Optik nur dann Sinn, wenn somit ein Engpass
Uberbruckt werden kann. Geht es nur um die Arbitrage der
Netzentgeltsystematik, ist ein solcher Einsatz nicht nur wegen der moglichen
Wettbewerbsverzerrung abzulehnen, er lauft auch gegen das Ziel des
Rohrleitungsgesetzes, den Bau von paralleler Infrastruktur zu vermeiden.

10. Verschiedenes

Die Umsetzung des GasVG soll méglichst ohne Ubergangsbestimmungen
erfolgen. Aufgaben, welche die Rolle des Marktgebietsverantwortlichen betreffen,
sollen, so weit wie moglich, durch die Transportnetzbetreiber erfullt werden,
solange der Marktgebietsverantwortliche noch nicht konstituiert ist.

Das Wettbewerbsrecht ist kein vollwertiger Ersatz fur die Transportpflicht nach
Art. 13 des Rohrleitungsgesetzes. Es fehlt die Moglichkeit zur Festlegung von
Vertragsbedingungen und auch das Verfahren unterscheidet sich wesentlich. Im
Hinblick auf einen kunftigen Ausbau des Wasserstoffnetzes, aber auch fur andere
Leitungen die unter das Rohrleitungsgesetz fallen, sollte Art. 13 RLG, soweit die
Pflicht nicht durch das GasVG ersetzt wird bestehen bleiben.
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Concerne Prise de position

Projet de loi fédérale sur I’approvisionnement en gaz (LApGaz)

Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs,

En sa qualité d’acteur dans le domaine de la commercialisation et de la distribution de gaz, Sogaval
saisit 'opportunité de prendre position sur le projet de loi fédérale sur 'approvisionnement en gaz
(LApGaz). Elle salue les efforts réalisés par la Confédération pour réglementer I'accés au réseau.

Cependant, Sogaval rejette la proposition de loi telle que proposée. La société se rallie a la prise de

position de I’Association suisse de I'Industrie gaziére (ASIG) et renvoie & sa prise de position, dont
nous reprenons certains points ci-dessous.

1. Libéralisation de la mesure

Le projet de loi introduit une ouverture compléete du marché, avec I'obligation pour les
consommateurs souhaitant accéder au marché libéralisé de s’équiper d’un systéme de mesure
doté d’un télé-relevé. La fourniture et I'installation de ces équipements seraient laissées au libre
choix du client : cela signifie ainsi une libéralisation des outils de mesure et de télé-relevé. Cette
approche diverge fortement du modéle en vigueur dans le secteur électrique, au sein duquel les
systémes de mesure relévent exclusivement de la compétence des gestionnaires de réseau et ol
aucune libéralisation n’est prévue. Le rationnel d’une telle différence de traitement pour le gaz
reste difficile & saisir.

S’agissant des réseaux de gaz, I'installation de dispositifs de comptage exige des compétences
pointues en raison des risques inhérents au transport sous pression. Ces interventions sont
strictement encadrées par les directives de la branche, et seules les entités disposant d’une
autorisation d’exploiter peuvent actuellement manipuler ces équipements. Le projet de loi omet
totalement la question de la responsabilité en cas d’incident, alors méme que ces installations sont
aujourd’hui réservées aux exploitants de réseau.
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2. Gazrenouvelables

Aujourd’hui, la Suisse posseéde I'approvisionnement en gaz le plus vert d’Europe aprés le
Danemark, grdce a la production indigéne et aux importations. Si le projet de LApGaz ne laisse
pas la possibilité de fixer des quotas pour les énergies renouvelables, de nombreux acteurs de
I'industrie renonceront a acheter des certificats de garantie, ceux-ci renchérissant leurs colts
d’approvisionnement face & la concurrence d’un gaz intégralement fossile. Ainsi, les efforts
faits par 'industrie gaziére jusqu’d présent dans le domaine de la décarbonation de
I'approvisionnement en gaz seraient mis & mal par le projet de loi. De méme, en renongant & un
tel instrument, la Confédération s’interdit un levier essentiel de pilotage pour accompagner ses
propres objectifs de décarbonation.

3. Efficience globale du nouveau modéle de marché

Selon les paramétres définis dans le projet, la mise en ceuvre du nouveau modeéle induira des
codts supplémentaires significatifs : mise en place et exploitation du Responsable de zone de
marché (RZM), opérations de dispatching 24h/24, introduction d’un systéme d’équilibrage
journalier, et risques associés & l'intégration des capacités de transit dans la zone de marché
suisse.

L'absence de principe de subsidiarité conduira également & un renforcement obligatoire des
compétences internes de 'EnCom et de la Confédération, alors que le secteur posséde déjd
I'expertise nécessaire pour concevoir et opérer un modele de marché compétitif. Cet
alourdissement des charges administratives et interventions réglementaires étatiques
entrainerait d coup sdr une hausse de la facture de fonctionnement. Ces colts supplémentaires
seront in fine supportés par les consommateurs, notamment les industriels, déja engagés dans
une concurrence internationale particuliérement exigeante.

Nous nous référons volontiers a I'argumentaire développé dans la prise de position de I'ASIG
concernant les différents mécanismes de régulation découlant du projet de LApGaz. Nous
souhaitons cependant mettre en évidence les mangquements liés & 'imputabilité des colts et
leur évaluation par la future EnCom.

3. Planification du développement du réseau et imputation des colts

Le projet de LApGaz introduit, a travers ses articles 5 et 20, une nouvelle approche de la
planification du réseau dans laquelle 'TEnCom évalue I'imputabilité des colts issus des plans
de développement du réseau, mais également ceux issus d’une désaffectation et d’un
démantelement des installations. Introduire dans la régulation un tel mécanisme risquerait
de provoquer des désinvestissements irréversibles dans le réseau.

Sogaval refuse ainsi cette proposition, car une vision multi-fluide long-terme est nécessaire
dans une optique d’optimisation économique et technique. La transition vers une énergie
décarbonée ne peut se faire qu’avec une vision globale des réseaux. Ainsi, 'imputabilité
des colits de démantélement ou de transition vers une autre technologie doit étre assurée
sur le long terme et non réduite & une décision du régulateur sur une vision & court terme.
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De plus, 'approbation préalable par ’EnCom des colits pour les projets de mise hors service
et de conversion en hydrogéne ne connait pas de mesure comparable dans le domaine de
I'électricité.

Sogaval se rallie ainsi a la position de I’ASIG et refuse le projet de LApGaz.

La multiplication des colts administratifs et des différentes procédures signifie une hausse de la
charge de travail. Cela représentera ainsi des répercussions financiéres pour le consommateur final.
La mise & mal des objectifs de décarbonation de I'approvisionnement en gaz, les problématiques
lides & la libéralisation de la mesure et I'imputabilité des colits de développement du réseau
représentent autant de points ne pouvant étre acceptés en I'état.

Nous vous remercions encore pour la possibilité offerte de nous exprimer sur ce sujet et restons &
votre disposition pour tout complément quant aux points exposés ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Sogaval SA

Philippe Varone Nicolas Varone

$(

Président du Conseil
d’administration Directeur
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Vernehmlassung Gasversorgungsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Méglichkeit, eine Stellungnahme zum Entwurf des Gasversorgungs-
gesetzes abzugeben. Die Stellungnahme wurde zusammen mit den Schweizer Hochdruck-
netzbetreibern, welche Eigner der Swissgas sind, erstellt. Wir unterstutzen die Stellungnahme
des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) und nehmen erganzend Stellung.

Wir lehnen den vorliegenden Entwurf des Gasversorgungsgesetzes ab. Dieser geféhrdet eine
der wichtigen Geschaftsgrundlagen von Swissgas und wiirde auch zu hohen Regulierungs-
kosten bei sinkendem Gasabsatz flihren. Rechtssicherheit kdnnte durch eine schlanke Zu-
sténdigkeitsregelung im Rahmen des Rohrleitungsgesetzes oder ein schlankes Spezialgesetz
erreicht werden. Der Gasmarkt ist bereits vollstandig gedffnet und funktioniert grundsatzlich
gut. Optimierungen sind wesentlich einfacher méglich als durch den vorliegenden Entwurf des
GasVG.

Die Swissgas AG ist Eigentiimerin und Betreiberin von Hochdruckanlagen, welche das Tran-
sitgassystem mit den regionalen Hochdrucknetzen verbinden. Dazu gehéren auch die Zoll-
messstationen entlang des Transitgassystems. Swissgas ist nicht im Handel tatig und somit
vollstandig entflechtet. Die Gesellschaft befindet sich vollstédndig im Besitz der vier regionalen
Gasgesellschaften, Ganeos AG, Gasverbund Mittelland AG, Gaznat SA und Erdgas Zentral-
schweiz AG sowie des VSG. Swissgas ist ferner Hauptaktionarin der Transitgas AG (51%).
Swissgas und die Aktionarin FluxSwiss verfigen gemeinsam Uber die Transportkapazitaten
am Transitgassystem (Lease Agreement zwischen Transitgas, Swissgas und FluxSwiss).
Swissgas vermarktet die Transportkapazitaten fur die Versorgung der Schweiz. Ausserdem
betreibt Swissgas die Koordinationsstelle fur Durchleitungen im Leitungsnetz (KSDL), welche
ausfuhrend zur Verbandevereinbarung als Informations- und Koordinationsstelle in Bezug auf
Netzzugang mit Ausspeisung in der Schweiz fungiert. Ausserdem kommt Swissgas eine Rolle
als Koordinatorin und Ansprechpartnerin der Hochdrucknetzbetreiber gegentiber Behérden,
auch bezuglich Versorgungssicherheit, zu. So hat der Bund Swissgas die hoheitliche Aufgabe
der Umsetzung des Solidaritadtsabkommens zwischen der Schweiz, Deutschland und Italien
Ubertragen.
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Der vorliegende Entwurf des Gasversorgungsgesetzes tragt diesen Aufgaben nicht Rechnung.
Insbesondere lehnt Swissgas die Bestimmungen zum Marktgebietsverantwortlichen (MGV)
ab. Es ist nicht akzeptabel, dass die Betreiber des Transportnetzes verpflichtet werden, den
MGV zu errichten, keinen Einfluss auf diesen nehmen kénnen und keine angemessene Kapi-
talverzinsung vorgesehen ist. Das BFE hat in einer Studie aufgezeigt, dass der Kapitalbedarf
fur einen MGV hoch ist. Diese Mittel werden den Transportnetzbetreibern und ihren Eigenti-
mern fehlen, um die fur die Defossilierung notwendige Netztransformation voranzutreiben. Es
ist nicht nachvoliziehbar, weshalb sich alle Transportnetzbetreiber zwingend am Aufbau des
MGV beteiligen mussen und weshalb sich die Kapitalbeteiligung nach dem Wert ihrer Netzan-
lagen richten soll.

Ein MGV ist auf umfassende Branchenkenntnisse angewiesen. Die extremen Anforderungen
an die Unabhangigkeit sind nicht zielfihrend und bergen das grosse Risiko, dass ein neuer,
ineffizienter und Uberdimensionierter Marktakteur geschaffen wird. Es ist unverstandlich, dass
die Anforderungen an die Unabhéangigkeit héher sind als bei Swissgrid, obwohl die Trans-
portnetzbetreiber der Regulierung unterstehen wiirden. Die Anforderung einer technischen
Unabhangigkeit |asst viele Fragen offen. Das notwendige Know-how ist in der Gasbranche
vorhanden und kénnte mit einem subsididren Ansatz effizient genutzt werden, ohne parallele,
teure Strukturen far einen MGV aufzubauen, wie beispielsweise der 24/7-Betrieb einer Leit-
stelle.

Da Swissgas heute die Transportkapazitaten fur die Schweizer Versorgung auf der Transitlei-
tung vermarktet, wiirde ein wichtiger Teil der Geschéaftsgrundlage durch die Bildung des MGV
wegfallen. Zugleich mussten diese Kompetenzen beim MGV neu aufgebaut werden. Dies ist
ineffizient und wiirde zu hohen Kosten fuhren, die die Gaskunden tragen mussten. Auch ohne
Gesetz kdnnten die Ziele bezuglich Bilanzierung und Kapazitatsvermarktung durch die Gas-
branche erreicht werden.

Der vorliegende Gesetzesentwurf Gbergeht die heutigen Vertrdge zu den Binnenkapazitaten
und die Rolle der Swissgas als kommerzieller Netzbetreiber auf der Transitleitung vollstéandig.
Die Rolle des kommerziellen Netzbetreibers ist im vorliegenden Entwurf nicht vorgesehen.
Dies ist nicht nachvollziehbar. Swissgas erachtet das Lease Agreement mit der getrennten
Vermarktung der Transportkapazitaten fur den Transit und den Schweizer Binnenmarkt als op-
timale Regelung, die die Versorgung der Schweiz zu ginstigen Kosten (rund 10 % der Transit-
gaskosten) sichert. Das Lease Agreement bietet der Schweizer Gaswirtschaft Planungs- und
Kostensicherheit. Mit einer Integration des Transits wiirden die finanziellen Risiken und vo-
raussichtlich die Kosten firr die Schweizer Gaskunden steigen. Eine Integration des Transits
ist weder zielfuhrend noch notwendig, um eine EU-Konformitat zu erreichen. Auch in der EU
gibt es getrennte Systeme (zum Beispiel Kapazitatsvermarktung TENP durch ihre Lesses O-
pen Grid Europe und Fluxys TENP). Ein neu zu bildender MGV hatte keine Erfahrung in der
Vermarktung der Transitkapazitaten und auch keinen Anreiz diese méglichst effizient zu ver-
markten.

Weiter ist unklar, wie verzollte und nicht verzollte Mengen in einer Bilanzzone zusammenge-

fuhrt werden kénnen. Dies ist ein Grund dafir, dass das Schweizer System in Binnen- und
Transitmarkt unterteilt ist.
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Swissgas koordiniert die Schweizer Hochdrucknetzbetreiber bezuglich Versorgungssicherheit
und setzt in Zusammenarbeit mit der Gasbranche das Solidaritdtsabkommen um. Auch in die-
sem Bereich drohen unklare Zustandigkeiten und ineffiziente Doppelspurigkeit mit dem MGV.
Swissgas lehnt zudem die Pflicht zur Erstellung von Netzentwicklungsplanen ab. Die Netzent-
wicklung wird von den Transportnetzbetreibern bereits heute koordiniert und vorausschauend
vorgenommen. Zusatzliche Anforderungen und Prifungen wiirden ohne Mehrwert zu erhebli-
chen Mehrkosten bei den Transportnetzbetreibern und den Behérden fiihren.

Abschliessend bitten wir Sie, unserer Stellungnahme zu beriicksichtigen und stehen fir Fra-
gen gerne zur Verflgung.

Freundliche Grlusse

SWISSGAS AG
Schweizerische Aktiengesellschaft fur Erdgas

/
/,/ d PN
J £ 7 i %(f&a, et e o 2 S

Stephan Marty 5 Zippora Segessenmann
Prasident des Vesvaltungsrats CEO
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Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum
Entwurf fiir ein Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG) -
Ablehnung und Riickweisung der Vorlage

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Méglichkeit, zu Threm neuen Entwurf fir ein Bundesgesetz
Uber die Gasversorgung (GasVG) (nachfolgend: E-GasVG) Stellung nehmen zu
kénnen. Als Branchenverband begrissen wir grundsdtzlich die BemUhungen des
Bundes, Regeln fir den Netzzugang zu schaffen. Allerdings ist es zentral, dass
ausschliesslich der Netzzugang geregelt wird. Dies kann entweder durch eine
Ergdnzung von Art. 13 RLG oder ein schlankes Spezialgesetz getan werden, das nur
den Netzzugang regelt. Wir weisen darauf hin, dass wir in der Vergangenheit immer
wieder konstruktive Vorschldge eingebracht haben, die dazu hatten beitragen sollen,
den Netzzugang zu den Gasnetzen im Sinne einer vorbehaltenen Vorschrift zum
Kartellgesetz angemessen zu regeln.

Mit dem Entwurf schiesst der Bund administrativ und regulatorisch weit Uber das Ziel
hinaus. Die Gaswelt und das politische Umfeld haben sich in der Schweiz, aber auch
in Europa stark gewandelt. In der Schweiz nehmen Stadte und Gemeinden aufgrund
ihrer Klimaziele ambitionierte Netzplanungen vor, planen Gasnetze stillzulegen und
investieren in den Aufbau von Warmeverblinden. Die Weiterentwicklung der
Gesetzgebung im Strom fordert die fur die Umsetzung verantwortlichen
Querverbundsunternehmen zusdatzlich. Der Ukraine-Krieg hat die internationalen
Gasstrome revolutioniert. Die Industrie, neben der Warme grosster Gaskunde in der
Schweiz, ist wirtschaftlich unter Druck. Gleichzeitig arbeitet die Gasindustrie weiter an
der Defossilisierung und muss zur Kenntnis nehmen, dass der Bund die finanzielle
Unterstitzung der einspeisenden Biogas-Produktion wieder gestrichen hat. Dies
erfolgte mit einem Federstrich im Rahmen des Entlastungspakets — nach jahrelangem
Ringen um gleich lange Spiesse zur Verstromung.

Der Entwurf richtet sich mit seinem Regelwerk allein auf fossiles Methan aus, womit es
aus der Zeit gefallenist. Es schafft Regelungen, wo es gar keine braucht. Damit werden
die durch den Bund formulierten Ziele, insbesondere diejenigen einer sicheren,
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effizienten, kundenfreundlichen und nachhaltigen Gasversorgung, weit verfehlt
werden. Die Vorlage unterminiert die BemuUhungen der Stadte und Gemeinden, die
Gasversorgung zu defossilisieren und die Transformation der Wd&rmeversorgung
geordnet voranzutreiben.

Das betrifft auch die Zielsetzung des Bundes, Grundlagen fir die
Versorgungssicherheit zu schaffen. Die Gasbranche hat die grésste Herausforderung
der jungsten Geschichte im Rahmen des Ukraine-Uberfalls durch Russland sehr gut
gemeistert. Die Selbstorganisation der Branche hat sich bewdhrt. Aus Sicht der
Versorgungssicherheit ist keine erkennbare Lucke mehr vorhanden, seit das Parlament
das Solidaritédtsabkommen und mit Art. 8a im Energiegesetz gesetzliche Grundlagen
fur die Verrechnung von Kosten aus Versorgungssicherheitsmassnahmen
verabschiedet hat.

Die Gasbranche lehnt dieses Gesetz entsprechend entschieden ab und verzichtet auf
Anderungsantrége. Die Haltung von uns als Verband der Schweizerischen
Gasindustrie ist das Resultat eines breit gefuhrten Analyse- und Diskussionsprozesses,
in der samtliche VSG-Mitglieder Gelegenheit hatten sich mehrmals, mindlich und
schriftlich, zu Gussern. Sie ist in der gesamten Branche klar und eindeutig ausgefallen.

Nachfolgend gehen wir nur auf die aus unserer Sicht wichtigsten Konstruktionsmangel
des E-GasVG als Ganzes ein. Wir verzichten bewusst auf die Auflistung der
Detailmangel, weil wir der Meinung sind, dass eine Weiterarbeit auf der Grundlage des
Entwurfs nicht zielfihrend ist.

Zentrale Mangel, die einer Zielerreichung im Sinne der vom Bundesrat kommunizierten
Ziele und der Energiestrategie des Bundes entgegenstehen, sind:
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1) Der GasVG-Entwurf ist aus der Zeit gefallen

Der Gesetzesentwurf geht von einer harten Trennung der Verfolgung energie- und
klimapolitischer Zielsetzungen auf dem Gesetzesweg aus. Der Entwurf ist allein auf
Erdgas ausgerichtet und damit einen Markt, der gemdss Energieperspektiven
2050+ als rtcklaufig angesehen wird. Damit werden nicht nur die wichtigsten
klimapolitischen Ziele verfehlt, sondern es wird auch energiepolitischen Zielen nicht
gerecht. Das Gesetz muss unterstltzen, dass erneuerbare Gase den Markt
durchdringen und nicht, dass fossiles Erdgas verwaltet wird. Zur Vermeidung von
Missverstdndnissen weisen wir darauf hin, dass trotz dieses Sachverhalts die
Schaffung von schlanken Regeln fir den Netzzugang sinnvoll ist, wie einleitend
beschrieben.

2) Regulierung statt Subsidiaritat: Das Ende der Effizienz

Statt auf das effiziente und wirksame Subsidiaritatsprinzip zu setzen, wird eine
detaillierte und umfassende staatliche Regulierung fur einen Markt entworfen, den
der Bund als schrumpfend betrachtet. Die hohe Regulierungsintensit&t bremst die
Transformation des Wdarmesektors aus und gefdhrdet so die Energiezukunft der
Schweiz. Die Transformation des Wdarmesektors hdangt wesentlich von der
Defossilisierung des Gassektors und den Energieplanungen ab. Zusatzlich wird die
Industrie im internationalen Wettbewerb mit unndtigen Regulierungskosten
belastet.

3) Rechtssicherheit in Teilbereichen ist keine Rechtssicherheit

Der Entwurf verfehlt das Ziel der Schaffung von Rechtssicherheit, weil etwa zentrale
Regelungsbedarfe zu Netzanschlusspflichten und -kosten explizit ausgeschlossen
werden. Zudem liegen Widerspriche innerhalb der Gesetzesregelungen sowie
zwischen Gesetzestext und erl@duterndem Dokument vor, und Begriffsdefinitionen
sind unvollstandig. Einzig die Zuweisung einer allfdlligen Zusténdigkeit
wettbewerbsrechtlicher Fragen an die Regulierungsbehérde EICom kdnnen wir
unterstltzen.

Im Folgenden fUhren wir die entsprechenden Punkte aus:

Zu 1) Der GasVG-Entwurf ist aus der Zeit gefallen

Die Defossilisierung des Warmesektors, insbesondere im Gebdudebereich, ist eine der
zentralen Herausforderungen der Transformation des Energieversorgungssystems.
Umsetzer dieser Entwicklung sind die VSG-Mitglieder, die als
Querverbundsunternehmen Uber Strom, Gas und Warme verfugen. Im E-GasVG wird
diese Herausforderung negiert und schlicht per Erl&duterndem Bericht auf das CO,-
Gesetz oder das Klima- und Innovationsgesetz verwiesen. Eine Gesamtsicht auf die
Sektorkopplung fehlt und darin die Méglichkeit erneuerbare Energien in den Gasmarkt
zu integrieren und im Strommarkt effizienter zu nutzen. Ein rein wettbewerblich
organisierter Liefermarkt, wie er im E-Gas-VG angedacht ist, wird in Uberwiegenden
Teilen immer zuerst dem Preissignal folgen. Unterstitzt und beschleunigt wird lediglich
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die Stilllegung von Gasnetz-infrastruktur, indem sé@mtliche Kosten durch im Gasnetz
verbleibende  Netzkunden getragen werden - im  Widerspruch  zur
Verursachergerechtigkeit nach Art. 8. Dies beschleunigt den unkontrollierten und
ungeplanten Ausstieg aus der Gasversorgung und behindert die erforderliche
Sektorkopplung. Sie Uberlastet damit die Versorgungsalternativen Uber die Strom-
und Wdarmenetzinfrastrukturen, da deren Aus- bzw. Aufbau durch den dann nicht mehr
wettbewerbsféhigen Gasmarkt Gberholt wird. Dadurch wird die Versorgungssicherheit
nicht gestarkt, sondern die Widerstandsfahigkeit des Systems reduziert. Zudem sind
die Kostenfolgen nicht abschdtzbar. Sie belasten die Industrien, die auf Gas
angewiesen sind und verschlechtern ihre Standortbedingungen.

Der Konstruktionsfehler der informatorischen Entflechtung verstarkt diese negativen
Wirkungen, da Informationsflisse zwischen Gasnetzbetrieb und Warme-/
Stromnetzbetrieb unterbunden werden. Man vergibt Chancen, die sich durch
Sektorkopplung ergeben. Darlber hinaus behindert man ein kundenfreundliches und
kosteneffizientes Vorgehen beim erforderlichem Wdarme- und Stromnetzausbau, der
rechtzeitig vor dem Ruckzug aus der Gasversorgung stattfinden muss. Diese Wirkung
wird die Nachfrage weg von Warmenetzen hin zu Warmepumpen treiben. Durch die
Elektrifizierung der Wdarme sowie der Mobilitdt und dem «Stromhunger» von
Datenzentren wird die Winterstromllicke noch geférdert. Wie soll bei einer solchen
Regelung eine addquate Warmenetzplanung vorgenommen werden?

Inléndisch produzierte erneuerbare Gase werden mittels subsididren Engagements
der Gasbranche seit Jahren unterstitzt und gewinnen kontinuierlich an Bedeutung.
Anstatt die hierbei bestehenden Rechtsunsicherheiten aufzuldsen, z. B. beim
Netzanschluss und bei der Tragung von Netzkosten, behindert die Vorlage die
Erhdhung erneuerbarer Energien massiv. Nach E-GasVG muss sich jede einzelne kWh
inléndisch produzierter erneuerbarer Gase im Wettbewerb gegen importiertes fossiles
Erdgas durchsetzen. Zumindest die Méglichkeit der Vorgabe von Erneuerbaren-
Quoten fur gezielt gewdahlte Kundensegmente hatte im E-GasVG angelegt werden
mussen, wie auch die Entlastung von Kosten der Netzeinspeisung, die regelmdssig
sogar ohne die Nutzung von Transportnetzen auskommt. Der Entwurf torpediert all die
Bemuhungen der Schweizer Gasbranche, die Gasversorgung schrittweise zu
defossilisieren, und die Vorlage des Bundesrats steht damit im Widerspruch zu den
Klimazielen. Dank inlandischer Produktion und Importen ist heute die Schweiz die
grunste Gasversorgung Europas nach Danemark — und dies ohne staatliche
Foérderung und ohne GasVG. Wenn die Méglichkeit zur Festlegung von Quoten fir
erneuerbare Energien nicht besteht, werden etliche Versorger den Kauf europd&ischer
Herkunftsnachweise aufgeben. Wettbewerber werden regelmdssig reine
Erdgasprodukte nutzen, um Preisvorteile im Markt zu erzielen und damit defossilisierte
Angebote verdréngen. Es geht uns also nicht nur darum, die Defossilisierung des
vertriebenen Gases voranzutreiben, sondern auch darum, das Erreichte zu erhalten.
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Ein kurzer Hinweis zum Vergleich StromVG/E-GasVG sei hier erlaubt: Im StromVG sind
Forderelemente fir erneuerbare Energien verankert, wie auch das Streben nach einer
nachhaltigen Energieversorgung. Wieso soll dies beim Gas keine Bedeutung haben?
Gleichzeitig ist kein Spezialgesetz ndtig, um solche Férderelemente vorzusehen. Sie
liessen sich etwa auch im Energie- oder CO.-Gesetz vorsehen, wo heute auch die
Grundlagen fur die Férderung der inldndischen Biomethan-Produktion vorhanden
sind.

Zu 2) Regulierung statt Subsidiaritét: Das Ende der Effizienz

Im StromVG erhdlt die Subsidiaritdt mit Art. 3 einen prominenten und zentralen
Stellenwert als Konstruktionselement. Im E-GasVG findet lediglich — ganz hinten — eine
schwache Regelung in Art. 42 Abs. 2 Eingang. Diesbezlglich liegt ein eklatanter
Widerspruch zum Erléuternden Bericht vor, gemdss dem "das Subsidiaritatsprinzip [...]
in diesem Gesetz und namentlich bei der Umsetzung seiner Bestimmungen eine
wichtige Rolle" (S. 15) spielen soll. Dies ist ein nicht akzeptabler Konstruktionsfehler, der
durch die Vielzahl der Ermd&chtigungen des Bundesrats noch verscharft wird.

Der Entwurf fokussiert fast vollstandig auf Regulierungsmechanismen, u. a. Gber die
neu mit Kompetenzen, Personal und Arbeitsmitteln auszustattende EnCom. Dies
erweckt den Eindruck, dass die Bundesverwaltung der Uberzeugung ist, dass die
Erfahrungen und Kompetenzen zur Gasversorgung beim Bundesrat sowie der EICom
und nicht bei den seit Jahrzehnten erfolgreich aktiven Gasversorger liegen. Das ist fur
uns die einzige Erklarung dafir, dass der Bund kinftig Markt und Netz durch
regulatorische Grundsatz- bis Detaileingriffe von Bundesrat, EnCom und dem génzlich
neu aufzubauenden Marktgebietsverantwortlichen (nachfolgend: MGV) steuern will.
Die erfahrenen und im reguléren Betrieb inklusive Erstellung von Branchendokumenten
bis hin zur Krisenbewdltigung bewdhrten Organisationen sollen kinftig von
Entscheidungs- und Steuerungsprozessen bis hin zur internationalen Zusammenarbeit
ferngehalten werden. Das bewdahrte liberale Erfolgsmodell der Schweiz wird mit diesen
Regelungen ohne Not geopfert. Einzig mehr administrative Aufwénde und deutlich
hdhere Kosten als heute sind garantiert.

Die EnCom wirde kunftig in die gemeindliche Planungshoheit Uber die
Netzentwicklungspldne  eingreifen,  Investitionssicherheit  reduzieren  (siehe
erlduternder Bericht: «unverbindliche Prifung») und Burokratieaufwendungen
erhdhen, z. B. durch nicht begrenzte Auskunftsanspriche. Die regulatorischen Eingriffe
wulrden zu Kostensteigerungen und der Schmdlerung der Wettbewerbsfahigkeit von
Gas im Warmemarkt, wie auch der auf Prozessgas angewiesenen Industrie im
internationalen Wettbewerb, fihren.
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Neu geschaffen wirde im Dreiklang der Burokratie auch ein MGV, dessen Aufbau
bereits die Investitionsfahigkeit der Transportnetzbetreiber schmalern wirde, ohne
dass die Erfahrungen derselben bei zentralen Aufgaben genutzt werden durften: Die
EigentUmer der Transportnetze sollen den MGV finanzieren, durfen aber keinen Einfluss
auf die Governance haben. Die Aufgaben des MGV sind zwar einerseits mittels Art. 33
Abs. 2 begrenzt, im direkten Widerspruch hierzu werden sie aber mittels Art. 14 Abs. 2
beliebig erweiterbar. Diese Konstruktionsfehler setzen sich fort, indem der MGV im
Gegensatz zu den Transportnetzbetreibern keinen diskriminierungsfreien Netzzugang
nach Art. 16 gewdhren muss, aber nach Art. 33 Abs. 1 lit a. die
Transportnetzkapazitdten bewirtschaftet, Gber Auktionen nach Art. 17 Abs. 2 bis hin
zum Engpassmanagement und die fehlende koordinierende Rolle in SoS-Situationen.
Das alles sind - international Ublich und bewdhrt - Aufgaben von
Transportnetzbetreibern.

Besonders deutlich wird die Uberregulierung mittels MGV und EnCom beim Blick auf
den Speicherzugang nach Art. 29. Mit der Regelung wirden Speicheranlagen
entweder dem Markt oder dem Netz zugeordnet. Dann wirde aber unnétig in
Grundrechte eingegriffen, indem z. B. die inakzeptable Moéglichkeit geschaffen wird,
dass der MGV vorrangiger Zugriff auf die Speicher mit Anschluss an das Transportnetz
eingerdumt bekommt. Damit greift der MGV in die betriebliche Sicherheit ein, und das
wlrde entgegen den verfassungsrechtlichen Vorgaben so im Gesetz verankert.
Gleichzeitig wird den Transportnetzbetreibern die Verantwortung fir einen sicheren
Netzbetrieb zugewiesen und jegliche Einflussnahme-Méglichkeit auf den MGV
verwehrt.

An einer zentralen Stelle wird interessanterweise der Pfad der umfassenden
Regulierung verlassen, und zwar bei der Messung bei drittbelieferten Endverbrauchern.
Hier wird kurzerhand der Wettbewerb um den Messstellenbetrieb und die
Messdienstleistung eroffnet. Der Wettbewerb wird aber nicht mit gleich langen
Spiessen gestaltet, und erforderliche Leitplanken fehlen auch. Netzbetreiber als
Messdienstleister sind nach E-GasVG an Regelwerke und eventuelle Preisobergrenzen
(Art. 24) gebunden, wettbewerbliche Messdienstleister durfen von allen Standards
abweichen und mussen sich nur an der unzureichenden Definition nach Art. 3 Abs. 1
lit. o fur das «kommunikationsfahige Messsystem» halten. Gleiches wird ungleich
behandelt, was nicht nachvollziehbar ist. Streit ist programmiert: Jeder Netzbetreiber
nimmt die gesetzlich vorgegebene Pflicht zur Gewdhrleistung der Betriebssicherheit
wahr, womit regelmdassig dem Messdienstleister der Zugang zum Netzanschluss, wo
die Messung stattfindet, verwehren werden muss.

Der Vergleich zum Strom fallt hier wieder leicht: Die hier angesprochenen
Konstruktionsfehler finden sich im StromVG nicht, sondern es gibt klare
Kompetenzzuweisungen zu Netz- bzw. Anlagenbetreibern und der EICom.
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Zu 3) Rechtssicherheit in Teilbereichen ist keine Rechtssicherheit

Im Schreiben des UVEK zum Vernehmlassungsverfahren wird betont, dass
Rechtsunsicherheit beseitigt und Versorgungssicherheit erhoht werden soll. Diese Linie
wird leider bereits unter Art. 2 Abs. 2 verlassen, in dem festgelegt wird, dass
Netzanschlusspflichten und die Tragung der Netzanschlusskosten sich nach
kantonalem Recht richten. Nur: Dieses existiert gar nicht. Es wird also nicht nur die
Chance der positiven klimapolitischen Einflussnahme ausgelassen (s. o. unter 2),
sondern schafft zus&tzlich Rechtsunsicherheit bei der zentralen Voraussetzung fur die
Teilnahme an einem Gasmarkt: kein Netzanschluss, kein Netzzugang, kein
Wettbewerb.

Ahnliche Rechtsunsicherheit wird im Zusammenhang mit der — fir die Defossilisierung
der Warmeversorgung und eine wirksame Sektorkopplung ebenfalls notwendigen —
Investition in Leitungsanlagen beispielsweise zur Beimischung von Wasserstoff in das
Gasnetz geschaffen. Die Frage nach der Anrechenbarkeit der hierdurch entstehenden
Kosten wird insbesondere abhdngig gemacht von den bestehenden Gesamtkosten
des aktiven Netzbetreibers. Ist das Netz alt und abgeschrieben und das Netz eher
klein, so werden entsprechende Investitionen aufgrund der erheblichen Steigerung der
Kapitalkosten nicht anrechenbar. VerflUgt der aktive Netzbetreiber jedoch Uber ein
junges und vielleicht zusatzlich gréosseres Netz, so kann die identische Massnahme zur
Anrechenbarkeit der Kapitalkosten fihren. Detaillierter ausgestaltet werden soll dieser
Regelungsumfang zuklnftig durch den Bundesrat mit Umsetzung durch die EnCom,
womit noch mehr Rechtsunsicherheit entsteht.

Weitere Rechtsunsicherheiten werden bereits mit dem sehr schlank gehaltenen Art. 3
und diversen fehlenden bzw. unklaren Begriffen aufgebaut. Prominentes Beispiel ist
das - fur die Energie- und Messdienstleistungs-Markte sowie die nachfolgende
Bilanzgruppen-Kosteneffizienz und den gewollten Wettbewerb - zentrale
«kommunikationsféhige Messsystemp»., Die Begriffs-Definition inklusive
Gegenulberstellung zum «Intelligenten Messsystem» im Strom ldsst erkennen, dass hier
nur die Fahigkeit zur Datentbertragung im Blick des Gesetzgebers ist und keinesfalls
zentrale Bedarfe nach Betriebssicherheit, Datenqualitat, Lastgangspeicherung etc.
Das Thema scheint nicht hinreichend analysiert worden zu sein.

Schliesslich sehen wir als weitere Rechtsunsicherheit die Art, wie die Regeln zur
Versorgungssicherheit im Zusammenhang mit den Speicherverpflichtungen in Art. 10
bis 14 formuliert sind. Sie behindern den Marktzugang neuer, kleinerer Marktteilnehmer.
Im Jahr 2025 mag die konkrete Gestaltung dieser Regeln zur Versorgungssicherheit
noch zweckmdssig erscheinen, aber die Versorgungslage in Europa hat sich bereits
stark verdndert. Es dirfte in Zukunft zweckmdssigere Massnahmen geben als die
heutigen Speicherverpflichtungen. Im Rahmen des Runden Tisches zur
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Speicherstrategie des Bundes, die im November 2025 gestartet ist, ist etwa die
Diskussion zu fuhren, welche Rolle kinftig inléndische chemische, saisonale Speicher
spielen sollen. Mit dem E-GasVG wird eine detailreiche und starre Konstruktion
zementiert, die nicht auf Gesetzesebene gehdrt. Das Parlament hat fur die Regelung
der Versorgungssicherheit mit Art. 8a im Energiegesetz eine hinreichende rechtliche
Grundlage geschaffen, die weitere spezialgesetzliche Regelungen in diesem Bereich
Uberflissig machen.

Insgesamt drohen héhere administrative Kosten, mehr Anwalte, Gerichtsverfahren und
johrlange Streitigkeiten mit Inkrafttreten des GasVG. Den Gerichten bringt mehr
Regulierung mehr Arbeit und bei den Unternehmen wird mehr Personal beschaftigt,
das sich mit regulatorischen Anforderungen auseinandersetzt - alles mit
entsprechenden Kostenwirkungen.

Wir hoffen, Innen nachvollziehbar dargelegt zu haben, weshalb die Gasbranche den
Entwurf ablehnt. Es braucht kein GasVG in dieser Form. Das urspringliche Ziel — die
Schaffung von Rechtssicherheit — wird verfehlt. Der Entwurf schiesst mit seinen hohen
Umsetzungskosten verursachenden Regelungen weit darlber hinaus. Er geféhrdet
eine sichere, verursachergerechte und kosteneffiziente Gasversorgung. Er torpediert
deren Defossilisierung, welche die Ziele der Energiestrategie 2050 - die
Transformation insbesondere auch der Warmeversorgung in den Stadten und
Gemeinden — unterstltzen wirde. Wie bereits einleitend erwdhnt, wirde die Branche
zu einer schlanken Regelung des Netzzugangs im Sinne einer vorbehaltenen Vorschrift
zum Kartellgesetz und zu einer erstinstanzlichen Beurteilung von Fragen des
Netzzugangs durch die EICom Hand bieten. Fur eine schlanke Regelung braucht es
kein Gesetz, das 46 Artikel umfasst.

FUr weitere ErlGuterungen und Besprechung eines den Herausforderungen der
zukunftigen Gasversorgung in der Schweiz gerecht werdenden Ordnungsrahmen
stehen wir als Gasbranche — wie bereits in der Vergangenheit — jederzeit gerne zur
Verfligung.

Mit freundlichen Grlssen

o —

| ii”';mk K é{lr:]ic_

Martin Schmid Daniela Decurtins
Prasident Direktorin
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Presa di posizione in merito al progetto di Legge sull’approvviggionamento di gas nell’ambito
della procedura di consultazione

Onorevole Consigliere federale,
gentili Signore, egregi Signori,

ringraziamo innanzitutto per I'opportunita di esprimere il nostro parere sul nuovo progetto della Legge federale
sull'approwvigionamento di gas (LAGas). In qualitd di societa attiva nella vendita e distribuzione di gas, valutiamo
positivamente gli sforzi della Confederazione volti a creare regole chiare per il settore e a promuovere la transizione
energetica,

Tuttavia, riteniamo che il progetto di Legge necessiti di ulteriori perfezionamenti, come evidenziato nella presa di
posizione dell'Associazione Svizzera dell'Industria del Gas (ASIG), alla quale ci allineiamo e che sosteniamo. Di seguito
desideriamo quindi esprimerci in relazione ad alcuni aspetti specifici relativi al Canton Ticino, che a nostro parere
meritano una particolare attenzione. Infatti, in considerazione di alcune peculiarita della realt3 ticinese, permangono
alcune questioni irrisolte.

Accogliamo con favore che la particolare situazione della rete isolata del Ticino sia stata considerata nel progetto di
Legge e che, conformemente all'art. 3 lett. h, il Ticino non venga incluso nell’Area di Mercato svizzera,

Nella definizione di una soluzione adeguata al Ticino & imprescindibile rispettare il principio di sussidiarieta. La
soluzione per il sistema di bilanciamento dovrebbe basarsi sulle modalita gia discusse in passato tra AlL e I'Ufficio
federale del’Energia, che prevedevano un sistema basato sul modello COSIMA, in vigore per le regioni Tirolo e
Voralberg,

Permane incertezza riguardo al ruolo di AlL, qualora le funzioni del Responsabile dell’Area di Mercato (RAM) in
Ticino fossero svolte da un soggetto diverso dal RAM nazionale (art. 33 cpv. 4). L'art. 30 cpv. 1 prevede che tutti i
proprietari della rete di trasporto (secondo il rapporto esplicativo, esplicitamente anche AlL), partecipino alla
costituzione del RAM nazionale. Tale previsione potrebbe risultare contraddittoria rispetto all'esclusione del Ticino
dallArea di Mercato svizzera.

Se le funzioni del RAM in Ticino venissero affidate a un altro soggetto, non riteniamo opportuno che AlL contribuisca
alla costituzione del RAM a livello nazionale, qualora debba finanziare sia questultimo sia I'attore che svolge tale
funzione in Ticino. E quindi necessario evitare un doppio onere per AlL. La definizione dettagliata della struttura
societaria del RAM deve essere inoltre elaborata con il coinvolgimento degli attori interessati.
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Un'ulteriore questione riguarda la delimitazione della rete di trasporto. Per AlL & fondamentale che la delimitazione
funzionale prevista dall'art. 3 lett. f possa essere effettivamente applicata e che non venga imposta una delimitazione
basata, ad esempio, sui livelli di pressione. Considerata I'evoluzione dei volumi di gas, in futuro la funzione delle
condotte sara ancora meno definita dai livelli di pressione.

Rimaniamo volentieri a disposizione per ulteriori chiarimenti e per contribuire all'elaborazione di soluzioni condivise.

Con i nostri migliori saluti,

Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
Il Presidente della Direzione: Il Direttore Transizione energetica e Acqua:

Dr. Angelo Bernas Ing. ETH/EMBA Claudio Forrer
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12. November 2025

Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung: Stellungnahme
Axpo-Gruppe

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fir die Gelegenheit, zum Entwurf des Bundesgesetzes lber die
Gasversorgung Stellung nahmen zu kdnnen.

Allgemeine Bemerkungen

Axpo hat die Ambition, mit innovativen Energielésungen eine nachhaltige Zukunft zu
ermadglichen. Axpo ist die grésste Schweizer Produzentin von erneuerbarer Energie
und internationale Vorreiterin im Energiehandel sowie in der Vermarktung von Solar-
und Windkraft. Zudem betreiben wir 15 Vergarungsanlagen in der Schweiz und pro-
duziert in vier der Anlagen Biogas im Umfang von 40 GWh.

Mehr als 7 000 Mitarbeitende verbinden Erfahrung und Know-how mit der Leiden-
schaft fir Innovation und der gemeinsamen Suche nach immer besseren Losungen.
Axpo setzt auf innovative Technologien, um die sich stets wandelnden BedUrfnisse
ihrer Kunden in Gber 30 Landern in Europa, Nordamerika und Asien zu erftllen.

Als heute grdsste unabhangige Lieferantin von internationalen Industriekunden ist
Axpo seit 2013 im Schweizer Gasmarkt aktiv. Das WEKO-Urteil vom Juni 2020 zur
Situation in der Zentralschweiz zeigt deutlich, dass die Verbandevereinbarung bisher
nicht zu einem funktionierenden Wettbewerb gefiihrt hat. Wir begriissen deshalb den
vorliegenden Gesetzesentwurf, der mit dem Netzzugang flr Endverbraucherinnen
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und Endverbraucher, der Einfihrung des Entry-Exit-Modells, der Einrichtung einer
einzigen Bilanzzone und der Schaffung eines Marktgebietsverantwortlichen einen kla-
ren regulatorischen Rahmen fir einen liberalisierten Gasmarkt Schweiz schafft.

Damit der Wettbewerb auch tatsachlich spielen kann und die Endverbraucherinnen
und Endverbraucher von Effizienzsteigerungen und Innovationen profitieren kénnen,
muss die Vorlage in einzelnen Stellen nachgebessert werden. So stellt die Installation
eines kommunikationsfahigen Messsystems als Voraussetzung fiir den Netzzugang
eine kunstliche Marktbarriere dar und lauft dem Ziel eine vollstandigen Marktéffnung
zuwider. Auch die Verpflichtung der Gaslieferanten zur dezentralen Vorhaltung von
Gasreserven kann je nach Anbindung an auslandische Infrastruktur und Kostenstruk-
tur der einzelnen Marktteilnehmern zu Marktverzerrungen und unterschiedlichen fi-
nanziellen Belastungen der Endverbraucherinnen und Endverbraucher fihren. Dem
kann die Ubertragung der Speicherpflicht an den Marktgebietsverantwortlichen ent-
gegenwirken.

Schliesslich sollte auch den energie- und klimapolitischen Zielen der Schweiz Rech-
nung getragen werden und mit dem vorliegenden GasVG die Rahmenbedingungen
flr die Integration erneuerbarer Gase geschaffen werden.

Wir machen im Folgenden zu diesen Punkten entsprechende Vorschlage.

Zum Gesetzesentwurf
Art. 1 Zweck

Antrag:

Mit diesem Gesetz sollen Rahmenbedingungen fiir eine zuverlassige, umweltvertrag-
liche und wirtschaftliche Gasversorgung geschaffen werden.

Begriindung:
In Ubereinstimmung mit dem StromVG sollten auch im vorliegenden Gesetzesent-

wurf die Grundlagen flir eine nachhaltige Energieversorgung gelegt und der Zweckar-
tikel entsprechend erganzt werden.

Art. 2 Gegenstand und Geltungsbereich

Antrag:

2 Die Netzanschlusspflichten und die Tragung der Netzanschlusskosten richten sich
nach kantonalem Recht. Vorbehalten bleiben die Vorgaben fiir den Netzanschluss von

Produktionsanlagen fir erneuerbare Gase gemass Art. 4a.

Begrindung:

Kantonale Vorgaben zu Anschlusspflichten und zu den kommerziellen Aspekten des

Netzanschlusses fiihren zu unterschiedlichen Regulierungen in der Schweiz, was dem
Ziel eines einheitlich geregelten Gasmarktes grundsatzlich widerspricht. Mit Blick auf
die energie- und klimapolitischen Ziele der Schweiz sollte zumindest flr erneuerbare

2/9



QPO

Produktionsanlagen einheitliche Regelungen fiir den Netzanschluss geschaffen wer-
den.

Kommentar zu Abs. 4:

Auf Verordnungsebene sollte prazisiert werden, welcher Anteil notwendig ist, damit
es sich um Gasnetze handelt, die «mehrheitlich» Methan beférdern. Die Prazisierung
erhdhte die Klarheit und starkt die Rechtssicherheit.

Art. 3 Begriffe

Antrag:

1 In diesem Gesetz bedeuten:
a.
d. DHEHLleferant Gaslieferant, der Uber das inlandische Gasnetz Gas an Endkun-

dinnen und Endkunden liefert;-ehneBetreiber-desgenutztenVerteitnetzeszu

sein;

Begrindung:

Es ist nicht schlissig, weshalb in einem vollstédndig liberalisierten Gasmarkt zwischen
Gaslieferungen der Verteilnetzbetreiber — die Gaslieferungen ohnehin vom Netzbe-
trieb entflechten missen - und Gaslieferungen anderer Lieferanten unterschieden
werden soll.

Antrag:

f. Transportnetz: Gasnetz, das hauptsachlich der Verbindung mit den Gasnetzen
der Nachbarlander, grd-dem Transport von Gas Uber grdéssere Distanzen und zu
den Netzkopplungspunkten der Verteilnetze dient und in der Regel mit mehr als
5 Bar betrieben wird;

Begrindung:

Die prazisierende Ergéanzung der Definition des Transportnetzes erfolgt in Anlehnung
an den erlauternden Bericht.

Art. 4 Aufgaben der Netzbetreiber

Antrag:

Die Netzbetreiber miissen ihre Tatigkeiten koordinieren. Sie sind insbesondere zu-
stéandig daflr:
a. einen sicheren, leistungsfahigen, und-effizienten und umweltvertraglichen Be-
trieb ihrer Gasnetze zu gewahrleisten;

b.

Begrindung:

In Ubereinstimmung mit dem StromVG sollten auch im vorliegenden Entwurf eines
GasVG die Grundlagen fir eine nachhaltige Energieversorgung gelegt werden.
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Zudem ist die Vermeidung von Leckagen erst teilweise durch die Anforderung eines
«sicheren Betriebs» abgedeckt

Antrag:

Art. 4a (neu) Anschlussgarantien

I Netzbetreiber sind verpflichtet, in ihrem Netzgebiet alle Anlagen zur Produktion von
erneuerbarem Gas unter Berlicksichtigung von Art. 16 Abs. 3. Bst. a sowie Entnah-
mestellen flr erneuerbares Gas anzuschliessen und den Netzzugang zu gewahren.

2 Die Netzbetreiber sind verpflichtet, die Produktionsanlagen und Entnahmestellen
mit dem technisch und wirtschaftlich giinstigsten Netzanschluss so zu verbinden,
dass die Gaseinspeisung und -enthahme sichergestellt ist. Die Produzentin oder der
Produzent tragt die Kosten fiir die Erstellung der dazu neu notwendigen Anschlusslei-
tung bis zum Netzanschlusspunkt. Dariber hinaus diirfen dem Produzenten vom
Netzbetreiber keine Kosten flir den Netzanschluss oder dafiir notwendige Netzver-
starkungen individuell verrechnet werden.

3 Die Details der Tragung der Netzanschlusskosten regelt der Bundesrat.

4 Der Bundesrat definiert die Fristen, Details und Anforderungen an die Netzbetrei-
bern bei Anschlussgesuchen.

Begrindung:

Die Anschlussgarantien sind heute in Art. 10 EnV geregelt und auf Biogas (Art. 15
EnG) beschrankt. Zuklinftig kann aber auch Wasserstoff eine entscheidende Rolle bei
der Dekarbonisierung der Energieversorgung spielen. Darauf verweist auch das Leit-
bild der Wasserstoffstrategie des Bundes. Die Regelung der Anschlusspflicht sollte
deshalb technologieoffen formuliert werden und auch Wasserstoff und seine Derivate
umfassen. In Ubereinstimmung mit dem StromVG sollte die Anschlussgarantie auch
im Gasbereich explizit auf Gesetzesstufe festgelegt werden und nicht nur gestitzt auf
Art. 10 EnV.

Art. 7 Rechnungsstellung

Antrag:

! Die Unternehmen der Gaswirtschaft missen den Endverbraucherinnen und Endver-
brauchern_sowie Netznutzerinnen und Netznutzern in der Rechnung gesondert aus-
weisen:

a.

Begriindung:

Die Vorgaben der Rechnungstellung mussen flr alle Netznutzer, neben Endverbrau-
chern auch Produzenten und potenzielle Speicheranlagen, gelten und nicht nur fir
Endverbraucher.
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Antrag:

e. (neu)_Die Kosten fir Massnahmen nach den Artikeln 10, 13, 14 und 21.

Begrindung:

Die Vorlage sieht verschiedene Massnahmen zur Starkung der Versorgungssicherheit
vor. In Anlehnung an Art. 12 Abs. 2 Bst. f StromVG und im Sinne der Transparenz
sind diese Massnahmen als gesonderter Tarif auszuweisen.

Antrag:

2 (neu)_Der Bundesrat kann Vorgaben festlegen, ob und wie Netzbetreiber und Liefe-
rant sich fiir eine gemeinsame Rechnungstellung koordinieren.

Begrindung:

Aus Kundensicht kann es Sinn ergeben, die Rechnungen des Netzbetreibers und des
Lieferanten zusammenzulegen.

Art. 10 Pflicht zur Speicherung von Gas

Antrag:

1 Zur Sicherstellung der Versorgung im Winterhalbjahr gewéahrleistet der Marktge-
bietsverantwortliche miissenUnterrehmen;—die Erdgas-inVerkehrbringen,gewdhr
leisten, dass zu bestimmten Zeitpunkten Gasmengen in bestimmtem Umfang in
Speicheranlagen gelagert und verfligbar sind (Speichermengen). Er kann Siekénnren
auf eigene Verantwortung Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen.

Begrindung:

Um Synergien und Skaleneffekte in der Beschaffung zu nutzen und Wettbewerbsver-
zerrungen zu vermeiden, mussen Gasreserven zentral vom Marktgebietsverantwortli-
chen beschafft und zur Verfligung gestellt werden. Die erforderlichen Reserven kann
er entweder selbst erwerben oder Gber eine vom ihm organisierte nationale Aus-
schreibung beschaffen. Die dabei anfallenden Kosten kénnen — wie bei der Wasser-
kraftreserve im Strombereich - (iber das Netznutzungsentgelt auf alle Endverbrau-
cher umgelegt werden.

Eine zentrale Beschaffung Uber den Marktgebietsverantwortlichen vermeidet zudem
madgliche Wettbewerbsverzerrungen. Einige Lieferanten verfiigen Uber privilegierten
Zugang zu auslandischen Gasspeichern sowie lber eigene grenziiberschreitende Gas-
leitungen, deren Nutzung ihnen gemass vorliegendem Art. 45 weiterhin zugestanden
werden soll. Werden die Lieferanten verpflichtet, Gasreserven in auslandischen Gas-
speichern vorzuhalten, besteht die Gefahr, dass diese Privilegierung zu zusatzlichen
Wettbewerbsverzerrungen fihrt.
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Art. 11 Mehrkosten der Speicherung

Antrag:

ferpreisenausweisenlieferanten weisen die Mehrkosten flir die Speicherung separat
von den Ubrigen Preiskomponenten aus. Die Mehrkosten werden den Endverbrauche-
rinnen und Endverbrauchern im Verhaltnis zu ihrem Verbrauch angelastet.

Begrindung:

Die Anpassung folgt aus unserem Antrag zu Art. 10 Abs. 1.

Art. 12 Unterschreitung der Speichermengen
Antrag: Streichen.

Begrindung:

Die Anpassung folgt aus unserem Antrag zu Art. 10 Abs. 1.

Art. 13 Weitere Massnahmen zur Sicherstellung der Versorgung

Antrag:

! Die EnCom kann in Absprache mit dem BFE und dem Bundesamt fiir wirtschaftliche
Landesversorgung (BWL) verlangen, dass die der Marktgebietsverantwortliche zur

Speicherung von Gas verpflichtetenUnternehmen zusatzlich Gasbezugsrechte und

grenzlberschreitende Transportkapazitaten erwerben miissearmuss.

Begrindung:

Die Anpassung folgt aus unserem Antrag zu Art. 10 Abs. 1.

Art. 16 Netzzugang

Antrag:

wahrleistung des freien Netzzugangs oder fiir Abrechnung durch den Lieferanten not-

wendig ist.
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Begriindung:

Das Messwesen darf kein Hindernis flir den freien Netzzugang darstellen. Gemass
Art. 23 Abs. 1 des vorliegenden Gesetzesentwurfs soll es nicht grundsatzlich liberali-
siert werden. Muss das Messwesen im Rahmen des freien Netzzugangs privat organi-
siert werden, stellt dies eine klnstliche Marktbarriere dar. Angesichts des anfanglich
kleinen Marktes fliir das Messwesen ist davon auszugehen, dass sich nur wenige
Dienstleister auf ein privates Messwesen spezialisieren. Die Verfligbarkeit und Be-
zahlbarkeit eines privat organisierten Messwesens waren somit nicht gewahrleistet.
Daher sollte die Verpflichtung zur Installation und zum Betrieb kommunikationsfahi-
ger Messsysteme den Netzbetreibern libertragen werden, sofern diese fiir die Beliefe-
rung durch Dritte erforderlich sind.

Art. 18 Netznutzungsentgelt

Antrag:

1a (neu) Ausgenommen vom Netznutzungsentgelt ist die Einspeisung von inldndi-
schem erneuerbarem Gas.

Begrindung:

Erneuerbare Energien kénnen auch im Gasbereich einen wichtigen Beitrag zur Dekar-
bonisierung der Energieversorgung und der Versorgungssicherheit leisten. Dazu ist
wie im Strombereich die Integration von erneuerbaren Energien notwendig. Um ihre
Marktfahigkeit zu unterstitzen, ist eine Befreiung vom Netznutzungsentgelt ange-
zeigt. Ahnliche Regelungen finden sich auch im Strombereich, wo beispielsweise Ei-
genverbrauch (inkl. ZEV), lokaler Stromaustausch (LEG) oder Zwischenspeicherung
von Strom vom Netznutzungsentgelt befreit ist, was ebenfalls zur Integration der er-
neuerbaren Energien dient.

Zudem sind in der EU gemass Art. 18 der Verordnung (EU) 2024/1789 Netzentgelt-
nachlasse flir erneuerbares Gas und kohlenstoffarmes Gas vorgesehen. Damit es zu
keiner Benachteiligung der inldandischen Produktion erneuerbarer Gase kommt, sollte
eine vergleichbare Regelung flr die Schweiz geschaffen werden. Auch wenn heute
keine Bestrebungen bestehen, mit der EU ein sektorielle Abkommen im Gasbereich
abzuschliessen, ist die Benachteiligung erneuerbarer Gase in der Schweiz gegenlber
den Produktionsstatten in der EU nicht nachvollziehbar. Dies gilt umso mehr als die
Schweiz mit ihrer Klimapolitik ambitionierte Reduktionsziele verfolgt und der Bundes-
rat sich - thematisch entsprechend fokussiert - mit der Wasserstoffstrategie vom De-
zember 2024 fir die Férderung von Produktion und Speicherung des erneuerbaren
Gases ausspricht.

Art. 22 Anrechenbare Kapitalkosten flr die Beférderung von Wasserstoff

Antrag:

1 Zusatzlich zu den Kapitalkosten nach Artikel 20 Absatz 3 sind auch Investitionen
anrechenbar, mit denen Netzanlagen zum Transport eines Methan-Wasserstoff-Ge-

mischs oder des daflir benétigten reinen Wasserstoffs befahigt werden.;—wenn-sie-ge-

----- I\

I
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3 Streichen.

Begriindung:

Es ist nicht schlissig, warum nur «unerhebliche» Kosten anrechenbar sein sollten.
Die Integration von Wasserstoff und der Ubergang hin zu einem erneuerbaren Ener-
giesystem darf nicht an der Anrechenbarkeit des hierfiir notwendigen Netzausbaus
scheitern.

Bei dlteren (nahezu abgeschriebenen) Gasnetzen, dirften die Investitionskosten
deutlich héher ausfallen als bei neueren (noch nicht abgeschriebenen) Gasnetzen.
Durch die Bestimmung des Entwurfs entstiinde somit eine nicht begriindbare Diskri-
minierung und die Umnutzung alterer Gas-Infrastrukturen wirde gehemmt.

Art. 23 Zustandigkeit sowie Anforderung an die Messeinrichtungen

Antrag:

2 Streichen.

Begrindung:

Die Streichung folgt aus unserem Antrag zu Art. 16 Abs. 4.

Art. 34 Aufgaben

Antrag:

3 Sie hat sowohl im Streitfall als auch von Amtes wegen insbesondere folgende Auf-
gaben:
a. .
b. Sie Uberprift die Tarife und die Entgelte fiir die Netznutzung sowie die Mess-
tarife und das Messentgelt; vorbehalten bleiben die Abgaben und Leistungen
an Gemeinwesen; sie kann die Absenkung von Tarifen verfligen oder deren
Erhéhung untersagen.

Begrindung:

Die Erganzung folgt aus unserem Antrag zu Art. 16 Abs. 4.

Art. 37 Auskunftspflicht
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Antrag:

I Die Unternehmen der Gaswirtschaft und der Marktgebietsverantwortliche sind ver-
pflichtet, dem BFE und der EnCom die fir die-ErfalongihrerAufgaben den Vollzug
dieses Gesetzes, einschliesslich seiner Weiterentwicklung, erforderlichen Auskiinfte
zu erteilen und ihnen die zur Aufgabenerfillung notwendigen Unterlagen zur Verfl-
gung zu stellen.

Begriindung:
Die gesetzliche Auskunftsplicht hat sich auf den Vollzug des Gesetzes zu beschran-

ken. Eine nicht naher beschriebene Ausweitung auf jegliche Aufgaben des BFE und
der EnCom werden abgelehnt.

Energiegesetz vom 30. September 2016

Art. 15 Abnahme- und Verglitungspflicht

Antrag:

I Netzbetreiber haben in ihrem Netzgebiet abzunehmen und angemessen zu vergu-
ten:

a. .
b. das ihnen angebotene Biegas erneuerbare Gas.

Begrindung:

Auch Power-to-Gas dlrfte beim Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele
klinftig eine grossere Rolle zukommen. Dies ist entsprechend zu bericksichtigen.

Fdr die Bertlicksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen.

Freundliche Grisse

M/WJ b S d

Christoph Brand Lukas Schirch
CEO Head Corporate Public Affairs
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Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Ver- BKW Energie AG
kehr, Energie und Kommunikation UVEK ngffgaefftz
3003 Bern

www.bkw.ch

Elektronisch an: gasvg@bfe.admin.ch
Ihre Kontaktperson
Gregor Frey
Gregor.frey@bkw.ch

Bern, 08. Dezember 2025
Stellungnahme zur erneuten Vernehmlassung des Gasversorgungsgesetzes (GasVG)
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fir die Méglichkeit, uns im Rahmen des erneuten Vernehmlassungsver-
fahrens zum Gasversorgungsgesetz (GasVG) dussern zu ddrfen.

Als Teilnehmerin am schweizerischen und europdischen Gasmarkt ist die BKW direkt vom
Gasversorgungsgesetz betroffen und hat sich auch schon zur ersten Vernehmlassung des
Gesetzes gedussert.

Die BKW begriisst das Gasversorgungsgesetz (GasVG), vor allem im Hinblick auf die
Schaffung klarer Regeln fiir den Marktzugang der Endverbraucherinnen und Endverbrau-
cher. Neben einer vollstiandigen Marktoffnung unterstiitzt die BKW ein Marktdesign, das
einen liquiden und wettbewerblichen Gasmarkt schafft. Die im GasVG-Entwurf vorgese-
henen Stossrichtungen fiir die Ausgestaltung des Gasmarktes erachtet die BKW grund-
sdtzlich als zielfiihrend. Aus unserer Sicht besonders zu begrissen sind dabei die Etablie-
rung eines Entry-Exits-Zweivertragsmodells mit einem virtuellen Handelspunkt, die Steue-
rung der Marktgebiete durch einen hinreichend unabhdngigen Marktgebietsverantwortli-
chen, die Konsolidierung der Marktgebiete in einer einzigen Bilanzzone Schweiz sowie die
vereinfachte Abrechnung fir Bilanzgruppen im Rahmen einer Tagesbilanzierung, bei wel-
cher jeder Bilanzgruppenverantwortliche seine Energiebilanz auf Tagesbasis auszugleichen
hat. Wir begrissen ausserdem die Integration der Transitgasleitung in das Entry-Exit-Mo-
dell. FUr die Ausgestaltung der Kapazitdtsvergabe und der Kapazitdtsprodukte ist es we-
sentlich, dass sich diese moglichst an die europdischen Netzkodizes — Verordnung (EU)
2017/459 (CAM NC) Uber Mechanismen zur Kapazitatszuweisung und die Verordnung (EU)
2017/460 (TAR NC) tber harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen — angleichen. Dies er-
maoglicht internationalen Marktteilnehmern einen nichtdiskriminierenden, effizienten und
transparenten Zugang zu Schweizer Transportkapazitdten ohne zusdtzliche nationale Hr-
den oder Sonderverfahren. Unter diesem Gesichtspunkt unterstitzen wir die im Stromab-
kommen formulierte Evolutivklausel zur vertieften Zusammenarbeit mit der EU im Gasbe-
reich.
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Effiziente und innovative Mdrkte setzen einen funktionierenden Wettbewerb voraus. Die
BKW spricht sich daher — wie auch beim Strommarkt - fiir eine vollstandige und damit
konsequente Offnung des Gasmarktes aus. Fir die Etablierung eines funktionierenden
Wettbewerbs und die konsequente Offnung des Gasmarktes sehen wir im vorliegenden
Entwurf noch wesentliche Verbesserungspotenziale. Diese betreffen insbesondere das
Marktdesign.

Auf die folgenden spezifischen Aspekte mdchte die BKW deshalb besonders hinweisen:

Die Pflicht zur Installation kommunikationsfdahiger Messsysteme schafft hohe
Markteintrittsbarrieren: Die Kopplung des Marktzugangs an die Installation eines
kommunikationsfahigen Messsystems stellt eine erhebliche Markteintrittsbarriere
dar. Diese Vorgabe ist weder technisch noch marktlich erforderlich, um eine funk-
tionierende Bilanzierung oder einen diskriminierungsfreien Wettbewerb sicherzu-
stellen. Diese Pflicht beglnstigt vielmehr eine Beibehaltung des bestehenden Teil-
monopols und behindert eine echte Markt6ffnung und die damit einhergehenden
Vorteile insbesondere auch fir kleine Endverbraucherinnen und Endverbraucher.
Fiir die vollstiandige Marktéffnung sind auch Standardlastprofile einzusetzen: Bei
einem Grossteil der Kunden wird der Verbrauch heute nicht auf tdglicher Basis ge-
messen. Zur vereinfachten, verursachergerechten Abrechnung und Bilanzierung
solcher Kunden sind sog. Standardlastprofile (SLP) nétig. Sie sind fur diese Kun-
dinnen und Kunden eine ausreichende technische Voraussetzung ftr den Marktzu-
gang. Die Bereitstellung von SLP ist in europdischen Landern Iangst etablierte und
bewdhrte Praxis. Auf Basis dieser Erfahrungen konnen SLP auch in der Schweiz
rasch erstellt werden, sodass mit der Marktoffnung auch samtliche Endverbrau-
cherinnen und Endverbraucher Marktzugang erhalten.

Das Messwesen soll einheitlich durch den Netzbetreiber erbracht werden: Im
vorliegenden Entwurf werden zwei unterschiedliche «Messwelten» geschaffen —
je nach Versorgungsmodell. Einerseits das beim Netzbetreiber angesiedelte Mess-
wesen fir Kundinnen und Kunden, die weiterhin vom Netzbetreiber beliefert wer-
den, dessen Kosten als Netzkosten berlcksichtigt werden kénnen und fir das der
Bundesrat Hochsttarife festlegen kann, andererseits ein separates Messwesen fir
Kundinnen und Kunden im freien Markt, die einen eigenen Messdienstleister be-
auftragen mussen. Dies fuhrt zu einer Ungleichbehandlung der Endverbraucherin-
nen und Endverbraucher und erschwert den Wettbewerb. Das Messwesen soll da-
her einheitlich durch den Netzbetreiber erfolgen, um fir alle Endverbraucherinnen
und Endverbraucher gleiche Bedingungen zu schaffen — unabhdngig davon, ob sie
vom Netzbetreiber oder von einem Lieferanten im freien Markt beliefert werden.
Die Speicherpflicht soll koordiniert durch den Marktgebietsverantwortlichen um-
gesetzt werden: Die vorgesehene dezentrale Umsetzung der Speicherpflicht kann
zu ungleichen Kostenstrukturen und Wettbewerbsverzerrungen fihren. Eine koor-
dinierte Umsetzung bedeutet, dass der Marktgebietsverantwortliche die erforder-
lichen Speichermengen zentral beschafft — entweder selbst oder Uber eine von
ihm organisierte Ausschreibung. Dadurch kdnnen entstehende Kosten einheitli-
cher, transparenter und fairer Gber das Gesamtsystem verteilt werden, anstatt
dass Endkundinnen und Endkunden je nach Lieferant unterschiedliche Preise flr
die gleiche Versorgungssicherheit bezahlen. Zudem soll vermieden werden, dass
durch ineffiziente Speicherbeschaffungen langfristige Grenzkapazitdten blockiert
und damit die Importkapazitdten verknappt werden.

Die Integration erneuerbarer Gase starken, ohne das Inkrafttreten des GasVG
weiter zu verzogern: Der Fokus auf das herkdmmliche Gassystem ermdglicht eine
pragmatische und rasche Einflihrung des GasVG, was angesichts des regulatori-
schen Bedarfs sinnvoll ist. Gleichzeitig braucht es einen geeigneten regulatori-
schen Rahmen fir erneuerbare Gase wie Wasserstoff und Biomethan, um den
langfristigen Ubergang zu einer klimaneutralen Gasversorgung zu unterstitzen.

® BKW
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Ein zukunftsfahiger Rechtsranmen sollte deshalb auch Aspekte wie die Sektor-
kopplung, die Integration erneuerbarer Gase und die grundlegenden Anforderun-
gen an ein spdteres Wasserstoffsystem — insbesondere im Hinblick auf Netzum-
ristungen — angemessen abbilden.

Im Anhang werden die detaillierten Vorschldge zur Anpassung des Gesetzestextes darge-
stellt. Fdr die Berdcksichtigung unserer Stellungnahme bei der weiteren Behandlung des
Geschafts bedanken wir uns im Voraus und stehen Ihnen far Fragen gerne zur Verfdgung.

Freundliche Grlisse
BKW Energie AG

DocuSigned by: DocuSigned by:
Stefane Sewckow M
F7662FB6C8304FA... 4A0E3C47CE4F417 ...
Stefan Sewckow Dr. Michael Beer
Chief Commercial Officer Head of Markets & Regulation

Executive Vice President — Energy Markets

Anhang: Vorschldge zu den Anpassungen im Gesetzestext.
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Anhang: Anpassungsvorschldge zu einzelnen Artikeln

Art. 1 Zweck

1 Mit diesem Gesetz sollen Rahmenbedingungen flr eine zuverldssige, wettbewerbsorien-
tierte und wirtschaftliche Gasversorgung geschaffen werden

Begriindung: Die zentrale Motivation der Schaffung eines GasVG ist die Einfihrung von
Markt und Wettbewerb. Nur so lassen sich die vorgesehenen Elemente bei der Ausgestal-
tung des Marktdesigns des Gasmarktes begrinden und legitimieren. Daher ist der Zweck
des Gesetzes nicht nur die Zuverlassigkeit und die Wirtschaftlichkeit, sondern auch und
vor allem die Wettbewerbsorientierung. Das Gesetz wird gerade deshalb verabschiedet,
weil das Rohrleitungsgesetz den erwinschten Wettbewerb nicht bzw. nur schwerfallig und
zOgerlich in Einzelfallentscheidungen herbeiftihren kann. Eine Einschrankung des Wettbe-
werbs im Gesetz im Sinne von Markteintrittsbarrieren wie der Pflicht zur Installation kom-
munikationsfahiger Messsysteme misste daher auch eine fundierte Begrindung haben,
um ordnungspolitisch gerechtfertigt zu sein.

Art. 3 Begriffe

1d. BrittlLieferant: Gaslieferant, der Uber das inlandische Gasnetz Gas an Endkundinnen
und Endkunden liefert-ehhre-Betreiberdes-genutztenVerteHnetzes-zu-sein;

Begriindung: Es ist nicht ersichtlich, warum in einem vollstdndig liberalisierten Gasmarkt
die sprachliche Unterscheidung zwischen den Gaslieferungen vom VNB (welcher die Gaslie-
ferungen ohnehin vom Netzbetrieb entflechten muss) und von anderen Lieferanten ge-
macht wird. Jegliche regulatorischen Barrieren fur die freie Lieferantenwahl sind zu ver-
hindern, was auch die sprachliche Unterscheidung obsolet macht.

Art. 4 Aufgaben der Netzbetreiber

Die Netzbetreiber missen ihre Tdtigkeiten koordinieren. Sie sind insbesondere zustdndig
dafur:

a. einen sicheren, emissionsarmen, leistungsfahigen und effizienten Betrieb ihrer Gas-
netze zu gewadhrleisten:;

b....

C....

Begriindung: Methanemissionen aus Gasinfrastrukturen gewinnen im Zuge der nationalen
und internationalen Klimaziele an Bedeutung. Gleichzeitig steigen das Know-How und die
technologischen Moglichkeiten, was neue Ansatze fiir die Uberwachung und Berichterstat-
tung (Quantifizierung) erdffnet. Auch wenn die Emissionen vergleichsweise gering sind,
tragen sie aufgrund der hohen Klimawirkung von Methan dennoch wesentlich zum Treib-
hauseffekt bei. Die Gasnetzinfrastruktur sollte daher regelmadssig auf Leckagen Uberpriift
werden («Leak Detection and Repair») und das Ausblasen und Abfackeln sollte auf ein Mi-
nimum reduziert werden. Dazu gibt es unter anderem auch in der EU eine sehr umfassende
Verordnung?®. Es liegt daher auf der Hand, den «emissionsarmen Betrieb» ausdricklich als
Aufgabe der Netzbetreiber aufzunehmen.

Art. 9 Freie Lieferantenwahl

1bis (neu) Endverbraucherinnen und Endverbraucher, die von der Moglichkeit der freien
Lieferantenwahl keinen Gebrauch machen, behalten ihren bisherigen Lieferanten bei.

1 (EU) 2024/1787 Verordnung Uber die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor Seite 4710
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Begriindung: Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der Endverbraucher — insbesondere
Haushalte und Kleinkunden — von der freien Lieferantenwahl zundchst keinen Gebrauch
machen wird. Ohne ausdrlckliche gesetzliche Regelung bestinde Unklarheit dardber, wer
diese Endverbraucherinnen und Endverbraucher weiterhin beliefert. Diese Bestimmung soll
den Default-Fall im liberalisierten Markt regeln. Endkundinnen und Endkunden, die keinen
Lieferantenwechsel vornehmen, gelten als weiterhin vom bisherigen Lieferanten beliefert.
Damit wird Versorgungssicherheit, Bilanzierungs- und Abrechnungsfahigkeit sichergestellt,
ohne eine regulierte Grundversorgung zu begrinden. Das jederzeitige Wechselrecht bleibt
dabei unberlhrt.

Art. 9a (neu) Ersatzversorgung

1 (neu) Die Lieferanten der Netzbetreiber sind in ihrem Netzgebiet auch fir die Ersatzver-
sorgung zustandig. In dieser beliefern sie Endverbraucher:

a. die beim Auslaufen eines Vertrags keinen neuen Lieferanten haben;

b. deren Lieferant ausfallt.

2 Der Bundesrat regelt das Verfahren fir Ein- und Austritte bei der Ersatzversorgung, ins-
besondere die Aufgaben der Beteiligten sowie die Fristen und Termine.

Begriindung: Die vorgeschlagenen Bestimmungen sind unerlasslich, um bei der Marktoff-
nung eine lickenlose Versorgung sicherzustellen. Eine Ersatzversorgung ist notwendig, um
Endverbraucherinnen und Endverbraucher vor unbeabsichtigten Versorgungsunterbrichen
zu schitzen und um Klarheit bei Lieferantenausfdllen zu schaffen. Die Regelung orientiert
sich am Entwurf des StromVG Artikels 7c im Rahmen der Umsetzung des Stromabkom-
mens.

Art. 10 Pflicht zur Speicherung von Gas

1 Zur Sicherstellung der Versorgung im Winterhalbjahr gewdhrleistet der Marktgebiets-
verantwortliche massep-Upternehmendie WY j wahrleisten, dass
zu bestimmten Zeitpunkten Gasmengen in bestimmtem Umfang in Speicheranlagen gela-
gert und verflgbar sind (Speichermengen). Er kann Sie-k&rren auf eigene Verantwortung
Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen.

Begriindung: Die in der Praxis bereits bestehenden Preisunterschiede zwischen Netzbe-
treibern, etwa bei der Abgabe flr die Massnahmen der Winterversorgung im Zusammen-
hang mit der Verordnung vom 18. Mai 20222 (vgl. z.B. NNE auf Hochdrucknetzen 2024/25)
zeigen, dass individuelle Speicherbeschaffung zu ungleichen Kostenbelastungen und damit
zu Wettbewerbsverzerrungen ftihren kann. Einige Lieferanten verftgen Uber privilegierten
Zugang zu ausldndischen Gasspeichern sowie Uber eigene grenziberschreitende Gasleitun-
gen, deren Nutzung ihnen gemadss Art. 45 weiterhin zugestanden werden soll.

Gleichzeitig handelt es sich laut Erlduterungsbericht nicht um sogenannte strategische
Speichermengen. Um Transparenz und Gleichbehandlung zu schaffen, soll der Marktge-
bietsverantwortliche die Speicherpflicht zentral koordinieren - entweder durch eigene Be-
schaffung oder dber eine von ihm organisierte Ausschreibung. Dies entspricht dem Vorge-
hen im Strombereich, wo Swissgrid im Auftrag des Bundes die Winterreserve kontrahiert.
In Zusammenhang mit Art. 11 soll klargestellt werden, dass Mehrkosten aus der Speicher-
pflicht nicht zu Wettbewerbsverzerrungen fihren didrfen. Wird die Pflicht zentral koordi-
niert, konnen die entstehenden Kosten einheitlich und transparent dber das System ver-
teilt werden, anstatt dass Endkunden je nach Lieferant unterschiedliche Preise bezahlen
fur dieselbe Versorgungssicherheit.

Die Losung tber den Marktgebietsverantwortlichen nutzt die im GasVG vorgesehenen
Strukturen — etwa das Versorgungssicherheits-Monitoring nach Art. 14 — und stdrkt

2 Verordnung (ber die Sicherstellung der Lieferkapazitdten bei einer schweren Mangellage in der Erdgasver- .
sorgung Seite 5/10
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Transparenz und Versorgungssicherheit, ohne in die kommerzielle Nutzung der Speicher
einzugreifen. Gleichzeitig sollte sichergestellt werden, dass der Marktgebietsverantwortli-
che weder ineffizient beschafft noch kostenintensive grenziberschreitende Kapazitdten
langfristig blockiert werden. Ohne solche Leitplanken bestliinde das Risiko, dass Kosten un-
kontrolliert an die Endverbraucher weitergegeben werden. Artikel 11 bis 13 sind ebenfalls
anzupassen.

Aus regulatorischer Sicht kénnte eine solche Gasspeicherpflicht auch im Landesversor-
gungsgesetz verankert bzw. ausdetailliert werden.

Art. 11 Mehrkosten der Speicherung

lermidssen-die-Mehrkosten, die mit dieser Pflicht verbunden sind,-#-hren-Lieferpreisen
ausweisen werden vom Marktgebietsverantwortlichen separat ausgewiesen und einheit-
lich Gber das Entgelt fur die Nutzung des Transportnetzes Bie-Mehrkastep-werden-den

Endverbraucherinnen und Endverbrauchern im Verhdltnis zu ihrem Verbrauch angelastet.

2 Der Bundesrat kann Vorschriften zur Berechnung der Mehrkosten sowie zur effizienten
und marktgerechten Beschaffung erlassen.

Begriindung: siehe Antrag in Artikel 10 Absatz 1

Art. 12 Unterschreitung der Speichermengen

Begriindung: siehe Antrag in Artikel 10 Absatz 1

Art. 13 Weitere Massnahmen zur Sicherstellung der Versorgung

1 Die EnCom kann in Absprache mit dem BFE und dem Bundesamt fir wirtschaftliche Lan-
desversorgung (BWL) verlangen, dass dieder Marktgebietsverantwortliche zur Speiche-

rung von Gas verpfhchteten-Unternehmen zusdtzlich Gasbezugsrechte und grenziber-

schreitende Transportkapazitaten erwerben missermuss.

Begriindung: siehe Antrag in Artikel 10 Absatz 1

Art. 16 Netzzugang

Begriindung: Das GasVG knupft den Marktzutritt fir Drittlieferanten an die Installation
kommunikationsfahiger Messsysteme und belastet Endverbraucher mit zusdtzlichen

Pflichten. Damit schafft es unndtige Markteintrittshirden, die weder technisch noch

marktlich erforderlich sind und den Wettbewerb im liberalisierten Gasmarkt erheblich ein-

schranken.

Standardlastprofile sind — vor allem bei Haushaltskunden — technisch und marktlich ausrei-

chend. Diese ermoglichen eine effiziente und diskriminierungsfreie Marktoffnung, ohne

dass flachendeckend kommunikationsfahige Messsysteme erforderlich wdren. Seite 6/10
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Zusdtzlich orientiert sich die Vorlage gemadss Erlduterungsbericht (S. 14) stark an den Vor-
gaben des EU-Rechts, insbesondere in Bezug auf die freie Lieferantenwahl fir alle Ver-
braucherinnen und Verbraucher. Unter diesen Umstdnden ist nicht ersichtlich, wieso dies-
beziglich solch starke Markteintrittshirden eingefihrt werden, die ausserdem auch klar
dem EU-Recht widersprechen. Eine solche Ungleichbehandlung widerspricht dem Grund-
satz, wonach Marktzutritt und Marktbetrieb nicht unnotig behindert werden dirfen. Die
Kopplung der Marktoffnung an kostenintensive Messsysteme benachteiligt Lieferanten
ohne Netzbetrieb und ihre Kunden klar und sollte daher ersatzlos gestrichen werden.

Art. 17 Netznutzungsmodell

2bis (neu) Bei einem Wechsel des Lieferanten kann der neue Lieferant vom bisherigen
Lieferanten die Ubertragung der fir die Versorgung des Kunden erforderlichen, vom bis-
herigen Lieferanten gebuchten Ein- und Ausspeisekapazitdten verlangen, wenn ihm die
Versorgung des Kunden entsprechend der von ihm eingegangenen Lieferverpflichtung an-
sonsten nicht moglich ist und er dies gegenilber dem bisherigen Lieferanten begriindet.
Als erforderlich gilt die vom Kunden abgenommene Hochstmenge des vorangegangenen
Abnahmejahres, soweit eine entsprechende Hochstabnahmemenge auch weiterhin zu ver-
muten ist.

Begriindung: Der Zugang zu Entry- und Exitkapazitdt stellt eine zwingende Voraussetzung
fur effektiven Wettbewerb dar. Neue Lieferanten sollen daher vereinfacht auf die nicht
mehr gebrauchten Kapazitdten eines Altlieferanten zugreifen kénnen. Dies kann durch eine
entsprechende Ubertragungsregel in Anlehnung an das bewdhrte Rucksackprinzip aus der
deutschen Gasnetzzugangsverordnung § 42 sichergestellt werden.

Art. 20 Anrechenbare Netzkosten

1 Als anrechenbare Netzkosten gelten:

a. Die Betriebs- und die Kapitalkosten flr ein sicheres, leistungsfahiges und effizientes
Gasnetz;

b. die Kosten flr das Messwesen-wenn-die-Messung-vom-Netzbetreiber durchgefihrt
werden;

1

d. die Kosten fur die vorzeitige Stilllegung und den Ridckbau von Netzanlagen

Begriindung: Das Messwesen soll zentral durch den Netzbetreiber ausgefihrt werden. Eine
Unterscheidung beim Messwesen zwischen einem Lieferanten des Netzbetreibers und ei-
nes Lieferanten des freien Marktes («Drittlieferant») gilt es zu vermeiden. Aus diesem
Grund kann die Prdzisierung in Punkt b gestrichen werden. Siehe ebenfalls Begriindungen
unter Artikel 16 und 23.

Art. 23 Zustandigkeiten sowie Anforderungen an die Messeinrichtungen

1 Die Netzbetreiber sind in ihrem Netzgebiet fir das Messwesen zustdndig. Bie-Netzbe-
treiber-Sie sorgen daflr, dass jeder Ein- und Ausspeisepunkt ihres Netzes mit einer Mess-
einrichtung ausgestattet ist.

3 Der Bundesrat regelt die Anforderungen an die Eigenschaften, die Ausstattungen und
die Funktionalitaten der Messeinrichtungen, insbesondere hinsichtlich:

a. der zu erfassenden Messdaten, wie der Lastgangwerte und der zu verwendenden Stan-
dardlastprofile fir Verbrauchsstatten, deren Messwerte nicht tdglich ausgelesen werden;

Seite 7/10
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C....
d. ...

4 Er kann vorsehen, dass grossere Verbrauchsstdtten sowie Erzeugungs- und Speicheran-
lagen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem kommunikationsfahigen oder intelli-
genten Messsystem ausgestattet sein massen.

Begriindung: Die Wahl eines Lieferanten im freien Markt soll nicht an die Installation eines
kommunikationsfahigen Messsystems gekndpft werden. Es werden hier zwei verschiedene
«Messwelten» geschaffen, je nach Versorgungsmodell. Dies fihrt zu einer Ungleichbe-
handlung, da die Kunden des Netzbetreibers geschitzt sind durch die Kostenkontrolle und
Preisaufsicht, wahrend Kunden des freien Marktes das Risiko und den Aufwand selbst tra-
gen. Dies fuhrt zu Markteintrittsbarrieren. Das Messwesen soll daher durch den Netzbe-
treiber erfolgen und somit die gleichen Bedingungen fur alle Endverbraucherinnen und
Endverbraucher schaffen — unabhdngig davon, ob sie vom Netzbetreiber selbst oder von
einem Lieferanten im freien Markt beliefert werden. Nur so wird sichergestellt, dass Wett-
bewerbsnachteile flr alternative Lieferanten vermieden werden (siehe auch Begrindung
unter Artikel 16). Falls die Installation eines kommunikationsfahigen Messsystems flr den
Marktzugang erforderlich ist (beispielsweise bei grosseren Verbrauchsstdtten), soll der
Netzbetreiber flr die Ausstattung zustdndig sein.

Die Erganzung in Absatz 3 stellt sicher, dass auch bei kleineren Verbrauchern bewdhrte
Messverfahren ohne technische Aufriistung weiterhin maglich sind und somit keine
Markteintrittshirden bestehen (siehe Erlduterungen in Art. 16).

Durch die Anpassung in Absatz 4 wird dem Bundesrat die Moglichkeit eingerdumt, je nach
Kundengruppe zwischen kommunikationsfdahigen und intelligenten Messsystemen zu dif-
ferenzieren. Die grossen Verbrauchsstdtten verfligen bereits heute Uber registrierende
Lastgangmessungen (RLM), die den Anforderungen an kommunikationsfahige Messsys-
teme gemdss Art. 3 Bst. 0 entsprechen sollten.

Art. 24 Messtarife

Der Bundesrat kann Hochsttarife flr das Messwesen festlegen-wenn-gie-fMessung-vom
: ) i ied

Begriindung: Dies soll fir das gesamte Messwesen gelten, einschliesslich den Endverbrau-
cherinnen und Endverbraucher, die durch Lieferanten im freien Markt beliefert werden.
Siehe Erlduterungen unter Art. 16 zur Netznutzung und Art. 23 zu den Zustdndigkeiten und
Anforderungen an die Messeinrichtungen.

Art. 25 Datenbekanntgabe und Informationsaustausch

1 Der Marktgebietsverantwortliche, die Netzbetreiber, die Bilanzgruppen, die Lieferanten
und die weiteren Unternehmen der Gaswirtschaft dirfen die Verbrauchs- und Messdaten
einschliesslich der auf Basis von Standardlastprofilen ermittelten Werte Mess=und sowie
die Stammdaten bearbeiten und mussen diese einander bekanntgeben und weitere Infor-
mationen austauschen, die fir eine ordnungsgemadsse Gasversorgung erforderlich sind.

Begriindung: Die vorgeschlagene Anderung dient der Sicherstellung einer technologieneut-
ralen Ausgestaltung der Datenerhebung und des Datenaustauschs in der Gasversorgung.

Mit der Erganzung wird klargestellt, dass im Rahmen der Datenbearbeitung und -Ubermitt-
lung auch Verbrauchswerte bertcksichtigt werden, die auf Basis von Standardlastprofilen

ermittelt werden. Diese Daten sind fUr die Bilanzierung und Marktkommunikation ebenso

erforderlich wie Messwerte aus kommunikationsfdahigen oder intelligenten Messsystemen.
Die Anderung dient ausschliesslich der Rechtssicherheit und stellt sicher, dass der Daten-

Seite 8/10
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und Informationsaustausch auch fir Verbrauchsstdtten ohne tdgliche Fernauslesung gilt.
Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 25 bleibt dabei unverdndert.

Art. 26 Bilanzgruppen und Bilanzierungsmanagement

4bis (neu) Der Marktgebietsverantwortliche, die Bilanzgruppenverantwortlichen und die
Verteilnetzbetreiber erarbeiten unter vorgdngiger Konsultation der EnCom und der weite-
ren interessierten Kreise eine Methodik fur die Prognose des Gasverbrauchs von Endver-
braucherinnen und Endverbrauchern (Standardlastprofile), deren Messwerte nicht taglich
ausgelesen werden.

4ter (neu) Der Bundesrat regelt die Fristen sowie die Zustdndigkeiten fir die Erarbeitung
und Koordination der Methodik nach Absatz 4bis.

Begriindung: Mit dem neuen Absatz 4bis wird eine gesetzliche Grundlage geschaffen, um
auch den Gasverbrauch jener Endverbraucherinnen und Endverbraucher korrekt bilanzieren
zu konnen, deren Messwerte nicht taglich ausgelesen werden. Diese Kundengruppe um-
fasst insbesondere Haushalte und kleinere Gewerbebetriebe, bei denen der Einsatz kom-
munikationsfahiger Messsysteme wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist.

Der Artikel verpflichtet die zentralen Marktakteure — den Marktgebietsverantwortlichen,
die Bilanzgruppenverantwortlichen und die Verteilnetzbetreiber — dazu, unter vorgdngiger
Konsultation der EnCom und der weiteren interessierten Kreise eine einheitliche Methodik
fur Standardlastprofile (SLP) zu entwickeln.

Standardlastprofile ermoglichen die modellbasierte Ermittiung des stindlichen oder tagli-
chen Verbrauchsverlaufs auf Basis weniger Parameter (z. B. Kundentyp, Temperatur, Jah-
resverbrauch). Sie sind in vielen europdischen Gas- und Strommadrkten bewadhrte Instru-
mente zur Bilanzierung nicht-leistungsgemessener Kundinnen und Kunden.

Die Bilanzgruppenverantwortlichen sollen bei der Erstellung der Standardlastprofile (SLP)
mitwirken kénnen. Aufgrund der Ausgleichsenergiekosten haben sie spezifisches Inte-
resse, dass die SLP moéglichst eng am effektiven Verbrauch definiert sind. Die SLP sollen
dabei so schnell wie moglich vorliegen, um so den Marktzugang flr Endverbraucherinnen
und Endverbraucher mit nicht tdglich ausgelesenen Verbrauchsstdtten sicherzustellen. Des
Weiteren soll die Erarbeitung der SLP gentgend frih erfolgen, damit ggf. die EnCom nach
Artikel 34 diese ersatzweise noch rechtzeitig — also bis zur formellen Marktoffnung — er-
stellen kdnnte.

Die Bestimmung steht in engem Zusammenhang mit den Anderungen in Artikel 23 (Mess-
wesen) und Artikel 25 (Datenbekanntgabe) und ergdnzt diese um die methodische Dimen-
sion der Bilanzierung. Es soll sichergestellt werden, dass die Marktoffnung fur alle Endver-
braucherinnen und Endverbraucher ab Inkrafttreten technisch und organisatorisch maglich
ist.

Art. 34 Aufgaben (Eidgendssische Energiekommission)

3b. Sie Uberprift die Tarife und die Entgelte fur die Netznutzung sowie die Messtarife
und das Messentgelt; vorbehalten bleiben die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen;
sie kann die Absenkung von Tarifen verfligen oder deren Erh6hung untersagen.

3 fbis (neu) Sie erarbeitet oder genehmigt die Methodik fir Standardlastprofile nach Arti-
kel 26, sofern diese bis zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht von den zustdndigen Marktak-
teuren vorgelegt wird.

Begriindung: Vergleiche Art 23. Die Formulierung ist analog zu Artikel 22 Absatz 2 Bst. b
des StromVG (Version ab 1. Januar 2026).

Die rechtzeitige Erarbeitung der Methodik flr Standardlastprofile (SLP) ist eine zentrale
Voraussetzung fir die operative Umsetzung der Marktdffnung. Ohne verfligbare SLP Seite 9/10
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kdnnen Endverbraucherinnen und Endverbraucher mit nicht tdglich ausgelesenen Zdhlern
nicht in die Bilanzierungs- und Marktprozesse integriert werden. Mit der Ergdnzung wird
sichergestellt, dass die Methodik fir die Standardlastprofile auch dann fristgerecht vor-
liegt, wenn die zustdandigen Marktakteure (Marktgebietsverantwortlicher, Bilanzgruppen-
verantwortliche und Verteilnetzbetreiber) die Erarbeitung nicht rechtzeitig abschliessen.

Zudem erscheint es sinnvoll zu prifen, ob - dhnlich wie im Strombereich gemdss Art. 22a
StromVG — auch im Gasbereich vergleichende Darstellungen zur Transparenz- und Effi-
zienzsteigerung beitragen konnten, gegebenenfalls mit der Perspektive einer spdateren An-
reizregulierung.

Art. 37 Auskunftspflicht

1 Die Unternehmen der Gaswirtschaft und der Marktgebietsverantwortliche sind ver-
pflichtet, dem BFE und der EnCom die fur den Vollzug dieses Gesetzes, einschliesslich sei-

ner Weiterentwicklung -gie-ErfdHungihrerAufaaben erforderlichen Auskinfte zu erteilen

und ihnen die zur Aufgabenerfillung notwendigen Unterlagen zur Verflagung zu stellen.

Begriindung: Der Antrag entspricht dem Wortlaut von Art. 25 StromVG und den Erlduterun-
gen (S. 62) des vorliegenden Entwurfs GasVG.

Die gesetzliche Auskunftsplicht soll sich auf den Vollzug des Gesetzes beschranken. Eine
nicht ndher beschriebene Ausweitung auf jegliche Aufgaben des BFE und der EnCom wer-
den abgelehnt.

Seite 10/10



Dachverband Schweizer per E-Mail an:
Verteilnetzbetreiber (DSV) gasvg@bfe.admin.ch
Lindenstrasse 2

5103 Wildegg

Wildegg, 18.12.2025

Entwurf fiir ein Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG): Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV) dankt dem Bundesrat fir die
Gelegenheit, zu oben genannter Vernehmlassung Stellung nehmen zu kénnen. Der
Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber vertritt Gber 450 Verteilnetzbetreiber in der
Schweiz und im Firstentum Liechtenstein. Einige unserer Mitglieder sind
Querverbundsunternehmen, haben also neben der Elektrizitdtsversorgung auch Gasnetze.

Der DSV sieht ein Gasversorgungsgesetz (GasVG) kritisch. Die Gasversorgung in der Schweiz
funktioniert heute auch ohne regulatorischen Rahmen sehr gut. Selbst wahrend der
Energiekrise im Herbst / Winter 2022 / 2023 hat sie sich bestens bewahrt. Es stellt sich daher
die Frage, weshalb fiir ein funktionierendes System ein Gesetz bendétigt wird.

Welche volkswirtschaftlich schadlichen Folgen eine (Uber-)Regulierung haben kann, ist aktuell
im Elektrizitdtsbereich ersichtlich, wo Verwaltungsaufwand, Personalaufwand und
Systemaufwand ohne gesamtwirtschaftlichen Nutzen und ohne Gewinn fiir die
Versorgungssicherheit immer grosser werden.

Wir danken lhnen fir die Kenntnisnahme unserer Eingabe.

Freundliche Griisse

Beat Gassmann anine Glarner
Prasident Geschaftsfihrerin

DSV Lindenstrasse 2 5103 Wildegg 062 824 94 94 sekretariat@dsvnet.ch dsvnet.ch



ebs Erdgas + Biogas AG
Riedstrasse 17 - Postfach - 6431 Schwyz
041 819 48 48 - info@ebs.swiss - www.ebs.swiss

Vernetzt Schwyz. CHE-102.558.526 MWST
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Kontakt Stefan Vogler
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E-Mail: info@ebs.swiss

Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf fiir ein
Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG) - Ablehnung und Riickweisung der
Vorlage

Sehr geehrte Damen und Herren

Die ebs Erdgas & Biogas AG, als Tochtergesellschaft der ebs Energie AG und Mitglied der Schweizer
Gaswirtschaft, schliesst sich vollumfanglich der Stellungnahme des Verbands der Schweizerischen
Gasindustrie (VSG) an und lehnt den vorliegenden Entwurf fiir ein Bundesgesetz liber die
Gasversorgung (GasVG) ab. Wir beantragen die Riickweisung der Vorlage.

1. Der Entwurf ist inhaltlich iiberholt und verfehlt klimapolitische Ziele

Der Gesetzesentwurf fokussiert ausschliesslich auf fossiles Erdgas und ignoriert die laufende
Defossilisierung der Warmeversorgung. Dies steht im Widerspruch zu den Klimazielen und behindert
den Einsatz erneuerbarer Gase sowie deren Integration in die Energiesysteme. Der Entwurf schafft
Regulierung in Bereichen, wo keine notwendig ist, und verhindert gleichzeitig die Schaffung
sinnvoller Rahmenbedingungen flir erneuerbare Gase.

2. Uberregulierung statt Subsidiaritit - gefidhrdete Effizienz und steigende Kosten

Der Entwurf sieht eine weitreichende, detaillierte Regulierung durch neue Bundesstellen wie EnCom
und einen Marktgebietsverantwortlichen (MGV) vor. Diese Strukturen fiihren zu erheblich mehr
Biirokratie, hoheren Kosten und einer Schwichung der Gemeinde- und Unternehmenshoheit.
Bewahrte Selbstorganisation und Expertise der Branche wiirden verdrangt. Die Transformation der
Warmeversorgung und die Versorgungssicherheit werden dadurch gefdhrdet.

3. Fehlende Rechtssicherheit trotz gegenteiliger Zielsetzung

Wesentliche Bereiche wie Netzanschlussregeln, Kostenanrechenbarkeit bei Infrastrukturinvestitionen
oder Definitionen zentraler Begriffe bleiben unklar oder fehlen vollstandig. Dies fiihrt zu neuer
Unsicherheit und erschwert Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastrukturmassnahmen (z.
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B. Wasserstoffbeimischung). Auch die vorgesehenen Speicherregelungen sind starr und nicht
zukunftsorientiert.

4. Negative Auswirkungen auf Versorgungssicherheit und Kunden

Die Vorlage wiirde die geordnete Transformation der Gasversorgung behindern, Kosten unnotig
erhohen und die Schweizer Energieinfrastruktur weniger widerstandsfahig machen. Die bisher
funktionierende Branchen-Selbstorganisation hat sich auch in Krisenzeiten bewahrt; zusatzlicher
Regulierungsaufwand bringt keinen erkennbaren Nutzen.

Interessieren Sie sich fur unsere Angebote? Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns, Sie zu beraten.

Fazit

Die ebs Erdgas & Biogas AG kommt zum Schluss, dass der Entwurf des GasVG weder die Rechts- noch
die Versorgungssicherheit verbessert, sondern erhebliche neue Risiken und Unsicherheiten schafft.
Das Ziel einer schlanken, klaren Regelung des Netzzugangs wird verfehlt.

Wir unterstutzen daher die Forderung des VSG nach einer kompletten Riickweisung der Vorlage und
stehen wie der Verband fur die Erarbeitung eines einfachen, zielgerichteten Rechtsrahmens zur
Verfuigung.

Freundliche Grisse

AN

Stefan Vagdler
Vorsitzehder der Geschaftsleitung GeschaftsBereichsleiter Netze
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Mesdames, Messieurs,

EDJ Energie du Jura SA est une société de droit privé majoritairement en mains publiques.
Plus de 50% de nos actions sont détenues par des entités de droit public jurassiennes
(Canton et communes). Notre mission est d’accélérer la transition énergétique au Jura. EDJ
Energie du Jura SA avait été crée en 1989 pour amener le gaz naturel au Jura. Aujourd’hui,
nous opérons des réseaux de distribution de gaz naturel et biométhane sur le territoire de 5
communes jurassiennes. Notre réseau est actuellement alimenté pour 40% par du
biométhane produit localement, et cette part passera a plus de 70% en 2026. Des Uété
2026, une partie du biométhane injecté sera comprimée dans le réseau suisse de transport
a 70 bar, en collaboration avec GVM Gasverbund Mittelland, ce qui constituera a notre
connaissance une premiere en Suisse. Le Jura a le plus haut ratio d’UGB (« unités gros
bétail », 'unité de base pour estimer le potentiel de production de biogaz) par habitant :
0.85, contre par exemple 0.45 pour Fribourg. Le biométhane joue donc un role important
pour Ualimentation de notre réseau, pour la décarbonation du bilan énergétique du canton
du Jura et pour 'économie agricole du canton.

Nous nous rallions sans réserve a la prise de position de notre association professionnelle,
UASIG (en annexe).

Nous nous permettons de souligner en particulier les points suivants, qui nous
préoccupent particulierement :

1. Le caractére obsoléte de cette loi, qui régule la concurrence au niveau d’une énergie
fossile qui est appelée a disparaitre ces prochaines années de nos réseaux au Jura.

2. Lefait que la en consultation péjorerai notablement la situation par rapport au
biométhane. L’ouverture intégrale a la concurrence sur la base du gaz fossile signifie
gue nos plans d’augmenter progressivement la part de biométhane dans Uoffre de
base sont condamnés, puisque notre biométhane local au co(it en entrée de réseau
de au moins 16 ct/kWh serait alors en concurrence directe et ouverte avec du gaz
fossile étranger a 3 ct/kWh. Les environ 2 ct/kWh de la taxe carbone ne
compenseront pas cette différence, et Uinjection de biométhane serait soumise aux
co(ts de réseau du groupe bilan suisse, ce qui enleve au biométhane un de ses petits
avantages concurrentiels actuels face au gaz fossile étranger.

En tant qu’opérateur investi d’une mission de service public par nos actionnaires


mailto:enrico.riboni@edj.ch
mailto:gasvg@bfe.admin.ch

EDJ

énergie du Jura
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Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

per E-Mail an gasvg@bfe.admin.ch (PDF + Word)

ZUrich, 9. Dezember 2025

Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum
Entwurf fiir ein Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG) -
Ablehnung und Riickweisung der Vorlage

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Méglichkeit, zu Threm neuen Entwurf fir ein Bundesgesetz
Uber die Gasversorgung (GasVG) (nachfolgend: E-GasVG) Stellung nehmen zu
kénnen. Als Branchenverband begrissen wir grundsdtzlich die BemUhungen des
Bundes, Regeln fir den Netzzugang zu schaffen. Allerdings ist es zentral, dass
ausschliesslich der Netzzugang geregelt wird. Dies kann entweder durch eine
Ergdnzung von Art. 13 RLG oder ein schlankes Spezialgesetz getan werden, das nur
den Netzzugang regelt. Wir weisen darauf hin, dass wir in der Vergangenheit immer
wieder konstruktive Vorschldge eingebracht haben, die dazu hatten beitragen sollen,
den Netzzugang zu den Gasnetzen im Sinne einer vorbehaltenen Vorschrift zum
Kartellgesetz angemessen zu regeln.

Mit dem Entwurf schiesst der Bund administrativ und regulatorisch weit Uber das Ziel
hinaus. Die Gaswelt und das politische Umfeld haben sich in der Schweiz, aber auch
in Europa stark gewandelt. In der Schweiz nehmen Stadte und Gemeinden aufgrund
ihrer Klimaziele ambitionierte Netzplanungen vor, planen Gasnetze stillzulegen und
investieren in den Aufbau von Warmeverblinden. Die Weiterentwicklung der
Gesetzgebung im Strom fordert die fur die Umsetzung verantwortlichen
Querverbundsunternehmen zusdatzlich. Der Ukraine-Krieg hat die internationalen
Gasstrome revolutioniert. Die Industrie, neben der Warme grosster Gaskunde in der
Schweiz, ist wirtschaftlich unter Druck. Gleichzeitig arbeitet die Gasindustrie weiter an
der Defossilisierung und muss zur Kenntnis nehmen, dass der Bund die finanzielle
Unterstitzung der einspeisenden Biogas-Produktion wieder gestrichen hat. Dies
erfolgte mit einem Federstrich im Rahmen des Entlastungspakets — nach jahrelangem
Ringen um gleich lange Spiesse zur Verstromung.

Der Entwurf richtet sich mit seinem Regelwerk allein auf fossiles Methan aus, womit es
aus der Zeit gefallenist. Es schafft Regelungen, wo es gar keine braucht. Damit werden
die durch den Bund formulierten Ziele, insbesondere diejenigen einer sicheren,
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effizienten, kundenfreundlichen und nachhaltigen Gasversorgung, weit verfehlt
werden. Die Vorlage unterminiert die BemuUhungen der Stadte und Gemeinden, die
Gasversorgung zu defossilisieren und die Transformation der Wd&rmeversorgung
geordnet voranzutreiben.

Das betrifft auch die Zielsetzung des Bundes, Grundlagen fir die
Versorgungssicherheit zu schaffen. Die Gasbranche hat die grésste Herausforderung
der jungsten Geschichte im Rahmen des Ukraine-Uberfalls durch Russland sehr gut
gemeistert. Die Selbstorganisation der Branche hat sich bewdhrt. Aus Sicht der
Versorgungssicherheit ist keine erkennbare Lucke mehr vorhanden, seit das Parlament
das Solidaritédtsabkommen und mit Art. 8a im Energiegesetz gesetzliche Grundlagen
fur die Verrechnung von Kosten aus Versorgungssicherheitsmassnahmen
verabschiedet hat.

Die Gasbranche lehnt dieses Gesetz entsprechend entschieden ab und verzichtet auf
Anderungsantrége. Die Haltung von uns als Verband der Schweizerischen
Gasindustrie ist das Resultat eines breit gefuhrten Analyse- und Diskussionsprozesses,
in der samtliche VSG-Mitglieder Gelegenheit hatten sich mehrmals, mindlich und
schriftlich, zu Gussern. Sie ist in der gesamten Branche klar und eindeutig ausgefallen.

Nachfolgend gehen wir nur auf die aus unserer Sicht wichtigsten Konstruktionsmangel
des E-GasVG als Ganzes ein. Wir verzichten bewusst auf die Auflistung der
Detailmangel, weil wir der Meinung sind, dass eine Weiterarbeit auf der Grundlage des
Entwurfs nicht zielfihrend ist.

Zentrale Mangel, die einer Zielerreichung im Sinne der vom Bundesrat kommunizierten
Ziele und der Energiestrategie des Bundes entgegenstehen, sind:
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1) Der GasVG-Entwurf ist aus der Zeit gefallen

Der Gesetzesentwurf geht von einer harten Trennung der Verfolgung energie- und
klimapolitischer Zielsetzungen auf dem Gesetzesweg aus. Der Entwurf ist allein auf
Erdgas ausgerichtet und damit einen Markt, der gemdss Energieperspektiven
2050+ als rtcklaufig angesehen wird. Damit werden nicht nur die wichtigsten
klimapolitischen Ziele verfehlt, sondern es wird auch energiepolitischen Zielen nicht
gerecht. Das Gesetz muss unterstltzen, dass erneuerbare Gase den Markt
durchdringen und nicht, dass fossiles Erdgas verwaltet wird. Zur Vermeidung von
Missverstdndnissen weisen wir darauf hin, dass trotz dieses Sachverhalts die
Schaffung von schlanken Regeln fir den Netzzugang sinnvoll ist, wie einleitend
beschrieben.

2) Regulierung statt Subsidiaritat: Das Ende der Effizienz

Statt auf das effiziente und wirksame Subsidiaritatsprinzip zu setzen, wird eine
detaillierte und umfassende staatliche Regulierung fur einen Markt entworfen, den
der Bund als schrumpfend betrachtet. Die hohe Regulierungsintensit&t bremst die
Transformation des Wdarmesektors aus und gefdhrdet so die Energiezukunft der
Schweiz. Die Transformation des Wdarmesektors hdangt wesentlich von der
Defossilisierung des Gassektors und den Energieplanungen ab. Zusatzlich wird die
Industrie im internationalen Wettbewerb mit unndtigen Regulierungskosten
belastet.

3) Rechtssicherheit in Teilbereichen ist keine Rechtssicherheit

Der Entwurf verfehlt das Ziel der Schaffung von Rechtssicherheit, weil etwa zentrale
Regelungsbedarfe zu Netzanschlusspflichten und -kosten explizit ausgeschlossen
werden. Zudem liegen Widerspriche innerhalb der Gesetzesregelungen sowie
zwischen Gesetzestext und erl@duterndem Dokument vor, und Begriffsdefinitionen
sind unvollstandig. Einzig die Zuweisung einer allfdlligen Zusténdigkeit
wettbewerbsrechtlicher Fragen an die Regulierungsbehérde EICom kdnnen wir
unterstltzen.

Im Folgenden fUhren wir die entsprechenden Punkte aus:

Zu 1) Der GasVG-Entwurf ist aus der Zeit gefallen

Die Defossilisierung des Warmesektors, insbesondere im Gebdudebereich, ist eine der
zentralen Herausforderungen der Transformation des Energieversorgungssystems.
Umsetzer dieser Entwicklung sind die VSG-Mitglieder, die als
Querverbundsunternehmen Uber Strom, Gas und Warme verfugen. Im E-GasVG wird
diese Herausforderung negiert und schlicht per Erl&duterndem Bericht auf das CO,-
Gesetz oder das Klima- und Innovationsgesetz verwiesen. Eine Gesamtsicht auf die
Sektorkopplung fehlt und darin die Méglichkeit erneuerbare Energien in den Gasmarkt
zu integrieren und im Strommarkt effizienter zu nutzen. Ein rein wettbewerblich
organisierter Liefermarkt, wie er im E-Gas-VG angedacht ist, wird in Uberwiegenden
Teilen immer zuerst dem Preissignal folgen. Unterstitzt und beschleunigt wird lediglich
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die Stilllegung von Gasnetz-infrastruktur, indem sé@mtliche Kosten durch im Gasnetz
verbleibende  Netzkunden getragen werden - im  Widerspruch  zur
Verursachergerechtigkeit nach Art. 8. Dies beschleunigt den unkontrollierten und
ungeplanten Ausstieg aus der Gasversorgung und behindert die erforderliche
Sektorkopplung. Sie Uberlastet damit die Versorgungsalternativen Uber die Strom-
und Wdarmenetzinfrastrukturen, da deren Aus- bzw. Aufbau durch den dann nicht mehr
wettbewerbsféhigen Gasmarkt Gberholt wird. Dadurch wird die Versorgungssicherheit
nicht gestarkt, sondern die Widerstandsfahigkeit des Systems reduziert. Zudem sind
die Kostenfolgen nicht abschdtzbar. Sie belasten die Industrien, die auf Gas
angewiesen sind und verschlechtern ihre Standortbedingungen.

Der Konstruktionsfehler der informatorischen Entflechtung verstarkt diese negativen
Wirkungen, da Informationsflisse zwischen Gasnetzbetrieb und Warme-/
Stromnetzbetrieb unterbunden werden. Man vergibt Chancen, die sich durch
Sektorkopplung ergeben. Darlber hinaus behindert man ein kundenfreundliches und
kosteneffizientes Vorgehen beim erforderlichem Wdarme- und Stromnetzausbau, der
rechtzeitig vor dem Ruckzug aus der Gasversorgung stattfinden muss.

Diese Wirkung wird die Nachfrage weg von Wdarmenetzen hin zu Warmepumpen
treiben. Durch die Elektrifizierung der Wd&rme sowie der Mobilitdt und dem
«Stromhunger» von Datenzentren wird die WinterstromlUcke noch geférdert. Wie soll
bei einer solchen Regelung eine addquate Wdarmenetzplanung vorgenommen
werden?

Inl&ndisch produzierte erneuerbare Gase werden mittels subsididren Engagements
der Gasbranche seit Jahren unterstitzt und gewinnen kontinuierlich an Bedeutung.
Anstatt die hierbei bestehenden Rechtsunsicherheiten aufzulésen, z. B. beim
Netzanschluss und bei der Tragung von Netzkosten, behindert die Vorlage die
Erhdhung erneuerbarer Energien massiv. Nach E-GasVG muss sich jede einzelne kWh
inléndisch produzierter erneuerbarer Gase im Wettbewerb gegen importiertes fossiles
Erdgas durchsetzen. Zumindest die Méglichkeit der Vorgabe von Erneuerbaren-
Quoten fur gezielt gewdhlte Kundensegmente hatte im E-GasVG angelegt werden
mussen, wie auch die Entlastung von Kosten der Netzeinspeisung, die regelmdassig
sogar ohne die Nutzung von Transportnetzen auskommt. Der Entwurf torpediert all die
BemUlhungen der Schweizer Gasbranche, die Gasversorgung schrittweise zu
defossilisieren, und die Vorlage des Bundesrats steht damit im Widerspruch zu den
Klimazielen. Dank inléndischer Produktion und Importen ist heute die Schweiz die
grinste Gasversorgung Europas nach Danemark — und dies ohne staatliche
Forderung und ohne GasVG. Wenn die Moglichkeit zur Festlegung von Quoten fur
erneuerbare Energien nicht besteht, werden etliche Versorger den Kauf europdischer
Herkunftsnachweise aufgeben. Wettbewerber werden regelmdssig reine
Erdgasprodukte nutzen, um Preisvorteile im Markt zu erzielen und damit defossilisierte
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Angebote verdréngen. Es geht uns also nicht nur darum, die Defossilisierung des
vertriebenen Gases voranzutreiben, sondern auch darum, das Erreichte zu erhalten.

Ein kurzer Hinweis zum Vergleich StromVG/E-GasVG sei hier erlaubt: Im StromVG sind
Forderelemente flr erneuerbare Energien verankert, wie auch das Strebben nach einer
nachhaltigen Energieversorgung. Wieso soll dies beim Gas keine Bedeutung haben?
Gleichzeitig ist kein Spezialgesetz nétig, um solche Forderelemente vorzusehen. Sie
liessen sich etwa auch im Energie- oder CO,-Gesetz vorsehen, wo heute auch die
Grundlagen fur die Férderung der inléndischen Biomethan-Produktion vorhanden
sind.

Zu 2) Regulierung statt Subsidiaritét: Das Ende der Effizienz

Im StromVG erhdalt die Subsidiaritdt mit Art. 3 einen prominenten und zentralen
Stellenwert als Konstruktionselement. Im E-GasVG findet lediglich — ganz hinten — eine
schwache Regelung in Art. 42 Abs. 2 Eingang. Diesbezlglich liegt ein eklatanter
Widerspruch zum Erlduternden Bericht vor, gemdss dem "das Subsidiaritatsprinzip [...]
in diesem Gesetz und namentlich bei der Umsetzung seiner Bestimmungen eine
wichtige Rolle" (S. 15) spielen soll. Dies ist ein nicht akzeptabler Konstruktionsfehler, der
durch die Vielzahl der Erméachtigungen des Bundesrats noch verscharft wird.

Der Entwurf fokussiert fast vollstandig auf Regulierungsmechanismen, u. a. Uber die
neu mit Kompetenzen, Personal und Arbeitsmitteln auszustattende EnCom. Dies
erweckt den Eindruck, dass die Bundesverwaltung der Uberzeugung ist, dass die
Erfahrungen und Kompetenzen zur Gasversorgung beim Bundesrat sowie der EICom
und nicht bei den seit Jahrzehnten erfolgreich aktiven Gasversorger liegen. Das ist fur
uns die einzige Erklarung dafir, dass der Bund kinftig Markt und Netz durch
regulatorische Grundsatz- bis Detaileingriffe von Bundesrat, EnCom und dem génzlich
neu aufzubauenden Marktgebietsverantwortlichen (nachfolgend: MGV) steuern will.
Die erfahrenen und im reguldren Betrieb inklusive Erstellung von Branchendokumenten
bis hin zur Krisenbewdltigung bewdhrten Organisationen sollen kinftig von
Entscheidungs- und Steuerungsprozessen bis hin zur internationalen Zusammenarbeit
ferngehalten werden. Das bewdhrte liberale Erfolgsmodell der Schweiz wird mit diesen
Regelungen ohne Not geopfert. Einzig mehr administrative Aufwdnde und deutlich
hoéhere Kosten als heute sind garantiert.

Die EnCom wirde kinftig in die gemeindliche Planungshoheit Uber die
Netzentwicklungspldne  eingreifen, Investitionssicherheit  reduzieren  (siehe
erlduternder Bericht: «unverbindliche Prufung») und Burokratieaufwendungen
erhdhen, z. B. durch nicht begrenzte Auskunftsanspriche. Die regulatorischen Eingriffe
wulrden zu Kostensteigerungen und der Schmdlerung der Wettbewerbsfahigkeit von
Gas im Warmemarkt, wie auch der auf Prozessgas angewiesenen Industrie im
internationalen Wettbewerb, fihren.
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Neu geschaffen wirde im Dreiklang der Burokratie auch ein MGV, dessen Aufbau
bereits die Investitionsfahigkeit der Transportnetzbetreiber schmalern wirde, ohne
dass die Erfahrungen derselben bei zentralen Aufgaben genutzt werden durften: Die
Eigentimer der Transportnetze sollen den MGV finanzieren, dirfen aber keinen Einfluss
auf die Governance haben. Die Aufgaben des MGV sind zwar einerseits mittels Art. 33
Abs. 2 begrenzt, im direkten Widerspruch hierzu werden sie aber mittels Art. 14 Abs. 2
beliebig erweiterbar. Diese Konstruktionsfehler setzen sich fort, indem der MGV im
Gegensatz zu den Transportnetzbetreibern keinen diskriminierungsfreien Netzzugang
nach Art. 16 gewdhren muss, aber nach Art. 33 Abs. 1 lit a. die
Transportnetzkapazitdten bewirtschaftet, Gber Auktionen nach Art. 17 Abs. 2 bis hin
zum Engpassmanagement und die fehlende koordinierende Rolle in SoS-Situationen.
Das alles sind - international dblich und bewdhrt - Aufgaben von
Transportnetzbetreibern.

Besonders deutlich wird die Uberregulierung mittels MGV und EnCom beim Blick auf
den Speicherzugang nach Art. 29. Mit der Regelung wirden Speicheranlagen
entweder dem Markt oder dem Netz zugeordnet. Dann wirde aber unnoétig in
Grundrechte eingegriffen, indem z. B. die inakzeptable Moéglichkeit geschaffen wird,
dass der MGV vorrangiger Zugriff auf die Speicher mit Anschluss an das Transportnetz
einger@umt bekommt. Damit greift der MGV in die betriebliche Sicherheit ein, und das
wlrde entgegen den verfassungsrechtlichen Vorgaben so im Gesetz verankert.
Gleichzeitig wird den Transportnetzbetreibern die Verantwortung fur einen sicheren
Netzbetrieb zugewiesen und jegliche Einflussnahme-Méglichkeit auf den MGV
verwehrt.

An einer zentralen Stelle wird interessanterweise der Pfad der umfassenden
Regulierung verlassen, und zwar bei der Messung bei drittbelieferten Endverbrauchern.
Hier wird kurzerhand der Wettbewerb um den Messstellenbetrieb und die
Messdienstleistung erdffnet. Der Wettbewerb wird aber nicht mit gleich langen
Spiessen gestaltet, und erforderliche Leitplanken fehlen auch. Netzbetreiber als
Messdienstleister sind nach E-GasVG an Regelwerke und eventuelle Preisobergrenzen
(Art. 24) gebunden, wettbewerbliche Messdienstleister dirfen von allen Standards
abweichen und mussen sich nur an der unzureichenden Definition nach Art. 3 Abs. 1
lit. o fir das «kommunikationsfahige Messsystem» halten. Gleiches wird ungleich
behandelt, was nicht nachvollziehbar ist. Streit ist programmiert: Jeder Netzbetreiber
nimmt die gesetzlich vorgegebene Pflicht zur Gewdhrleistung der Betriebssicherheit
wahr, womit regelmdssig dem Messdienstleister der Zugang zum Netzanschluss, wo
die Messung stattfindet, verwehren werden muss.
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Der Vergleich zum Strom fallt hier wieder leicht: Die hier angesprochenen
Konstruktionsfehler finden sich im StromVG nicht, sondern es gibt klare
Kompetenzzuweisungen zu Netz- bzw. Anlagenbetreibern und der EICom.

Zu 3) Rechtssicherheit in Teilbereichen ist keine Rechtssicherheit

Im Schreiben des UVEK zum Vernehmlassungsverfahren wird betont, dass
Rechtsunsicherheit beseitigt und Versorgungssicherheit erhoht werden soll. Diese Linie
wird leider bereits unter Art. 2 Abs. 2 verlassen, in dem festgelegt wird, dass
Netzanschlusspflichten und die Tragung der Netzanschlusskosten sich nach
kantonalem Recht richten. Nur: Dieses existiert gar nicht. Es wird also nicht nur die
Chance der positiven klimapolitischen Einflussnahme ausgelassen (s. o. unter 2),
sondern schafft zus&tzlich Rechtsunsicherheit bei der zentralen Voraussetzung fur die
Teilnohme an einem Gasmarkt: kein Netzanschluss, kein Netzzugang, kein
Wettbewerb.

Ahnliche Rechtsunsicherheit wird im Zusammenhang mit der — fir die Defossilisierung
der Warmeversorgung und eine wirksame Sektorkopplung ebenfalls notwendigen —
Investition in Leitungsanlagen beispielsweise zur Beimischung von Wasserstoff in das
Gasnetz geschaffen. Die Frage nach der Anrechenbarkeit der hierdurch entstehenden
Kosten wird insbesondere abhdngig gemacht von den bestehenden Gesamtkosten
des aktiven Netzbetreibers. Ist das Netz alt und abgeschrieben und das Netz eher
klein, so werden entsprechende Investitionen aufgrund der erheblichen Steigerung der
Kapitalkosten nicht anrechenbar. VerflUgt der aktive Netzbetreiber jedoch Uber ein
junges und vielleicht zusatzlich gréosseres Netz, so kann die identische Massnahme zur
Anrechenbarkeit der Kapitalkosten fihren. Detaillierter ausgestaltet werden soll dieser
Regelungsumfang zuklnftig durch den Bundesrat mit Umsetzung durch die EnCom,
womit noch mehr Rechtsunsicherheit entsteht.

Weitere Rechtsunsicherheiten werden bereits mit dem sehr schlank gehaltenen Art. 3
und diversen fehlenden bzw. unklaren Begriffen aufgebaut. Prominentes Beispiel ist
das - fur die Energie- und Messdienstleistungs-Markte sowie die nachfolgende
Bilanzgruppen-Kosteneffizienz und den gewollten Wettbewerb - zentrale
«kommunikationsfahige Messsystemp». Die Begriffs-Definition inklusive
Gegenulberstellung zum «Intelligenten Messsystem» im Strom ldsst erkennen, dass hier
nur die Fahigkeit zur Datentbertragung im Blick des Gesetzgebers ist und keinesfalls
zentrale Bedarfe nach Betriebssicherheit, Datenqualitat, Lastgangspeicherung etc.
Das Thema scheint nicht hinreichend analysiert worden zu sein.

Schliesslich sehen wir als weitere Rechtsunsicherheit die Art, wie die Regeln zur
Versorgungssicherheit im Zusammenhang mit den Speicherverpflichtungen in Art. 10
bis 14 formuliert sind. Sie behindern den Marktzugang neuer, kleinerer Marktteilnehmer.
Im Jahr 2025 mag die konkrete Gestaltung dieser Regeln zur Versorgungssicherheit
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noch zweckmdssig erscheinen, aber die Versorgungslage in Europa hat sich bereits
stark verdndert. Es dirfte in Zukunft zweckmdssigere Massnahmen geben als die
heutigen Speicherverpflichtungen. Im Rahmen des Runden Tisches zur
Speicherstrategie des Bundes, die im November 2025 gestartet ist, ist etwa die
Diskussion zu fuhren, welche Rolle kinftig inléndische chemische, saisonale Speicher
spielen sollen. Mit dem E-GasVG wird eine detailreiche und starre Konstruktion
zementiert, die nicht auf Gesetzesebene gehdrt. Das Parlament hat fur die Regelung
der Versorgungssicherheit mit Art. 8a im Energiegesetz eine hinreichende rechtliche
Grundlage geschaffen, die weitere spezialgesetzliche Regelungen in diesem Bereich
UberflUssig machen.

Insgesamt drohen héhere administrative Kosten, mehr Anwalte, Gerichtsverfahren und
johrlange Streitigkeiten mit Inkrafttreten des GasVG. Den Gerichten bringt mehr
Regulierung mehr Arbeit und bei den Unternehmen wird mehr Personal beschaftigt,
das sich mit regulatorischen Anforderungen auseinandersetzt - alles mit
entsprechenden Kostenwirkungen.

Wir hoffen, Innen nachvollziehbar dargelegt zu haben, weshalb die Gasbranche den
Entwurf ablehnt. Es braucht kein GasVG in dieser Form. Das urspringliche Ziel — die
Schaffung von Rechtssicherheit — wird verfehlt. Der Entwurf schiesst mit seinen hohen
Umsetzungskosten verursachenden Regelungen weit darlber hinaus. Er geféhrdet
eine sichere, verursachergerechte und kosteneffiziente Gasversorgung. Er torpediert
deren Defossilisierung, welche die Ziele der Energiestrategie 2050 - die
Transformation insbesondere auch der Wdarmeversorgung in den Stéadten und
Gemeinden — unterstltzen wirde. Wie bereits einleitend erwdhnt, wirde die Branche
zu einer schlanken Regelung des Netzzugangs im Sinne einer vorbehaltenen Vorschrift
zum Kartellgesetz und zu einer erstinstanzlichen Beurteilung von Fragen des
Netzzugangs durch die EICom Hand bieten. Fur eine schlanke Regelung braucht es
kein Gesetz, das 46 Artikel umfasst.

Fir weitere Erlduterungen und Besprechung eines den Herausforderungen der
zukunftigen Gasversorgung in der Schweiz gerecht werdenden Ordnungsrahmen
stehen wir als Gasbranche — wie bereits in der Vergangenheit — jederzeit gerne zur
Verfigung.

Mit freundlichen Grlssen





		1) Der GasVG-Entwurf ist aus der Zeit gefallen

		Der Gesetzesentwurf geht von einer harten Trennung der Verfolgung energie- und klimapolitischer Zielsetzungen auf dem Gesetzesweg aus. Der Entwurf ist allein auf Erdgas ausgerichtet und damit einen Markt, der gemäss Energieperspektiven 2050+ als rückl...

		2) Regulierung statt Subsidiarität: Das Ende der Effizienz

		Statt auf das effiziente und wirksame Subsidiaritätsprinzip zu setzen, wird eine detaillierte und umfassende staatliche Regulierung für einen Markt entworfen, den der Bund als schrumpfend betrachtet. Die hohe Regulierungsintensität bremst die Transfor...

		3) Rechtssicherheit in Teilbereichen ist keine Rechtssicherheit

		Der Entwurf verfehlt das Ziel der Schaffung von Rechtssicherheit, weil etwa zentrale Regelungsbedarfe zu Netzanschlusspflichten und -kosten explizit ausgeschlossen werden. Zudem liegen Widersprüche innerhalb der Gesetzesregelungen sowie zwischen Geset...




(« Accélérer la transition énergétique au Jura »), nous ne pouvons qu’émettre un avis tres
négatif sur une loi qui remettrait de fait en question le développement du gaz au Jura.

Avec nos meilleures salutations

\(i'\ EDJ

énergie du Jura

Enrico Riboni
Directeur

Rue de I'Avenir 23
2800 Delémont
T+4178 74127 80

www.edj.ch

EDJ — votre accélérateur de la transition énergétique

Newsletter :
Inscrivez-vous a notre newsletter.


http://www.edj.ch/
https://www.edj.ch/contact/newsletter.html

Association Suisse de I'lndustrie Gaziére

az i
Associazione svizzera dellindustria del gas ene rg Ie

Verband der Schweizerischen Gasindustrie g

Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

per E-Mail an gasvg@bfe.admin.ch (PDF + Word)

ZUrich, 9. Dezember 2025

Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum
Entwurf fiir ein Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG) -
Ablehnung und Riickweisung der Vorlage

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Méglichkeit, zu Threm neuen Entwurf fir ein Bundesgesetz
Uber die Gasversorgung (GasVG) (nachfolgend: E-GasVG) Stellung nehmen zu
kénnen. Als Branchenverband begrissen wir grundsdtzlich die BemUhungen des
Bundes, Regeln fir den Netzzugang zu schaffen. Allerdings ist es zentral, dass
ausschliesslich der Netzzugang geregelt wird. Dies kann entweder durch eine
Ergdnzung von Art. 13 RLG oder ein schlankes Spezialgesetz getan werden, das nur
den Netzzugang regelt. Wir weisen darauf hin, dass wir in der Vergangenheit immer
wieder konstruktive Vorschldge eingebracht haben, die dazu hatten beitragen sollen,
den Netzzugang zu den Gasnetzen im Sinne einer vorbehaltenen Vorschrift zum
Kartellgesetz angemessen zu regeln.

Mit dem Entwurf schiesst der Bund administrativ und regulatorisch weit Uber das Ziel
hinaus. Die Gaswelt und das politische Umfeld haben sich in der Schweiz, aber auch
in Europa stark gewandelt. In der Schweiz nehmen Stadte und Gemeinden aufgrund
ihrer Klimaziele ambitionierte Netzplanungen vor, planen Gasnetze stillzulegen und
investieren in den Aufbau von Warmeverblinden. Die Weiterentwicklung der
Gesetzgebung im Strom fordert die fur die Umsetzung verantwortlichen
Querverbundsunternehmen zusdatzlich. Der Ukraine-Krieg hat die internationalen
Gasstrome revolutioniert. Die Industrie, neben der Warme grosster Gaskunde in der
Schweiz, ist wirtschaftlich unter Druck. Gleichzeitig arbeitet die Gasindustrie weiter an
der Defossilisierung und muss zur Kenntnis nehmen, dass der Bund die finanzielle
Unterstitzung der einspeisenden Biogas-Produktion wieder gestrichen hat. Dies
erfolgte mit einem Federstrich im Rahmen des Entlastungspakets — nach jahrelangem
Ringen um gleich lange Spiesse zur Verstromung.

Der Entwurf richtet sich mit seinem Regelwerk allein auf fossiles Methan aus, womit es
aus der Zeit gefallenist. Es schafft Regelungen, wo es gar keine braucht. Damit werden
die durch den Bund formulierten Ziele, insbesondere diejenigen einer sicheren,
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effizienten, kundenfreundlichen und nachhaltigen Gasversorgung, weit verfehlt
werden. Die Vorlage unterminiert die BemuUhungen der Stadte und Gemeinden, die
Gasversorgung zu defossilisieren und die Transformation der Wd&rmeversorgung
geordnet voranzutreiben.

Das betrifft auch die Zielsetzung des Bundes, Grundlagen fir die
Versorgungssicherheit zu schaffen. Die Gasbranche hat die grésste Herausforderung
der jungsten Geschichte im Rahmen des Ukraine-Uberfalls durch Russland sehr gut
gemeistert. Die Selbstorganisation der Branche hat sich bewdhrt. Aus Sicht der
Versorgungssicherheit ist keine erkennbare Lucke mehr vorhanden, seit das Parlament
das Solidaritédtsabkommen und mit Art. 8a im Energiegesetz gesetzliche Grundlagen
fur die Verrechnung von Kosten aus Versorgungssicherheitsmassnahmen
verabschiedet hat.

Die Gasbranche lehnt dieses Gesetz entsprechend entschieden ab und verzichtet auf
Anderungsantrége. Die Haltung von uns als Verband der Schweizerischen
Gasindustrie ist das Resultat eines breit gefuhrten Analyse- und Diskussionsprozesses,
in der samtliche VSG-Mitglieder Gelegenheit hatten sich mehrmals, mindlich und
schriftlich, zu Gussern. Sie ist in der gesamten Branche klar und eindeutig ausgefallen.

Nachfolgend gehen wir nur auf die aus unserer Sicht wichtigsten Konstruktionsmangel
des E-GasVG als Ganzes ein. Wir verzichten bewusst auf die Auflistung der
Detailmangel, weil wir der Meinung sind, dass eine Weiterarbeit auf der Grundlage des
Entwurfs nicht zielfihrend ist.

Zentrale Mangel, die einer Zielerreichung im Sinne der vom Bundesrat kommunizierten
Ziele und der Energiestrategie des Bundes entgegenstehen, sind:
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1) Der GasVG-Entwurf ist aus der Zeit gefallen

Der Gesetzesentwurf geht von einer harten Trennung der Verfolgung energie- und
klimapolitischer Zielsetzungen auf dem Gesetzesweg aus. Der Entwurf ist allein auf
Erdgas ausgerichtet und damit einen Markt, der gemdss Energieperspektiven
2050+ als rtcklaufig angesehen wird. Damit werden nicht nur die wichtigsten
klimapolitischen Ziele verfehlt, sondern es wird auch energiepolitischen Zielen nicht
gerecht. Das Gesetz muss unterstltzen, dass erneuerbare Gase den Markt
durchdringen und nicht, dass fossiles Erdgas verwaltet wird. Zur Vermeidung von
Missverstdndnissen weisen wir darauf hin, dass trotz dieses Sachverhalts die
Schaffung von schlanken Regeln fir den Netzzugang sinnvoll ist, wie einleitend
beschrieben.

2) Regulierung statt Subsidiaritat: Das Ende der Effizienz

Statt auf das effiziente und wirksame Subsidiaritatsprinzip zu setzen, wird eine
detaillierte und umfassende staatliche Regulierung fur einen Markt entworfen, den
der Bund als schrumpfend betrachtet. Die hohe Regulierungsintensit&t bremst die
Transformation des Wdarmesektors aus und gefdhrdet so die Energiezukunft der
Schweiz. Die Transformation des Wdarmesektors hdangt wesentlich von der
Defossilisierung des Gassektors und den Energieplanungen ab. Zusatzlich wird die
Industrie im internationalen Wettbewerb mit unndtigen Regulierungskosten
belastet.

3) Rechtssicherheit in Teilbereichen ist keine Rechtssicherheit

Der Entwurf verfehlt das Ziel der Schaffung von Rechtssicherheit, weil etwa zentrale
Regelungsbedarfe zu Netzanschlusspflichten und -kosten explizit ausgeschlossen
werden. Zudem liegen Widerspriche innerhalb der Gesetzesregelungen sowie
zwischen Gesetzestext und erl@duterndem Dokument vor, und Begriffsdefinitionen
sind unvollstandig. Einzig die Zuweisung einer allfdlligen Zusténdigkeit
wettbewerbsrechtlicher Fragen an die Regulierungsbehérde EICom kdnnen wir
unterstltzen.

Im Folgenden fUhren wir die entsprechenden Punkte aus:

Zu 1) Der GasVG-Entwurf ist aus der Zeit gefallen

Die Defossilisierung des Warmesektors, insbesondere im Gebdudebereich, ist eine der
zentralen Herausforderungen der Transformation des Energieversorgungssystems.
Umsetzer dieser Entwicklung sind die VSG-Mitglieder, die als
Querverbundsunternehmen Uber Strom, Gas und Warme verfugen. Im E-GasVG wird
diese Herausforderung negiert und schlicht per Erl&duterndem Bericht auf das CO,-
Gesetz oder das Klima- und Innovationsgesetz verwiesen. Eine Gesamtsicht auf die
Sektorkopplung fehlt und darin die Méglichkeit erneuerbare Energien in den Gasmarkt
zu integrieren und im Strommarkt effizienter zu nutzen. Ein rein wettbewerblich
organisierter Liefermarkt, wie er im E-Gas-VG angedacht ist, wird in Uberwiegenden
Teilen immer zuerst dem Preissignal folgen. Unterstitzt und beschleunigt wird lediglich
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die Stilllegung von Gasnetz-infrastruktur, indem sé@mtliche Kosten durch im Gasnetz
verbleibende  Netzkunden getragen werden - im  Widerspruch  zur
Verursachergerechtigkeit nach Art. 8. Dies beschleunigt den unkontrollierten und
ungeplanten Ausstieg aus der Gasversorgung und behindert die erforderliche
Sektorkopplung. Sie Uberlastet damit die Versorgungsalternativen Uber die Strom-
und Wdarmenetzinfrastrukturen, da deren Aus- bzw. Aufbau durch den dann nicht mehr
wettbewerbsféhigen Gasmarkt Gberholt wird. Dadurch wird die Versorgungssicherheit
nicht gestarkt, sondern die Widerstandsfahigkeit des Systems reduziert. Zudem sind
die Kostenfolgen nicht abschdtzbar. Sie belasten die Industrien, die auf Gas
angewiesen sind und verschlechtern ihre Standortbedingungen.

Der Konstruktionsfehler der informatorischen Entflechtung verstarkt diese negativen
Wirkungen, da Informationsflisse zwischen Gasnetzbetrieb und Warme-/
Stromnetzbetrieb unterbunden werden. Man vergibt Chancen, die sich durch
Sektorkopplung ergeben. Darlber hinaus behindert man ein kundenfreundliches und
kosteneffizientes Vorgehen beim erforderlichem Wdarme- und Stromnetzausbau, der
rechtzeitig vor dem Ruckzug aus der Gasversorgung stattfinden muss.

Diese Wirkung wird die Nachfrage weg von Wdarmenetzen hin zu Warmepumpen
treiben. Durch die Elektrifizierung der Wd&rme sowie der Mobilitdt und dem
«Stromhunger» von Datenzentren wird die WinterstromlUcke noch geférdert. Wie soll
bei einer solchen Regelung eine addquate Wdarmenetzplanung vorgenommen
werden?

Inl&ndisch produzierte erneuerbare Gase werden mittels subsididren Engagements
der Gasbranche seit Jahren unterstitzt und gewinnen kontinuierlich an Bedeutung.
Anstatt die hierbei bestehenden Rechtsunsicherheiten aufzulésen, z. B. beim
Netzanschluss und bei der Tragung von Netzkosten, behindert die Vorlage die
Erhdhung erneuerbarer Energien massiv. Nach E-GasVG muss sich jede einzelne kWh
inléndisch produzierter erneuerbarer Gase im Wettbewerb gegen importiertes fossiles
Erdgas durchsetzen. Zumindest die Méglichkeit der Vorgabe von Erneuerbaren-
Quoten fur gezielt gewdhlte Kundensegmente hatte im E-GasVG angelegt werden
mussen, wie auch die Entlastung von Kosten der Netzeinspeisung, die regelmdassig
sogar ohne die Nutzung von Transportnetzen auskommt. Der Entwurf torpediert all die
BemUlhungen der Schweizer Gasbranche, die Gasversorgung schrittweise zu
defossilisieren, und die Vorlage des Bundesrats steht damit im Widerspruch zu den
Klimazielen. Dank inléndischer Produktion und Importen ist heute die Schweiz die
grinste Gasversorgung Europas nach Danemark — und dies ohne staatliche
Forderung und ohne GasVG. Wenn die Moglichkeit zur Festlegung von Quoten fur
erneuerbare Energien nicht besteht, werden etliche Versorger den Kauf europdischer
Herkunftsnachweise aufgeben. Wettbewerber werden regelmdssig reine
Erdgasprodukte nutzen, um Preisvorteile im Markt zu erzielen und damit defossilisierte
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Angebote verdréngen. Es geht uns also nicht nur darum, die Defossilisierung des
vertriebenen Gases voranzutreiben, sondern auch darum, das Erreichte zu erhalten.

Ein kurzer Hinweis zum Vergleich StromVG/E-GasVG sei hier erlaubt: Im StromVG sind
Forderelemente flr erneuerbare Energien verankert, wie auch das Strebben nach einer
nachhaltigen Energieversorgung. Wieso soll dies beim Gas keine Bedeutung haben?
Gleichzeitig ist kein Spezialgesetz nétig, um solche Forderelemente vorzusehen. Sie
liessen sich etwa auch im Energie- oder CO,-Gesetz vorsehen, wo heute auch die
Grundlagen fur die Férderung der inléndischen Biomethan-Produktion vorhanden
sind.

Zu 2) Regulierung statt Subsidiaritét: Das Ende der Effizienz

Im StromVG erhdalt die Subsidiaritdt mit Art. 3 einen prominenten und zentralen
Stellenwert als Konstruktionselement. Im E-GasVG findet lediglich — ganz hinten — eine
schwache Regelung in Art. 42 Abs. 2 Eingang. Diesbezlglich liegt ein eklatanter
Widerspruch zum Erlduternden Bericht vor, gemdss dem "das Subsidiaritatsprinzip [...]
in diesem Gesetz und namentlich bei der Umsetzung seiner Bestimmungen eine
wichtige Rolle" (S. 15) spielen soll. Dies ist ein nicht akzeptabler Konstruktionsfehler, der
durch die Vielzahl der Erméachtigungen des Bundesrats noch verscharft wird.

Der Entwurf fokussiert fast vollstandig auf Regulierungsmechanismen, u. a. Uber die
neu mit Kompetenzen, Personal und Arbeitsmitteln auszustattende EnCom. Dies
erweckt den Eindruck, dass die Bundesverwaltung der Uberzeugung ist, dass die
Erfahrungen und Kompetenzen zur Gasversorgung beim Bundesrat sowie der EICom
und nicht bei den seit Jahrzehnten erfolgreich aktiven Gasversorger liegen. Das ist fur
uns die einzige Erklarung dafir, dass der Bund kinftig Markt und Netz durch
regulatorische Grundsatz- bis Detaileingriffe von Bundesrat, EnCom und dem génzlich
neu aufzubauenden Marktgebietsverantwortlichen (nachfolgend: MGV) steuern will.
Die erfahrenen und im reguldren Betrieb inklusive Erstellung von Branchendokumenten
bis hin zur Krisenbewdltigung bewdhrten Organisationen sollen kinftig von
Entscheidungs- und Steuerungsprozessen bis hin zur internationalen Zusammenarbeit
ferngehalten werden. Das bewdhrte liberale Erfolgsmodell der Schweiz wird mit diesen
Regelungen ohne Not geopfert. Einzig mehr administrative Aufwdnde und deutlich
hoéhere Kosten als heute sind garantiert.

Die EnCom wirde kinftig in die gemeindliche Planungshoheit Uber die
Netzentwicklungspldne  eingreifen, Investitionssicherheit  reduzieren  (siehe
erlduternder Bericht: «unverbindliche Prufung») und Burokratieaufwendungen
erhdhen, z. B. durch nicht begrenzte Auskunftsanspriche. Die regulatorischen Eingriffe
wulrden zu Kostensteigerungen und der Schmdlerung der Wettbewerbsfahigkeit von
Gas im Warmemarkt, wie auch der auf Prozessgas angewiesenen Industrie im
internationalen Wettbewerb, fihren.
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Neu geschaffen wirde im Dreiklang der Burokratie auch ein MGV, dessen Aufbau
bereits die Investitionsfahigkeit der Transportnetzbetreiber schmalern wirde, ohne
dass die Erfahrungen derselben bei zentralen Aufgaben genutzt werden durften: Die
Eigentimer der Transportnetze sollen den MGV finanzieren, dirfen aber keinen Einfluss
auf die Governance haben. Die Aufgaben des MGV sind zwar einerseits mittels Art. 33
Abs. 2 begrenzt, im direkten Widerspruch hierzu werden sie aber mittels Art. 14 Abs. 2
beliebig erweiterbar. Diese Konstruktionsfehler setzen sich fort, indem der MGV im
Gegensatz zu den Transportnetzbetreibern keinen diskriminierungsfreien Netzzugang
nach Art. 16 gewdhren muss, aber nach Art. 33 Abs. 1 lit a. die
Transportnetzkapazitdten bewirtschaftet, Gber Auktionen nach Art. 17 Abs. 2 bis hin
zum Engpassmanagement und die fehlende koordinierende Rolle in SoS-Situationen.
Das alles sind - international dblich und bewdhrt - Aufgaben von
Transportnetzbetreibern.

Besonders deutlich wird die Uberregulierung mittels MGV und EnCom beim Blick auf
den Speicherzugang nach Art. 29. Mit der Regelung wirden Speicheranlagen
entweder dem Markt oder dem Netz zugeordnet. Dann wirde aber unnoétig in
Grundrechte eingegriffen, indem z. B. die inakzeptable Moéglichkeit geschaffen wird,
dass der MGV vorrangiger Zugriff auf die Speicher mit Anschluss an das Transportnetz
einger@umt bekommt. Damit greift der MGV in die betriebliche Sicherheit ein, und das
wlrde entgegen den verfassungsrechtlichen Vorgaben so im Gesetz verankert.
Gleichzeitig wird den Transportnetzbetreibern die Verantwortung fur einen sicheren
Netzbetrieb zugewiesen und jegliche Einflussnahme-Méglichkeit auf den MGV
verwehrt.

An einer zentralen Stelle wird interessanterweise der Pfad der umfassenden
Regulierung verlassen, und zwar bei der Messung bei drittbelieferten Endverbrauchern.
Hier wird kurzerhand der Wettbewerb um den Messstellenbetrieb und die
Messdienstleistung erdffnet. Der Wettbewerb wird aber nicht mit gleich langen
Spiessen gestaltet, und erforderliche Leitplanken fehlen auch. Netzbetreiber als
Messdienstleister sind nach E-GasVG an Regelwerke und eventuelle Preisobergrenzen
(Art. 24) gebunden, wettbewerbliche Messdienstleister dirfen von allen Standards
abweichen und mussen sich nur an der unzureichenden Definition nach Art. 3 Abs. 1
lit. o fir das «kommunikationsfahige Messsystem» halten. Gleiches wird ungleich
behandelt, was nicht nachvollziehbar ist. Streit ist programmiert: Jeder Netzbetreiber
nimmt die gesetzlich vorgegebene Pflicht zur Gewdhrleistung der Betriebssicherheit
wahr, womit regelmdssig dem Messdienstleister der Zugang zum Netzanschluss, wo
die Messung stattfindet, verwehren werden muss.
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Der Vergleich zum Strom fallt hier wieder leicht: Die hier angesprochenen
Konstruktionsfehler finden sich im StromVG nicht, sondern es gibt klare
Kompetenzzuweisungen zu Netz- bzw. Anlagenbetreibern und der EICom.

Zu 3) Rechtssicherheit in Teilbereichen ist keine Rechtssicherheit

Im Schreiben des UVEK zum Vernehmlassungsverfahren wird betont, dass
Rechtsunsicherheit beseitigt und Versorgungssicherheit erhoht werden soll. Diese Linie
wird leider bereits unter Art. 2 Abs. 2 verlassen, in dem festgelegt wird, dass
Netzanschlusspflichten und die Tragung der Netzanschlusskosten sich nach
kantonalem Recht richten. Nur: Dieses existiert gar nicht. Es wird also nicht nur die
Chance der positiven klimapolitischen Einflussnahme ausgelassen (s. o. unter 2),
sondern schafft zus&tzlich Rechtsunsicherheit bei der zentralen Voraussetzung fur die
Teilnohme an einem Gasmarkt: kein Netzanschluss, kein Netzzugang, kein
Wettbewerb.

Ahnliche Rechtsunsicherheit wird im Zusammenhang mit der — fir die Defossilisierung
der Warmeversorgung und eine wirksame Sektorkopplung ebenfalls notwendigen —
Investition in Leitungsanlagen beispielsweise zur Beimischung von Wasserstoff in das
Gasnetz geschaffen. Die Frage nach der Anrechenbarkeit der hierdurch entstehenden
Kosten wird insbesondere abhdngig gemacht von den bestehenden Gesamtkosten
des aktiven Netzbetreibers. Ist das Netz alt und abgeschrieben und das Netz eher
klein, so werden entsprechende Investitionen aufgrund der erheblichen Steigerung der
Kapitalkosten nicht anrechenbar. VerflUgt der aktive Netzbetreiber jedoch Uber ein
junges und vielleicht zusatzlich gréosseres Netz, so kann die identische Massnahme zur
Anrechenbarkeit der Kapitalkosten fihren. Detaillierter ausgestaltet werden soll dieser
Regelungsumfang zuklnftig durch den Bundesrat mit Umsetzung durch die EnCom,
womit noch mehr Rechtsunsicherheit entsteht.

Weitere Rechtsunsicherheiten werden bereits mit dem sehr schlank gehaltenen Art. 3
und diversen fehlenden bzw. unklaren Begriffen aufgebaut. Prominentes Beispiel ist
das - fur die Energie- und Messdienstleistungs-Markte sowie die nachfolgende
Bilanzgruppen-Kosteneffizienz und den gewollten Wettbewerb - zentrale
«kommunikationsfahige Messsystemp». Die Begriffs-Definition inklusive
Gegenulberstellung zum «Intelligenten Messsystem» im Strom ldsst erkennen, dass hier
nur die Fahigkeit zur Datentbertragung im Blick des Gesetzgebers ist und keinesfalls
zentrale Bedarfe nach Betriebssicherheit, Datenqualitat, Lastgangspeicherung etc.
Das Thema scheint nicht hinreichend analysiert worden zu sein.

Schliesslich sehen wir als weitere Rechtsunsicherheit die Art, wie die Regeln zur
Versorgungssicherheit im Zusammenhang mit den Speicherverpflichtungen in Art. 10
bis 14 formuliert sind. Sie behindern den Marktzugang neuer, kleinerer Marktteilnehmer.
Im Jahr 2025 mag die konkrete Gestaltung dieser Regeln zur Versorgungssicherheit

7



Association Suisse de I'lndustrie Gaziére

Verband der Schweizerischen Gasindustrie g z 2
Associazione svizzera dell'industria del gas ene rg Ie
noch zweckmdssig erscheinen, aber die Versorgungslage in Europa hat sich bereits
stark verdndert. Es dirfte in Zukunft zweckmdssigere Massnahmen geben als die
heutigen Speicherverpflichtungen. Im Rahmen des Runden Tisches zur
Speicherstrategie des Bundes, die im November 2025 gestartet ist, ist etwa die
Diskussion zu fuhren, welche Rolle kinftig inléndische chemische, saisonale Speicher
spielen sollen. Mit dem E-GasVG wird eine detailreiche und starre Konstruktion
zementiert, die nicht auf Gesetzesebene gehdrt. Das Parlament hat fur die Regelung
der Versorgungssicherheit mit Art. 8a im Energiegesetz eine hinreichende rechtliche
Grundlage geschaffen, die weitere spezialgesetzliche Regelungen in diesem Bereich
UberflUssig machen.

Insgesamt drohen héhere administrative Kosten, mehr Anwalte, Gerichtsverfahren und
johrlange Streitigkeiten mit Inkrafttreten des GasVG. Den Gerichten bringt mehr
Regulierung mehr Arbeit und bei den Unternehmen wird mehr Personal beschaftigt,
das sich mit regulatorischen Anforderungen auseinandersetzt - alles mit
entsprechenden Kostenwirkungen.

Wir hoffen, Innen nachvollziehbar dargelegt zu haben, weshalb die Gasbranche den
Entwurf ablehnt. Es braucht kein GasVG in dieser Form. Das urspringliche Ziel — die
Schaffung von Rechtssicherheit — wird verfehlt. Der Entwurf schiesst mit seinen hohen
Umsetzungskosten verursachenden Regelungen weit darlber hinaus. Er geféhrdet
eine sichere, verursachergerechte und kosteneffiziente Gasversorgung. Er torpediert
deren Defossilisierung, welche die Ziele der Energiestrategie 2050 - die
Transformation insbesondere auch der Wdarmeversorgung in den Stéadten und
Gemeinden — unterstltzen wirde. Wie bereits einleitend erwdhnt, wirde die Branche
zu einer schlanken Regelung des Netzzugangs im Sinne einer vorbehaltenen Vorschrift
zum Kartellgesetz und zu einer erstinstanzlichen Beurteilung von Fragen des
Netzzugangs durch die EICom Hand bieten. Fur eine schlanke Regelung braucht es
kein Gesetz, das 46 Artikel umfasst.

Fir weitere Erlduterungen und Besprechung eines den Herausforderungen der
zukunftigen Gasversorgung in der Schweiz gerecht werdenden Ordnungsrahmen
stehen wir als Gasbranche — wie bereits in der Vergangenheit — jederzeit gerne zur
Verfigung.

Mit freundlichen Grlssen
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Stellungnahme zum Entwurf fiir ein Bundesgesetz uiber die Gasversorgung (GasVG)
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Elektrizitatswerke des Kantons Zurich (EKZ) nehmen zur oben genannten Vernehm-
lassungsvorlage wie folgt Stellung:

EKZ ist gemass EKZ-Gesetz vom 19. Juni 1983 beauftragt, den Kanton Zirich — mit Ausnahme
des Gebiets der Stadt Zurich — wirtschaftlich, sicher und umweltgerecht mit elektrischer Energie
zu versorgen. Wie den Medien zu entnehmen war, fuhren EKZ und die Stadt Zirich derzeit
Gesprache Uber eine magliche Ubernahme von Energie 360° durch EKZ. Im Falle einer
erfolgreichen Ubernahme ware EKZ kiinftig unmittelbar von der vorliegenden Gesetzesvorlage
betroffen.

Kein Handlungsbedarf fiir ein Spezialgesetz

Die Schweizer Gasversorgung wurde bislang nicht durch ein eigenes Gesetz geregelt. Seit dem
Leitentscheid der Wettbewerbskommission vom Juni 2020 ist der Gasmarkt vollstandig
geodffnet. Dieser Entscheid legt lediglich grundlegende Prinzipien fest; die konkrete Umsetzung
der Markto6ffnung obliegt den Marktakteuren. Seither haben Verbrauchsstellen verschiedener
Grosse den Lieferanten gewechselt.

Der Gasmarkt ist bezogen auf die Anzahl der Anschlisse etwa lediglich ein Zehntel so gross
wie der Strommarkt und umfasst schweizweit rund 380'000 Anschlisse, wovon rund 320'000
Heizanwendungen sind. Mit dem Fortschreiten der Energiewende nimmt die Anzahl der
Gasanschllisse weiter ab. Grinde dafir sind die mittel- bis langfristig politisch vorgesehenen
Netzstilllegungen, der Ausbau der Fernwarme sowie gesetzliche Einschrankungen und
finanzielle Forderinstrumente im Rahmen von Gebaudeprogrammen vor allem im
Zusammenhang mit der Umbau des Energiesystems und einhergehende Defossilisierung.
Diese Entwicklungen fihren dazu, dass bei Heizungsneuinstallationen oder -ersatz immer
seltener Erdgas gewahlt wird.



Letztlich verbleiben hauptsachlich zwei Gruppen:

= Grossverbraucher wie Industrie, Fernwarmeversorger oder Stromreservekraftwerke, die
bereits heute professionell am Markt beschaffen;

= eine kleine Anzahl von Haushalten, die sich in Gebieten ohne Alternativen zu Gas
befinden.

Fur den Schutz dieser kleinen zweiten Gruppe ein neues Gesetz zu schaffen, erachten EKZ als
unverhaltnismassig — zumal mit dem Preisliberwacher bereits eine zustandige
Aufsichtsbehorde existiert.

Zusammenfassende Einschatzung

EKZ lehnen die Einflihrung eines neuen Spezialgesetzes flir den Gasmarkt ab. Wir beantragen,
auf eine entsprechende Botschaft an das Parlament zu verzichten oder den Entwurf auf das
absolut Notwendige zu beschranken. Aus unserer Sicht gehdren dazu insbesondere:

= Rechtsgrundlagen hinsichtlich Lieferantenwechsel;

= Massnahmen in Gasmangellagen;

= die Mdglichkeit, Kosten fiir Netzstillegungen im Zuge der Transformation der
Warmeversorgung anzurechnen — wie dies im aktuellen Entwurf vorgesehen ist;

= Verzicht auf eine (Teil-)Liberalisierung des Messwesens;

= Festlegung einer Berechnungsmethode flir den WACC, die dem im Vergleich zum
Stromnetz héheren Investitionsrisiko Rechnung tragt, einen entsprechend deutlich héheren
Zinssatz ermoglicht und durch einen Floor gegen zu niedrige Zinssatze abgesichert ist.

Letztendlich sollten beim Gasversorgungsgesetz nicht erneut jene Fehler einer iibermassigen
Mikro- und Detailregulierung begangen werden, wie sie im Strombereich — etwa im Zuge der
Umsetzung des Mantelerlasses — gemacht wurden.

Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme zu berticksichtigen. Fur Rickfragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfugung.

Freundliche Grisse

Elektrizitatswerke des Kantons Zurich

Karl Resch Claudio Maag
Leiter Regulierungsmanagement und Leiter Regulierungsmanagement
Netzwirtschaft
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12. Dezember 2025 043 317 2143
Niklaus Mader niklaus.maeder@energie360.ch

Vernehmlassung Gasversorgungsgesetz
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Energie 360 Grad AG als grosste Gasversorgerin der Schweiz bedankt sich fur die Még-
lichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf eines Gasversorgungsgesetzes Stel-
lung nehmen zu kénnen.

1. Allgemeine Beurteilung

Energie 360° lehnt die Schaffung einer neuen spezialgesetzlichen Regelung des Gasmark-
tes ab und beantragt, von einer Botschaft Gber ein Gasversorgungsgesetz zuhanden des

| Parlaments abzusehen.

Der Antrag begriindet sich wie folgt:

Kein Handlungsbedarf zur Schaffung von Rechtssicherheit

Die Wettbewerbskommission hat im Jahr 2020 im Fall Luzern ein Leiturteil gefallt und damit
Klarheit geschaffen. Dieses Leiturteil wird von niemanden in Frage gestellt. Inzwischen sind
Gas-Durchleitungen zum Alltagsgeschéft geworden. Energie 360° hat Standardvertrage, ge-
regelten Datenaustausch mit Marktpartnerinnen, separierte Netztarife und eingespielte Pro-
zesse. Es besteht keine nennenswerte Rechtsunsicherheit mehr. Es ist klar, dass Durchlei-
tungen zu gewahren, Gesuche zlgig abzuwickeln, Netztarife kostenbasiert zu berechnen
und alle Netzkund*innen unabhangig von der Lieferantin gleich zu behandeln sind.

Spezialgesetz fiir eine kieinen und schwindenden Markt als Uberregulierung

Der Gasmarkt ist heute bereits sehr klein und umfasst mit knapp 380'000 Verbrauchern im
Vergleich zum Strommarkt weniger als 10 % Kund*innen. Dabei dominieren mit knapp
320'000 Geraten die Gasheizungen. Diese gingen aufgrund der Energiewende in den letzten
Jahren zurlck. Dieser Trend wird sich in Zukunft deutlich verstarken. Die Grunde fiir diesen
Rickgang sind:



- Politik plant den Ausstieg: Im Rahmen ihrer Energiepolitik haben vor allem die grossen
Stadte aus Klimaschutz-Uberlegungen beschlossen, mittel- bis langfristig inre Gasnetze
stillzulegen:

e Die Stadt Basel legt das Gasnetz fur Gebaudeheizungen und Kochgas bis 2037 still.
¢ Die Stadt Zirich legt das nach der Stilllegung in Zurich-Nord verbleibende Gasnetz in
Gebieten mit geplanten oder bestehenden Fernwarmenetzen zwischen 2030 und

2045 still. Die Stilllegung erster Gebiete ist bereits angeklndigt, bis Inkrafttreten des
GasVG werden weitere folgen.

e Die Stadt Bern nimmt den grdssten Teil der Gasinfrastruktur bis 2045 ausser Betrieb.
Ab 2045 werden nur noch Gebiete ohne sinnvolle Alternativen mit Gas versorgt.

¢ Im Kanton Glarus durfen Gasheizungen in Wohnbauten seit 1. Januar 2023 nicht
mehr gebaut oder ersetzt werden.

Fernwdrme auf dem Vormarsch: Der Fernwarme-Ausbau ist in vollem Gang. Dabei
sind dichtbesiedelte Gebiete interessant, da sie eine hohe Anschiussdichte pro Leitungs-
Kilometer erméglichen. In denselben Gebieten liegt der Schwerpunkt der Gasnetze, aus
den gleichen netzékonomischen Griinden wie bei der Fernwarme (hohe Anschlussdichte
pro Leitungs-Kilometer). Langfristig wird es aufgrund 6konomischer Logik in einem Ge-
biet nicht zwei Energienetze mit Warme-Fokus geben, als Folge wird das Gasnetz in
Fernwdrmegebieten mittel- bis langfristig in der Regel stillgelegt werden.

- Gasheizungen sind unattraktiv: Nebst der Fernwarme fiihren staatliche Finanzhilfen fur
den Umstieg (z. B. Gebaudeprogramme), gesetzliche Restriktionen (z. B. kantonale
Energiegesetze), dkologische Uberlegungen der Kund*innen und die wegen dem Ukrai-
nekrieg kritische Sicht auf die Versorgung dazu, dass die Wahl bei Heizungsneuinstalla-
tion oder -ersatz kaum mehr auf Gas fallt.

Als Gaskund*innen verbleiben aufgrund dieser Entwicklung Grossabnehmende (Industrie,
Fernwarme, Strom-Reservekraftwerke) und eine kleine Zahl von Heizungskund*innen in Ge-
bieten, in denen keine Alternative zu Gas besteht (z. B. Altstadt). Die erste Gruppe ist profes-
sionell aufgestellt und beschafft ihr Gas bereits heute marktorientiert. Flr den Schutz der we-
nigen verbleibenden Heizungskund*innen ein neues Gesetz zu etablieren, ware unangemes-
sen, insbesondere da mit dem Preistiberwacher bereits eine Aufsichtsbehotrde existiert.

Ein neues Gesetz mit den damit verbundenen Administrationskosten flr einen schrumpfen-
den und in Zukunft marginalen Markt zu schaffen, ist unverhaltnismassig und somit eine
klare Uberregulierung.

Gasversorgungsgesetz gefihrdet den Weg zu Netto-Null im Warmebereich

Viele Gemeinden und Kantone planen den Umbau ihrer Warmeversorgung und dabei den
Ausstieg aus dem Gasbereich (s. 0.). Das neue Gesetz schafft in diesem Prozess Unsicher-
heiten (z. B. Abschreibung von Gasnetzen oder Koordination von Gas und Fernwarme), be-
ansprucht mehrere Jahre Zeit, um sich einzuspielen, und bindet personelle Ressourcen der
Gasversorgerinnen. Dies alles verzogert die Transformation und macht sie komplexer. Zu-
dem wirden den Gemeinden finanzielle Mittel aus dem Gasverkauf entzogen, welche dann
flr den Aufbau von Fernwarme oder anderen klimaneutralen Warmeldsungen fehlen.



Speziell problematisch ist die vorgesehene Pflicht, der EnCom Netzentwicklungspléane einzu-
reichen. Diese fuhrt zu Verzégerungen durch zusatzliche Prozessschritte, Unsicherheiten
und Kompetenz-Einschrankungen der Gemeinden (siehe ausfihrlicher 2.4).

Gasversorgungsgesetz schafft Unsicherheiten fiir Wasserstoff

Mit dem GasVG ist beabsichtigt, Methan-Netze stark zu reglementieren und kontrollieren. Im
Gegensatz dazu zielt der Bundesrat gemass seiner Wasserstoffstrategie auf den Aufbau von
H; als erneuerbaren Energietrager und will hierflr glinstige Rahmenbedingungen (ev. inklu-
sive staatlicher Férderung). Es drohen zwei «Gas-Welten», was zu Abgrenzungsproblemen
fahrt. Zudem sendet eine Reglementierung der Methan-Infrastruktur ein denkbar schlechtes
Signal flr Akteur*innen, die trotz der Risiken grundsatzlich an Investitionen in eine Wasser-
stoff-infrastruktur interessiert waren.

Andere politischen Massnahmen fiir die Versorgungssicherheit entscheidend

In der Schweiz existieren keine saisonalen Gasspeicher, weshalb fUr die Versorgungssicher-
heit der Zugang zu auslandischen Markten und Speichern zentral ist. Hierfur sind offene
Grenzen massgebend, das heisst, dass der Gasfluss Gber die Grenzen nicht behindert wird.
Dies lasst sich nur mittels Staatsvertrage erreichen, wie etwa mit dem kurziich abgeschlosse-
nen trilateralen Solidaritatsabkommen mit Italien und Deutschland.

Fur die Versorgung in ausserordentlichen Lagen ist zudem eine funktionierende Krisenorga-
nisation essenziell. Eine solche besteht mit der Kriseninterventionsorganisation flr die Gas-
versorgung KIO bereits, welche auf einer Verordnung gestizt auf dem Landesversorgungs-
gesetz basiert. Im kritischen Winter haben die bestehenden Akteure gut zusammengearbei-
tet. Fur die Krisenorganisation ist somit keine neue gesetzliche Grundlage nétig.

Sollte fur die Umsetzung der in der EU (blichen Speichervorschriften eine zusétzliche ge-
setzliche Grundlage nétig werden, kdénnte diese separat geschaffen werden, z. B. im Bun-
desgesetz fur wirtschaftliche Landesversorgung, ohne Markiregulierung in einem umfangrei-
chen GasVG, in welchem Speichervorgaben ohnehin sachfremd sind.

2. Bemerkungen zu einzelnen Punkten

Fur den Fall, dass der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zu einem Gasversorgungs-
gesetz unterbreitet, hat Energie 360° folgende Bemerkungen zu dessen Ausgestaltung.

21 Kosten-Nutzen evaluieren und dem Parlament offenlegen

Im Erlauternden Bericht fehlen Angaben zu den Folgekosten des GasVG und eine aussage-
kraftige quantitative Kosten-Nutzen-Analyse. Die letzte im Auftrag des Bundesamtes fur
Energie zu diesem Thema erstellte Studie aus dem Jahr 2016 ist wegen der skizzierten Ent-
wicklung in der Warmeversorgung und des inzwischen bereits gedffneten Gasmarktes nicht
mehr aussagekraftig. Ohne fundierte Analyse von Kosten und Nutzen ist eine Botschaft un-
vollstandig. Das Parlament wirde nicht Uber ausreichende Grundlagen verfligen, um einen
Beschluss fallen zu kénnen.

Antrag zur Kosten-Nutzen-Evaluation

| Energie 360° beantragt, dass eine Studie zu Kosten und Nutzen einer spezialgesetzlichen
. Regelung des Gasmarktes erstellt und veréffentlicht wird.




2.2 Vollstindige Markt6ffnung beibehalten

Heute ist der Gasmarkt vollstindig gedéffnet. Verbrauchsstatten unterschiedlicher Grésse ha-
ben seit dem Leitentscheid der Wettbewerbskommission die Lieferantin gewechselt. Eine
Teilmarktéffnung wéare ein Rlckschritt gegentber der heutigen Situation und wirde eine Dis-
kriminierung von Kund*innengruppen bedeuten, die sachlich nicht zu begriinden ist. Daher
ist es richtig, im Entwurf eine vollstandige Marktéffnung vorzusehen.

In einem vollstandig gedffneten Markt eriibrigt sich eine regulierte Grundversorgung, da den
Kund*innen verschiedene konkurrierende Anbieterinnen zur Auswahl stehen und entspre-
chend die Marktkrafte spielen. Eine regulierte Grundversorgung wiirde somit einen Bereich
betreffen, in dem kein Regulierungshedarf besteht, und ist darum zu Recht im Entwurf nicht
vorgesehen.

Auch auf eine Ersatzversorgung wird im Entwurf zu Recht verzichtet. Seit fast 17 Jahren
funktioniert die Teilmarktdffnung im Strombereich ohne eine solche gesetzliche Regelung.
Mit Artikel 21 Obligationenrecht besteht zudem eine gesetzliche Norm, welche vor einer all-
falligen Ausnutzung einer Notlage schiitzt. Hinzuweisen ist auch auf die negativen Auswir-
kungen einer gesetzlichen Ersatzversorgung: Neben dem administrativen Aufwand besteht
die Gefahr, dass sie unsicheren Gaslieferantinnen einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft
und somit wettbewerbsverzerrend wirkt.

Antrag zur Marktéffnung

Eneréie 360° beér(lsst, dass eine vollstandige Marktéffnung ohne regulierte Versorgung und
gesetzliche Ersatzversorgung vorgg_s_ehen ist, und bggnrtrAagt, dies beizubehalten.

2.3 Subsidiaritétsprinzip beachten

Die Gasbranche hat zahlreiche Umsetzungsdokumente fur den Gasmarkt geschaffen, die
heute bereits angewendet werden. Genannt seien als Beispiele die Allgemeinen Netznut-
zungsbedingungen fur die schweizerischen Erdgasnetze, der Branchenstandard zur Ermitt-
lung der Netzentgelte (mit weiteren Umsetzungsdokumenten) und die Richtlinie Metering
Code Gas. Auf diese Vorarbeiten und bestehenden Prozesse abzustitzen, erleichtert die
Umsetzung des GasVG und schafft praxistaugliche Losungen.

Es ist daher positiv, dass dem Erlauternden Bericht (Kap. 3.1) zu entnehmen ist, dass das
Subsidiaritatsprinzip im Gesetz und namentlich bei der Umsetzung seiner Bestimmungen
eine wichtige Rolle spielt. Im Gesetzesentwurf fehlt jedoch eine generelle Norm, wie sie im
StromVG besteht, wonach der Bund fur den Vollzug des Gesetzes mit den betroffenen Orga-
nisationen zusammenarbeitet.

Im Gesetzesentwurf finden sich zudem entgegen der zitierten Aussage im Erlauternden Be-
richt zahlreiche Bestimmungen, welche Detailregelungen durch den Bundesrat vorsehen. In
den entsprechenden Themengebieten hat die Gasbranche breite Kompetenzen aufgebaut,
Umsetzungserfahrung erworben und oftmals Branchendokumente erarbeitet. Im Sinn der
Subsidiaritat soll deshalb hier auf Richtlinien der Branche abgestellt werden und behdérdliche
Vorschriften nur erlassen werden, wenn diese nicht innert angemessener Frist verdffentlicht
oder nicht sachgerecht sind.




Antrage zur Subsidiaritat

| Ene?gjié 360° béantragt, die Subsidiaritat als Grundsatz im Gesetz zu verankern.

Energie 360° beantragt, dass in folgenden Bereichen die Umsetzung durch Branchenrichtli-
nien erfolgt: Netzentwicklungsplane, Lieferantenwechsel, Tarifierung, anrechenbare Netzkos-
ten, Messeinrichtungen sowie Datenbekanntgabe und Informationsaustausch.

Verordnungen sind nur zu erlassen, wenn die Richtlinien nicht innert angemessener Frist
veréffentlicht werden oder nicht sachgerecht sind.

2.4 Transformation der Warmeversorgung beriicksichtigen

Infolge der Transformation der Warmeversorgung befinden sich die Gasnetze auf dem Ruck-
zug. Grosse Stadte (Bern, Zirich, Basel, Lausanne) haben die teilweise Stilllegung des Gas-
netzes bereits politisch beschlossen. In anderen Gebieten macht langfristig der Weiterbetrieb
wegen dem Wegfall von Kund*innen (Wechsel zu Fernwdrme und Warmepumpen) wirt-
schaftlich keinen Sinn. Diese Situation ist bei der Gesetzgebung zu berucksichtigen. Daraus
ergeben sich die nachfolgenden Anliegen.

Anrechenbarkeit von Kosten infolge Stilllegungen

Positiv ist zu vermerken, dass gemass Entwurf die Kosten von Netzstilllegungen anrechen-
bar sind. Neben den direkten Kosten sind jedoch bei Netzstilllegungen auch Abschreibungen
relevant. Dabei ist zu vermeiden, dass die letzten Kund*innen am Gasnetz Uberméassig be-
lastet werden. Entsprechend ist zu erganzen, dass degressive Abschreibungen und in Stillle-
gungsgebieten Abschreibungen auf den Stilllegungszeitpunkt zulédssig sind.

Keine Pflicht zur Einreichung von Netzentwicklungsplanen

Der Entwurf sieht vor, dass die Netzbetreiberinnen der EnCom Netzentwicklungsplane einzu-
reichen haben. Diese Bestimmung ist nicht praktikabel, da viele Plane zur Stilllegung von
Gasnetzteilen bei Inkrafttreten eines GasVG (frithstens 2029) bereits in der Umsetzung sein
werden (z. B. Stadt Zurich: Stilllegungen Altstetten / Tiefenbrunnen 2030 — 2034).

Zudem fuhrt die Einreichung von Netzentwicklungsplanen zu Verzégerung der kommunalen
Transformation der Warmeversorgung, da die EnCom bei Stilllegungen zuerst priufen wird,
ob die Kosten der Netzentwicklungsplane (d. h. Stilllegungen) anrechenbar sind. Dadurch
verstreicht unnétig Zeit, bis bereits getroffene kommunale Entscheide umgesetzt werden
kénnen.

Dariiber hinaus ist die Erstellung von Stilllegungsplénen ein komplexer Prozess von Koordi-
nation mit der Gemeinde und muss zur Gewahrieistung der Versorgung mit dem Ausbau der
Fernwarme und einem allfalligen Ausbau der Stromnetze abgestimmt werden. Wenn mit der
EnCom ein weiterer Akteur hinzukommt, wird der Prozess noch komplexer. Betroffen wéren
nicht nur die Gasnetzbetreiberinnen mit Netzentwicklungsplanen, sondern auch die Gemein-
den mit ihrer zugrundeliegenden kommunalen Energieplanung.

Die Pflicht zur Einreichung von Netzentwicklungsplanen schafft zudem zahlreiche Unsicher-
heiten, die langwierig geklart werden missen: Wie weit gehen die Befugnisse der EnCom?
Nach welchen Kriterien entscheidet sie? Was geschieht bei Widerspriichen zwischen En-
Com und Gemeinden?




Antrage zur Transformation

" Energie 360° beantragt:

- In Stilllegungsgebieten sind auf den Stilllegungszeitpunkt verkirzte Abschreibungsdauern
als zulassig zu erklaren.

- Degressive Abschreibungen sind als zuldssig zu erkldren.

! - Die Pflicht zur Einreichung von Netzentwicklungsplanen ist zu streichen.

2.5 Ausbau von erneuerbarem Gas unterstiitzen statt behindern

Der Entwurf bringt fur den Ausbau von erneuerbarem Gas einen Riickschritt. Dies steht nicht
im Einklang mit der schweizerischen Energiepolitik, welche den Ausbau von erneuerbaren
Energien forcieren will. Deshalb sind diesbezlglich verschiedene Anpassungen angezeigt.

Befreiung von lokalen Einspeisungen von Einspeiseentgelten

Heute wird fur die Einspeisung von Biogas im Verteilnetz nach dem Modell Strommarkt kein
Einspeise-Entgelt verrechnet. Dies soll geméass Entwurf nun geéndert werden. Diese Neue-
rung verschlechtert die Wettbewerbsfahigkeit von inlandischem Biogas und widerspricht dem
Verursacherprinzip.

Der letzte Punkt sei kurz erldutert: Einspeisende aus dem Ausland bezahlen am Grenziber-
gangspunkt gemass GasVG-Entwurf keinerlei Kosten des Verteilnetzes. Einspeisende von
lokalem Biogas hingegen, die Ublicherweise an das Verteilnetz angeschlossen sind, zahlen
an die Kosten des Verteilnetzes. Damit werden Bezliger*innen von inlandischem Biogas
mehrfach mit Netzkosten belastet: Zum ersten zahlt er*sie zweimal fir das Verteilnetz (ein-
mal Uber das Netzentgelt und einmal indirekt Uber den Biogaspreis des Einspeisenden) und
zum zweiten zahlt er*sie (ber das Netzentgelt an das vorgelagerte Transportnetz, dass das
von ihm*ihr bezogene Gas gar nicht benutzt. Damit wird die Biogas-Einspeisung durch das
Tarifsystem in ungerechtfertigter Weise bestraft.

Beim Strom wird verbrauchsnahe Produktion mit dem LEG-Modell (Lokale Elektrizitatsge-
meinschaft) richtigerweise beim Netzentgelt entlastet. Im Gasbereich soll nun véllig unver-
standlicherweise der entgegengesetzte Weg eingeschlagen werden und verbrauchsnahe

Produktion starker belastet werden.

Investitionen in wasserstofftaugliche Netze ermdglichen

Im Entwurf werden lediglich «unerhebliche» Investitionen in Netz-Umriistungen fir die Was-
serstoff-Beimischung als anrechenbare Kosten anerkannt. Dies erschwert den Ausbau der
Infrastruktur flr erneuerbare Gase und beeintrachtigt im Extremfall die Netzsicherheit. Konk-
ret bestehen folgende Problematiken:

- Es besteht eine hohe Rechtsunsicherheit, da nicht definiert ist, was unter «unerhebli-
chen» Investitionen zu verstehen ist. Dies fihrt zu langen Auslegungsprozessen und er-
schwert die Planungssicherheit fir die Netzbetreiberinnen.

— Investitionen in Erneuerungen des bestehenden Netzes und Investitionen in die Ertlchti-
gung des Netzes fur Wasserstoff lassen sich Ublicherweise nicht klar abgrenzen. Wenn




immer moglich wird die Ertichtigung im Rahmen der reguidren Erneuerung vorgenom-
men. Dies schafft Abgrenzungsfragen und Auslegungsbedarf.

- Verteilnetze haben keine Entscheidungsfreiheit, welches Gasgemisch sie transportieren.
Dieses wird von der vorliegenden Netzeinspeisung und letztlich von internationalen Gas-
flissen vorgegeben. Investitionen der Verteilnetzbetreiberin in ein funktionstichtiges
Netz mussen stets anrechenbar sein.

Méglichkeit flir Gemeinden und Kantone zur Einfiihrung von Quoten

Wie einleitend ausgefiihrt, lehnt Energie 360° ein GasVG ab. Sollte der Bundesrat zum
Schluss kommen, dennoch dem Parlament eine Botschaft zu unterbreiten, so sollte die Gele-
genheit jedoch genutzt werden, die energiepolitischen Zielsetzungen im Bereich Klima zu un-
terstitzen. Hierflr wird vorgeschlagen, dass Gemeinden und Kantone die Kompetenz erhal-
ten, eine Mindestquote fur den Einsatz von erneuerbarem Gas (insbesondere Biogas) in ih-
ren Gemeinde- bzw. Kantonsgebiet festzulegen.

Antrdge zu erneuerbarem Gas

‘ Energie 360° beahﬁgt: —_— ) —‘

‘ - die Kompetenz von Gemeinden und Kantonen zur Einfuhrung fur Quoten fir erneuerbares
Gas vorzusehen,

. weiterhin auf Einspeiseentgelte fur lokale Einspeisende zu verzichten.

| - samtliche Kosten der Netz-Umrlstungen fur Wasserstoff-Beimischung als anrechenbar an-
zuerkennen.

2.6 Verursacherprinzip im Marktmodell beibehalten

Eine wirtschaftliche Gasversorgung setzt voraus, dass das zugrunde liegende Marktmodeli
so weit als mdglich verursachergerecht ausgestaltet wird.

Lastgangmessung und Fernausliesung bei Drittbelieferung

Beziiglich Verursacherprinzips ist positiv zu vermerken, dass flr drittbelieferte Verbrau-
cher*innen eine Lastgangmessung mit Fernauslesung vorgesehen ist. Standardlastprofile als
Alternative waren zu ungenau und warden dadurch zu Verzerrungen fuhren. Zudem ware
ihre Erarbeitung mit unverhaltnismassigem Aufwand verbunden, insbesondere angesichts
des kleinen und schrumpfenden Marktes.

Keine Einfiihrung der Tagesbilanzierung

Ein Anpassungsbedarf besteht bei der Bilanzierungsperiode. Die im Entwurf vorgesehene
Tagesbilanzierung fuhrt zu grossen Mehrkosten, da Lieferantinnen keinen Anreiz besitzen,
die Tagesstrukturierung zu Gbernehmen. Dies wird Aufgabe des Markigebietsverantwortfi-
chen sein. Dadurch entstehen Kosten fir die Allgemeinheit, die im heutigen Modell verursa-
chergerecht bei Lieferantinnen anfallen. Da Anreize nicht mehr verursachergerecht gesetzt
sind, verteuert sich das Gesamtsystem.

Das Gesetz sieht zwar als Korrekturmassnahmen untertdgige Restriktionen vor. Wie diese in
der Praxis durch Bundesrat und Marktgebietsverantwortlichen umgesetzt werden, ist jedoch
nicht absehbar. Somit verbleibt die Gefahr, dass Mehrkosten fir die Aligemeinheit entstehen.



Definition Gasnetzbetreiberin anpassen

Anpassungsbedarf besteht auch bei der Definition der Gasnetzbetreiberin. Das Netz der Erd-
gas Zurich Transport AG (EZT), eine Tochter von Energie 360°, umfasst Leitungen von

> 5 bar, bei denen Ganeos (ehemals Erdgas Ostschweiz, EGO) Uber die Betriebsbewilligung
verfugt und von dieser fur EZT betrieben werden. Diese Leitungen werden dem EZT-Netz
zugeordnet und Uber die EZT abgerechnet (EZT als Eigentumerin). Gemass Definition des
Netzbetreibers im Entwurf mUssten diese Leitungen Ganeos zugordnet werden. Diese Neu-
ordnung ware nicht nur aufwandig, sondern auch nicht verursachergerecht, da die Leitungen
ausschliesslich eine lokale Transportfunktion aufweisen.

Antrage zum Verursacherprinzip

Energie 360° begrisst, dass bei drittbelieferten Kund*innen eine LastgangmessLiEfnit?e}ni
auslesung vorgesehen ist, und beantragt, dies beizubehalten.

Energie 360° beantragt, die Bilanzierungsperiode verursachergerecht auszugestalten.

Energie 360° beantragt, als Netzbetreiberin dasjenige Unternehmen zu definieren, welchem
der wirtschaftliche Erfolg auf dem Betrieb eines Netzes zufallt.

2.7 Messwesen durch die Netzbetreiberin

Im Strombereich hat das Parlament nach langen und intensiven Diskussionen beschlossen,
das Messwesen dem Netzbereich zuzuordnen, und hat damit ein Urteil des Bundesgerichts
korrigiert. Grund hierfur waren Effizienz-Uberlegungen. Im Gasbereich gilt diese Uberlegung
wegen des kleinen Marktvolumens umso mehr.

Die im Entwurf vorgesehene Abspaltung des Messbetriebs drittbelieferter Verbrauchsstatten
vom Netzbereich fiuhrt zu zahlreichen Schnittstellen und Zustandigkeits- und Verantwortlich-
keitsfragen. Folgen sind erhebliche Umsetzungskosten, insbesondere administrativer Art.
Diese Kosten stehen in keinem Verhaltnis zu den geringen Gesamtkosten des Messwesens
und zum Volumen eines potenziellen Marktes fur die Messungen. Die vorgeschlagene Ab-
spaltung vom Netzbereich wirde zu Ineffizienzen fihren und stelit eine Uberregulierung dar.

Antrag zum Messwesen

b

. Energie 360° lehnt eine Abspaltung des Messwesens fur drittbelieferte Kund*innen vom
Netzbereich ab und beantragt, das Messwesen vollstandig dem Netzbereich zuzuordnen. J

2.8 Effiziente Speicher-Nutzung

Anpassungsbedarf besteht auch bei der Regelung zu Gasspeichern.

Befreiung von Speichern mit Netzentgelten

Heute werden bei Speichern — gleich wie im Strom — keine Netzentgelte erhoben. Diese Re-
gelung ist sachgerecht und beizubehalten. Ansonsten wird zwischengespeichertes Gas auf
dem Weg zum Verbrauch mehrfach mit Entgelten belastet, obwohl fur das Netz durch die
Zwischenspeicherung keine zusatzlichen Kosten anfallen.



Spielraum bei der Speicher-Nutzung

Speicher der EZT werden heute fur Handels- und Netzzwecke genutzt, mit verursacherge-
rechter Schlisselung der Kosten. Ohne Nutzung der Speicher durch den Handel wirden die
EZT-Netzkosten steigen, ohne Nutzung durch das Netz die Netzsicherheit abnehmen.

Aus diesem Grund ist die vorgesehene Regelung, dass Speicher entweder dem Netz oder
dem Handel zuzuordnen sind, zu starr. Im Interesse einer effizienten Speichernutzung sollen
weiterhin Speicher nur teilweise dem Netz zugeordnet werden kénnen, wobei die Kosten
auch nur in dem Umfang belastet werden, wie der Speicher fiir das Netz genufzt wird.

Antrdage zu Speichern

WEAhergie 360° beaAhtragt, auf die Belastung von Speichérn mit NetZéntgeIten zu verzichten.
Energie 360° beantragt, die Mdglichkeit zur gleichzeitigen Nutzung eines Speichers fir Netz !
und Handel beizubehalten. ‘

29 Fokussierter Marktgebietsverantwortlicher

Bezlglich der Ausgestaltung des Marktgebietsverantwortlichen macht Energie 360° foigende
Bemerkungen.

Aufgabenbereiche des Marktgebietsverantwortlichen eingrenzen

Im Sinn einer effizienten und klaren Marktorganisation sind die Aufgaben des Marktgebiets-
verantwortlichen ausschliesslich auf folgende Tatigkeiten zu beschranken: Durchfihrung des
Bilanzmanagements, Beschaffung von ausreichend Transportkapazitat im Transitgasnetz fur
den Binnenmarkt und deren Vermarktung, Koordination des internationalen Austausches der
Gaswirtschaft in Bezug auf Versorgungssicherheit.

Tarifierung der Transportnetze durch die jeweiligen Betreiberinnen

Ein zentrales wirtschaftliches Prinzip ist die Verursachergerechtigkeit (siehe auch 2.6). Um
dieses im Bereich Transportnetze zu gewahrieisten, sollen die Transportnetzbetreiberinnen
ihren jeweiligen Netzkosten auf die nachgelagerten Netze und Verbraucher*innen verrech-
nen. Bei schweizweiten Transportnetz-Tarifen kdme es zur Subventionierung von teuren Re-
gionen durch gunstigere. Dies wirde dem Verursacherprinzip widersprechen.

Der Entwurf sieht vor, dass der Marktgebietsverantwortliche die Tarife fur die Transportnetze
festlegt und verrechnet. Entsprechend der Ausfihrungen im obigen Abschnitt ist die Aufgabe
des Markgebietsverantwortlichen bei Tarifen und Entgelten auf das Einspeiseentgelt ins
Transitgasnetz an den Einspeisepunkten aus dem Ausland zu beschranken.

Transportnetzbetreiberinnen sind zudem néher am Geschehen und besser in der Lage,
sachgerechte Netzentgelte festzulegen. Das im Entwurf vorgeschlagene System mit einem
Marktgebietsverantwortlichen, der die Netzentgelte Transport festlegt und einkassiert, und
den Transportnetzbetreiberinnen, die die Kosten in Rechnung stellen, ware zudem unnétig
kompliziert.

Angemessene Entflechtungsvorschriften
Der Entwurf sieht hohe Anforderungen an die Entflechtung des Marktgebietsverantwortlichen
vor: personell, technisch und finanziell. Diese Vorschriften gehen weiter als diejenigen im
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Strommarkt, welche seit vielen Jahren funktionieren, und schaffen die Gefahr von mangel-
haftem Know-How beim Marktgebietsverantwortlichen und Doppelspurigkeiten.

Maoglichkeit zur Erwirtschaftung von Gewinn

Der Entwurf sieht vor, dass der Marktgebietsverantwortliche nicht-gewinnorientiert tatig sein
muss. Dies fuhrt zu Rechtsunsicherheiten. Die Erwirtschaftung von Gewinn muss mdglich
sein, um Reserven zu bilden und Eigenkapital zu verzinsen. Finanzinstitute werden keine
Kredite vergeben, wenn die Eigenkapitaldecke nicht ausreichend hoch ist. Ohne Eigenkapi-
tal-Verzinsung wird keine ausreichende Kapitalisierung maéglich sein, wie sie vor allem fur die
Beschaffung von Regelenergie erforderlich ist.

Subsidiaritat beachten

Im Sinn der Subsidiaritat (siehe 2.3) ist die Detailregelung von Regelenergie, Bilanzgruppen
und Verrechnung von Ausgleichsenergie dem Marktgebietsverantwortlichem zu Gbertragen,
welcher dabei selbstredend die Prinzipien von Diskriminierungsfreiheit und Verursacherge-
rechtigkeit zu beachten hat. Auf Verordnungen des Bundesrates in diesem Gebiet ist zu ver-
zichten, insbesondere auch aufgrund der Aufsichtsfunktion der EnCom.

Antrage zum Marktgebietsverantwortlichen

Energie 360° béﬂragt:

- Als Aufgaben des Marktgebietsverantwortlichen sind abschliessend zu definieren: Durch-
fuhrung des Bilanzmanagements, Beschaffung von ausreichend Transportkapazitat im Tran-
sitnetz fir den Binnenmarkt, die Vermarktung dieser Kapazitaten und die Koordination des
internationalen Austausches der Gaswirtschaft in Bezug auf Versorgungssicherheit.

- Fir die Kostenverrechnung der Transportnetze sind die jeweiligen Netzbetreiberinnen zu-
standig.

- Die Entflechtungsvorschriften des Marktgebietsverantwortlichen sind nicht weitergehend
auszugestalten als die bestehenden Vorschriften der Stromregulierung.

- Die Erwirtschaftung von Gewinn durch den Marktgebietsverantwortlichen ist méglich.

- Auf Verordnungsbestimmungen zu Beschaffung und Einsatz von Regelenergie; Anforde-
rungen an die Bildung der Bilanzgruppen sowie Festlegung des Ausgleichsenergieentgelts
ist zu verzichten. |

2.10 Versorgung nicht mit Risiken des internationalen Transits belasten

Der bisher gut funktionierende Gastransit durch die Schweiz wirde mit den im Entwurf vor-
gesehenen Regelung grundlegend gedndert. Heute sind die Kapazitaten der Transitgas zwi-
schen den beiden Pachterinnen (kommerziellen Netzbetreiberinnen) Swissgas und Flux-
Swiss aufgeteilt. In Deutschland wird diese Aufteilung auch unter EU-Recht angewendet

(z. B. die Leitung TENP mit ihren kommerziellen Netzbetreiberinnen Open Grid Europe und
Fluxys TENP).

Die Risiken des Gastransits missten gemass Entwurf von der inlandischen Gasversorgung
mitgetragen werden. Stattdessen sind die Kosten und Risiken des Transits, wie bis anhin,



bei der kommerziellen Netzbetreiberin FluxSwiss zu belassen und die virtuelle Trennung der
Transitgas-Leitungen in Transit und inléndische Versorgung beizubehalten, dies zur Risiko-
minderung fir die Schweizer Gasversorgung.

Antrag zum internationalen Transit

Energie 360° beantragf,nden G_ast_ransit vom Geltﬂhgsbereich des Gesetzes auszunehmen.

211 Vertrauensschutz wahren: Einvernehmliche Regelung der Transportnetzbe-
treiberinnen mit dem Preisiiberwacher weiterfiihren

Preistiberwacher und die Transportnetzbetreiberinnen haben in einvernehmlichen Regelun-
gen vereinbart, dass der zusatzliche Abschreibungsbedarf, der sich aus der Umstellung von
den Wiederbeschaffungswerten auf Anschaffungs- bzw. Herstellkosten sowie der spezifi-
schen, historischen Situation ergab, mit der Bildung einer zweckgebundenen Investitionsre-
serve berticksichtigt wird. Die Aufnung der Reserve lauft bis 2034, der jahrliche Maximalbe-
trag betragt 12,5 Mio. CHF. Im Sinn des Vertrauensschutzes ist diese Regelung in den Uber-
gangsbestimmungen des GasVG fortzuflihren.

Antrag zum Vertrauensschutz

Energie 360° beantragt: Ziffer 6 der Einvernehmlichen Regelung zwischen dem Preisiiber-
wacher und den HD-Netzbetreibern betreffend Netznutzungsentgelte des schweizerischen
Hochdruck-Erdgasnetzes vom August 2024 bleibt bis zum Erreichen der Totalsumme, l&ngs-
tens aber bis Ende 2034 glltig. Die entsprechenden Betrdge sind anrechenbare Netzkosten.

Fur die Berticksichtigung unserer Anliegen danken wir lhnen bestens und stehen fiir Riick-
fragen gerne zur Verflugung.

Freundliche Grisse
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Rainer Schéne Michael Reichert
Bereichsleiter Markt und Kund*innen Leiter Regulierung und Transformation
Mitglied der Geschéftsleitung
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Eidgendssisches Departement flr
Umwelt, Verkehr, und Kommunikation
(UVEK)

Kreuzlingen, 15. Dezember 2025

Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf fir ein Bun-
desgesetz Uber die Gasversorgung (GasVG) - Ablehnung und Rickweisung der Vorlage

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren

Als Gasversorger befindet sich Energie Kreuzlingen in einer komplexen Situation, aufgrund der
Tatsache, dass Kreuzlingen direkt am deutschen Gasnetz angeschlossen ist und aus Sicht der
Schweiz eine «Insel» ist.

Energie Kreuzlingen lehnt die Vorlage ab und schliesst sich der Stellungnahme des VSG voll-

umfanglich an. Hinsichtlich der Rickweisung verwiesen wir direkt auf die Stellungnahme des
VSG.

Freundliche Grlisse

Energie Kreuzlingen

Stefan Wehrli Maurizio Ditaranto
Geschéftsfuhrer Leiter Netzbetrieb

- Stellungnahme des VSG
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Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf «Bundesgesetz tber
die Gasversorgung (GasVG)»: Ablehnung und Ruckweisung der Vorlage

Sehr geehrter Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken fir die Méglichkeit, Ihnen unsere Position und Haltung zum Entwurf GasVG zukommen zu lassen.
Bestrebungen in Richtung Rechtssicherheit und Klarheit begriissen wir. Die Idee eines schlanken Gesetzes,
welches die Branche effizienter macht und die Rahmenbedingungen fir erneuerbare Gase als wichtigen Bei-
trag zur Erreichung von Netto-Null setzt, entspricht auch unseren Zielen.

Der vorliegende Entwurf des GasVG geht leider deutlich tber die urspriingliche Intention hinaus. Die Energie
Thun AG lehnt den vorliegenden Entwurf des GasVG ab und weist ihn zurick.

Die Energie Thun AG unterstitzt ausdriicklich die Stellungnahmen vom Verband der Schweizerischen Gasin-
dustrie VSG und von Swissgas. Ebenso verweisen wir auf die vergangenen, konstruktiven Vorschlage aus der
Gasbranche und aus unserem Haus, mit ein paar wenigen Grundsatzen den Netzzugang zu regeln. Der Ent-
wurf GasVG enthalt zentrale Konzeptionsméngel, die es verunmdglichen auf Basis des Vorschlages weiterzu-
fahren:

1. Marktoffnung: Die Offnung ist bereits erfolgt. Dafiir bedarf es keines neuen Gesetzes. Einige, wenige
Ergénzungen im bestehenden Gesetz gentgen.

2. Erneuerbare Gase: Beim Entwurf handelt es sich um eine reine Erdgasperspektive. Sdmtliche Bem-
hungen rund um erneuerbare Gase werden nicht reflektiert und durch die einseitige Betrachtungsweise
torpediert.

3. Marktgebietsverantwortlicher: Eine vollstandige von der Branche unabhéngige Stelle fuhrt zu Fehlallo-
kationen und zusétzlichen Kosten firs Gesamtsystem.

Nachfolgend greifen wir ausgewahlte Passagen aus dem Entwurf GasVG auf, die obige Konzeptionsmangel
untermauern.



Entflechtung (Art. 6)

Die Branche und die Energie Thun AG setzten bereits heute eine buchhalterische Trennung zwischen Netzbe-
trieb und anderen Tatigkeiten um. Das undifferenzierte «informatorische Unbundling» lehnen wir ab, da die
Verhinderung eines Informationsaustausches zu Branchenineffizienzen fihren wird. Insbesondere bei Themen
der Netztransformation, wie dem Hochlauf von Wasserstoff, ist ein effizienter Austausch aller Parteien essenzi-
ell, um die bevorstehenden Ziele zu erreichen und Fehlinvestitionen zu verhindern.

Neue Regulierungsbehérde (Art. 6)

Die Zuweisung von wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen an die zu schaffende EnCom unterstiitzen wir.
Der Gesetzesentwurf aber lasst vermuten, dass die erwahnte EnCom deutlich zu umfangreich umrissen ist.
Eine Behdrde wie die heutige EICom ist nicht angemessen, da die Gasversorgung im Gegensatz zur Stromver-
sorgung im Warmemarkt im Wettbewerb mit anderen Technologien steht und keine obligatorische Erschlies-
sung darstellt.

Marktoffnung (Art. 9)

Die Marktoffnung ist bereits umgesetzt. Die Infrastruktur der Energie Thun AG steht Dritten offen. Ein neues
Gesetz ist dafur nicht erforderlich. Regelungen kénnen bspw. im bestehenden Rohrleitungsgesetz erlassen
werden. Optimierungen beim Anbieterwechsel kdnnen ohne die vorgeschlagene gesetzliche Komplexitat erfol-
gen.

Netznutzungsentgelt (Art. 18)

Eine schweizweite Vereinheitlichung der Netzentgelte wird abgelehnt, da dadurch der Anreiz zur Kostenkon-
trolle im eigenen Netz verloren geht und dies zu héheren Preisen fur Endverbraucher fihren kann. Die Verant-
wortung fur die Kostenkontrolle soll weiterhin bei den lokalen Netzbetreibern liegen, um faire und effiziente
Preise fiir die Endverbraucher zu gewahrleisten. Wir weisen darauf hin, dass bereits heute eine unabhangige
Prufung der Entgeltkalkulation durch Dritte erfolgt.

Netznutzungstarife (Art. 19, Abs. 2)

Die Energie Thun AG lehnt eine Vereinheitlichung der Netznutzungstarife von Transit und Binnenmarkt ab, da
dadurch nicht zwischen Gas fir den Schweizer Markt und Transitgas unterschieden wird. Eine solche Rege-
lung verkennt die bestehenden Eigentumsverhaltnisse an der Transitgasleitung und birgt erhebliche Risiken fiir
die Gasendverbraucher in der Schweiz. Zudem ist davon auszugehen, dass eine analoge Tarifregelung auch
fur eine zukinftige Wasserstoff-Transitleitung Anwendung fande. Dies wirde die Investitionssicherheit beein-
trachtigen und konnte die Entwicklung einer effizienten, marktkonformen Wasserstoffinfrastruktur erschweren,
verzogern oder gar verhindern.

Anrechenbare Netzkosten (Art. 20)

Die Energie Thun AG begrisst die beschrénkte Einpreisung von Transformationskosten, sieht aber die erneu-
erbaren Gase — insbesondere Wasserstoff und Biogas — im aktuellen Entwurf als unzureichend bertcksichtigt
an. Transformationskosten sollten auch die Beimischung von Biogas umfassen, um die Foérderung erneuerba-
rer Gase nicht zu behindern, und Investitionen in Wasserstoffnetze miissen zeitnah geklart werden. Es ist zwi-
schen Kosten fur erneuerbares Methan und fir neue Wasserstofferschliessungen zu unterscheiden. Wasser-
stoff stellt einen zentralen Energietrager der Energiewende dar und ist von entscheidender Bedeutung fiir die
Umsetzung der Sektorkopplung beziehungsweise der Netzkonvergenz. Der Aufbau einer Wasserstoffinfra-
struktur schafft die Grundlage fiir die langfristige Integration erneuerbarer Energien in alle Verbrauchssektoren
und ermdglicht eine effiziente Nutzung bestehender Energieinfrastrukturen. Damit dient die Wasserstoffer-
schliessung nicht nur einzelnen Marktteilnehmern, sondern dem gesamten Energiesystem. Aus diesem Grund
soll der Aufbau und Betrieb der Wasserstoffinfrastruktur durch das gesamte regulierte Energiesystem finanziert
werden. Eine systemweite Finanzierung stellt sicher, dass die Kosten verursachergerecht und solidarisch ver-
teilt werden und die Entwicklung einer integrierten, resilienten Energieversorgung nicht durch sektorale Ein-
zelinteressen behindert wird.
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Zustandigkeiten im Messwesen (Art. 23, Abs. 1)

Die Verantwortung fiir die Messeinrichtungen soll zwingend beim lokalen Netzbetreiber bleiben. Die Kopplung
der vollstandigen Markto6ffnung an bestimmte Messsysteme fiihrt aus Sicht der Energie Thun AG zu Ubermas-
sigen Mehrkosten fur Endverbraucher. Es ist wichtig, dass Messungen pragmatisch und situationsgerecht
durchgefiihrt werden. Aus Effizienz- und Qualitétsgriinden muss die Zustandigkeit fiir die Messeinrichtungen
beim lokalen Netzbetreiber verbleiben.

Messwesen und Messtarife (Art. 23, Abs. 2 ff. und Art. 24)

Die Bestimmungen des GasVG orientieren sich am Stromversorgungsgesetz: Bis Ende 2027 sollen 80 % der
Stromzéahler durch Smart Meter ersetzt werden. Um Effizienz zu steigern und Kosten zu senken, soll die beste-
hende Smart-Meter-Infrastruktur auch fiir die Gasversorgung genutzt werden, sofern technisch méglich. Das
fordert Interoperabilitét, senkt Betriebskosten und unterstitzt die Digitalisierung. Zudem wird eine Doppelspu-
rigkeit beim Ausbau der Messinfrastruktur vermieden und die Netzkonvergenz im Sinne der Energie- und Kili-
maziele der Schweiz unterstiitzt.

Informationsaustausch (Art. 25)

Der Informationsaustausch im Gasbereich funktioniert bereits Uber den Fachverband. Die Markt6ffnung ist um-
gesetzt und die notwendigen Prozesse sind etabliert. Es ist effizienter, dem bestehenden Fachverband mehr
Kompetenzen zu geben und den Informationsaustausch zu vereinheitlichen und zu regeln, statt neue Struktu-
ren zu schaffen.

Speicheranlagen (Art. 29)

Die Speicheranlagen werden weiterhin zur Glattung von Versorgungsspitzen genutzt und kénnen bei kurzfristi-
gen Leitungsunterbriichen zur Notversorgung beitragen. Die meisten Kugel- und Réhrenspeicher sind klein und
dienen hauptsachlich der Optimierung von Kapazitatsbuchungen. Sie befinden sich meist im Besitz der lokalen
Netzbetreiber. Eine gesetzliche Einschréankung des Verwendungszwecks wird als nicht sinnvoll angesehen, da
die vorgeschlagenen Artikel einer Enteignung der Speicherbesitzer gleichkommen.

Marktgebietsverantwortlicher (Art. 30 - 33)

Die Aufgaben des Marktgebietsverantwortlichen (MGV) werden heute zu grossen Teilen durch Swissgas ab-
deckt. Der Entwurf sieht vor, dass der MGV personell, technisch und finanziell vollstandig unabhangig von der
Gasbranche sein muss. Dies wirde den Aufbau einer zusatzlichen Organisation unter Bundesaufsicht erfor-
dern. Die Branche regelt viele koordinative Aufgaben bereits effizient innerhalb bestehender Strukturen. Die
EinfUhrung einer zusatzlichen Organisation birgt das Risiko, dass Investitionsentscheidungen kinftig von Akt-
euren getroffen werden, die keinen direkten Bezug zur operativen Realitdt und zu den langfristigen Interessen
der Branche haben. Dadurch werden wichtige Investitionen erschwert oder verzdgert. Die komplette, vollstan-
dige Unabhéngigkeit sehen wir als Gefahr in Bezug auf zukinftig mogliche Investitionen. Die Moglichkeit, Ein-
fluss und Know-how einzubringen ist zentral.

Die Energie Thun AG begrisst klare und verlassliche Rahmenbedingungen, die eine erfolgreiche Transforma-
tion zu erneuerbaren Gasen ermdglichen, und sieht eine schlanke Regulierung als wichtigen Beitrag zur Ver-
meidung von Ineffizienzen und zur Begrenzung der Kosten fur Endverbraucher. Die bestehende Gasinfrastruk-
tur bleibt aus unserer Sicht systemrelevant und sollte durch angemessene Regulierung gestitzt werden. Die
angestrebten Ziele kbénnen nach unserer Einschatzung mit Ergédnzungen in bestehenden Gesetzestexten er-
reicht werden.

Wie eingangs erwahnt, geht der vorliegende Entwurf des GasVG leider deutlich Gber die urspriingliche Inten-
tion hinaus. Die Energie Thun AG lehnt den vorliegenden Entwurf des GasVG ab und weist ihn zurtick.

Gerne stehen wir fiir einen persodnlichen Austausch zur Verfigung und danken bestens fir Ihre Bemihungen.
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Freundliche Griisse

O B0)03—

Michael Gruber Miriam Basler
CEO Leiterin Marketing und Vertrieb / CMO
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Eidg. Departement fir Umwelt, Ernst Uhler
Verkehr und Kommunikation UVEK CEO

info@ezl.ch
Per Mail an Gasvg@bfe.admin.ch T: 055 220 80 50

Rapperswil-Jona, 17. Dezember 2025

Stellungnahme:
Vernehmlassungsverfahren zum GasVG - Ablehnung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Mdglichkeit, zu Ihrem neuen Entwurf flir ein Bundesgesetz iiber die Gasver-
sorgung (GasVG) (nachfolgend: E-GasVG) Stellung nehmen zu kénnen.

Als Gasversorger begriissen wir grundsatzlich die Bemihungen des Bundes, Regeln fiir den Netzzu-
gang zu schaffen. Allerdings ist es zentral, dass ausschliesslich der Netzzugang geregelt wird. Dies
kann entweder durch eine Ergéanzung von Art. 13 RLG oder durch ein schlankes Spezialgesetz erfol-
gen, das sich ausschliesslich auf den Netzzugang beschrankt.

Wir weisen darauf hin, dass unser Branchenverband in der Vergangenheit wiederholt konstruktive Vor-
schldge eingebracht hat, um den Netzzugang zu den Gasnetzen im Sinne einer vorbehaltenen Vor-
schrift zum Kartellgesetz angemessen zu regeln.

Mit dem Entwurf schiesst der Bund administrativ und regulatorisch iiber das Ziel hinaus.
Die Gaswelt und das politische Umfeld haben sich in der Schweiz wie auch in Europa stark gewandelt.
Stddte und Gemeinden verfolgen aufgrund ihrer Klimaziele ambitionierte Netzplanungen, planen Gas-
netze stillzulegen und investieren in den Aufbau von Warmeverbiinden. Die Industrie - neben der
Warme der grosste Gaskunde in der Schweiz - steht wirtschaftlich stark unter Druck. Gleichzeitig ar-
beiten wir an der Defossilisierung und missen zur Kenntnis nehmen, dass der Bund die finanzielle Un-
terstlitzung fir die einspeisende Biogas-Produktionen gestrichen hat - nach jahrelangem Ringen um
gleich lange Spiesse zur Verstromung.

Der Entwurf richtet sich mit seinem Regelwerk allein auf fossiles Methan aus und ist damit aus der Zeit
gefallen. Er schafft Regelungen, wo keine erforderlich sind. Damit werden die vom Bund formulierten
Ziele - insbesondere eine sichere, effiziente, kundenfreundliche und nachhaltige Gasversorgung - weit
verfehlt. Die Vorlage unterlaufen unsere Bemiihungen, die Gasversorgung zu defossilisieren und die
Transformation der Warmeversorgung geordnet voranzutreiben.

Dies betrifft auch die Zielsetzung des Bundes, Grundlagen fir die Versorgungssicherheit zu schaffen.
Die Selbstorganisation der Branche hat sich bewéahrt. Seit das Parlament das Solidaritdtsabkommen
und mit Art. 8a im Energiegesetz gesetzliche Grundlagen fiir die Verrechnung von Kosten aus Versor-
gungssicherheitsmassnahmen verabschiedet hat, sehen wir keine erkennbare Liicke.

Wir lehnen diesen Gesetzentwurf entschieden ab und verzichten auf Anderungsantrige.

Energie Zlrichsee Linth AG - Buechstrasse 32 - 8645 Rapperswil-Jona
T 055 220 80 50 - info@ezl.ch - www.ezl.ch Seite 1/2
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Nachfolgend gehen wir nur auf die aus unserer Sicht wichtigsten Konstruktionsmangel des E-GasVG
als Ganzes ein. Zentrale Méangel, die einer Zielerreichung im Sinne der vom Bundesrat kommunizierten
Ziele und der Energiestrategie des Bundes entgegenstehen sind:

1) Der GasVG-Entwurf ist aus der Zeit gefallen

Der Gesetzesentwurf geht von einer strikten Trennung energie- und klimapolitischer Zielsetzungen
aus. Er ist allein auf Erdgas ausgerichtet - einen Markt, der gemass Energieperspektiven 2050+ als
racklaufig gilt. Damit werden nicht nur die klimapolitischen Ziele verfehlt, sondern auch energiepoliti-
sche. Das Gesetz muss den Marktdurchbruch erneuerbarer Gase unterstitzen, nicht die Verwaltung
fossilen Erdgases.

2) Regulierung statt Subsidiaritat: Das Ende der Effizienz

Anstatt auf das effiziente Subsidiaritatsprinzip zu setzen, wird eine detaillierte staatliche Regulierung
fir einen schrumpfenden Markt entworfen. Die hohe Regulierungsintensitdt bremst die Transformation
des Warmesektors und gefédhrdet unsere Energiezukunft. Die Transformation hangt wesentlich von der
Defossilisierung des Gassektors und den Energieplanungen ab.

3) Rechtssicherheit in Teilbereichen ist keine Rechtssicherheit

Das Ziel der Rechtssicherheit wird verfehlt, da zentrale Regelungsbedarfe - etwa zu Netzanschluss-
pflichten und -kosten - explizit ausgeschlossen werden. Zudem bestehen Widerspriiche innerhalb des
Gesetzes sowie zwischen Gesetzestext und erlduterndem Dokument. Begriffsdefinitionen sind unvoll-
standig. Einzig die Zuweisung wettbewerbsrechtlicher Fragen an die Regulierungsbehérde EICom kon-
nen wir unterstitzen.

Insgesamt drohen hohe administrative Kosten und jahrelange Streitigkeiten mit Inkrafttreten des
GasVG.

Fazit:
Wir haben dargelegt, weshalb wir den Entwurf ablehnen.

Das urspringliche Ziel - die Schaffung von Rechtssicherheit — wird verfehlt. Der Entwurf verursacht
hohe Umsetzungskosten, gefdahrdet eine sichere, verursachergerechte und kosteneffiziente Gasversor-
gung und torpediert deren Defossilisierung. Damit werden die Ziele der Energiestrategie 2050 - insbe-
sondere die Transformation der Warmeversorgung in Stadten und Gemeinden - unterlaufen.

Wie eingangs erwahnt, wiirden wir eine schlanke Regelung des Netzzugangs im Sinne einer vorbehal-
tenen Vorschrift zum Kartellgesetz und eine erstinstanzliche Beurteilung von Fragen des Netzzugangs
durch die EICom unterstltzen. Fir eine solche Regelung braucht es kein Gesetz mit 46 Artikeln.

Fur weitere Erlduterungen und eine Besprechung stehen wir jederzeit gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse

Energie Ziirichsee Linth AG

Ernst ler Beat Sommavilla

b=

CEQ Lelter eschaftsentwicklung

Energie Zirichsee Linth AG - Buechstrasse 32 - 8645 Rapperswil-Jona
T 055 220 80 50 - info@ezl.ch - www.ezl.ch Seite 2/2
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8645 Rapperswil-Jona

Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
Verkehr und Kommunikation UVEK

Per E-Mail an Gasvg@bfe.admin.ch

Rapperswil-Jona, 17. Dezember 2025

Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf fiir ein
Bundesgesetz liber die Gasversorgung (GasVG) - Ablehnung und Riickweisung der
Vorlage

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Mdglichkeit, zu Ihrem neuen Entwurf fir ein Bundesgesetz Uber
die Gasversorgung (GasVG) (nachfolgend: E-GasVG) Stellung nehmen zu kénnen.

Die EnergiNova AG ist ein Zusammenschluss von 19 Gasversorgungen in den Kantonen
Zurich, Aargau, St. Gallen, Schwyz, Glarus mit dem Zweck der gemeinsamen
Beschaffung von Gas und der Sicherstellung des regionalen Gas-Transports. Damit
erbringt EnergiNova einen wichtigen Beitrag zur sicheren und zuverlassigen Versorgung
der Grossraumregion Zirich mit Warme und Prozessgas.

Nach eingehender Prufung des vorliegenden Entwurfs fur ein Bundesgesetz Uber die
Gasversorgung (GasVG) sind wir zum Schluss gelangt, die Vorlage zurlickzuweisen und
verweisen hier auf die Stellungnahme unseres Branchenverbandes VSG.

Besonders erwdahnenswert sind folgende Punkte:
Das GasVG

1. ist zu stark auf fossiles Gas fixiert, obwohl die Branche seit Jahren die Defos-
silierung des Energietragers konsequent und eigenverantwortlich vorantreibt;

2. Uberreguliert einen schrumpfenden Markt;
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3. missachtet das Prinzip der Subsidiaritat, wonach sich die Stadte und Gemeinden
auf Basis von behordenverbindlichen Energiepldanen bereits mitten in der
Umsetzung der Transformation und Defossilierung der Gas-Energieinfrastruktur
befinden.

Wir bedanken uns fur die Moglichkeit zur Stellungnahme zum GasVG und hoffen, dass
unsere Anmerkungen in den weiteren Diskussionen berlicksichtigt werden.

EnergiNova AG
Eugen Pfiffner Chris Stahel

Veraltungsratsprasident Geschaftsfuhrer
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Energy Traders Europe welcome the opportunity to comment on the proposed Swiss Gas Supply
Act (LAGas) and praise the Federal Council’s initiative to align the rules of the Swiss gas market
with those of the European Union, with the objective of ensuring legal certainty for operators in
terms of network access, guaranteeing fair and cost-reflective tariffs, and increasing the security
and cost-effectiveness of gas supply. We see this proposal as an important milestone for the
development of the Swiss gas market. We strongly support a market design that creates a liquid
and competitive gas market, bringing clear benefits for all market participants — including end
consumers — starting with more transparency, enhanced security of supply, greater affordability
and lower exposure to price volatility.

Please see below some key remarks, followed by more detailed reasoning.

Key Messages

¢ We very much welcome the introduction of an entry-exit system with a virtual trading point.

e We praise the central allocation of transport capacities by the market area manager.

e Grandfathering protection should be ensured to existing contracts during the transition from
the old to the new regime.

e Storage obligations are not a cost-efficient solution to achieve energy security and, if adopted,
should not cover transit shippers, nor wholesale traders in general.

Detailed Comments

Several positive elements are introduced in the draft Act

Particularly welcome are the introduction of an entry-exit system with a virtual trading point, the
presence of an independent market area manager (RAM), the consolidation of market areas into a
single Swiss balancing zone, as well as the central allocation of transport capacities by the
market area manager!.

On the design of capacity allocation and capacity products, it is essential that these are aligned
as far as possible with the European network codes — Regulation (EU) 2017/459 (CAM

1 The example of Germany shows that capacity allocation by 15 different TSOs leads to unnecessary additional

costs and a lack of transparency for network users.
1of 3
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NC) on capacity allocation mechanisms and Regulation (EU) 2017/460 (TAR NC) on
harmonised transmission tariff structures. This enables international market participants to have
non-discriminatory, efficient and transparent access to Swiss transport capacities without
additional national hurdles or special procedures.

Clause to manage existing contracts allowing for the possibility to choose whether to
apply the old regime, apply the new regime, or terminate the contract

We would welcome the introduction of a specific clause to manage existing contracts signed at any
point in time ahead of the entry into force of the new legislation, allowing counterparties to choose
whether to remain under the previous regime or transition to the new one, or alternatively to exit
existing contracts as a consequence of material change in law. This clause would safeguard the
rights of operators already active in the market under current contractual agreements,
avoiding unintended impacts on legacy arrangements, preserving level playing field across older
and newer contracts, and supporting a gradual shift to the updated regulatory framework.
Consistently with this observation, the grandfathering provision should be adjusted by moving the
current reference date (30 October 2019) to the date of entry into force of LAGas. In order to
prevent excessive gaps in transport tariffs between the old and new regime, this form of
grandfathering protection may be granted only for a limited period of time, which we
nevertheless recommend should not be shorter than three years after the entry into force
of the LAGas.

Storage obligations are not a cost-efficient solution to achieve energy security

As shown by the evidence from recent years in certain Member States, and as also expressed in
our latest position paper on storage filling binding targets?, we do not see these type of
obligations as a cost-efficient solution to achieve energy security. Moreover, we highlight
a potential misalignment between the EU targets, which are set to expire in 2027, and those
that may be established in Switzerland, which we understand would instead apply from 2029. Such
potential inconsistency should be carefully considered.

Should the Swiss authorities decide to proceed with the implementation of storage obligation,
these should be implemented in a coordinated manner by the market area manager. This means
that the market area manager coordinates access to storage capacity in neighbouring
countries and then implements a tendering procedure through which market
participants submit their proposals of storage filling services, up to the required volumes.
This allows the resulting costs to be distributed more consistently, transparently and fairly across

2 Energy Traders Europe, Storage filling obligations should not be extended, March 2025. Available at:
https://cms.energytraderseurope.org/storage/uploads/media/250305-pp-prolongation-of-storage-
obligations-final.pdf
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the entire system, instead of end-consumers paying different prices for the same security of
supply depending on their supplier. It should also be avoided that inefficient storage procurement
blocks long-term cross-border capacity and thus restricts import capacity.

Storage obligations should not cover wholesale traders or transit shippers and should
not entail additional costs being reflected in IPs

While we understand that the intention of the draft is to replicate similar obligations put on
suppliers to end users during the emergency situation, rather than imposing it on any wholesale
market participant, we recommend clarifying the definition of the concerned suppliers.
This should not cover shippers that simply transit on the Swiss grid (either via
grandfathered contracts according to Art.45, or via future entry/exit capacity bookings), nor
wholesale traders in general. Extending storage obligation to market participants without an
end users' portfolio would do little to improve domestic security of supply, while it would reduce
flexibility and liquidity otherwise available in the market. Consistently, any potential additional
costs related to the introduction of storage filling obligations should never be reflected
on Swiss interconnection points.

Contact

Stefano Grandi
Manager, Gas Committee
s.grandi@energytraderseurope.org
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Versand an: gasvg@bfe.admin.ch lhre Ansprechperson:

René Baggenstos
+41 (0)41 450 54 05
info@energiegase.ch

Dokument:
251218 Vernehmlassungsantwor

Root D4, 18.12.2025 tIGE.docx

Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die Gasversorgung (GasVG):
Vernehmlassungsantwort der IG Energiegase

Sehr geehrte Damen und Herren

Fir Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir lhnen sehr.

Gerne geben wir lhnen im Folgenden unserer Stellungnahme bekannt. Um unsere Riickmeldung
leserlich zu halten, wird immer das generische Maskulin verwendet. Selbstredend sind dabei
Personen jeden Geschlechts inkludiert.

Zur Notwendigkeit eines GasVG

Dank dem wiederholten Eingreifen der Wettbewerbskommission (WEKOQ) besteht heute ein einiger-
massen funktionierender Markt. Mit der aktuellen Anderung des Kartellgesetzes wird die WEKO zu
Ungunsten der Konsumenten geschwacht, was ein GasVG umso dringlicher macht. Mit dem
geplanten Gasversorgungsgesetz wird Rechtssicherheit geschaffen, die Versorgungssicherheit erhdht
und der Wettbewerb vereinfacht. Bei einer Abwagung aller positiven und kritischen Aspekte
Uberwiegen die Vorteile klar. Die IGE unterstiitzt deshalb das geplante GasVG. Eine Entschlackung des
Gesetzes wird jedoch, wie auch in unserer Riickmeldung zu den einzelnen Artikeln naher erlautert,
klar unterstiitzt. Gerne bieten wir an, zusammen mit weiteren Vertretern der Branche aktiv an der
Ausarbeitung einer schlankeren Version mitzuarbeiten.

IG Energiegase clo Enerprice Partners AG Telefon +41 41 450 54 05
Platz 10 info@energiegase.ch
CH-6039 Root D4 www.energiegase.ch
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Positive Aspekte des GasVG:

Offener Markt bleibt geéffnet

Der Gasmarkt ist spatestens seit dem WEKO-Urteil im Jahr 2020 (Enerprice vs. EGZ und ewl)
vollstandig ge6ffnet. Seither haben vor allem grossere Liegenschaften-Besitzer die Moglichkeit
genutzt, die Nebenkosten ihrer Mieterinnen und Mietern dank einer Beschaffung im Markt deutlich
zu reduzieren. Diesen funktionierenden Markt wieder teilweise zu schliessen (wie dies im letzten Jahr
noch vorgesehen war) hatte Gberhaupt keinen Sinn ergeben. Mit den kommunikationsfahigen
Messeinrichtungen wurde nun ein Zugangskriterium geschaffen, welches einfach umzusetzen und
klar in der Funktion ist.

Wahlfreiheit fiir Verbraucher beim Messwesen im Markt

Da die Art der Messeinrichtung neu tUber den Marktzugang entscheidet, ist es fundamental wichtig,
dass Verbraucher zusammen mit ihren Drittlieferanten die Messung selbst organisieren kénnen. Auf
diese Weise wird einerseits verhindert, dass die Messeinrichtung bewusst dazu genutzt wird, um den
Marktzugang zu erschweren oder verzégern. Andererseits entstehen so Effizienzgewinne fir die
Verbraucher sowie Drittlieferanten, da die fir sie geeignetsten Systeme eingesetzt werden kénnen.

Verbraucher und Netzbetreiber auf Augenhéhe

Es scheint, als ob der Bundesrat aus den Fehlern im Strombereich gelernt hat und neu Netznutzer und
Vertreter von Endverbraucher auf Augenhdhe miteinbezieht, wenn es um die Erstellung von
notwendigen technischen und administrativen Richtlinien geht. Dies wird seitens IGE sehr begrisst,
da damit markt- und verbraucherfreundlichere Bestimmungen geschaffen werden.

Verzicht auf klimapolitische Anliegen

Das vorliegende GasVG verzichtet zum grossen Teil auf die Regelung von klimapolitischen Anliegen.
Dies ist konsequent, gibt es fir diese gerechtfertigten Anliegen doch bereits das CO2- sowie das
Klima- und Innovationsgesetz nebst weiteren Bestimmungen in der Gesetzgebung im Energiebereich.

Kritische Aspekte des GasVG

Riickbau der Netze zulasten von Gewerbe und Industrie

Der Riickbau soll via ausserordentliche Abschreibungen finanziert werden kénnen. Das heisst: Wer
noch weiterhin Gas beziehen (muss), tragt die Kosen fiir die Finanzierung. Gewerbe und Industrie
haben sehr oft keine wirtschaftliche Alternative fiir ihr bendtigtes Prozessgas und werden im Sinne
von «die Letzten beissen die Hunde» fiir den Riickbau Giberproportional stark belastet. Dies erachten
wir als unfair und wirtschaftspolitisch unklug. Auch wird die Wichtigkeit von Gasnetzen fiir die
kiinftige Energieversorgung im Winter zu wenig betont (Verschiebung der Energieliberschiisse vom
Sommer in den Winter). Wir sprechen uns klar dafiir aus, dass (allféllige) Stilllegungs- und Riickbau-
kosten nicht iber das Netzentgelt finanziert werden dirfen, dies ist durch eine entsprechende
Regulierung auszuschliessen. Denkbar sind andere Varianten: Erhebung einer Gebihr bei der
Trennung vom Gasnetz (bei Umstellung auf Warmepumpe oder Fernwarme), Verwendung von
Rickstellungen (da der Riickbau schon seit Jahren absehbar ist, waren die Gasversorger handels-
rechtlich schon lange verpflichtet, Riickstellungen zu bilden — und werden dies auch getan haben);
eventuell ist ein regulatorischer Rahmen fiir zuldssige, verkiirzte Abschreibungsdauern zu schaffen.
Verlangen Stadte und Gemeinden einen schnelleren Ausstieg als die zuldssigen Abschreibungsdauern,
ist dieser von den Verursachern, also diesen zu bezahlen. Das miisste man nicht explizit sagen, aber
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werden die kommunalen Vorgaben an den Versorger gegenliber einer bundesrechtlich verlangten
Abschreibungsdauer verkirzt, dirfte ein enteignungsahnlicher Tatbestand vorliegen, der die
betreffende Gemeinde zu Zahlungen verpflichtet — und nicht den Konsumenten.

Kosten fiir die Versorgungssicherstellung

Das GasVG gibt vor, dass die Mehrkosten der Speicherung im Verhaltnis zum Verbrauch der
Endkunden angelastet werden. Dies ist sinnvoll, wenn der Verbrauch derjenigen Periode
herangezogen wird, fiir welche die Speicher von Bedeutung sind. Typischerweise sind dies die
Wintermonate. Bezliger von Prozessgas, welche einen grossen Teil ausserhalb des Winters
verwenden, sollen entsprechend weniger belastet werden.

Marktgebietsverantwortlicher und die Rolle der Regionalgesellschaften

Mit der Einflihrung des Marktverantwortlichen fallen aktuelle Aufgaben der Regionalgesellschaften
weg. Es ist zu prifen, inwieweit diese in der heutigen Form noch fiir das Funktionieren des Marktes
bendtigt werden. Es muss vermieden werden, alte nicht mehr bendétigte Strukturen beizubehalten.
Das war beim Strom schliesslich auch ohne gréssere Probleme méglich (Swissgrid) und erweist sich
heute als die richtige und notwendige Lésung.

Vorbereitung neuer Monopolmarkte — Geltungsbereich des GasVG
Mit Beschrankung des GasVG auf Gasnetze, welche mehrheitlich Methan beférdern, wird der Aufbau

von neuen Monopolmarkten beglinstigt. Insbesondere storend sind dabei die Markte fiir Wasserstoff.
Das GasVG muss zwingend auch fiir Gasnetze Giiltigkeit haben, welche nicht hauptsachlich Methan
transportieren. Dies kann auch bedeuten, dass das GasVG im Laufe der Zeit um spezifische
Bedirfnisse von Wasserstoffnetzen erweitert werden muss. Reguliert man so, wird das GasVG auch
als eine Regulierung erkannt, die sich um eine Nachfolgel6sung zum Erdgas kiimmern kann. Méglich
wird auch, auf dem Verordnungsweg in den sich unter Umstdanden schnell entwickelnden «Alternativ-
Gasmarkt» zumindest was die Leitungsinfrastruktur betrifft, einzugreifen. Sieht man das nicht vor, ist
in jedem Fall der — wie man sieht — sehr beschwerliche Weg liber ein Bundesgesetz notig.
Flexibilisierung und Vorschau ist hier wichtig. Die Verfassungsgrundlage gibt das her, solange die
Ersatzlésung brennbar ist.

Umgang mit Herkunftsnachweisen
Der Umgang mit Herkunftsnachweisen flir Biogas oder Wasserstoff ist heute ungeniigend gel6st. Ein

unabhangiger Handel von HKN vom Transport des physischen Gases ist nicht oder nur erschwert
moglich. Auch wird die Handhabung der Riickerstattung der CO2-Abgabe nicht stringent definiert
(Kaufer von reinem HKN kann CO2-Abgabe auf fossilem Gas nicht zuriickfordern, Biogasproduzent in
der Schweiz erhebt CO2-Abgabe bei von HKN losgeldster Lieferung, muss diese aber der OZD nicht
Uberweisen). Es sollte die Gelegenheit genutzt werden, den Umgang mit HKNs via Art 43 dhnlich
flexibel wie im Strombereich zu regeln (Anpassung der Verordnung des UVEK Uber die
Herkunftsnachweise fiir Brenn- und Treibstoffe).
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Zu den einzelnen Artikeln:

Artikel

Anderungsvorschlag

Begriindung

Art 2
Abs 4

Es gilt fiir Gasnetze, die fossile
sowie erneuerbare Gase zur
Energiegewinnung befordern.

Das GasVG soll fir alle leitungsgebundenen
Energiegase gelten. Auch wenn spater moglicherweise
um Wasserstoff spezifische Themen ergdnzt werden
muss. Es gilt zu verhindern, dass die Frage des offenen
Marktzugangs bei Wasserstoff erneut gestellt werden
muss. Zudem kann der Bundesrat auf dem
Verordnungsweg Vorgaben machen, wenn sich das als
notig erweisen sollte. Flexibilisierung und
Geschwindigkeit bei im Ubrigen klaren Vorgaben im
Grunderlass sind wichtig.

Art 3

Definition «Gaswirtschaft»
erganzen

Der Begriff der Gaswirtschaft wird haufig verwendet.
Dieser soll entsprechend definiert werden. Nach
Auffassung der IGE umfasst die Gaswirtschaft alle
beteiligten Akteure im Schweizer Gasmarkt wie:

- Netzbetreiber mit und ohne Endkunden

- Drittlieferanten

- Bilanzgruppenbetreiber

- Reine Gashandler ohne Endkunden

- Vertreter von Verbraucherorganisationen
Vorschlag: Organisationen, die jeweils Netzbetreiber,
Lieferanten, Bilanzgruppenverantwortliche,
Bilanzzonenverantwortlichen und Verbraucherinnen
und Verbrauchern reprasentieren und in ihrer
Gesamtheit notwendige Ansprechpartner fiir Bund und
Kantone sind.

Art5

In CO2-Gesetz nehmen

Fir Klimaschutzmassnahmen gibt es insbesondere das
CO2-Gesetz. Die Dekarbonisierungsmassnahme
«Netzentwicklungspldane» gehort fir die IGE dorthin.
Zudem beflirchtet die IGE, dass hier ein Papiertiger
geschaffen wird sowie Netze zu leichtfertig
zurlickgebaut werden. Die IGE ist Uiberzeugt, dass die
Schweiz auf umfassende Gasnetze angewiesen sein
wird, wenn die Sommer-Energie in den Winter
transferiert werden soll.

Art 6
Abs 3

Rechtliche Trennung anstelle
buchhalterische Trennung

Besser ware eine vollstdandige Trennung in rechtlich
eigenstandige Einheiten. Damit entsteht ein effektiver
Anreiz flr die Netzbetreiber, alle Lieferanten gleich gut
zu behandeln.

Art7

Keine Anderung - beibehalten

Dieser Artikel ist von grosster Wichtigkeit. Dank der
klaren Transparenz der Kosten des Monopolbereichs
(und der Versicherung, dass diese Kosten bei einem
Markteintritt nicht hoher werden) kann effektiver
Wettbewerb entstehen. Wichtig ist, dass diese
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Bestimmung fiir alle Belieferungen gilt, also auch jene
im Rahmen der bisherigen Vertragsverhaltnisse.

Art7
sowie
Art 8
(EB)

Eine einzige Rechnung fiihrt
zu Mehraufwand

Es soll darauf verzichtet werden, dass Endkunden
Anspruch auf eine einzige Rechnung fiir samtliche
Kostenpositionen erhalten kdnnen. Dies wiirde zu
unnotigen Zahlungsfliissen zwischen Lieferanten und
Netzbetreibern fliihren und das System insgesamt ohne
effektiven Mehrwert verteuern. Heute wird auch beim
Strom kaum von dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht.

Art9
(EB)

Vorhandenes Messsystem soll
libernommen werden kénnen

Diese Losung beschreibt grundsatzlich die heute
gelebte Wirklichkeit und funktioniert als
Marktzugangskriterium ausgezeichnet.

Wichtig ist, dass bereits eingebaute
kommunikationsfahige Zahler vom Endverbraucher
bzw. dessen Lieferanten zum Zeitwert Glbernommen
werden konnen. Es soll verhindert werden, dass
Hilrden fir den Marktzugang gebaut werden kdnnen.
Dies beispielsweise dadurch, dass der lokale
Netzbetreiber darauf besteht, dass der existierende
bereits kommunikationsfahige Zahler ausgebaut und
durch einen neuen Zahler ersetzt werden muss.

Art 9
Abs 2

Vertragsfreiheit fir
Liefervertrage belassen

Es ist wichtig, dass die Vertragsfreiheit wie beschrieben
zugestanden wird. Fatal waren Einschrankungen wie sie
Teils in der EU vorkommen, bei welchen Endkunden
beispielsweise sehr kurze Kiindigungsfristen
zugestanden erhalten. Dies wirde dazu flihren, dass
Gas nur mit sehr hohem Risiko als Fixpreis angeboten
werden kann. Dieses Risiko musste dem Endkunden
verrechnet werden.

Art9
Abs 2

Lieferantenwechsel

Die Anbahnungszeiten mit den Netzbetreibern bei
einem Lieferantenwechsel sind heute viel zu hoch
(teilweise bis zu 6 Monate). Fristen von einem Monat
und weniger sind sinnvoll.

Art 10

Pflicht zur Speicherung von
Gas solidarisieren

Es ist fur kleine Gaslieferanten/Importeure eine grosse
Hiirde, wenn sie Speicher im Ausland bewirtschaften
miussen. Auch kénnen sie nicht davon ausgehen, dass
sie diese Aufgabe an andere Marktteilnehmer (meist
wohl Konkurrenten) zu kompetitiven Konditionen
auslagern kénnen. Die Speicherpflicht soll auch nicht
dazu fiihren, dass grossere Lieferanten preisliche
Vorteile gegeniiber kleineren Lieferanten erzielen
kénnen.

Eine Solidarisierung dieser Aufgabe und Kosten ist
sinnvoll — es geht schliesslich auch um eine
gesamtschweizerische Solidarisierung zugunsten der
Komfortwarmekunden (und nicht der Industrie in
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erster Linie). Als mogliche Umsetzungspartner fiir den
gesamten Markt Schweiz kommt der
Marktgebietsverantwortliche in Frage. Dieser konnte
die Aufgabe auch an Organisationen wie Provisiogas
auslagern. Die gewahlte Variante ist diejenige mit dem
maximalen Aufwand fiir alle beteiligten Unternehmen,
das macht keinen Sinn.

Art 11

Mehrkosten auf
Winterhalbjahr verrechnen

Die Mehrkosten fiir die Speicherung von Gas sollen
jenen Endverbrauchern anteilig in Rechnung gestellt
werden, welche von der Massnahme profitieren. Dies
bedeutet, dass die Mehrkosten lediglich im
Winterhalbjahr anhand der bezogenen Menge Gas
verrechnet werden sollen. Ansonsten wiirden
Endverbraucher welche einen grossen Anteil Erdgas in
der warmen Jahreszeit beziehen (typischerweise
Gewerbe und Industrie), fir die Sicherheit der anderen
Verbraucher Uberproportional belastet, obwohl sie
aktuell gar nicht zu den geschiitzten Kunden zahlen.

Art13

Sicherheiten garantieren

Den Unternehmen Pflichten zur Beschaffung von
Optionen oder zusatzlichen Transportkapazitdten zu
verordnen kann diese in finanzielle Schwierigkeiten
flhren bzw. es kann je nach Finanzkraft des (auch
kleinen) Unternehmens gar nicht moglich sein, diese
Pflichten zu erfillen. Der Bund soll deswegen
Sicherheiten stellen, damit diese Unternehmen die
bendtigten Kredite erhalten kénnen. Die komplizierte
Regelung zeigt, dass ein Verantwortlicher bestimmt
werden muss, der Ansprechpartner der Behorden ist,
Als mogliche Umsetzungspartner flir den gesamten
Markt Schweiz kommt der Marktgebietsver-
antwortliche in Frage. Wird geregelt wie vorgesehen,
miisste die Behorde im Einzelfall gestiitzt auf das
Verfassungsprinzip der Verhaltnismassigkeit priifen, ob
die Verpflichtung sachgerecht ist, wenn sie zur
Illiquiditat des Verpflichteten flhrt. Auch hier erscheint
die Losung erheblich aufwéandiger als die von uns
vorgeschlagene Variante.
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Art 2
Abs 3
sowie
Art 16
Abs 2
(EB)

Tessin in Marktgebiet Schweiz
integrieren

Das Tessin steht flr ziemlich genau 4% des Schweizer
Gasverbrauchs. Dieser substanzielle Teil muss zwingend
in das Marktgebiet Schweiz (virtuell) integriert werden.
Ansonsten ist zu beflirchten, dass das Tessin nicht oder
nur unzulanglich von den wettbewerblichen Vorteilen
des offenen Gasmarktes profitieren kénnen wird.

Bei einer eigenen Bilanzzone «Tessin» werden Anbieter
aus der restlichen Schweiz den zusatzlichen Aufwand
flr das Tessin scheuen und entsprechen wird kaum
Wettbewerb stattfinden.

Art 17
Abs 1

Identische Konditionen fir
lokale wie Drittlieferanten

Es ist zwingend, dass Netznutzungsvertrage angeboten
werden. Tatsachlich wiirde es wohl reichen, wenn die
Regeln in AGB hinterlegt werden und der Neuzugang
auf einfache Anzeige hin moglich ist. Beim Strom ist die
ElICom auch nicht der Meinung, dass es zwingend einen
Netznutzungsvertrag braucht, da die Netznutzung wie
hier weitgehend durchreguliert wird. Das Erfordernis
eines (formellen) Vertrages kann in zeitlicher Hinsicht
wie auch beziglich administrativer Kosten

Heute missen je nach Regionalgesellschaft
Netznutzungsvertrage jedes Jahr neu verhandelt und
unterzeichnet werden. Dies generiert einen
unverhaltnismassig hohen Administrativaufwand.
Kinftig sollen die NNV so ausgestaltet sein, dass diese
ohne Kiindigung fiir das Folgejahr jeweils giiltig sind,
wenn es Uberhaupt einen Vertrag braucht. Wenn ja,
miUssen Rahmenvertrage vorgelegt werden, die durch
Messpunkte einfach erganzt werden kénnen (das kann
man dann in der Verordnung sagen).

Es soll sichergestellt werden, dass lokale Lieferanten
keine Vorteile in der Netznutzung erhalten. Dies
bedeutet, dass die Tarife bei den Endverbrauchern in
den Ausspeisevertragen fiir lokale und Drittlieferanten
identisch ausfallen missen. Lokale Lieferanten sollen
nicht die Moglichkeit erhalten, via
Verschachtelungseffekte im lokalen oder regionalen
Netz Vorteil zu erzielen.

Art 17
Abs 2

Integration der
Transitgasleitung

Durch die Integration der Transitgasleitung verzichten
die heutigen Kapazitatsvermarkter auf teils hohe
Gewinne sowie entsprechende Risiken.

Es darf davon ausgegangen werden, dass Italien von
den regulierten Preisen profitieren und dadurch die
Leitung indirekt eine héhere Auslastung erreichen wird.
Mit der hoheren Auslastung sinken die Kosten fiir die
Schweizer Gasverbraucher. Zudem entspricht eine
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integrierte Transitgasleitung den Regelungen und
Entwicklungen in der EU.
Eine vollstandige Integration wird deshalb beflirwortet.

Art 18
Abs 2

Gesamte lokal benotigte
Kapazitaten buchen

Wir verstehen diesen Artikel so, dass der lokale
Netzbetreiber die gesamte fiir sein Gebiet benotigte
Kapazitat (verschachtelt) beim Transportnetz bucht.
Dies unabhangig ob davon, die Kapazitdaten beim
Endverbraucher durch Drittlieferanten oder durch den
Netzbetreiber mit Endkunden genutzt (und bezahlt)
werden.

Art 18
Abs 3

Ein Preis flr CH-Transportnetz

Wie beim Strom soll auch beim Erdgas die oberste
Ebene (Uberregionales + regionales Netz) als
Briefmarke in der ganzen Schweiz gleich viel kosten.
Diese Solidarisierung lediglich beim Strom benachteiligt
Regionen in der Schweiz, welche nahe an Strom-
produktionsanlagen, aber weiter von Gasmarkten
entfernt liegen.

Art 18
Abs 3

Transportnetz unter
komplette Verwaltung des
Marktgebietsverantwortlichen

Mit dem Marktgebietsverantwortlichen entsteht eine
neue Rolle. Diese Gibernimmt zu einem grossen Teil
Aufgaben, welche heute die Regionalgesellschaften als
Betreiber der Transportnetze ausfiihren. Damit stellt
sich die Frage, ob die Regionalgesellschaften neu noch
einen Mehrwert bieten, der ihre weitere Existenz
berechtigt. Auf alle Falle gilt es zu verhindern, dass eine
Struktur erhalten wird, welche mehr Kosten als Nutzen
generiert. Eigentlich ist kaum vorstellbar, dass die
Blindelung der Transportnetze in einer Gesellschaft
nicht Effizienzgewinne bringen wird.

Art 19
Abs 1

Festlegung Netznutzungstarife
mit Anreizmodell

Es ist vorgesehen, dass die «Cost Plus» Methode
angewendet werden soll, um die Netzkosten zu
berechnen. Dies verhindert den Anreiz, moglichst tiefe
Netzkosten zu erreichen. Besser ist, ein Anreizmodell
zu schaffen, welches qualitativ gute und preislich
attraktive Netze incentiviert.

Art 19
Abs 2
Sowie
Art 17
Abs 1

Mehrjahrige Vertrage ohne
fixe Laufzeiten erstellen

Heute missen je nach Regionalgesellschaft
Netznutzungsvertrage jedes Jahr neu verhandelt und
unterzeichnet werden. Dies generiert einen
unverhaltnismdassig hohen Administrativaufwand.
Kiinftig sollen die NNV so ausgestaltet sein, dass diese
ohne Kiindigung fiir das Folgejahr jeweils giiltig sind.
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Art 19
Abs 3

Sommerbeziiger entlasten

Tarife sollen korrekterweise Verursachergerecht
gestaltet werden. Dies bedeutet auch, dass
Gasbezliger, welche einen Verbrauch in der warmen
Jahreszeit haben, wahrend dieser Zeit deutlich tiefere
Tarife bezahlen sollen. Das Gasnetz hat die aktuelle
Kapazitat (und entsprechende Kosten), weil die Spitzen
im Winter getragen werden kdnnen missen.

Art 19
Abs 3

Von Gasjahr auf Kalenderjahr
umstellen

Das Gasjahr hat im Handel keine Relevanz mehr.
International funktioniert der Gasmarkt faktisch auf
Basis des Kalenderjahres (Terminprodukte,
Grenzkapazitaten,...). Die Einflihrung des GasVG soll
gleich dazu verwendet werden, den Markt dem
internationalen Standard anzupassen und auf
Kalenderjahr zu wechseln.

Art 20
Abs 1

Verursachergerechte
Anrechnung der Kosten fur
Rickbau und Stilllegung

Wir sprechen uns klar daflir aus, dass (allféllige)
Stilllegungs- und Rickbaukosten nicht Gber das
Netzentgelt finanziert werden diirfen, dies ist durch
eine entsprechende Regulierung auszuschliessen. Dies
der Grundsatz.

Allenfalls: Der Riickbau der Netze soll
verursachergerecht verrechnet werden. Verursacher
kdénnen sein:

- Politische Entscheidungsprozesse

- Wirtschaftliche Gegebenheiten

Bei politischen Entscheiden zu Stilllegung, allenfalls
Rickbau sollen die Kosten von diesen Entscheidern
getragen werden. Im Klartext meist also von den
betroffenen Gemeinden. Das kann man so bei der
gegebenen bundesstaatlichen Kompetenzordnung
nicht vorschreiben, aber man kann die Netzentgelt-
berechnung (mit Abschreibungsdauern) vorschreiben,
werden dann die kommunalen Vorgaben an den
Versorger gegenliber einer bundesrechtlich verlangten
Abschreibungsdauer verkirzt, kénnte ein
enteignungsahnlicher Tatbestand vorliegen, der die
betreffende Gemeinde zu Zahlungen verpflichtet — und
nicht den Konsumenten.

Bei wirtschaftlichen Gegebenheiten sollen die Kosten
von den betroffenen Kundengruppen getragen werden.
Beispielsweise wenn eine hohe Anzahl an
Liegenschaften auf Fernwarme umgestellt werden soll,
sollen die Kosten fiir das kiinftig nicht mehr benétigte
Teilnetz der Kundengruppe «Liegenschaften»
verrechnet werden.

Zu verhindern gilt, dass Bezliger ohne wirtschaftliche
Alternativen (bspw. Gewerbe und Industrie flr
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Prozessenergie) fiir den Rickbau bei anderen
Kundengruppen belangt werden.

Als Vorlage konnte allenfalls auch StromVG Art5 Abs 5
genutzt werden, welcher auch die Abgeltung nicht
mehr voll genutzter Anlagen regelt.

Art 20
Abs 1

Anreizmodell einfiihren

Es ist vorgesehen, dass die «Cost Plus» Methode
angewendet werden soll, um die Netzkosten zu
berechnen. Dies verhindert den Anreiz, moglichst tiefe
Netzkosten zu erreichen. Besser ist, ein Anreizmodell
zu schaffen, welches qualitativ gute und preislich
attraktive Netze incentiviert.

Art 20
Abs 2
(EB)

Systemdienstleistungen fiir
Zweistoffkunden

Wir begriissen es ausdriicklich, dass unterbrechbare
Beziliger die Moglichkeit erhalten sollen, ihre Flexibilitat
zur Sicherstellung der Netzstabilitat vermarkten zu
kénnen.

Art 20
Abs 3

Gewinnvortrdge verwenden
statt hohere Tarife wegen
Sonderabschreibungen

Sehr viele Gasnetzbetreiber haben in den letzten
Jahrzehnten viel Gewinn aus ihrem Betrieb der Netze
erwirtschaftet. Dieser ist zu einem grossen Teil an ihre
Eigentlimer (meist Gemeinden) abgeflossen.

Es sollen fiir den Riickbau von Gasnetzen in erster Linie
die in der Vergangenheit erzielten Gewinne aus dem
Netzbetrieb verwendet und nicht die aktuellen
Verbraucher belastet werden.

Art 21
Abs 1

Anrechnung der Kosten fur
Gaswirtschaft

Bislang war es nicht allen Unternehmen oder
Organisationen der Gaswirtschaft moglich, ihre
Aufwendungen fir die Sicherstellung der
Gasversorgung weiter zu verrechnen. Diese Moglichkeit
wird seitens IGE (als betroffene Organisation) sehr
begrusst.

Art 22

Anrechenbarkeit Investitionen
in Wasserstoff Leitungen

Da nach aktueller Vorlage Gewebe- und
Industriekunden sich an den Kosten fiir den Riickbau
von Netzen fiir (hauptsachlich) Haushaltskunden
beteiligen missen, ware es nur gerecht, wenn die
Haushaltskunden sich auch an den Umstellungskosten
flir die Nutzung von Wasserstoff beteiligen wiirden. Die
vom Bundesrat zu definierende Bagatellgrenze soll
entsprechend grosszligig gesetzt werden. Dieser Artikel
ist auch ein gutes Beispiel dafiir, dass das Gesetz fossile
und erneuerbare Energiegase umfassen soll (siehe
Bemerkung zu Art 2 Abs 4).

Art 23
Abs 2

Garantierte Ubernahme
bestehender geeigneter
Messinfrastruktur

Bestehende geeignete Messinfrastruktur soll von
jedem neuen Lieferanten vom Vorganger gegen
angemessene Kosten (Zeitwert des Systems)
Ubernommen werden kdnnen. Ansonsten kann der
erzwungene Wechsel von Messsystemen als
Marktbehinderung verwendet werden. Dies ist
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insbesondere beim Wechsel in den Markt relevant, falls
bereits kommunikationsfahige Messeinrichtungen
installiert vorhanden sind.

Art 25
Abs 2

Risiko von Profiling ist oft
Chance fur Effizienz

Es muss verhindert werden, dass aus Angst vor Profiling
Moglichkeiten genommen werden, durch granulare
Daten Einsichten zur Steigerung der Energieeffizienz zu
gewinnen. Ebenfalls soll es moglich sein, durch
granulare und schnelle Verfligbarkeit von Daten die
Kosten fir Ausgleichsenergie minimieren zu kénnen.

Art 25
Abs 3

Datenplattform Strom und
Gas nutzen

Die IGE begruisst es sehr, wenn die geplante
Datenplattform fiir Strom, auch fiir Gas genutzt werden
kann. Wichtig ist bei beiden Energietrdagern, dass die
Moglichkeiten der Zeit genutzt werden, um
Effizienzsteigerungen sowie die Reduktion von
Ausgleichsenergie (v.a beim Strom sehr relevant)
ermoglicht werden. Sprich, die Daten muissen
genigend schnell (Minuten statt Stunden) und in guter
Auflosung verfligbar sein.

Die Bestimmung ist hier noch nicht genau genug, es
reicht aber eine Konkretisierung in der Verordnung.
Damit das dann auch umgesetzt wird, wéare eine
Nennung in der Botschaft, dass die Verordnung in
diesem Sinn regulieren wird, wichtig.

Art 27

Stundenbilanzierung
beschrankt freiwillig zulassen

Die allgemeine Tagesbilanzierung wird ausdricklich
begrisst. Verbraucher mit einer installierten Leistung
von > 5MW wahlen kénnen, ob sie anstelle der
Tagesbilanzierung eine Stundenbilanzierung wiinschen.

Art 28
Abs 3

Handelsplattform nur
einfihren, wenn Bedarf gross
genug ist

Flr das Funktionieren des Schweizer Gasmarktes wird
ein virtueller Handelspunkt nicht zwingend bendtigt. Es
besteht im Gegenteil sogar die Gefahr, dass dieser
mangels Liquiditat kaum genutzt wird und zu einem
«stranded investment» verkommt.

Eine Handelsplattform soll nur eingefiihrt werden,
wenn aus dem Markt geniigend grosser Bedarf zu
erwarten ist.

Art 29

Sinnvolle Regelung

Die IGE erachtet die Moglichkeit der Speicherbetreiber,
diese flr entweder den Netzbetrieb oder fir
Endkundenbelieferungen (Profilglattungen) zu
verwenden, als sinnvolle Einsatzmoglichkeit.

Art 30

Ubergangsldsung, bis MGV
errichtet ist

Die Errichtung des Marktgebietsverantwortlichen
bendtigt Zeit. Wer nimmt dessen Aufgaben wahr,
solange der MGV noch nicht funktionsfahig errichtet
ist?

Art 31

Zusammensetzung des
Verwaltungsrats mit
Gaswirtschaft zulassen

Wenn der Verwaltungsrat ausschliesslich mit Personen
besetzt wird, welche nicht fiir die Gaswirtschaft tatig
sind, besteht die grosse Gefahr, dass der VR nicht die
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genligende Kompetenz aufweisen wird, um die
Organisation angemessen zu flihren.
Wenn Kantonen das Recht zugestanden wird, Personen
in den VR zu senden, besteht die Gefahr, dass dieser
(nebst mangelnder Gas-Kompetenz) die Interessen der
Gemeinden des Kantons bevorzugt und damit die
Interessen der Netzbetreiber (da meist im Besitz der
Gemeinden).
Die IGE macht beliebt, den VR paritatisch mit folgenden
Stakeholdern zusammenzusetzen (zBsp je 2 oder 3):

- Netzbetreiber mit oder ohne Endverbraucher

- Drittlieferanten

- Vertreter von Verbraucherorganisationen

Art 31
Abs 2

Vorkaufsrecht Gaswirtschaft

Sofern die Gaswirtschaft wie von der IGE gewiinscht
definiert wird (siehe Rlickmeldung zu Art 3), sind wir
mit der Regelung einverstanden. Sollten nicht alle
Akteure im Gasmarkt damit gemeint sein, missen
zumindest Drittlieferanten und Bilanzgruppenbetreiber
dasselbe Vorkaufsrecht erhalten.

Art 33
Abs 4

Tessin integrieren

Im erlduternden Bericht wird bereits beschrieben, dass
das Tessin ins schweizerische Marktgebiet virtuell
integriert werden kdnnte. Die IGE unterstiitzt diese
Idee nur schon aus wettbewerblichen Uberlegungen.

Art 34

Sanktionskompetenz fir die
EnCom

Die EnCom soll kein «zahnloser Tiger» sein. Damit sie
sich effektiv durchsetzen kann, soll die EnCom die
Kompetenz erhalten, bei Fehlverhalten der
Gaswirtschaft Sanktionen sprechen zu kénnen.

Art 36

Sunshineregulierung von
StromVG lGbernehmen

Die Bestimmungen des StromVG Art 22a sollen mit der
gleichen Androhung einer Anreizregulierung
sinngemass flr die Gasnetze ibernommen werden.

Art 41

Hohere Busse definieren

Die Hochstbussen sind zu tief angesetzt. Es muss
moglich sein, Handlungen, die angesichts ihrer
wirtschaftlichen Tragweite nicht toleriert werden
kénnen, auch angemessen zu sanktionieren. Bei Bussen
geht es in erster Linie um Abschreckung, nicht einmal
das Bussen selbst, deshalb muss der Betrag auch
abschreckend sein.

Art 42

Einbezug aller Marktakteure
wird begriisst

Die IGE begrusst ausdricklich die Bestimmung, dass die
Drittlieferanten und die Vertreter der Endverbraucher
gleichberechtigt zu den anderen Marktakteuren
miteinbezogen werden, wenn es beispielsweise um die
Erarbeitung der Ausfiihrungsbestimmungen geht.

Weil das so ist, muss es eine Konfliktregelung geben;
Abs. 3 ist mit einer lit. c zu ergdnzen, dass das BFE
Vorschriften erlasst, bei denen zwischen den
verschiedenen Stakeholdern Uneinigkeit besteht.

IG Energiegase
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Art. 45 Ubergangsbestimmung Es ist eine Ubergangsbestimmung zu formulieren, dass
Vertrage bestehende langfristige Gasliefervertrage mit
Endkunden innert einer Frist von maximal 3 Jahren ab
Inkrafttreten des GasVG kiindbar sind.

Art. 45 Das GasVG soll so in Kraft Mit Blick auf die Inkraftsetzung des GasVG ist
gesetzt werden, dass die sicherzustellen, dass bestehende Liefer- und
nathlose Belieferung durch Transportvertrage nach bisherigem Recht ihre
Drittlieferanten moglich ist Gliltigkeit

behalten, bis sie nahtlos durch Regelungen des neuen
Gesetzes abgelost werden. Zudem sollte es wahrend
der

Phase, in der das neue Gesetz noch nicht operativ
umgesetzt ist, weiterhin moglich sein, Liefer- und
Transportvertrage auf Grundlage des alten Rechts
abzuschliessen.

Diese Notwendigkeit betrifft insbesondere den
Zeitraum zwischen dem formellen Inkrafttreten des
Gesetzes und dem Ablauf der Ubergangsfrist fiir den
Aufbau des Marktgebietverantwortlichen. Eine solche
Regelung gewahrleistet Rechtssicherheit sowie eine
unterbruchfreie Abwicklung bestehender und neuer
vertraglicher Verpflichtungen.

Freundliche Griisse

René Baggenstos, Geschiftsfihrer
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per E-Mail an: gasvg@bfe.admin.ch

Bundesamt fur Energie
Sektion Marktregulierung
3003 Bern

12. Dezember 2025

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf «Bundesgesetz iiber die Gasversorgung
(GasVG)»: Ablehnung und Riickweisung der Vorlage

Sehr geehrter Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken fiir die Méglichkeit, Ihnen unsere Position und Haltung zum Entwurf GasVG zukommen zu lassen.
Bestrebungen in Richtung Rechtssicherheit und Klarheit begriissen wir. Die Idee eines schlanken Gesetzes,
welches die Branche effizienter macht und die Rahmenbedingungen fiir erneuerbare biogene und synthetische
Gase als wichtigen Beitrag zur Erreichung von Netto-Null setzt, entspricht auch unseren Zielen.

Der vorliegende Entwurf des GasVG geht leider deutlich tber die ursprungliche Intention hinaus. Die Eniwa AG
lehnt den vorliegenden Entwurf des GasVG ab und weist ihn zuriick.

Die Eniwa AG unterstutzt ausdricklich die Stellungnahmen vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie
VSG, Swissgas und GVM. Ebenso verweisen wir auf die vergangenen, konstruktiven Vorschlage aus der
Gasbranche und aus unserem Haus, mit ein paar wenigen Grundséatzen den Netzzugang zu regeln. Der Entwurf
GasVG enthalt zentrale Konzeptionsmangel, die es verunmoglichen auf Basis des Vorschlages weiterzufahren:

1 Marktéffnung: Die Offnung ist bereits erfolgt. Dafiir bedarf es keines neuen Gesetzes. Einige, wenige
Ergénzungen im bestehenden Gesetz geniigen.
Z Erneuerbare Gase: Beim Entwurf handelt es sich um eine reine Erdgasperspektive. Samtliche

Bemuhungen rund um erneuerbare Gase (Biogas, SNG, PtX) werden nicht reflektiert und durch die
einseitige Betrachtungsweise torpediert.

3 Marktgebietsverantwortlicher: Eine vollstandige von der Branche unabhéangige Stelle flhrt zu
Fehlallokationen und zusétzlichen Kosten flrs Gesamtsystem.

Nachfolgend greifen wir ausgewahlte Passagen aus dem Entwurf GasVG auf, die obige Konzeptionsméngel
untermauern.

Entflechtung (Art. 6)

Die Branche und die Eniwa AG setzten bereits heute eine buchhalte<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>